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AUfgaben der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist
technisch-wissenschaftliche Bundesoberbehörde im Ge
schäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Nachfolgeinstitution des Staatlichen Materialprüfungs
amtes und der Chemisch-Technischen Reichsanstalt. Sie
hat dementsprechend die Funktion einer material-techni
schen und chemisch-technischen Bundesanstalt.

Die BAM hat gemäß ihrem Gründungserlaß "die Entwick
lung der deutschen Wirtschaft zu fördern". Sie ist im
Aufgabenverbund Material - Chemie - Umwelt - Sicher
heit zuständig für

• Hoheitliche Funktionen zur öffentlichen technischen
Sicherheit, insbesondere im Gefahrstoff- und Gefahr
gutrechtsbereich

• Mitarbeit bei der Entwicklung entsprechender gesetz
licher Regelungen, z. B. bei der Festlegungvon Sicher
heitsstandards und Grenzwerten

• Beratung der Bundesregierung, der Wirtschaft sowie
der nationalen und internationalen Organisationen im
Bereich der Materialtechnik und Chemie

• Entwicklung und Bereitstellung von Referenzmateria
lien und Referenzverfahren, insbesondere der analy
tischen Chemie und der Prüftechnik

• Unterstützung der Normung und anderer technischer
Regeln für die Beurteilung von Stoffen, Materialien,
Konstruktionen und Verfahren im Hinblick auf die
Schadensvermeidung bzw. Schadensfrüherkennung,

den Umweltschutz und den Erhalt volkswirtschaft
licher Werte.

Unter der Leitlinie Sicherheit und Zuverlässigkeit in
Materialtechnik und Chemie ist die BAM in folgenden
Bereichen tätig:

• Forschung und Entwicklung auf den Gebieten des
Aufgabenverbundes Material - Chemie - Umwelt 
Sicherheit

• Prüfung, Analyse, Zulassung von Stoffen, Materia
lien und technischen Produkten auf der Basis von
Gesetzen, Verordnungen oder technischen Regeln

• Beratung und Information von Bundesministerien,
Wirtschaftsverbänden, Industrieunternehmen und
Verbraucherorganisationen sowie Mitwirkung in na
tionalen und internationalen Gremien und Normen
ausschüssen.

Daneben ist sie in die internationale und technische
Zusammenarbeit eingebunden und im Bereich Meßwe
sen- Normung- Prüftechnik-Qualitätssicherung (MNPQ)
nationale Institution für die Prüftechnik.

Mit ihren Aufgaben und Tätigkeiten verfolgt die BAM die
Ziele:
• Leistungssteigerung der Wirtschaft
• Erweiterung der technisch-wissenschaftlichen Erkennt

nisse
• Sicherung und Verbesserung der Lebensbedingungen.
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Amtliche Bekanntmachungen

Zulassungsscheine, Neufassungen und Nachträge zu Zulassungsscheinen für die Bauart einer Verpackung zur
Beförderung gefährlicher Güter; Sicherheitstechnische Wertungen

2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zul••""ljI "lIen Abldwn 22 MI AIlgell'lliMn EinleinJng du rnt.mationalen Codes IOr diot e.t6nMNI'l5lIJe,ihrlodl., GUlI' in S...duft... (IMOO-Cod,j

AppfOV,1 '_"''"5110 seaton 22 01 the G,nor.allntsoduetion 01 IM InteIM11C1".1 Milnillll O••«>w Goods Code (IMDG-Code)

Nr. 0/03 953/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 043

1 . Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBl. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (8GBL I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 GefahrautverordnWlg Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbalm-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993
(BGBl. I, 8. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbalm-Gefahrgutändenmgsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I, S. 2378)

2. Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Sünder Straße 85
32051 Herford

1A2/Y87/8/. . .... /D/BAM 953 - 8L
(Herstellungsjahri die
letzten heiden Stellen)

9. Nebenbestinmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Befördenmg gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

3.

4.

5 .

6.

Hersteller der Verpackuncr
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung: -

Durchmesser des Faßkörpers : 450 mm
Höhe 535 mm
Fassung~::"aum 78 Liter

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 96 325 vom 16.07.1981
1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 96 325 vom 25.07.1988 der
Deutschen Bundesbalm, Versuchsanstalt Minden (Westf) Abteilung
Mechanik Pionierstraße 10 in 4950 Minden

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird .hiermit mit den in 9. genannten
Nehenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

Diese 2. NeufassWlg ersetzt die 1. Neufassung zum ZulassWlgs
schein Nr.D/03 953/1A2 der Aug. Schmalenbach GmbH & Co. KG oH,
Auf der i:öhe 20 in 4100 Duisburg 1 vom 19.07.1989.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
oder 111.

- Max. Bruttomasse 87 kg

10.2 Die Bauart erfüllt die prufanfordenmgen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkorrmens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBl. 1993 Ir 8. 234)

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RIO) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBl. Ir S. 2044)

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegan
der Überwachung der Fert igung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Richt
linien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, 8. 5621.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im UAmts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 08.02.1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag7.

8.
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Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprufung
entsprechend demen) verwendeten Pruffüllgut (gütern)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Dip!. -Ing. (FH) W. Taegner



...

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung
entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut (gütern)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

3. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung r.aeh Abs:hnitl 22 da, AUge"",;n..n Ein!Q~ung dos Internationaion Codas IQI dia BofOrdeNng gafährlicher GCrla, In Soosdliflan ~MOG-Cod.}

Approval accotding 10 soaien 22 ollho Oan..rallntrodudion 0' Iha Intemational MarilirllOl Oanga,ous Gcods Coda ~MOG.coda)

Nr. 0/03 986/1Al
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 036

7.

Dampfdruck bei 55°C
Dampfdruck bei 50 °C

350 kPa (absolut)
300 kPa (absolut)

1.
1.1

1.2

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGB1. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbalm-Neuorc1nungsgesetz vom 21. Dez. 1993
(BGBL I, s. 23781

8.

9.
9.1

9.2

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

lAl/Xl.4/600/ /D/BAM 986 - SL
(Herstell~gsjahr; die
letzten beiden Stellen)

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen

1.3

2.

Gefahrgutverorc1nung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbalm-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGB1. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378)

Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmarm GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

9.3

9.4

Widerruf
Diese ZulassWlg wird:"unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestirnmunge~-"WldHinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsge.l!!äße VerwendWlg der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verp~c:.kungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährliche-n -Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

3.

4.

Hersteller der Verpackung
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmarm GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

10
10.1

Hinweise
Die ZUlässigkeit der VerwendWlg von Verpackungen der zuge
lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des FassWlgsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

Hersteller-Typenbezeichnung: RSF 216 1

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
F~llungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 300 kPa
(Uberdruck) .

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß der un
ter 5. genannten Früfberichte festgelegt.
Ergänzend gelten die Spezifikationen:

Gleichwertigkeitsbescheinigung Az 1.5/55 226 v. 17.12.1992 u.
Gleichwertigkeitsbescheinigung im Az 1.5/54 830 v. 22.01.1993
der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) ,
Unter den Eichen 87 in 1000 Berlin 45.

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

~

Berlin, den 23.02.1995

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL II S. 20441

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neuf assung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 II S. 234)

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Arnendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der nSeventh revised edition"
von 1991.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Arnts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den "Teclmischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt
Heft 16, 1987, S. 5621.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen
Beförderung gefährlicher Güter

1,4 kg/l
2,1 kg/l
3,1 kg/l

571,5 mm
885 rnm
218 Liter

Abmessungen
Durchmesser des Faßkörpers :
Höhe
Fassungsraum

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11
oder 111.
Max. Dichte für Verpackungsgruppe I
Max. Dichte für Verpackungsgruppe 11
Max. Dichte für Verpackungsgruppe 111
Max. Bruttomasse: 421 kg

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht 96 821 vom 06.11.1981, dem 1. Nachtrag
Prüfbericht 96 821 vom 08.03.1984, dem 2. Nachtrag zum
Prüfbericht 96 821 vom 16.09.1992, dem
Prüfbericht 105 082 vom 08.09.1987, dem 1. Nachtrag zum
Prüfbericht 105 082 vom 13.04.1988 der Deutschen Bundesbalm,
Versuchsanstalt Minden (Westf) Abteilung Mechanik Pionierstr. 10
in 4950 Minden sowie
3. Nachtrag zum Prufbericht 96 821 vom 26.01.1994 der Deutschen
Bahn Zentralbereich Forschung und Versuche Versuchszentrum 2
Pionierstr. 10 in 32423 Minden. '

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hienni t mit den in 9. genarmten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.
Diese 3. Neufassung ersetzt die 2. Neufassung des Zulassungs
scheins Nr. D/03 986/1Al der Aug. Schmalenbach GmbH & Co. KG oH,
Auf der Höhe 20 in 4100 Duisburg 1 vom 01.04.1993.

6.

5.
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5. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zutusur>g Nch Abs::hnitl22 Mr AIl~_inenEinlMlur>g dn JM.rNlioN"n Codu tur dilo e.rorcltlrung ~t'hrlidM. Gii!.r in S..-etailt.n ~t.IJ)G...(;oHl

Appronl .a:ordil'lu 10 ..clion Z2 01 .... a..1W~llnt<oduclionolIM lm.mltic,...1 M.riti_ 0...._ Goods Code OMDG.c~1

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C): 166 kPa
(Überdruck) .

Nr. 0/03 939/lA1
fur die Bauart einer Verpackung zur Befördenmg

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67070

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serierunäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

1.
1.1

1.2

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (ooBl. I, S.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBL I, s. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGB1. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serierunäßig gefertigten Ver
padall1gen sind wie folgt zu kennzeichnen:

1A1/X/250/. . /O/BAM 939 - OEG
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. Mai 1993 (BGB1. I,
s. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

9.
9.1

Nebenbestirrmungen
Befristungen
entfällt

2. Antragsteller
Dellbrucker Emballagen Gesellschaft
Müller-GmbH & Co. KG
Stixchesstr. 135

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
deren Abmessungen von den geprüften Baumustern abweichen, unter
folgenden Bedingungen:

51377 Leverkusen
Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt

- Bauhöhe mindestens 882 nm und maximal 1023

3. Hersteller der Verpackung
Dellbrucker Emballagen Gesellschaft
Müller-GmbH & Co. KG
Stixchesstr. 135

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

51377 Leverkusen

4. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel, auch in
containergerechter Ausführung.

Herstel1er-Typenbezeichnung:
Rol1sickenspundfaß

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Diese 5. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. ersetzt die
4. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 0/03 939/1A1 vom
04.10.1994 der Oellbrücker Emballagen Gesellschaft,
Postfach 10 03 05, 51377 Leverkusen.

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
Nebenbestirrmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

Priifnachweise für die Bauart
Bericht Nr. 95 788 vom 22.04.1981, Bericht Nr. 105 082 vom
08.09.1987 und 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 vom
13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W,
Abteilung für Mechanik, Pionierstr. 10, 4950 Minden (Westf) und
Priifbericht Nr. 940596 vom 14.12.1994 der Abteilung Verpackung
und Gefahrgut des TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umwelt
schutz GmbH, Mitglied der TÜV Rheinland Gruppe,
Köthener Str. 33, 06118 Halle sowie Gleichwertigkeits
bescheinigung zum Aktenzeichen 1.5/55226 vom 17.12.1992 der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (SAM) in
12205 Berlin.

10 Hinweise
10.1 Die Zu1ässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Guter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGB1. I s. 2121) in Verbindung mit den lITechnischen Rich
tlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) n (Verkehrsblatt Heft
16,1987, S. 562).

10.2 Die Bauart erfüllt die Prufanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkonunens über die internationale Be
förderung gefährlicher Guter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGB!. 1993 II S. 234)
der Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGB!. II S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

1023 nun
882

571,5 nun

253,8 Liter
218,0 Liter

Fassungsraum (max.)
(min.)

Höhe (max.)
(min. )

Abmessungen :
Innendurchmesser

5.

6.

Die Eignung der Bauart tür die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einha1tung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungs
gruppen I, 11 oder 111.

Max. Dichte für Verpackungsgruppe I 1,2 kg/l
Max. Dichte für Verpackungsgruppe Ir 1,8 kg/1

- Max. Dichte für Verpackungsgruppe 111 2,7 kg/1
Ggf. ist dabei die Begrenzung der Nettohöchstmasse
nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger
Nr. 98a vom 01. Juni 1991) zu beachten.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Ber1in, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Maximaler Dampfdruck bei 50°C 200 kPa (absolut)
Dampfdruck bei 55°C 233 kPa (absolut)

Berlin, den 02.02.1995
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(Überdruck) .
Dampfdruck bei 55 °C 233 kPa (absolut)
Dampfdruck bei 50 °C 200 kPa (absolut)

- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung
entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut (gütern)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der' zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

LJ:;
' .()

/ -1~)L<

~no~d raßnic !
v Teehn' eher 4estellter

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit .
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

3. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zula=ung natfl Abachnitt 22 der Allgemeinon Einlo~ung des Intemalionalen Codes lür die BoföroeNng gollhrlichorGVler in $oosclliffon ~MDG·CodG)

Approval Gccordlng to sac;tion 22 0' lho Gonerallnlroduo;:\ion 01 lho International Maritime Oango.ous Good, Code ~MOG-Cod.}

8, Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

1A1/X/250/ ' . ,/D/BAM 1033 - SL
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

Nr, 0/03 1033/1A1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 035

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

1.

1.1

1.2

1.3

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBL I, s.
1714), zuletzt ge,ändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBL I, s. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der' Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBI. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dez. 1993
(BGBL I, S. 2378)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsver0rdnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
s. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

9.2

9.3

9.4

Bedingungen

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilL

Auflagen
Der in 2. genanntß Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese ve"rpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

2.

3.

4.

Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohrnann GmbH & Co. KG
Sünder Straße 85
32051 Herford

Hersteller der Verpackung
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

10
10.1

10.2

Hinweise
Die Zulässigkeit-4~rVerwendung von Verpackungen der zuge
lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

Hersteller-Typenbezeichnung: RSF 216 1

Abmessungen
Durchmesser des Faßkörpers
Höhe
Fassungsraum

571,5
882 mm
218 Liter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 Ir S. 234)

Di~ Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir S. 2044)

5.

6,

Ergänzend gelten die Spezifikationen:
Gleichwertigkeitsbescheinigung Az 1.5/55 226 v. 17.12.1992 u.
Gleichwertigkeitsbescheinigung im Az 1.5/54 830 v. 22.01.1993
der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM),
Unter den Eichen 87 in 1000 Berlin 45.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht 96 820 Vgab 51 vom 13.01.1982 der Deutschen Bun
desbahn, Versuchsanstalt Minden (Westf) Abteilung Mechanik
Pionierstraße 10 in 4950 Minden

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
NebenbestirnrntUlgen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.
Diese 3. Neufassung ersetzt die 2. Neufassung des zulassungs
scheins Nr. 0/03 1033/1A1 der August Schmalenbach GmbH & Co. KG,
Auf der Höhe 20 in 4100 Duisburg 1 vom 01.04.1993.

_ des International Maritime Dangerous Geods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

der Recemmendations on the TRANSPORT OF DANGERaUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6 .. August
1975 (BGBL I S. 2121) in Verbindung mit den uTechnischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) n (Verkehrsblatt
Heft 16,1987, S, 562),

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im I1Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1,2 kg/1
1,8 kg/1
2,7 kg/1

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11
oder 111.
Max. Dichte für Verpackungsgruppe I
Max. Dichte für Verpackungsgruppe 11

- Max. Dichte für Verpackungsgruppe 111
- Max. Bruttomasse : 419 kg

Maximaler GesamtüberdIuck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55 °C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C): 167 kPa

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstal t für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 23.02.1995
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ZULASSUNGSSCHEIN

1,8 kg/l
1,8 kg/l

Max. Dichte für verpackungegruppe II
Max. Dichte für Verpackungsgruppe 111

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener aase bei
55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von lS °C): 167 kPa
<Überdruck) .
Dampfdruck bei 55 oe 233 kPa (absolut)
Dampfdruck bei so oe 200 kPa (absolut)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

7.

8.

W. Taegne

Laboratorium 9.12
Verpackungen

3. Neufassung zum

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit.
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Nr. D/03 1115/lA1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Guter
Aktenzeichen 9.1/66 792

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBL I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGB1. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1A1/x/250/ /D/BAH 1115 - KSV
(Herstellungsjahr ; die

letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmunoen
9.1 Befristungen

entfällt
9.2 Bedingungen

9.3 ~
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBL I, s. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, :":"'. :le:::- Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. r"ai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2)78)

2. Antragsteller
Klever Verpackungs GmbH
Sommerdeich 3
47533 Kleve

3. Hersteller der Verpackung
Klever Verpackungs GmbH
Sorrmerdeich 3
47533 Kleve

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sichersteller.,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses zulasBungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mi t gefährlichen Gütern befüll t, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungeart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den VerpackungBwerketof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

Hersteller-Typenbezeichnung:

Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Dipl. - Ing. (FR) W. TaegnerDip!. - Ing. B.':U. Wienecke

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
19"75 <BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen
Richtlinien ft:.l.- die Überwachun=j der Fertigung 'Ion Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt
Heft 16, 1987, S. 562).

- der Ordnung für die internationale Bieenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RIO) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir S. 2044)

der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITKD NATIONS in der Fassung der nSeventh revised edition"
von 1991.

des Europäischen Übereinkommens \1ber die internationale Be
fördenlng gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 1S. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95). zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 Ir s. 234)

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Haterialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 31.01.1995

1,2 kg/l

</> 595 mm
1025 mm

880 mm
252,8 Liter
218 Liter

Max. Dichte für Verpackungsgruppe I

Prufbericht Nr. 940275 vom 15.08.1994 des TÜV Ostdeutschland,
Sicherheit und Umweltsc.hutz GmbH, Köthener Straße 33 in
06118 Halle

Abweichend von den genannten Prüfberichten dürfen die Ver
packungen auch gemäß Prüfbericht Aktenzeichen 1.5/54 740 vom
13.11.1991 und Schreiben 1.52/Hü/Fe vom 13.11.1991 der Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) , Unter den
Eichen 87 in 1000 Berlin 45 gefertigt werden.

BauartzulaBBung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die 3eförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

Diese 3. NeufasBung ersetzt die 2. Neufassung des Zulassungs
scheins Nr. 0/03 111S/1Al der Klever Verpackungs GmbH, Sommer
deich 3 in 4190 Kleve vom 20.01.1992.

Prufbericht Nr. 94 326 Vgab 51 vom 17.03.1980 der Deutschen
Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/Westf. Abt. fßr Mechanik
in 4950 Minden/Westf. und

Die Eignung der Bauart fur die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11
oder III.

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

Prüfnachweise für die Bauart

Abmessungen:
Max. Außendurchmesser
Höhe (max.)
Höhe (min.)
Fassungsraum (max.)
Fassungsraum (min.)

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß der
unter 5. genannten Prüfberichte festgelegt.

6.

5.

4.
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3. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
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7. Fert igung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Nr. D/03 1116/1A1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 793

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

1.
1.1

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (EGB1. I, S.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

9.
9.1

lAl/X/250/.

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

... /D/BAM 1116 - KSV
(Herstellungsj ahr; die

letzten beiden Stellen)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (8GBI. I, s. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn .3GVE, in der Fassung der 4, Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbalm-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378)

2. Antragsteller
Klever Verpackungs GmbH
Sonvnerdeich 3
47533 Kleve

9.2 Bedingungen

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

3. Hersteller der Verpackung
Klever Verpackungs GmbH
Sommerdeich 3
47533 Kleve

4 . Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet 'sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstig.en Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

Hersteller-Typenbezeichnung: -

Prüfnachweise für die Bauart

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß der
unter 5. genannten Prüfberichte festgelegt.

5.

Abmessungen:
Max. Außendurchmesser
Höhe (max,)
Höhe (min,1
Fassungsraum (max.
Fassungsraum {min.

q, 595 mm
1025 mm

880 mm
254 Liter
218 Liter

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGB1. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 Ir S. 2341

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir S. 2044)

Prüfbericht Nr. 94 327 Vgab 51 vom 17.03.1980 der Deutschen
Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/Westf. Abt. für Mechanik
in 4950 Minden/Westf. ~d

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

6.

Prufbericht Nr. 940267 vom 18.08.1994 des TÜV Ostdeutschland,
Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Köthener Straße 33 in
06118 Halle

Abweichend von den genannten Prüfberichten dürfen die Ver
packungen auch gemäß Prüfbericht Aktenzeichen 1.5/54 740 vom
13.11.1991 und Schreiben 1.52/Hü/Fe vom 13.11.1991 der Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Unter den
Eichen 87 in 1000 Berlin 45 gefertigt werden.

Bauartzulas8ung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

Diese 3. Neufassung ersetzt die 2. Neufassung des Zulassungs
scheins Nr. 0/03 1116/1Al der Klever yerpackungs GmbH, Sommer
deich 3 in 4190 Kleve vom 20.01.1992.

der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der USeventh revissd edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGB1. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt
Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551') veröffentlicht,

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid karm innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben 'werden. Der Widerspruch ist. bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
9i I t bei Einhal tung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungegruppen I, 11
oder 111.

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plue Partialdruck evtl. vorhandener 'Gase bei
SS °C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 Oe): 167 kPa
(Überdruck) .
Dampfdruck bei 55°C 233 kPa (absolut')
Dampfdruck bei 50 oe 200 kPa (absolut)

fM-0/
Dipl. - Ing . (FH) W. Taegner

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Berlin, den 31.01.1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

1,2 kg/l
1,8 kg/l
1,8 kg/l

Max. Dichte für Verpackungsgruppe I
Max. Dichte für Verpackungsgruppe 11
Max. Dichte für Verpackungsgruppe 111
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ZULASSUNGSSCHEIN
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Nr. D/03 1127/lA2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 050

1 . Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (EGBl. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Jwli 1994 (BGBI. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

I.? Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bek.:nUlt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993
(BGBL I, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. Mai 1993 (BGBI. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimnungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen , des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestirrmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

2. Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 II S. 234)

3. Hersteller der Verpackung
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL II S. 2044)

4. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mi t abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung;

- des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

Max. Außendurchmesser; <p 500 nun
Höhe 874 mm
Fassungsraum 161,2 Liter

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

5.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter S. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 071/82 der Hoechst AG, Ressort Beschaffung
Materialwirtschaft Packmittel-Entwicklung-Eingangskontrolle
D 207, Postfach 80 03 20 in 6230 Frankfurt/M 80 v. 05.04.1982

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen
der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBl. I s. 2121) in Verbindung mit den nTechnischen Richt
linien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.
0/03 1127/1A2 der August Schmalenbach GmbH & Co. KG oH, Auf der
Höhe 20 in 4100 Duisburg vom 13.07.1982.

Berlin, den 08.02.1995

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht;

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
oder III.
Max. Schüttdichte 1,0 kg/l

Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Dipl.-Ing. (FH) W. Taegner

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

172,5 kgMax. Bruttomasse

Vergleichbaae oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung
entsprechend dem (n) verwendeten Prüffüllgut (gütern)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

8 . Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

1A2/Yl73/S/. . .. /D/BAM 1127 - SL
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt
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1" Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

Zulassung nach Abs:hnitl22 da, AUgomainan Einlaitung du Intamalionalan Codu tor die e.I6rdarung golihrlicho, Gütar in Sus:hitton pMDG"Coda)
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9 . 2 Bedingungen

Nr. D/03 1128/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9" 1/67 049

9 . 3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt".

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, s.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBL I, s. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen' für gefährliche Güter verwendet
bzw .. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBL I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993
(BGBl. I, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn ,- GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

J 0 Hinweise
10.1 Die ZUlässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschri'ften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart . bleiben unberührt.

2. Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

3. Hersteller der Verpackung
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen
Beförderung gefähriicher Güter

- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBl. 1993 Ir S. 234) .

4. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBl. Ir S. 2044)

5.

Hersteller-Typenbezeichnung: -

Durchmesser des Faßkörpers : (jJ 500 mm
Höhe 769 nun
Fassungsraum 142,7 Liter

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prufberichts festgelegt.

Prufnachweise für die Bauart
- Prüfbericht Nr. 072/82 der Hoechst AG, Ressort Beschaffung

Materialwirtschaft Packmittel-Entwicklung-Eingangskontrolle
D 207, Postfach 80 03 20 in 6230 Frankfurt/M 80 v. 06.04.1982

des International Maritime Dangerous Goods Code '(IMDG Code)
in der. Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen
der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBl. I s. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Richt
linien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) 11 (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.
D/03 1128/1A2 der August Schmalenbach GmbH & Co. KG oH, Auf der
Höhe 20 in 4100 Duisburg vom 13.07.1982.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

Berlin, den 08.02.1995

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
oder 111.

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprufung
entsprechend dem (n) verwendeten Prüffüllgut (gütern)

Laboratorium 9.12
Verpackungen'

Dipl. -Ing. (FH) W. Taegnl

Im Auftrag

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

.~
/

148,8 kg

1,0 kg/l

Max. Bruttomasse

Max. Schüttdichte

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

7.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

1A2/Yl49/S/. . . . /D/BAM 1128 - SL
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)
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Nr. D/03 1129/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 048

9.

9.1

9.2

9.3

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerruf s ertei I t _

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichttmgen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekarmt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993
(BGBl. I, S. 237B)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

2. Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

3. Hersteller der Verpackung
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kermtnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prufanforderungen für Verpackungen
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBl. 1993 II S. 234)

4.

5.

6.

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung; -

Durchmesser des Faßkörpers : 4J 450 mm
Höhe 674 mm
Fassungsraum 101,7 Liter

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des unter
5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
- Prüfbericht Nr. 073/82 der Hoechst AG, Ressort Beschaffung Ma
terialwirtschaft Packmittel-Entwicklung-Eingangskontrolle D 207,
Postfach 80 03 20 in 6230 Frankfurt/M 80 v. 08.04.1982

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiennit mit den in 9. genarmten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.
D/03 1129/1A2 der August Schmalenbach GmbH & Co. KG oH, Auf der
Höhe 20 in 4100 Duisburg vom 13.07.1982.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBl. II S. 2044)

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der ItSeventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen
der Überwachung der Fert igung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBl. I s. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Richt
linien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft
16, 19B7, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Be:r:lin, den 08.02.1995

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
oder 111.

Max. Schüttdichte
Max. Bruttornasse

1,0 kg/1
106,2 kg

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

7.

- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung
entsprechend dem (n) verwendeten Prüffüllgut (gütern)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Dipl.-Ing. (FH) W. Taegner

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

1A2/Yl07/S/.. . ./D/BAM 1129 - SL
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)
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1. Neufassung Z'.lm

ZULASSUNGSSCHEIN
B. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

Zulassung naeil AbllChnm 22 der AlIg""",inan Einl"itung du Im"malienal"n Cedos lCLr di" &!O'd"rung go!ih,liche' GCl1er in SullChiflen ~MDG·Cedel
Approval according te soaien 22 ellh" Ganorallnueduaien cl Ih" lnl"malic"",' Mariti"", Dang",eus Goods Ced" ~MDG.ced,,)

Nr. 0/03 1370/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Befördenmg

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 587

f:\ 1A2/X79 Y115 Z140/S/ /O/BAM 1370 - GOH
~ (Herstellungsjahr,

die letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

1.
1.1

1.2

1.3

2.

3.

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991
(BGBl. I, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesund
heitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Jwli 1994 (BGBL I, S. 1416) - insbesondere
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des· IMDG-Code
deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Be
kanntmachung vom 26. November 1~93 (BGBI. I, S. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (BGBI. I, s. 2378)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993
(BGBI. I, S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

Antragsteller
Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG
Bahnhofstrasse 100
67454 Hassloch/Pfalz

Hersteller der Verpackung
Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. CO.KG
Bahnhofstrasse 100
67454 Hassloch/Pfalz

9 . 2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerruf s erteil t .

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulas
sungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für ge
fährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge
lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innen
verpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet
sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden
Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit
mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung .ge
fährlicher Güter in der zugelassenen Verpackungsbauart
bleiben unberührt.

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel
Hersteller-Typenbezeichnung: 60-I-Trommel - stapelbar

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.
Ergänzend gilt die Spezifikation gern. Zeichnung 60 Ltr.
Hobbock - stapelbar, Zeichnungs-Nr. 280-60-008 vom
03.12.1993.

4.

Außendurchmesser :
Höhe
Fassungsraum
Bruttornasse

370 mm (Faßkörper)
680 mm
61 Liter
140 kg

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter
_ des Europäischen Übereinkommens über die internationale

Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in
der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anla
gen A und B vom 06. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 1020)

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. No
vember 1993 (BGBL 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code
(IMDG Code) in der Fassung des Amendment 26-91 - insbe
sondere Sect ion 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
der UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised
edition" von 1991.

5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr. 97339 vom 14.05.1982,

.1. Nachtrag zum Bericht Nr. 97 339 vom 21.07.1986 der
Prüfstelle der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Min
den/W, Abteilung für Mechanik in 495 Minden (Westf.),
Pionierstr. 10

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vor
schriften nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährli
cher Güter zugelassen ..

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Stoffe gilt bei EinhaI tung der folgenden Grenzwerte bzw.
Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe I :

Maximale Bruttornasse: 79 kg
- max. Schüttdichte 1,2 kg/l

Verpackungsgruppe I I

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zuge] assenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGBL I S. 2121) in Verbindung
mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der
Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter (TRV 001) 11 (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im I1Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (IS8N 0340-7551) veröffentlicht.

10 . 5 Rechtsbehel f sbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist
bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87,
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 30. 01. 1995

Maximale Bruttornasse: 115 kg
- max. Schüttdichte 1,8 kg/l

Verpackungsgruppe 111

- Maximale Bruttornasse : 140 kg
- max. Schüttdichte 2,2 kg/l

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/03
1370/1A2 vom 15.11.1982 und den 1. Nachtrag zum
Zulassungsschein Nr. D/03 1370/1A2 vom 09.03.1987 der
Firma Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG, 6733 Hass
loch/Pfalz.

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten,
daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festge
legte Spezifikation der Bauart erfüllen.

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit

Gef verpackungen
tr

Laboratorium 9.12
Verpackungen
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2. Neufassung zum 9. Nebenbestimmungen

ZULASSUNGSSCHEIN 9.1 Befristungen
entfällt

ZUIIa9SUng nach AbxtwWtt 22 def AlgtllM"'n Einleitung du Int.mIllionalen Cod" hM d~ B.f6<o.Nng gtI"h~fGüt.f in S..xhiIf.n OIr.4OG-CocM)
Approval acx:on1i"", 10 ..Clion 22 of Il'la GenarallllUoduetion of tIMo IntemllliGnal ...ritirN O.""",rous Goocb Code GWOG-Codaj

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel
Hersteller-Typenbezeichnung: 30-1- Hobbock - stapelbar

Hersteller der Verpackung
Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co.KG
Bahnhofstrasse 100
67454 Hassloch/pfalz

Nr. 0/03 1388/1A2
fflr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 588

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
der UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised
edition" von 1991.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

10. Hinweise

9 . 4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulas
sungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für ge
fährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

9.2 Bedingungen
entfällt

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in
der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anla
gen A und B vom 06. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 1020)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter (RIO) in der Neufassung vom 16. No
vember 1993 (BGBl. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code
(IMDG Code) in der Fassung des Amendment 26-91 - insbe
sondere Section 10 und Annex I

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge
lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innen
verpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet
sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden
Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit
mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung ge
fährlicher Güter in der zugelassenen Verpackungsbauart
bleiben unberührt.

280 mm (Faßkörper)
560 mm
31 Liter
105 kg

Außendurchmesser :
Höhe
Fassungsraum
Bruttornasse

Antragsteller
Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co.KG
Bahnhofstrasse 100
67454 Hassloch/Pfalz

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993
(BGBI. I, S. 678), zuletzt geändert durch das Eise.nbahn
Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I, S. 2378)

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991
(BGBL I, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesund
heitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGBI. I, S. 1416) - insbesondere
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code
deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Be
kanntmachung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

4.

3.

2.

1.3

1.2

1.
1.1

s.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß des unter 5. genannten Prufberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr. 97 338 vom 14.05.1982,
1. Nachtrag zum Bericht Nr. 97 338 vom 12.02.1986 und dem
4. Nachtrag zum Bericht Nr. 97 388 vom 24.08.1993 der
Prüfstelle der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Min
den/W, Abteilung für Mechanik in 495 Minden (Westf.),
Pionierstr. 10

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung
mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der
Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährl icher
Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vor
schriften nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährli
cher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Stoffe gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw.
Einschränkungen als erbracht:

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstal t für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87,
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

VerwendunI] für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe I

Berlin, den 30. 01. 1995

Maximale Bruttomasse 55 kg
- Maximale Schüttdichte 1,8 kg/l

Verpackungsgruppen 11 und 111

Maximale Bruttomasse 105 kg
- Maximale Schüttdichte 3,4 kg/l

Der Schüttwinkel des Füllgutes darf 380 nicht unter
schreiten.

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zulas
sungsschein Nr. 0/03 1388/1A2 vom 13.10.1993 der Firma
Gottlieb Duttenhöfer GmbH u. Co. KG, 67445 Hass
loch/Pfalz

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

~

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten,
daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festge
legte Spezifikation der Bauart erfüllen.

- GOH

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind wie folgt zu kennzeichnen;

o 1A2/XSS YlOs 210s/S/...... . /O/BAM 1388"-..V (Herstellungsjahr,
die letzten beiden Stellen)
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2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

Zull""'"'ll Md'! Ab-ctlnin 22 dor AIlgo.".lno" Elnllollung dnl"lofMlioMlIo" COdo.l"r d.. a.16.~ru"'llv-liMic:hor GUto. irl Soosdlitlo" (IMDG-Codo)
App""'11 oa:ordirtllio SOcbo" 22 ollho GOMral'''lfodUClio" 01 tIM l"IOfMlioMl "... ,11,.". OI"ll0'OUI Goods Codo (IUDG.codo) 9 . 2 Bedingungen

Nr. D/03 1406/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Befördenmg

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 038

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird untez: dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

1. Rechtsgnmdlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Absclmitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDQ-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

9.4 Auflagen
Der in 2. genarmte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und ,Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter ~erwendet

bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebrach~-'

werden.

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekarmt
machung vom 26. November 1993 (BGBL I, s. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dez. 1993
(BGBL 1, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutändenmgsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378)

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packW1gen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

2. Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

3. Hersteller der Verpackung
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

4. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

10.2 Die Bauart erfüllt die Prufanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen ÜbereinkolTUTlens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 s. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 Ir S. 234)

- der Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Guter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir S. 2044)

Hersteller-Typenbezeichnung:
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

Durchmesser des Faßkörpers :
Höhe
Fassungsraum

571,5 mm
856 rrrn
207,6 Liter

der Recornmendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

5.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen zeiclmun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genarmten Prufberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prufbericht Nr. 062/82 vom 08.03.1982 und dem 1. Nachtr. zum
Prufbericht Nr. 062/82 vom 09.11.1987 der Hoechst AG, Ressort
Beschaffung Beschaffungsläger , Packmittel-Entwicklung-Ein
gangskontrolle D 207 in 6230 Frankfurt/M

10.3

.0.4

Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen
der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes Uber die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den "Teclmischen Richt
linien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) 11 (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der BundesaIl;stalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiertnit mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge-
lassen. '

10.5 Recht sbehel f sbelehrung
Gegen diesen Bescheid "kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch e.rhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 B,erlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Diese 1. Neuf. ersetzt den Zulassungsschein Nr. 0/03 1406/lA1
der August Schmalenbach GmbH & Co. KG oH, Auf der He..:.e 20 in
4100 Duisburg 1 vom 15.12.1988.

Berlin .. den 22.02.1995

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11
oder 111.

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

- Max. Schüttdichte 1,0 kg/l

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprufung
entsprechend dem (n) verwendeten Pruffüllgut (gütern) Dipl. - Ing. (FH) W. TaegnerDr. P. Blümel

Oberregierungsrat

218,5 kgMax. Bruttomasse

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

8 . Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

1A2/X219/S/ /D/BAM 1406 - SL
(Herstellungsj ahr; die
letzten beiden Stellen)
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'" 560
945 mm
935 mm

227,7 Liter
223,3 Liter

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
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Nr. 0/03 1874/1M
für die Bauart einer Verpackung zur Befördenmg

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 052

1. Rechtsgnmdlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Jw'li 1994 (8GBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMD:3-t:ode deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BG8l. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbalm-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993
(BGBL I, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbalm - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutändenmgsverordnung vom 05. Mai 1993 (8GBI. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

2. Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Sünder Straße 85
32051 Herford

3. Hersteller der Verpackung
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

4. Beschreii:mng der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeiclmung: -

Durchmesser des Faßkörpers:
Höhe (max.)
Höhe (min.)
Fassungsraum (max.)
Fassungsraum (min.)

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
deren Abmessungen von den geprüften Baumustern abweichen, unter
folgenden Bedingungen:

- Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt
- Bauhöhe mindestens 935 mm und maximal 945 mm

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
iiber eine ordnungsgemäße Verwendung der VerpacK.Ungen -idemjerii
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die ZUlässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prufanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens iiber die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverorcinung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 Ir S. 234)

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir S. 2044)

- des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

der Reconunendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

5.

6.

Ergänzend gilt die Spezifikation gemäß Zeichnung FOS-4/171
(alternativ 945 +4) vom 06.04.1982 der August Schmalenbach GmbH
& Co. KG oH in 4100 Duisburg 1.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 122/82 der Hoechst AG, Ressort Beschaffung
Materialwi:-:-tschaft Packmittel-Entwicklung-Eingangskontrolle
o 207, Posl:fach 80 03 20 in 6230 Frankfurt/M 80 v. 07.12.1982

Sauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermi t mi t den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.
Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein D/03 1874/1A4
vom 01.09.1983, den 1. Nachtrag zum Zulassungsschein
0/03 1874/1A4 vom 01.02.1989 und den 2. Nachtrag zum Zulas
sungsschein 0/03 1874/1A4 vom 27.08.1991 der August Schmalen
bach GmbH & Co. KG oH, Auf der Höhe 20 in 4100 Duisburg 1.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen
der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (8GB1. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Richt
linien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) 11 (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 08.02.1995

7.

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
oder I1!.

- Max. Bruttomasse : 409 kg
Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprufung
entsprechend dem (n) verwendeten Prüffüllgut (gutem)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blumel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Dipl.-Ing. (FH) W. Taegner

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

1A2/Y409/S/. . . .. /D/BAM 1874 - SL
(Herstellungsjahri die
letzten beiden Stellen)
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Nr. 0/03 1909/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 042

9.
9.1

9.2

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
deren Abmessungen von den geprüften Baumustern abweichen, unter
folgenden Bedingungen:
- Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt
- Bauhöhe mindestens 540 mm und maximal 642 mrn

1. Rechtsgnmdlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. 'Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbalm-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993
(BGBL I, S. 2378)

9 . 3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehal t des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9 . 4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen" demj-eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

1_ 3 Gefahrgu.tverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutändenmgsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, s. 2378)

2. Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

10 Hinweise
10.1 Die ZUlässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

3.

4.

Hersteller der Verpackung
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 Ir S. 234)

Hersteller-Typenbezeichnung: Breitsickentrommel (jJ 355

Durchmesser des Faßkörpers :
Höhe (max.)
Höhe (min.)
FCl.qsungsraum (max.
Fassungsraum (min.

355 mm
642 mm
540 mm

61 Liter
51 Liter

- der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RIO) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir S. 2044)

- des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED N1..TIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

5.

Ergänzend gelten die Spezifikationen:
Gleichwertigkeitsbescheinigung Az 1.5/55 226 v. 17.12.1992 u.
Gleichwertigkeitsbescheinigung im Az 1.5/54 830 v. 22.01.1993
der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) ,
Unter den Eichen 87 in 1000 Berlin 45.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 98 056 Vgab 51 vom 10.08.1982
1. Nachtr. z. Prüfbericht Nr. 98 056 Vgab 51 vom 28.03.1989
der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden (Westf)
Abteilung Mechanik Pionierstraße 10 in 4950 Minden, dem

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen
der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (8GBl. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Richt
linien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bunqesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-'7551) veröffentlicht.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mi t den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zug~

lassen.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruph erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der· Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 122'05 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschr.ift einzulegen.

Diese 3. Neufassung ersetzt die 2. Neufassung zum Zulassungs
schein Nr. D/03 1909/1A2 der August Schmalenbach GmbH & Co. KG
oH, Auf der Höhe 20 in 4100 Duisburg 1 vom 01.04.1993.

Be:r:lin, den 08 _02.1995

Dipl. -Ing. (FH) W. Taegner

Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackung~n

Im Auftrag

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienJIläßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gil t bei Einhal tung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11
oder 111.
Max. Bruttornasse :
für den Kopf der Verpackungsgruppen I, 11 und 111 : 64,5 kg
für den Fuß der Verpackungsgruppen I, 11 und 111 65 kg
Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung
entsprechend dem (n) verwendeten Prüffüllgut (gütern)

7.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

1A2/X65/S/. . /D/BAM 1909 - SL
(Herstellungsjahri die
letzten beiden Stellen)
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Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck evtl.
vorhandener Gase bei 55°C vermindert um 100 kPa auf
der Grundlage des maximalen Füllungsgrades und einer
Fülltemperatur von 15°C): 167 kPa (überdruck).

- Salzsäure 38% Klasse 8, Ziffer 5b der GGVS/E
- Essigsäureanhydrid Klasse 8, Ziffer 32b der GGVS/E
- Cyanamid, wässr. Lsg. Klasse 8, Ziffer 42b der GGVS/E

- Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für
folgende Originalflüssigkeiten und Standardflüssig
keiten anerkannt:

- Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffge
mischen der Klassen 3, 5.1, 6.1 und 8 der GGVS/GGVE
gemäß Abschnitt 11 der Beilage zum Anhang A.5/V der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten "Standard
flüssigkeiten" bezüglich der chemischen Verträglichkeit
unter Einha1tung der in der folgenden Tabelle aufge
führten Maximalwerte:

- Wasser
- n-Buty1acetat/mit n-Butyl-

acetat gesättigte Netz
mittellösung

- Essigsäure (98% bis 100%)
- Salpetersäure (55%)

Dichte (kg/ll
Verpackungsgruppe

I II III

Klasse 8 der GGVS/E
Klasse 8 der GGVS/E

Klasse 3 der GGVS/E

Dampfdruck [kPal
(absolut)

50°C 55°C

Standardflüssigkeit

Nr. D/03 2154/3H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 054

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom
5. Mai 1993 (BGBl. I, S. 678), zuletzt geändert durch da~

Eisenbahn-Neuordnungsgesetzes vom 21. Dezember 1993
(BGBL I, S. 2378).

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI

I, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitsein
richtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994
(BGBI I, S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Ver
bindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991).

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993 (BGB1. I, S. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGB1. I, S. 2378).

2. Antragsteller
Sulo Eisenwerk
Steuber & Lohmann GmbH & CO.KG
Bünder Straße 85
D-32051 Herford

n-Butylacetat/mit 170 200 1. 20 1. 20
Butylacetat gesät-
tigte Netzmittellösung
Essigsäure 200 233 1. 10 1. 10
Salpetersäure (55%) 200 233 1,40 1,40
Wasser 200 233 1. 84 1,84

3. Hersteller der Verpackung
Sulo Eisenwerk
Steuber & Lohmann GmbH & CO.KG
Bünder Straße 85
D-32051 Herford

Unabhängig von den Zahlenwerten der Tabelle darf
dabei der Dampfdruck von Stoffen der Klasse 3 der
GGVS/GGVE 110 kPa bei 50°C bzw 130 kPa bei 55°C nicht
überschreiten.

Hersteller-Typenbezeichnung:
60 L Kanister Modul

Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, Werkstoff
spezifikationen und Bescheinigungen gemäß des Bericht
Nr.: 89645 vom 31.03.1978 und der Zeichnung Nr.
15163/0/10"a" vom 21.01.1992 des 3. Nachtrag zum Bericht
Nr.: 89645 vom 13.08.1992 festgelegt.
Die Bauart weicht von der Spezifikation des Verpackungs
typs 3H1 ab, weil der Fassungsraum größer als 601 ist.

4.

Grundmaße
Höhe
Fassungsraum
max. Bruttornasse

397 x 328 mm (L x B)
600 mm
63,9 Liter
110,8 kg

7.

8.

Fertigung yon Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten
Verpackungen die festgelegte Spezifikation der Bauart
erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

3B1W/Y1.9 Zl.9/250/ ••••••••••• /D/BAM 1573 - SL

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen
und Herstellungsmonat)

9.2

5. Prüfnachweise für die Bauart
Prüfberichte der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt 9.
Minden Abteilung Mechanik, Pionierstr. 10, D-4950 Minden 9.1

Bericht Nr.: 89645 vom 31.03.1978
1. Nachtrag zum Bericht Nr.: 89645 vom 24.11.1982
2. Nachtrag zum Bericht Nr.: 89645 vom 17.05.1983
3. Nachtrag zum Bericht Nr.: 89645 vom 13.08.1992

4. Nachtrag zum Bericht Nr.: 89645 vom 08.02.1994 der 9.2.1
Deutschen Bahn, Zentralbereich Forschung und Versuche,
Versuchszentrum 2, Pionierstraße 10, D-32423 Minden.

6. Bauartzulassung
Es wird bescheinigt, daß die in 4. und 5. festgelegte
Bauart mit abweichender Spezifikation ebenso sicher ist
wie die Verpackungsart mit der Code 3H1. Die Bauart ist
für die BAM annehmbar und erfüllt damit die sonstigen
Anforderungen der unter 1. genannten Vorschriften. Die
Bauart wird hiermit, bei Beachtung der in 9. genannten
Nebenbestimmungen, für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung des
Zulassungsschein-Nr. D/03 2154/3H1 vom 22.12.1992 der
Firma Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & CO.KG, der
hiermit seine Gültigkeit verlieren.

Die chemische Verträglichkeitsnachweise der O.g. Prüfbe
richte werden für die restentleerbare Bauart anerkannt.
Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw.
Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungs-

gruppen 11 oder 111.
- max. Dichte: 1,84 kg/1, 9.3
- max. Füllvolumen: 60,0 Liter
- Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h.

Nebenbestiromungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen
- max. Einfüllvolumen 60,0 Liter

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber
weiteren gefährlichen Gütern als den in 6.
definierten gilt erst dann als erbracht, wenn alle
folgenden Bestimmungen eingehalten werden:
- Die in 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht

überschritten werden.
- Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die

Wirkung der einzufüllenden gefährlichen Güter auf
Probekörper nicht die Wirkung der Standardflüssig
keiten übertrifft.

- Dabei ist gern. der "Technischen Richtlinien
Verpackungen TRV 002 oder TRV 003" vom
24. Juli 1989 zu verfahren (veröffentlicht im
Verkehrsblatt 1989, Heft 16, S.57 bzw. 575).

- Die Laborversuche dürfen nur von Prüfstellen durch
geführt werden, die gern. den "Richtlinien über das
Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung,
die Anerkennung von Prüfstellen sowie die Zulassung
von Verpackungen und Großpackmittel (IBC) für die
Beförderung gefährlicher Güter -R002-" vom
05. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr. 97, S. 5554) sowie
vom 10. Mai 1994 (Verkehrsblatt S. 406) von der BAM
für die Bauartprüfung von Kunststoffverpackungen
oder speziell für diese Laborversuche anerkannt
sind. Die Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu
dokumentieren und auf Verlangen der BAM vorzulegen.

Widerruf
Diese 2. Neufassung wird unter dem Vorbehalt des
jederzeitigen Widerrufs erteilt.
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ZULASSUNGSSCHEIN

4 . Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

500 mm
854 mm
160 Liter

Durchmesser des Faßkörpers :
Höhe
Fassungsraum

Hersteller-Typenbezeichnung:

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prufberichts festgelegt.

prüfnachweise für die Bauart
- Prüfbericht Nr. 100 363 der Deutschen Bundesbahn,
Versuchsanstalt Minden (Westf) Abteilung Mechanik Pionierstraße
10 in 4950 Minden vom 12.04.1984

5.

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der FassW1g der 4. Ei
senbahn-Gefahrgütändenmgsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-NeuordnlUlgsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. 1, S. 2378)

3. Hersteller der Verpackung
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
BÜllder Straße 85
32051 Herford

2. Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

0/03 2518/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher- Güter
Aktenzeichen 9.1/67 045

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das GesW1dheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in VerbindW1g mit Anhang I des
1MDG-Code deutsch (BW1desanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in öer FassW1g der Bekannt
machW1g vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993
(BGBL I, S. 2378)

Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise
dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese
Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befül1t, zur Kenntnis gebracht
werden.

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der
zugelassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der
Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse
richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils
zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B.
Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerk
stoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in
der zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die

internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 06. Juli 1994 (BGB1. 1994 11 S. 1020)

- der Ordnung für die internationale Eisenbahn
beförderung gefährlicher Güter (RID) in der Neu
fassung vom 16. November 1993 (BGB1. 11 S. 2044)

- des International Maritime Dangerous Goods Code
(IMDG Code) in der Fassung des Amendment 26-91 
insbesondere Section 10 und Annex I

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS
GOODS der UNITED NATIONS in der Fassung der
"Seventh revised edition" von 1991.

Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart
unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die Beförde
rung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGB1. I
S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV
001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

Diese 2. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts
und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN
0340-7551) veröffentlicht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgäbe Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundes
anstalt fü~ Materialforschung und -prüfung (BAM) ,
12205 Berlln, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

10.2

10.3

10.
10.1

9.4

10.4

10.5

Berlin, den 14.03.1995

6. Bauartzulassung
Die unter 4. W1d 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9 _ genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag:

Dr. P. B1Üffiel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag:

rM.~,e,...
Dipl.-Ing. (FH) M. Skut

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein D/03 2518/1A2
der August Schmalenbach GmbH & Co. KG oH, Auf der Höhe 20 in
4100 Duisburg 1 vom 10.10.1984.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II
oder 111_

Max. Schüttdichte : 1,35 kg/l
Max.. Bruttornasse : 218 kg
Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung
entsprechend dem (n) verwendeten Pruffüllgut (gütern)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

8 . Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

1A2/Y218/S/. . ..... /D/BAM 2518 - SL
(Herstellungsjahrj die
letzten beiden Stellen)

9. Nehenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9 . 2 Bedingungen
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9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Bisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (8GBl. I, S. 2378)

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

Hersteller der Verpackung
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. 8. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

2.

3.

4.

Hersteller-TypenbezeichnlUlg:

Durchmesser des Faßkörpers :
Höhe (max.)
Höhe (min.)
Fassungsraum (max.)
Fassungsraum (min.)

478 mm
812 mm
627
123 Liter

90 Liter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 II s. 234)

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir S. 2044)

- des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen
der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Richt
linien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) n (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

5.

6.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Ergänzend gelten die Spezifikationen:

Gleichwertigkeitsbescheinigung Az 1.5/55 226 v. 17.12.1992 u.
Gleichwertigkeitsbescheinigung im Az 1.5/54 830 v. 22.01.1993
der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM),

Unter den Eichen 87 in 1000 Berlin 45.

Prufnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 98 057 Vgab 51 v. 10.08.1982 u.
2. Nachtr. z. Prufbericht Nr. 98 057 Vgab 51 v. 28.03.1989 der
Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden (Westf) Abteilung
Mechanik Pionierstraße 10 in 4950 Minden

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

Diese 2. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 70
2819/1A2 vom 01.04.1993 und den 1. Nachtrag zum Zulassungs
schein Nr. D/BAM 70 2819/1A2 vom 06.12.1993 der August Schma
lenbach GmbH & Co. KG oH, Auf der Höhe 20 in 4100 Ouisburg 1.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstal t für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 08.02.1995

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährli~her G~ter

gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. E~nschrankun

gen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11
oder 111.
Max. Bruttornasse für den Kopf: 129 kg
Max. Bruttornasse für den Fuß 98 kg
Max. Schüttdichte 1,0 kg/l
Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung
entsprechend dem (n) verwendeten Pruffüllgut (gütern)

i~
/

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Dipl. - Ing. (FH) W. Taegner

7.

8.

Fertigung von Veroackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß geWährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kermzeichnen:

2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zula!lltlng nadl AbKhnm 22 <Mr AIl~_inen Bnleitung des InternaliooYlen Codes tur die BeI6fderung pelihl1ic:llef GUter in Seeditten (IIo4DG-C!>de)

,l,pprov.I.(J;Ordinv 10 section 22 01 the Generallntroduc6onol the Inlernalionallo4eritime Oe"",efOUS Goods Code (I ...'OO.codej

Nr. D/BAM 70 2819/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 044

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBl. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBL I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMOG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung ·"1traße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBL I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993
(BGBL I, s. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4 _. Ei-
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1A2/X*) /S/ /D/BAM 2819 - SL
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige
geprüfte Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte
nach 6. einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende ganze
Zahl aufzurunden.

9 _ Nebenbestimmtuloen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
deren Abmessungen von den geprüften Baumustern abweichen, unter
folgenden Bedingungen;

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt
- Bauhöhe mindestens 627 mm und maximal 812 mm

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.



9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Befördenmg gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (8GBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 Ir S. 2341

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGB1. Ir S. 2044)

des International tJlaritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen
der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBl. I S. 2121~ in Verbindung mit den "Technischen Richt
linien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562). .

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid. kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch -erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205- Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift· einzulegen.

Berlih, den 08.02.1995

1. Nachtrag zur 2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
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Nr. D/MM 2921/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Guter
Aktenzeichen 9.1/67015

9.1/66922

Gemäß Antrag der Siepe GmbH, Hüttenstr. 185, 50170 Kerpen
vom 08.12.1994 wird der Punkt 5. "Prufnachweise für die
Bauart n der 2. Neufassung zum Zulassungsschein wie folgt
erweitert:

5. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart kann auch den Baumustern entsprechen, die gemäß'
Prufbericht 11/94 vom 28.11.1994 der Prilfstelle der Siepe
GmbH Sindorf, Hüttenstr. 185, 50170 Kerpen einer Bauart
prüfung unterzogen worden sind.

Dieser 1. Nachtrag zur 2. Neufassung zum Zulassungsschein wird
unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Dieser 1. Nachtrag zur 2. Neufassung zum Zulassungsschein gilt
nur in Verbindung mit der 2. Neufassung zum Zulassungsschein
Nr. D/BAM 2921/1A2 vorn 06.12.1994 der Siepe GmbH, Hütten-
str. 185, 50170 Kerpen.

Dieser 1. Nachtrag zur 2. Neufass~g zum Zulassungsschein wird
zu gegebener Zeit im "Affits- und Mitteilungsblatt der Bundesan
stalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin"
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für MaterialforschWlg und

. -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 03.02.1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blumel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

r~~/
Dipl.-Ing. (FH) W. Taegr

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

/~I
Dr. P. BIÜffiel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpacktu1gen

Im Auftrag
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1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
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Nr. DIBAM 3073/5H4
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Ak1enzeichen 9.1166 949

9.2
9.2.1

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren
Abmessungen von den geprüften abweichen, unter folgenden Bedingungen:
- gleiche Konstruk1ion, Werkstoff und Foliendicke
- Länge mindestens 440 mm und maximal 820 mm
- Breite mindestens 420 mm und maximal 600 mm
- Standbodenbreite mindestens 120 mm
- Der prüftechnische Nachweis einer von der BAM anerkannten Prüfstelle über

gleichwertige Leistungsfähigkeit ist der BAM zuzusenden.

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGBI. 1S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGBI. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Beschreibung der Bauart
Sack aus Kunststoffolie

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I, S. 678), zuietzt geändert durch
das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der
Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in
Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562).

10.4 Diese ZUlassung wird zu gegebener Zeit im "Arnts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntrnachung der
Neufassung der Anlagen A und B vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 II S. 95).
zuletzt geändert durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBI. 199311 S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO)
in der Neufassung vom 16. November 1993 (BGBI. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recornmendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITEO NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition" von 1991.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dern Präsidenten der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den
Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

10 ~
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugeiassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart. der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvor
schriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad,
Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Gü
ter in der zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

9.3 ~
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen mit den zu verwendenden Verschlüssen demjenigen,
der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

max.
820 mm
600 mm
155 mm

min.
440mm
420mm
120 mm

Abmessungen:
Länge:
Breite:
Standbodenbreite:

Hersteller-Typenbezeichnung:
Ventilbodensack

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart
wird mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher
Güter zugelassen.

PrÜfnachweise fÜr die Bauart
PrÜfbericht Nr. FS 16a + b/83 vom 16.08.1983 der BASF AG, DLLlVP Produk1
schutz, 67 Ludwigshafen,
Kurzprüfprotokoll Berichts-Nr.: 94292 vom 14.10.1994 und
Kurzprüfprotokoll Berichts-Nr.: 94360 vom 08.12.1994 der Fa. Bischof + Klein
GmbH, 49525 Lengerich

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen,
Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten
Prüfberichts festgelegt.

Hersteller der Verpackung
Bischof + Klein GmbH
Rahestraße 47
49525 Lengerich

Antragsteller
Bischof + Klein GmbH
Rahestraße 47
49525 Lengerich

6.

4.

5.

3.

2.

1.3

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 3073/5H4 vom
04.08.1987, einschließlich des 1. Nachtrages vom 26.10.1992 der Fa. Bischof +
Klein GmbH, 4540 Lengerich. Berlin, den 25. Januar 1995

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht.
Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111.
- Maximale Bruttomasse : 50,3 kg
- Maximale Schüttdichte : 2,9 kg/I
- Minimaler Schütlwinkel : 20·
- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schä-

digungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüll
güter(n)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden.
Der Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen
die festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Irn Auftrag

(~-
Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratoriurn 9.12
Verpackungen,
Irn ~~~r~9)
f '. I

~'X.-U. Wienecke

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie
folgt zu kennzeichnen:

5H4/Y 51/S/ JD/BAM 3073 - B + K

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen
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Nr. D/BAM 3074/5H4
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 182

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch andere als die geprüften
Verpackungen, deren Abmessungen sowohl innerhalb der Grenzmaße nach 4. liegen
als auch die Randbedingungen des Masse-Volumen-Diagramms (Anlage zu
Prüfbericht 95 046 vom 21.02.1995) einhalten, unter folgenden Bedingungen:

- Gleiche Konstruktion, Werkstoff und Foliendicke
- Prüftechnischer Nachweis einer von der BAM anerkannten Prüfstelle über die

gleichwertige Leistungsfähigkeit, der der BAM zuzusenden ist.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGBI. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGBI. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen mit den zu verwendenden Verschlüssen demjenigen,
der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I, S. 678), zuletzt geändert durch
das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

2. Antragsteller
Bischof + Klein GmbH & Co.
Postfach .1160
49511 Lengerich

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvor
schriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad,
Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Gü
ter in der zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

Beschreibung der Bauart
Sack aus Kunststoffolie

PrÜfnachweise tÜr die Bauart
Prüfbericht Nr. FS 2/85 vom 25.03.1985 der BASF AG in 6700 Ludwigshafen
Kurzprüfprotokolle für Bauartreihen Nr. 95 013 und 95 046 vom 31.01.1995 und
21.02.1995 der Bischof + Klein GmbH & Co. in 49511 Lengerich

Hersteller der Verpackung
Bischof + Klein GmbH & Co.
Rahestr. 47
49525 Lengerich

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen,
Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten
Prüfberichts festgelegt. 10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der
Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in
Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562).

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der
Neufassung der Anlagen A und B vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95),
zuletzt geändert durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBI. 1993 11 S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO)
in der Neufassung vom 16. November 1993 (BGBI. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Seetion 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition" von 1991.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den
Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

max.
800 mm
650 mm
160 mm
170mm

min.
500 mm
420 mm
120 mm
120 mm

Abmessungen:
Länge
Breite
Standbodenbreite
Ventilbodenbreite

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart
wird mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher
Güter zugelassen.

Hersteller-Typenbezeichnung:
Ventilsack

6.

5.

4.

3.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 3074/5H4 vom
04.08.1987 der Bischof + Klein GmbH & Co. in 4540 Lengerich.

Berlin, den 16. März 1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht.

Verwendung für gefähriiche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- Maximale Bruttornasse : 50,4 kg
- Maximale Schüttdichte : 2,5 kgll
- Minimaler Schüttwinkel : 26·

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre
Schädigungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten
Prüffüllgüter(n) .

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden.
Der Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen
die festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Dipl.-lng.(FH) A. Roesler

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie
folgt zu kennzeichnen:

5H41Y51/S/ lD/BAM 3074 - 8 + K

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befrislungen
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1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

4G/X25/S/.. . .. /D/BAM 3156 - *)
(Herstellungsjahr; die

letzten beiden Stellen)

*) An dieser Stelle ist das entsprechende Kennzeichen des
jeweiligen Herstellers einzutragen:

lullSsung nedl o'bschnin 22 der Allgemeinen Einl..~ung du Intemalionelen Codes 10r di.. 8e!6r~ .. rung g..tlhrlich.. r Giller in Suschiflen ~MDG·Code)

Approvel eccording 10 s.edlOn 22 ollhe Generallnuodudion 0' lhe Intemal"nal Marnime Dangerolß Goods Code ~MDG.cod .. )

D/BAM 3156/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 126

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I,

S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBI. I, s. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991).

HOW

ZWA-RH

WEBI

für Wellpappe Wiesloch, Postfach 6462 in
68783 St. Leon-Rot

für ZEWAWELL AG & Co. KG, Essener Straße 60
in 68219 Mannheim

für Wellpappewerk Biebesheim GmbH,
Waldstraße (Industriegebiet)
64584 Biebesheim/Rhein

9.2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen

mi t anderen Innenverpackungen , wenn durch Prüfung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.

1.2

1.3

1.4

2.

3.
3.1

3.2

3.3

4.

5.

6.

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBI. I, S. 2022), zuletzt ge
ändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBL I, S. 23781.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das EisenbahnNeuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378).

Bekanntmachung des Luftfahrt-Bundesamtes vom 15. Juni 1988 in
Verbindung mit der Allgemeinen Erlaubnis zur Beförderung ge
fährlicher Güter des Luftfahrt-Bundesamtes vom 15. Juni 1988
(Nachrichten für Luftfahrer 1-114/88 und 1-115/88)

Antragsteller
Fribad Cosmetics GmbH
Postfach 2240
76492 Baden-Baden

Hersteller der Verpackung
Wellpappe Wiesloch
An der Autobahn 1
68789 St. Leon-Rot
ZEWAWELL AG & Co. KG
Essener Straße 60
68219 Mannheim
Wellpappewerk Biebesheim GmbH
Waldstraße (Industriegebiet)
64584 Biebesheim/Rhein

Beschreibung der Bauart
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung (en)
(Kanister aus Feinstblech, Flaschen und Säcke aus Kunststoff)

Abmessungen: 495 x 295 x 260 mm (L x B x H)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß der un
ter 5. genannten Prüfnachweise festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 14 vom 04.02.1986 und Nachtrag dazu
vom 08.10.1987 der Wellpappe Wiesloch, Zweigniederlassung der
Holfelder Werke GmbH u. Co. KG in 6837 St. Leon-Rot 1

- Physikalisch-technischer Prüfungsbefund Datenblatt vom
16.05.1988 sowie Bestätigung der Fallprüfung vom 30.05.1988
der Zewawell Aktiengesellschaft & Co. KG PWA-Verpackungswerke
in Rheinau

Prufungszeugnis Nr. 12 vom 25.05.1994 der Wellpappenwerk
Biebesheim GmbH, Postfach 1220 in 65581 Biebesheim/Rhein

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbe
stimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den
- Zulassungsschein D/BAM 3J 56/4G vom 11.01.1988 sowie dessen
- 1. Nachtrag vom 06.01.1989 und
- 2. Nachtrag vom 29.08.1994 der Fribad Cosmetics GmbH, Post-

fach 2240 in 76492 Baden-Baden.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Ein
schränkungen als erbracht:

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I,
11 oder 111.
Maximale Bruttornasse 24,5 kg
Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung
entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgüter (n)

9.
9.1

9.3

9.4

10
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

~
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sichers~ellen,

daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungssche1ns
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den zu
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge
lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sic~ nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschr1~ten

für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschr1ften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

Die Bauart erfüllt die Prufanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter
_ des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be

förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und 8
vom 15. Januar 1992 (8GBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (8GBI.

1993 Ir S. 2341
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir S. 20441
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10

und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der 11 Seventh revised edition 11

von 1991.
der TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR THE SAFE TRANSPORT OF DANGE
ROUS GOODS BY AIR (ICAO-TI), Doc 9284-AN/905, in der
1995-1996-er Edition

Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBI. I s. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats. nach ~ekannt

gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 1st be1 de~

Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -pru
fung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder

zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 16.02.1995

7.

8.
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Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

rc~
Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

D!~t~w. Taegner



1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zul.ssuog nad! Abso;hnitt 22 cler AlIg8ll\llinen E;nl..~ung du lntemationalon eodn tor dio Be/OrdoNng Ilolihrliche. GC1l.. , in Suschit1an ~MOG-Cod..)

Approval ac;:c:oroing 10 $.";1100 l2 01 th.. G..na.allntlodud.ion ollhe InlorTllllional Mlr~i"", Dang.rollS Gooel, Cod.. ~MDG-eO<l.)

D/BAM 3870/4A1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 879

1.5/64504

Gemäß Antrag des Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Referat WM I 3 (WM I 4
alt), Postfach 7360 in 56057 Koblenz vom 11.10.1994 wird der Punkt 7. "Kennzeichnung"
des Zulassungsscheines wie folgt geändert:

7. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie
folgt zu kennzeichnen:

4A1N15/S/ ./D/BAM 3870 • *)

1. Neufassung zum

ZU LASSUNGSSCH EIN
Zulassung oam Abschnill 22 der Allg.""';oo" Einklilung des Intemationalon eodn IUrdi. BofO,darunll gorährlichor GOtor in Susclliflon QMDG-Codo)

Approval aocordinlllo sodion 22 oltho GonorallnlroduClion of lho 'ntornational Me/hirne Dang.rous Goods Cod" p'-tDG-Cod"l

Nr. D/BAM 3B93/1A2
für die Bauart einer VerpacklUlg zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 684

1. Rechtsgrundlagen
1.1 GefahrgutverordnlUlg See - GGVSee vom 24. Juli 1991

(BGBl. I, S. 1714), zuletzt geändert durch das GeslUld
heitseinrichtlUlgen-NeuordnlUlgs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGBL I, S. 1416) - insbesondere
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des 1MDG-Code
deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Be
kanntmachung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993
(BGBI. I, S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I, S. 2378)

(Herstellungsjahr; die letzten beiden Stellen)

") An dieser Stelle ist das entsprechende Kurzzeichen des jeweiligen Herstellers
einzutragen.

BW für Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Konrad-Adenauer-Ufer 2 - 6 in 56068 Koblenz

2. Antragsteller
Blechpackungswerke Staßfurt GmbH
Industriestr. 25
39418 Staßfurt

3. Hersteller der Verpackung
Blechpackungswerke Staßfurt GmbH
Industriestr. 25
39418 Staßfurt

DNM für Karl Diehl Mariahütte Karl-Diehl-Straße 1 in
66616 Nonnweiler

4. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel
Hersteller-Typenbezeichnung: Faß mit abnehmbarem Deckel

210 Liter

Dieser 1. Nachtrag gilt nur In Verbindung mit dem Zulassungsschein D/BAM 3870/4A1 vom
24.10.1991 des Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung, Referat WM i 4, Postfach
7360 in 5400 Koblenz.

max. Außendurchmesser
Höhe
Fassungsraum
max. Bruttomasse

595 mm (Faßkörper)
BBO
210,75 1
393 kg

Dieser 1. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundes
anstalt für Materialforschung und -Prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlich!.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

5.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr. 910168/2 vom 29.07.1991,
Bericht Nr. 910168/2 - 1. Nachtrag vom 27.09.1993 des TÜV
Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Mitglied
der TÜV Rheinland Gruppe, Köthener Straße 33, 06118 Halle;
Prüfbericht 06/94 vom 23.06.1994 der Prüfstelle Siepe
GmbH, Hüttenstr. 185, 50170 Kerpen.

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheil
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Berlin, den 31. März 1995

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

f~'t-v
Dipl.-Ing. (FH) W. Taegner

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vor
schriften nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährli
cher Güter zugelassen.
Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM
3893/1A2 vom 29.11.1991 und den 1. Nachtrag zum Zulas
sungsschein Nr. D/BAM 3893/1A2 vom 05.01.1994 der Firma
Blechverpackungswerk GmbH in 0 - 3250 Staßfurt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der folgenden Grenz
werte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der
Verpackungsgruppe 11 und I1r

Maximale Dichte bei Verpackungsgruppe Ir 1,2 g/cm3

Maximale Dichte bei Verpackungsgruppe Irr: 1,8 g/cm3

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. Dampf
druck des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener
Gase bei 55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur
von 15 Oe): 67 kPa (Überdruck).

Maximaler Dampfdruck der Füllgüter
bei 50 oe: 114 kPa (absolut)
bei S5 oe: 133 kPa (absolut).

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten,
daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festge
legte Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind wie folgt zu kennzeichnen:
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o lA2/Yl.2 Zl.8/100/ /D/BAM 3893 - BS\....:.J (Herstellungsjahr,
die letzten beiden Stellen)

1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
9. Nebenbestimmungen

Zulnsung nam Ab"Chn;n 22 dar AlIga,""inan Einla~ung das Intamational.", Codas Hit dio Bof6rdarung gaflhrlichar Gillar in Sonchiflon Q"mG·Codal
Approval ao:ording to soClion 22 01 tho G,norallntroduClion 0' tha InlOmalional Mor~i,"" Dangarous Gooda Coda ~MDG-Codal

9.1

9.2

Befristungen
entfällt

Bedingungen
entfällt

Nr. D/BAM 3931/381
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66836

9.1/66095

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerruf s ertei 1 t .

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulas
sungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für ge
fährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Gemäß Antrag der Fa. Hartmut Müller, Kunststoffverarbeitung
GmbH & Co. KG, 24511 Neumünster vom 26.09.1994 werden die
Punkte 4.5 Höchstzulässige Bruttomasse, 8. Kennzeichnung
und 9.5 "Die Dichte der Füllgüter" wie folgt geändert; der
Punkt 5. Anforderungen an die Bauart der 1. Neufassung zum
Zulassungsschein wird wie folgt erwei tert:

4. Beschreibung der Bauart
4.5 Höchstzulässige Bruttomasse

0,763 kg

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge
lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innen
verpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet
sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden
Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften {z. B. Füllgrad, Verträglichkeit
mit den Verpackungswerkstoffenl für die Beförderung ge
fährlicher Güter in der zugelassenen Verpackungsbauart
bleiben unberührt.

5. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart kann auch den Baumustern entsprechen, die gemäß
Prüfbericht Nr. 940545/4 vom 21. 09 .1994 der Abteilung
Verpackung und Gefahrgu t des TÜV Ostdeu tschland Sicherhei t
und Umwel tschutz GmbH, Mi tglied der TÜV Reinland Gruppe,
Köthener Str.33, 06118 Halle einer Bauartprüfung unterzogen
worden sind.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale

Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in
der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anla
gen A und B vom 06. Juli 1994 (BGBL 1994 11 S. 1020)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. No
vember 1993 (BGBL 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code
(IMDG Code) in der Fassung des Amendment 26-91 - insbe
sondere Section 10 und Annex I

der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
der UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised
edition" von 1991.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sicli.tbar wie folgt zu
kennzei chnen:

03H1/YIl001 /D/BAM 8547 - HM

(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

9. Auflagen über die Verwendung der Verpack~ngen

9.5 Die Dichte der Füllgüter darf 1,20 g·cm- 3 (Verpackungsgrup
pen 11 und 111) nicht überschreiten.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung
mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der
Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,1987, S. 562).

10.4 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein
wird unter dem Vorbehalt des jederzei tigen 'Widerrufs
erteilt.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein
gil t nur in Verbindung mi t der 1. Neufassung zum Zulas
sungsschein Ne. D/BAM 3931/3H1 vom 13.06.1994 der Firma
Hartmut Müller-Kunststoffverarbei tung GmbH & Co. KG,
Gadelander Str. 137, 24539 Neumünster .

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87,
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein
wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesans tal t für Materialforschung und -prüfung, Berlin"
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Berlin, den 20. 03. 1995

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Rech ts behelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mona ts nach
Bekanntgabe Yiderspruch erhoben werden. Der 'Widerspruch ist
bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87,
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Unter den Eichen 87

12205 Berlin, den 13 .12 .1994

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im A ftrag..#t:.~rnold aßni '
Techni cher ngestellter

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

D~lüme: f?'
Oberregierungsrat

Dipl.-Ing. (FH) A. Staacks-Fohl

Oberregierungsrat

Dr. P. Blümel
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1. NachtI:"ag ZUI:" 1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zule..ung ned'l Abxhnia 22 der ARgem.inen Einleitung dulncemalicwlelen Code. lilf die SeI6fderung flel.lhr~rGUtlll in Sooxhlflen ~M1)(H~ode)

App.ovel ec:r;olding 10 Mdion 22 of the Generalll1l10duai0n of the Irrtemttionel M..ifime [),erlll'IOUlI Goods Code (IMOO.code)

Nr. D/BAM 3933/3H1
fÜI:" die BauaI:"t eineI:" Verpackung ZUI:" BeföI:"derung

gefähI:"licher Güter
Aktenzeichen 9.1/66837

. 9.1/66098

Gemäß Antrag der Fa. Hartrnut Müller, Kunststoffverarbeitung
GmbH & Co. KG, 24511 Neumünster vom 26.09.1994 werden die
Punkte 4.5 Höchstzulässige Bru ttomasse, 8. Kennzeichnung
und 9.5 "Die Dichte der Füllgüter" 'Wie folgt geändert; der
Punkt 5. Anforderungen an die Bauart der 1. Neufassung zum
Zulassungsschein 'Wird wie folgt erwei tert:

4. Beschreibung der Bauart
4.5 Höchstzulässige Bruttomasse

0,338 kg

5. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart kann auch den Baumustern entsprechen, die gemäß
Prüfberich t Nr. 94054513 vom 21. 09 .1994 der Abteilung
Verpackung und Gefahrgu t des TÜV Ostdeu tschland 5icherhei t
und Umwel tschu tz GmbH, Mi tglied der TÜV Reinland Gruppe,
Köthener 5tr.33, 06118 Halle einer Bauartprüfung unterzogen
worden sind.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzei ehnen:o 3H1/Y/100/ /D/BAM 8400 - HM

(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e),

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
9.5 Die Dichte der Füllgü ter darf 1,20 g' cm ) (Verpackungsgrup

pen 11 und 111) nicht überschrei ten.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein
wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen \Jiderrufs
er-teilt.

Dieser 1. Nach trag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein
gilt nur in Verbindung mi t der 1. Neufassung zum Zulas
sungsschein Nr. D/BAM 3933/3H1 vom 13.06.1994 der Firma
Hartrnut Müller-Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG,
Gade1ander Str. 137, 24539 Neumünster .

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein
wird zu gegebener Zeit im "Amts_ und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin lt

(ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Rech tsbehelfsbe1ehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Yiderspruch erhoben werden. Der Viderspruch ist
bei dem Präsiden ten der Bundesanstal t für Ma terialforschung
und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87,
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

12205 Berlin, den 13.12.1994

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR HATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Laboratorium 9.12
Verpackungen

A
lm A~uftrag<> _ ,;::

rilold raßn ck
Techn' scher Angestell ter

1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulessung ned'l Absdlrlln 22 der AlIge.......n Ein"~ung öulmemeliontlen Codes lllf die SefO<Otrung gelihrlictltr Giiler in S..lChilf.n OMOG-Code)

Approv.al ec:r;ording I<> MClion 22 ollhll General Introdudioll 01 1M lnle""tiontl ""..Ili.... Oengorous Goads Code (IMOO.codel

Nr. D/BAM 3936/3H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66838

9.1/66097

Gemäß Antrag der Fa. Hartrnut Müller, Kunststoffverarbeitung
GmbH & Co. KG, 24511 Neumünster vom 26.09.1994 werden die
Punkte. 4.5 Höchstzulässige Bruttornasse, 8. Kennzeichnung
und 9.5 uDie Dichte der Füllgüter" wie folgt geändert; der
Punkt 5. Anforderungen an die Bauart der 1. Neufassung zum
Zulassungsschein wird wie folgt erwei tert:

4. Beschreibung der Bauart
4.5 Höchs tzulässige Bru t tomasse

0,647 kg

5. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart kann auch den Baumustern entsprechen, die gemäß
Prüfbericht Nr. 94054512 vom 21. 09 .1994 der Abteilung
Verpackung und Gefahrgut des TÜV Ostdeutschland Sicherhei t
und Umwel tschutz GmbH, Mi tglied der TÜV Reinland Gruppe,
Köthener Str.33, 06118 Halle einer Bauartprüfung unterzogen
worden sind.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

C) 3Hl/Y/lOO/ ...•..••••••... /D/BAM 8397 - HH

(Herstellungsdatum gern. Nr. 6.2(e),

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
9.5 Die Dichte der Füllgüter darf 1,20 g'cm 3 (Verpackungsgrup

pen 11 und 111) nicht überschrei ten.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein
wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen \Jiderrufs
erteil t.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein
gilt nur in Verbindung mi t der 1. Neufassung zum Zulas
sungsschein Nt. D/BAM 3936/3H1 vom 13.06.1994 der Firma
Hartmu t Müller-Kuns tstoffverarbei tung GmbH & Co. KG,
Gadelander Str. 137 I 24539 Neumünster .

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein
wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesans tal t für Ha terialforschung und -prüfung t Berlin"
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Rech tsbehel fsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Hona ts nach
Bekanntgabe Viderspruch erhoben werden. Der Viderspruch ist
bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Haterialforschung
und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87,
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

12205 Berlin, den 13.12.1994

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (8AM)

Laboratorium 9.12
Verpackungen
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1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung nach Abschnitt 22 d.r "lIg"meinlln Einlll~ung des Int"rnational"n Codesfilr dill Bof~rd"rung ga16hrlidMr GOI'" in S .... schitf"n O"mG-Cod"j

Appronl ao;ording'o Haion 22 of Ih. G.n"nlllntrodUdlon ollh. Int.malioM' Maritime Oang.rous Goods Cod" OMOG-Coda)

Nr. D/BAM 3938/3H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66839

9.1/66101

Gemäß Antrag der Fa. Hartmut Müller, Kunststoffverarbeitung
GmbH & Co. KG, 24511 Neumünster vom 26.09.1994 werden die
Punkte 4.5 Höchstzulässige Bruttomasse, 8. Kennzeichnung und
9.5 "Die Dichte der Füllgüter" wie folgt geändert; der Punkt
s. Anforderungen an die Bauart der 1. Neufassung zum Zulas
sungsschein wird wie folgt erwei tert:

4. Beschreibung der Bauar t
4.5 Höchstzulässige Bruttornasse

1,33 kg

5. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart kann auch den Baumustern entsprechen, die gemäß
Prüfbericht Nr. 940545/1 vom 21. 09 .1994 der Abteilung Verpackun
und Gefahrgut des TÜV OS tdeutschland Sicherhei t und Umwel t
schutz GmbH, Mi tglied der TÜV Reinland Gruppe, Köthener Str. 33,
06118 Balle einer Bauartprüfung unterzogen worden sind.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
-kennzeichnen:

03H1/Y/100/ /D/BAM 8305 - HM

(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),

Anhang I, IMDG-Code deutsch)

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
9.5 Die Dichte der Füllgüter darf 1,20 g'cm- 3 (Verpackungsgrup

pen 11 und 111) nicht überschrei ten.

Dieser 1. Nach trag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein wird
un ter dem Vorbehal t des j ederzei tigen \/'iderrufs erteil t.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein gilt
nur in Verbindung mi t der 1. Neufassung zum Zulassungsschein
Nr. D/BAM 3938/3H1 vom 13.06.1994 der Firma Hartmut
Müller-Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG, Gadelander
Str. 137, 24539 Neumünster.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein wird·
zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin l1 (ISSN
0340-7551) veröffentlicht.

Rech tsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe \/'iderspruch erhoben werden. Der \/'iderspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

12205 Berlin, den 13.12.1994

Unter den Eichen 87
I

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung nach Abschnitt 22 dar "ng"meinan Einleitung du Intarnational"n Codes lilr cfia Bor~rdanlng g.l~hrlidlar Giltsr in Seeschiffan p,,-mG-Coda)

At>proval ao;ordinlll0 s ..aion 22 of ltla G"no,allntroduaion of Ih" Inlamalional Maritime Dangorous Goods Coel. nMOG-Coda)

Nr. D/BAM 3996/4C1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 099

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGBI. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang
I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGBI. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, In der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I, S. 678), zuletzt geändert durch das
Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. 1S. 2378)

2. Antragsteller
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH
Helnrich-Diehl-Straße 2
90552 Röthenbach a.d. Pegnitz

3. tlMsteller der Verpackung
Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH
Heinrich-Dlehi-Straße 2
90552 Röthenbach a.d. Pegnitz

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach, mit Innenverpackung(en)
(Kiste aus Kunststoff)

Hersteller-TYpenbezeichnung:
Packkiste DVG-Nr. 379,
Packkiste DVG-Nr. 379-1

Abmessungen: 599 x 303 x 357 mm (L x B x H)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, WerkstoffspezIfi
kationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Alternativ gilt die Spezifikation(en) gemäß der Zeichnung: Packkiste DVG-Nr. 379-1,
Zeichnungs-Nr.: 600.05.62-1 vom 19.01.1995.

5. Prüfnachweise tür die Bauart
Prüfbericht Nr. 5/1992 vom 15.05.1992 der Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft
mbH, 8505 Röthenbach a.d. Pegnitz

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird
mit den In 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 3996/4C1 vom
01.06.1992 der Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft mbH, 8505 Röthenbach a.d.
Pegnitz.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhallung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111.
- Maximale Bruttomasse

für DVG-Nr. 379 : 35,6 kg
für DVG-Nr. 379-1 : 14,0 kg

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre
Schädigungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüf
füllgüter(n)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt
zu kennzeichnen:

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

-J.:~'~rnold aßn' k
Techn' cher ngestell ter

4C11Y ·)/S/ /D/BAM 3996 - DVG

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

') An dieser Stelle ist entsprechend der Bautorm die jeweilige Bruttomasse
eil Izutragen;

für DVG-Nr. 379 : 36
für DVG-Nr. 379-1 : 14

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt
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9.2
9.2.1

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen
Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanfor·derungen
der Rechtsvorschriften nach 1. ertüllt.

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung nach Abschnitl22 da. Allgemeinen Einl.~ul\g d.,lntamalionalen Codes rür dia eerOrd"rung galihrlic:har G01llr in S08!lchifl,," ~MOG-CodG)

Approval ao;r;ording 10 ""o;:lion 22 01 lha Ganalllintrodlldion ollha International Uarillmo Oangarous Good, Coda ~MOG-eod.)

Außendurchmesser : 80 mm
Fassungsraum 1,07 Liter
Max. Bruttornasse: 1,75 kg

4. Beschreibung der Bauart
Flasche aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel
Hersteller-Typenbezeichnung: Typ FRZE 0100

2. Antragsteller
E+ E Verpackungstechnik GmbH & Co.
Wildberger Str. 27
71131 Jettingen

3. Hersteller der Verpackung
E+ E Verpackungstechnik GmbH & Co.
Wildberger Str. 27
71131 Jettingen

Prüfnachweise für die Bauart
der Hoechst AG, Forschung und Entwicklung (GB-H) in 6230
Frankfurt 80 bzw. Prüfzentrum e 579 in 65926 Frankfurt/Main

Prüfbericht Nr. 92 287-107 vom 13.03.1992,
Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 92 287-107 vom 27.07.1992,

- 2. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 92 287-107 vom 25.01.1995

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM
4116/1Hl vorn 12.02.1993 der Firma E+E Verpackungstechnik.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß der unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vor
schriften nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9.
genaIUlten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährli
cher Güter zugelassen.

6.

5.

Nr. n/MM 4116/1H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67173

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991

(8GBl. I, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheits
einrichtungen-NeuordmUlgs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994
(EGBl. I, S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbin
dung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr.
98a vom 01. Juni 1991)10 Hinweise

10.1 Die Zulässigkelt der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart
bezüglich der Verpackungsart. der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglich
keit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der
zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen mit den zu verwendenden Verschlüssen demjenigen,
der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.2 Die Bauart ertüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung
der Anlagen A und B vom 15. Januar 1992 (BGB!. 1992 11 S. 95). zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGB!. 199311 S. 231)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in
der Neufassung vom 16. November 1993 (BGB!. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) In der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on lhe TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der 'Seventh revlsed edillon" von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung
der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung
gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGB!. I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatl Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitleilungsblatl der Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-spruch
erhoben werden. Der Widerspruch Ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Mnterialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
ooer zur Niedersch~ift einzulegen.

Berlin, den 16. Febru'ar 1995
Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
flüssiger Stoffe gilt auf Grund der Sicherheitstechnischen
Wertung der BAM vorn 31.03.1995 bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
11 und 111,

- Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 11, 111: 1,6 kg/l

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im A11ftlag

~-U' WIenecke

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit
folgende Standardflüssigkeiten anerkaIUlt:

Wasser
Netzmittellösung
Essigsäure (98%' ... 100%')
Salpetersäure (55%')
Kohlenwasserstoffgemisch
n-Butylacetat/mit n-Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung

wird für

der GGVS/GGVE
der GGVS/GGVE
der GGVS/GGVE
der GGVS/GGVE

Möglichkeit der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen
der Klassen 3, 5.1, 6.1 und 8 der GGVS/GGVE gemäß Ab
schnitt 11 der Beilage zum Anhang A.5/V der GGVS/GGVE zu
den nachfolgend genannten "Standardflüssigkeiten"
bezüglich der chemischen Verträglichkeit unter Einhaltung
der in der folgenden Tabelle aUfgeführten Maximalwerte:

Standardflüssigkeit IDampfdruck in kPal Dichte in kg/l
I (absolut) IVerpackungsgruppe
I 50 oe 55 oe I I I II I III

----------------------1-------- --------1-----1-----1-----

I I I I
Netzmittellösung 1143 167 1- 11,2 11,2
Essigsäure 1143 167 1- 11,1 11,1
n-Butylacetat/mit 1143 167 1- 11,2 11,2
n-Butylacetat gesät- I I 1 1
tigte Netzmittellösungl I I I
Kohlenwasserstoff- [143 167 1- 11,0 11,0
gemisch (White spirit) I I I I
Salpetersäure (55%) 1143 167 1- 11,4 11,4
Wasser 1143 167 1- 11,6 11,6

Unabhängig von den Zahlenwerten der Tabelle darf dabei
der Dampfdruck von Stoffen oder Stoffgemischen der Klas
se 3 der GGVS/GGVE 110 kPa bei so oe bzw 130 kPa bei 55
oe nicht überschreiten.
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Verwendung für flüssige Stoffe mit Flammpunkt<=55 °C
auf Gnmd der durchgeführten Zusatzprufung auf Perme
ation mit Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit) .

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampf
druck des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener
Gase bei 55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur
von 15°C): 100 kPa (Überdruck).

10.5 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist
bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen
87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 31.03.1995

7.

8.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmä
ßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten,
daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festge
legte Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

1H1/Yl.6 Zl. 6/150/. . . /D/BAM 4116 - E + E
(Herstellungsjahr -
die letzten beiden Stellen 
und Herstellungsmonat)

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

~
Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

ImAU

Uq~"," '""~

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

2 Bedingungen
.2.3 Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber

weiteren gefährlichen Gütern als den in 6. definierten
gilt erst dann als erbracht, wenn alle folgenden Bestim
mungen eingehalten werden:

~ Die in 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht über
schritten werden.
Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die Wirkung
der einzufüllenden gefährlichen Güter auf Probekörper
nicht die Wirkung der Standardflüssigkeiten übertrifft.
Dabei ist gern. der "Technischen Richtlinien Verpackungen
TRV 002 oder TRV 003" vom 24. Juli 1989 zu verfahren
(veröffentlicht im Verkehrsblatt 1989, Heft 16, S. 57
bzw. 575)

Die Laborversuche dürfen nur von den Prufstellen durch
geführt werden, die gern. den "Richtlinien über das
Verfahren für die Durchführung der Bauartprufung, die
Anerkennung von Prufstellen sowie die Zulassung von
Verpackungen und Großpackmitteln (IBC) für die Beförde
rung gefährlicher Güter -ROO2-" vom OS. Mai 1994
(Bundesanzeiger Nr. 97 S. 5554) sowie vom 10. Mai 1994
(Verkehrsblatt 1994 S. 406) von der BAM für die Bauart
zulassung von Kunststoffverpackungen oder speziell für
diese Laborversuche anerkannt sind. Die Ergebnisse
dieser Laborversuche sind zu dokumentieren und auf
Verlangen der BAM vorzulegen.

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulusung nadl Abaehnitl 22 dar Alrg."",lnan Ejnl.~ung das lnlamalionalen Codn!Ur dje s.rörderunllllaf;\hrlidlar G01., in Sauchiflan ~MOG·Cod.)

Approvtl .o::ordinllio Hdion 22 olth. Ganar.llnlroduetlon er tha lntemal;"nal Mariti"", Danllarous Gccds C<>da ~MDG-eC>d.)

Nr. 4118/3H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66978

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991

(BGBI. I, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gestrndheits
einrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994
(EGBl. I, S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbin
dung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr.
98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Be
kanntmachung vom 26. November 1993 (EGBI. I, s. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
21. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4.
Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. Mai 1993

(BGBl. I, S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I, s. 2378)

2. Antragsteller
Kautex Werke AG
Werk Waldkirch
Mauermattenstr. 9
79183 Waldkirch

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulas
sungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für ge
fährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die ZUlässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innen- .
verpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet
sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden
Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit
mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung ge
fährlicher Güter in der zugelassenen Verpackungsbauart
bleiben unberührt.

3.

4.

Hersteller der Verpackung
Kautex Werke AG
Werk Waldkirch
Mauermattenstr.
79183 Waldkirch

Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung: 10 Liter Kanister; Serie 90

Abmessungen 230 mm x 190 mm x 310 mm (L x B x H)
Fassungsraum ca. 10,9 Liter
Taramasse gesamt: ca. 467 g
höchstzulässige Bruttomasse : 20,8 kg

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen (2. -Nr. 1/225/88 vom 21.05.1991 "10" ohne
Ausführungsvariante 2 und 3 des Gewindes), Werkstoff
spezifikationen und Bescheinigungen gemäß des 1. und 2.
Nachtrages zum Prüfbericht Nr. 92206-110 festgelegt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter

des International Maritime Dangerous Geods Code
(IMDG Code) in der Fassung des Amendment 26-91 - insbe
sondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
der UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised
edition" von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGBl. I s. 2121) in Verbindung
mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der
Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.
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5. Prüfnachweise für die Bauart
Prüfberichte der Hoechst AG, Forschung und Entwicklung
(GB-H) -Polymerprüfung in 6320 bzw. 65926 Frankfurt/Main
Prüfbericht Nr. 92 206-110 vom 24.08.1992,
Prüfbericht Nr. 92 206-110 1. Nachtrag vom 04.08.1994,
Prüfbericht Nr. 92206-110 - 2. Nachtrag vom 12.10.1994,

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den' in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zu
gelassen.
Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 4118/3Hl
vom 07.04.1993 der Firma Kautex Werke in 5300 Bonn 3, der
hiermit seine Gültigkeit verliert.

Die angewandten Prüfungen gemäß Prüfbericht Nr. 92 206-110 mit
der Standardflüssigkeit "Wasser" werden für die nun vorliegen
de Spezifikation der Bauar.t anerkannt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte
bzw. Einschränkungen als erbracht:



- Verwendung für gefährliche Güter der Verpä.ckungsgruppen
11 und II!.

- Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 11/111:' 1,90 kg/l

9.3 Widerruf
Diese 1. Neufassung wird .unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

Die im Prufbericht Nr. 92 206-110 vom 24.08.1992 abgepruften
Kanister mit geringerem Einsatzgewicht sind für die Verwendung
von Stoffen, die zur Standardflüssigkeit Wasser assimilier sind,
beschränkt.

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für
folgende Standardflüssigkeiten anerkannt:

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale
BeförderUng gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der
Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und
B vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt
geändert durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März
1993 (BGBL 1993 II S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL II S. 2044)

- des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex 1
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelasse
nen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

der GGVS/GGVE
der GGVS/GGVE
der GGVS/GGVE
der GGVS/GGVE

Klasse
Klasse
Klasse 3
Klasse 3

- Wasser
Netzmittellösung
Essigsäure (98% ... 100%)
Salpetersäure (55%)
Kohlenwasserstof'fgemisch
n-Butylacetat/mit n-Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung

Möglichkeit der Zuordnung von Stoffen oder S"toffgemischen der
Klassen 3, 5.1, 6.1 und 8 der GGVS/GGVE gemäß Absclmitt 11
der Beilage zum Anhang A.5/V der GGVS/GGVE zu den nachfolgend
genannten "Standardflüssigkeiten n bezüglich der chemischen
Verträglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden Tabelle
aufgeführten Maximalwerte:

Standardflüssigkeit IDampfdruck in kPa I Dichte in kg/l
1 (absolut) IVerpackungsgruppe
1 50 oe 1 55 oe 1 I II 1 III

----------------------1--------1--------1----- -----1-----

1 1 1 1
Netzmittellösung 1171 1200 1- 1,2 11,2
Essigsäure 1171 1200 1- 1,4 11,4
n-Butylacetat/mit 1171 1200 1- 1,2 11,2
n-Butylacetat gesät- 1 1 1 1
tigte Netzmittellösung 1 1 I 1
Kohlenwasserstoff- 1143 1167 1- 1,2 11,2
gemisch (White spirit) 1 1 1 1
Salpetersäure (55%) 1143 1167 1- 1,4 11,4
Wasser 1143 1167 1- 1,9 11,9

Unabhängig von den Zahlenwerten der Tabelle darf dabei der
Dampfdruck von Stoffen oder Stoffgemischen der Klasse 3 der
GGVS/GGVE 110 kPa bei 50°C bzw. 130 kPa bei 55°C nicht
überschreiten.

- Verwendung für flüssige Stoffe mit Flammpunkt<=55 °C auf Grund
der durchgeführten Zusatzprufung auf Permeation mit
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit).

- Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55
°C vp.rmindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C)
133 kPa (Überdruck).

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die' festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9
des Gesetzes über die Beförderung gefährlic;her Güter vom 6.
August 1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den uTechni
schen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)"
(Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
MitteilungsbTatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlinu (ISSN 0340-755:l:-) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

Berlin, den 07.03.1995

G) 3Hl/Yl.9 Zl

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9/200/ /D/BAM 4118 -@ :
(Herstellungsjahr -
die letzten beiden Stellen 
und Herstellungsmonat)

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

(~.~

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

9.2.3 Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber weiteren
gefährlichen Gütern als den in 6. definierten gilt erst dann
als erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen eingehalten
werden:

Die in 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht überschritten
werden.
Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die Wirkung der
einzufüllenden gefährlichen Güter auf Probekörper nicht die
Wirkung der Standardflüssigkeiten übertrifft.

- Dabei ist gern. der "Teclmischen Richtlinien Verpackungen TRV
002 oder TRV 003" vom 24. Juli 1989 zu verfahren
(veLröffentlicht im Verkehrsblatt 1989, Heft 16, S. 57 bzw.
575)
Die Laborversuche dürfen nur von den Prufstellen durch
geführt werden, die gern. den "Richtlinien über das Verfahren
für die Durchführung der Bauartprüfung , die Anerkennung von
Prüfstellen sowie die Zulassung von VerpackW1gen und
Großpackmitteln (IBC~ für die Beförderung gefährlicher Güter
-ROO2-" vom 05. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr. 97 S. 5554)
sowie vom 10. Mai 1994 (Verkehrsblatt 1994 S. 406) von _der
BAM für die Bauartzulassung von Kunststoffverpackungen oder
speziell für diese Laborversuche anerkannt sind. Die
Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu dokumentieren und
auf Verlangen der BAM vorzulegen.
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1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung n.eIl Abschnitt 22 det Allg."",inen el""'itUn<;I dulnlemationalen Cod" tu, die a.!~rd'nJng g.t~hrlid1.r Gli1e/ in Suschrtlen ~ ..mG·Ccd.)

Apprcvelea;ording 10 Maien 22 olth, Gon..rallnlrcdudion 01 th, Int .....'ionall.4.riti"'" Dlng,reus Goods C<>d, ~I.4DG-Ccd'l

Nr. D/BAM 4202l5H4
fOr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 095

9.3

- gleiche Konstruktion, Werkstoff und Foliendicke
- Länge mindestens 800 mm und maximal 930 mm
- Breite 370 mm
- Faltenbreite 100 mm
_ Der prüftechnische Nachweis einer von der BAM anerkannlen Prüfstelle über

gleichwertige Leislungslähigkeit ist der BAM zuzusenden.

Widerrul
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB!. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGB!. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGB!. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGB!. I, S. 678), zuletzt geändert durch
das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

2. Antragsteller
Bischof + Klein GmbH & Co.
Rahestr.47
49525 Lengerich

3. Hersteller der Verpacl:!ill.Q
Bischof + Klein GmbH & Co.
Rahestr. 47
49525 Lengerich

4. Beschreibung der Bauart
Sack aus Kunststoffolie

Hersteller-Typenbezeichnung:
Folienseitenfallensack

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen mit den zu verwendenden Verschlüssen demjenigen,
der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvor
schriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad,
Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Gü
ter in der zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der
Neufassung der Anlagen A und S vom 15. Januar 1992 (BGB!. 1992 11 S. 95),
zuletzt geändert durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGB!. 1993 11 S. 234)
der Ordnung für die internati6nale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO)
in der Neufassung vom 16. November 1993 (BGB!. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition" von 1991.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspe

zifikationen und Bescheinigungen gemäß der unter 5. genannten Prüfnachweise
festgelegt.

Abmessungen:
Länge:
Breite:
Fallenbreite:

min.
800 mm

max.
930 mm

370 mm
100 mm

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der
Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGB!. I S. 2121) in
Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562). .

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitfeilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

5. Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. FS 9312 vom 26.04.1993 der BASF AG, DLLNP Packmittelprüfung,
6700 LUdwigshafen,
Prüfbericht Nr. G 94383 vom 16.12.1994 der Bischof + Klein GmbH & Co.
49525 Lengerich

10.5 Rechtsbehelfsb~lehrung

Gegen diesen 8escheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den
Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart
wird mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen fOr die Beförderung gefährlicher
Güter zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den ZUlassungsschein Nr. D/BAM 4202l5H4 vom
16.07.1993 der Bischof + Klein GmbH & Co., 49525 Lengerich.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter giit bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht.
Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 111.
- Maximale Bruttomasse : 50,2 kg
- Maximale Schüttdichte : 1,35 kg/I
- Minimaler Schüttwinkel : 26"
- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FÜllgüter in Bezug auf ihre Schä-

digungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüll
güter(n)

Berlin, den 13. Februar 1995

1';;,>C~-f

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

t?0f}
OO.-U. Wienecke

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden.
Der Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen
die festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie
folgt zu kennzeichnen:

5H4/Z 51/S/ .ID/BAM 4202 - B + K

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfälll

9.2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren

Abmessungen von den geprüften abweichen, unter folgenden Bedingungen:
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1. Nachtrag zum 1. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung naell AbllChnill 22 de, A1lge"",lnen Einleitung du Internationalen Codu 10' die Bol6'derung geflh,lIe1le, G01e, in Snschitfen ~"IDG-Code)

Apprcval aox:ording to Hetion 22 01 the Genlrallnlloduetion ollho International Marin"", Dangerous Goods Codo ~MDG-Code)

ZUla","ung nach Ab~nm 22 de, Allge"",jnln Einllitung du Inllmationalln Codu '0' die Bo'6,derung glllh,lidle, Gerte, In Sluc:hilfln ~MDG-Code)

Approval Iccordlng 10 Mdion 2'2 01 \k& Genarallntrodudlon Ollho lnlornationol Maritl"", Oangorous Goods Codo ~MOG.{;odl)

5 _ Anfordenmgen an die Bauart

4.6. Werkstoff (e) der Verschlüsse

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein-Nr. D/BAM 4348/1H2 der Fa. Schütz Werke GmgH & Co. KG in
56242 Selters vom 25.03.1994.

Gemäß Antrag der Schütz Werke GmbH & Co. KG in 56242 Selters vom
21. 04 .1994 werden die Punkte 4.6 Werkstoff (e) der Verschlüsse
und Punkt 5. Anforderungen an die Bauart, des Zulassungsscheines
wie folgt ge~dert:

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel, konisch

Hersteller-Typenbezeichnung:
Weißblechhobbock 2-12 1, konisch

Antragsteller
Muhr & Söhne GmbH & Co. KG
Postfach 326/27
57427 Attendorn

Hersteller der Verpackung
Muhr & Söhne GmbH & Co. KG
Kölner Str. 75
57439 Attendorn

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vo
Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378)

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-C
deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGB1. I, S. 2022), zuletzt geänd
durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BG
S. 2378)

Nr. D/BAM 4384/1A2
für die Bauart/Bauartreihe einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 220

4.

3.

2.

1.2

1.3

1.
1.1

PE-lID, Vestolen 6013 A
PE-lID, Lupolen 6021 D
PU-Schaum
PE-lID, Lupolen 4261 A
Lucalen, 2710 H
Stahl, verzinkt, FE-P 02 GZ 100,
gern. D1N 59 232

Deckel

Dichtung
Schraubstopfen
Dichtring
Spatmring

Nr. D/BAM 4348/1H2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 516

9.1/66 349

Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß Bericht
Nr. 113285 vom 23.02.1994 und dem 1. Nachtrag zum Bericht 113
285 vom 31.03.1994 der Deutschen Bahn, Zentralbereich,
Forschung und Versuche, Versuchszentrum 2, 32423 Minden einer
Bauartprüfung vergleichbar mit dem "Anhang I, IMDG-Code
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) unterzo
gen worden sind.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß der un
ter 5. genannten Prüfberichte festgelegt.

Dieser 1. Nachtrag wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -Prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

12. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann irmerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist
bei deTTl Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (:sAM), 12205 -Berlin, Unter den Eichen 87,
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Abmessungen:
Durchmesser (max.)
Höhe (max.)

(min. )

Fassungsraum:
(max. )
(min. )

230,5 mm
330 mm

80 mm

11,9 Liter
2,0 Liter

Berlin, den 07.02.1995

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit

von ~~ackungen

w.~

Dipl.-Ing. B.-U. Wienecke

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Dipl. -Ing. (FH) A. Stac

5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr. 113 309 vom 11.03.1994 der Deutschen Bahn,

Zentralbereich Forschung und Ver
suche, Versuchs zentrum 2
in 32423 Minden

Prüfbericht Nr. 940586 vom 17.12.1994 der TÜV Ostdeutschland,
Sicherheit und Umweltschutz GmbH,
Abt. Verpackung und Gefahrgut,
Postfach 109 in 06118 Halle

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Neben
bestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM
4384/1A2 vom 27.04.1994

Die Stapeldruckprüfung des Berichts Nr. 113 309 vom 11.03.1994
wird für die vorliegende Bauart anerkannt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
11 oder 111.

Max. Dichte für Verpackungsgruppe 11
Max. Dichte für Verpackungsgruppe 111:
Maximaler Dampfdruck der Füllgüter bei

1,2 kg/1
1,8 kg/1
50°C: 115 kPa (absolut)
55°C: 134 kPa (absolut)

- Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 67 kPa
(Überdruck) .

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

661



l. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt
- Bauhöhe maximal 330 mrn und minimal 80 mrn

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
die von den in 4. und S. festgelegten Abmessungen abweichen,
unter folgenden Bedingungen:

ZlIIol.ung Meh Ab$chnID 22 dtr ....m.lnen ElnlelWng dtl IntoImallan&J.n Code.'" dlf, B.Rnleiung ll'IliMlctMr GOt.r In Seuchltlu (IMOG-CodI)
Awrwll Icccnling to ..1:lIon 22 ofthe Genetli lntrodudlon ofthe Intolmallonli ,... ritime OlngtlOUl GoodIJ Codt (IMOG-Codt)

Nr. D/BAM 4439/3H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 169

Gemäß dem Antrag der E+E Verpackungstechnik GmbH & Co. werden
die die Punkte 4.7, 4.8 und 5 des Zulassungsscheines wie folgt
geändert:

Werkstoff des verschlusses
PE-HD, vesto1en AX 4259 der Hü1s AG (Außenkappe)
PP, Hostalen .PPR 1042 der Hoechst AG (Innenverschluß)
PW-HD, Hostalen GF 4750

4.7

... !D!8AM 4384 - M + S1A2!Y!100! .....

9.2

9.
9.1

12205 Berlin, den 08.02.1995

Dieser Nachtrag wird zu gegebener zeit im IIAmts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Dieser 1. Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem Zulassungs
schein Nr. D/BAM 4439/3H1 vom 19.08.1994 der Fa. E+E Ver
packungstechnik GmbH & Co.

Rechtsbehe1fsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe widerspruch erhoben werden. Der widerspruch ist bei
dem präsidenten der Bundesansta1t für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Anlage 9 zum prüfbericht Nr. 94100-111
Zeichnungs-Nr. 5816/3, mit 3. Änderung vom
23.01.1986 (Außenkappe) der Fa. Ze11er
P1astik
Zeichnungs-Nr. 6247 vom 27.10.1983 der Fa.
zeller Plastik oder
zeichnungs. Nr. 94-127/1a vom 18.11.1994
(Flaschenverschluß SBB 28121 ROO)

Anforderungen an die Bauart
Die Bauart muß den Baumustern entsprechen, die gemäß dem
Prüfbericht Nr. 94100-111 vom 12.08.1994 der Prüfstelle Hoechst
AG Forschung u. Entwicklung(GB-H), polymerprüfung, D-65926
Frankfurt/Main und dem 1. Nachtrag zum Prlifbericht
Nr. 94100-111 vom 06.01.1995 der Prüfstelle Hoechst AG
Forschung u. Entwicklung(GB-8), Prüf zentrum C 579 unter
Einbeziehung der sicherheitstechnischen wertung der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) vom
18.08.1994 einer Bauartprüfung nach dem "Anhang I, IMDG-Code
deutsch" Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. JUni 1991) unterzogen
worden sind.

zeichnungen
Flasche
verschluß :

12.

5.

4.8

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be

förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der
Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 II S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(8G8l. 1993 Ir S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (8G81. Ir S. 2044)

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

- der Recorrunendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der nSeventh revised edition l1

von 1991.

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge
lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassene
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGB1. I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) It

(Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

.3

10.2

10
10.1

9.3

9.4

1.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

).5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 27. März 1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im Auftrag

~
Dr. P. BlUmel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Dip1.-Ing.(FH) M. Skutnik

:achgruppe 9. 1

3etriebs- und Unfallsicherheit
fon Gefahrgutverpackungen
:m Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

r. P. Blumel
herregierungsrat

Dipl. -Ing. (FH) A. Roesler
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Nr. D/BAM 4451/1 H2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/669,30

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGBI. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 1.0 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGBI. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I, S. 678), zuletzt geändert durch das
Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

2. Antragsteller
Schütz Werke
GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
56242 Selters

3. Hersteller der Verpackung
Schütz Werke
GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 25
56242 Selters

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 ~ '
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche
Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich'nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglich
keit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der
zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (ADR) In der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung
der Anlagen A und B vom 06. Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 1020)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in
der Neu-fassung vom 16. November 1993 (BGBI. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition" von 1991.

Hersteller-Typenbezeichnung:
120-I-Weithalsfaß

4. Beschreibung der Bauart
Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel, wahlweise mit Inliner (Folie aus PE-LD)

Außendurchmesser:
Fassungsraum
Bruttomasse
Höhe

496 mm
128 Liter
225 kg
803mm

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung
der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung
gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,1987, S. 562).

10.4 Diese 1. Neufassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

5.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoff
spezifikationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts
festgelegt.

PrÜfnachweise fÜr die Bauart
- Prüfbericht Nr.: 113097 vom 24.02.1994 der Deutschen Bahn, Zentralbereich

Forschung und Versuche, Versuchszenirum 2 in 32423 Minden,
- Prüfbericht Nr.: 940538 vom 06.08.1994 der TÜV Ostdeutschland Sicherheit und
Umweltschutz GmbH, Abteilung Verpackung und Gefahrgut, Köthener Str. 33 in 06118
Halle

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenlen der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 16.02.1995

6_ Bauartzulassuna
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird
mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen. '

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. D/BAM 4451/1H2 vom
14.07.1994 der Firma Schütz Werke GmbH & Co. KG.

Die gemäß PB Nr. 940538 angewandten abweichenden Prülverfahren (Prüfungen)
werden als gleichwertig anerkannt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt aufgrund der
sicherheitstechnischen Wertung mit Aktenzeichen 9,1/66 929 vom 01.09.1993 bei
Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Maximale Bruttomasse : 225 kg
Minimaler Schüttwinkel: 38·
Rechnerische Dichte : 1,7 kg/I

Vergleichbare, oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schä
digungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüll
güter(n)

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag:

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die
feslgelegte SpeZifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt
zu kennzeichnen:

1H21X225/S/ JD/BAM 4451 • Schütz

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen 
und Herstellungsmonal)
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Nr. D/BAM 4497/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 047

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB1. I, s.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBL I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01_ Juni 1991 \

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGB1. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21_ Dezember 1993
(BGBL I, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, s. 2378)

2 . Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

3 . Hersteller der Verpackung
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vo;rbehal t des j ederzei tigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGB1. 1992 II S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 Ir S. 234)

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir S. 2044)

- des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

4.

5.

6.

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung: 225 -I-Brei tsickentrommel

Durchmesser des Faßkörpers : cf> 560 mm
Höhe 932 mm
Fassungsraum 226 Liter

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des unter
5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prufbericht Nr _ 940591 des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und
Umweltschutz GmbH, Köthener Str. 33 in 06118 Halle vom
08.09.1994

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften
nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten Neben
bestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein der August
Schmalenbach GmbH & Co. KG oH, Auf der Höhe 20 in 47059 Duisburg
Nr. D/BAM 4497/1A2 vom 02.11.1994.

der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991_

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen
der Überwachung der Fert igung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGB1. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Richt
linien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) to (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, s. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 08.02.1995

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

7.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden GJ-enzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen II
oder III.

- Max. Schüttdichte 1,67 kg/l
Max. Bruttomasse 360 kg
Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung
entsprechend dem (n) verwendeten Prüffüllgut (gütern)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Dipl . - Ing. (FR) W. Taegner

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

1A2/Y360/S/ . . ..... /D/BAM 4497 - SL
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9 . 2 Bedingungen
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Nr. D/BAM 4600/4C1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 172

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I,

S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-
Code deutsch. (Bundesanzeiger Nr. 9Ba vom 01. Juni 1991).

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS,. in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGB1. I, s. 2022), zuletzt ge
ändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBL I, 8. 2378). .

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGB1. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das EisenbahnNeuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGB1. I, S. 2378).

2. Antragsteller
Entsorgungs-Betriebsgesellschaft mbH
Butterstr. 1
04880 Vogelgesang

über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

"10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der verp'ackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be

förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBl.
1993 Ir 8. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir 8. 2044)

- des International Maritime Dangeraus Goods Code (IMDG Code)
in der Fa.ssung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edi tion"
von 1991.

3.

4.

Hersteller der Verpackung
Entsorgungs -Betriebsgesell schaft mbH
Butterstr. 1

04880 Vogelgesang

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach

Hersteller-Typenbezeichnung:
100 mm Kiste SU

Abmessungen: 1201 x 390 x 250 mm (L x B x H)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Ergänzend gelten die Spezifikationen gemäß Prüfsplan Nr.
KIMU 01/95, Ausgabemonat Januar 1995 für Munitionspackmittel,
Munitionskiste, Holz (NVA) des Antragstellers

10.3 Die aufgearbeiteten Verpackungen der zugelassenen Bauart unter
liegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9
des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)"
(Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird .zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt

. gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 950106 vom 24.01.1995 der TÜV Ostdeutschland,
Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Abt. Verpackung und Gefahr
gut, Postfach 109 in 06118 Halle

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfÜllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbe
stim~ungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Ein
schränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
11 oder 111.

Maximale Bruttomasse: 93,0 kg

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung ent
sprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut(gütern).

Berlin, den 15. Februar 1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs~ und Unfallsicherheit

v~nG rgutverpackungen
Im ft

D1p -Ing B -U W1enecke

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

A.f)~?
Dipl. -Ing. (FH) A. RoeslE

7. Fertigung von Verpackungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind ausschließlich bereits
gefertigte Kisten gern. 6. Eine Neufertigung erfolgt nicht.

8. Kennzeichnung
Kisten die der zugelassenen Bauart entsprechen sind wie folgt
zu kennzeichnen:

G 4C1/Y 93/8/ /D/BAM 4600
,~ (Herstellungsjahri die

letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

Entfällt

9 . 2 Bedingungen
. Entfällt

- EBV

9 . 3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses z,:üassungsscheins
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ZU LASSU NGSSCHEI N
5M2W/Y21/S/ .........•.•••. /D/BAM 4601 - B+K

Zulu,"ul'Ig I\A~ Abloel1nitl22 der AII~m.ln.n Elnl.~ung des rnlem8Ijoß8h!" Codes r... dIe aelc.derung geliiM,che,Giiter j" S •• ,.,hrtlen P,",OC-t<><i<)
Appf"",.l .o:::otd'''Il to ..,ction 22 cf lhe Gen...1hrtrt>duction cf lhe lnt.ma~on.1 I.hrilime 0.,,11"""'" Gooch Code ~"'DG-eode)

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

1.
1.1

Nr. D/BAM 4601/5M2W
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 161

Rechtsqrundlaqen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl.
I, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitsein
richtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994
(BGBl I, S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in
verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991).

9.
9.1

9.2

9.3

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen
entfällt

widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti
gen widerrufs erteilt.

1.2

1.3

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vorn 21. Dezember 1993 (BGBI. I, S. 2378).

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vorn
05. Mai 1993 (BGBl. I, S. 678), zuletzt geändert durch
das Eisenbahn-Neuordnungsgesetzes vorn 21. Dezember 1993
(BGBl. I, S. 2378).

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses
Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung
der verpackungen mit den zu verwendenden verschlüssen
demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter
verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur
Kenntnis gebracht werden.

2.

3.

Antragsteller
Bischof + Klein GmbH & Co.
Rahestraße 47
0-49525 Lengerich

Hersteller der verpackung
Bischof + Klein GmbH & Co.
Rahestraße 47
0-49525 Lengerich

10.
10.1

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von verpackungen der
zugelassenen Bauart bezüglich der verpackungsart, der
Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse
richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils
zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
verkehrsträger. Alle sonstigen vorschriften (z. B.
Füllgrad, Verträglichkeit mit den verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zuge
lassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

Hersteller-Typenbezeichnung:
offener Seitenfaltensack 5M2W, zweilagig, mit ALU-Verbund

Beschreibung der Bauart
Sack aus papier, mehrlagig, wasserbeständig
abweichende Spezifikation: zweilagig, (Außenlage
Kraftpapier, Innenlage verbundwerkstoff)

4.

Abmessungen:
Länge
Breite
Seitenfalte

915 mm
400 mm
120 mm

10.2 Die Bauart erfüllt die prUfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die inter

nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der
Neufassung der Anlagen A und B vorn 15. Januar 1992
(BGBl. 1992 II S. 95), zuletzt geändert durch die 11.
ADR-Änderungsverordnung vorn 4. März 1993 (BGBl. 1993
II S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahn
beförderung gefährlicher Güter (RIO) in der Neufassung
vom 16. November 1993 (BGB1. II S. 2044)

10.4 Diese zulassung wird zu gegebener zeit im "Amts-' und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

- des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG
Code) in der Fassung des Amendment 26-91 - insbe
sondere Section 10 und Annex I

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS
GOODS der UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh
revised edition" von 1991.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe widerspruch erhoben werden. Der widerspruch
ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin,
Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

10.3 Die gefertigten verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGB1. I S. 2121) in
verbindung mit den IITechnischen Richtlinien für die
Überwachung der Fertigung von verpackungen zur Beförde
rung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, s. 562).

Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

22.02.1995Berlin, den

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
zeichnungen, werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw.
Einschränkungen als erbracht.
Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
11 oder 111.
- max. Bruttomasse 20,3 kg
- maximale Schüttdichte 0,50 kg/l
- minimaler Schüttwinkel : 33°
- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgü-

ter in Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fall
prüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüf füll
güter(n)

5. Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. G 95 025 vom 20.01.1995 der Prüfstelle
für Gefahrgutverpackungen der Bischof + Klein GmbH & Co.
Rahestraße 47, D-49525 Lengerich.

6. Bauartzulassung
Es wird bescheinigt, daß die in 4. und 5. festgelegte
Bauart mit abweichender Spezifikation auf Grund der
zusätzlich erbrachten erfolgreichen Bauartprüfungen mit
Baumustern, die vor den FallprUfungen einer Beregnung
unterzogen worden waren, ebenso sicher ist wie die
verpackungsart 5M2. Die Bauart ist für die SAM im Sinne
der zielrichtung " wasserbeständig" annehmbar, und
erfüllt damit die sonstigen Anforderungen der unter 1.
genannten Vorschriften. Die Bauart wird hiermit, bei
Beachtung der in 9. genannten Nebenbestimmungen, für die
Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten,
daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
verpackungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

Dr. P. BlUmel
Oberregierungsrat :".', ;~·f~\. .....

~/~ 'J:-';-~~;.- ,~~j

~~~

JA_~L
Dipl.-Ing.(FH) M. Skutnik

666



1.

2.

3.

4.

ZULASSUNGSSCHEIN

Nr. D/BAM 4603/1 A 1

fOr dIe Bauart eIner Verpackung
zur Beförderung gefährficher Güter

Bechtsgryndlagen

G_&Iwtlutv_dnung s.. • GGVs.. \10m 2<&. JI.o~ I"' (BGBl I, S. 171'1. zul.tzt ",,'''11 durch cl•• e>.sundt..b';nrid'llungln-HluordnunpG••u .
GHG \,om24. JIInll119<f (BGBL I, S. '4.&1 ·lnplOM.Al AbldlnilllO In V.lbindung milAnhang I dn.MOO-Cod. d.undl (BUnd.Anz.ig., Hr.llB. \/Om
OLJuniHllll)

Gefatlrgutv.rordnunll St/1lße· GGVS, in dir 1'".."U"'ll cal B.kannt.....d'lunll vom 26. NonrrO.r l11n (BGBI. I. S. 20Z2). zuletzt gdrd'r1 dUld! du
EiMnbahn-N.uordnunll'lil"'''1Z YOm 21. OIUrrQlf 1"3 (BGB1.I. S. 237')

Gefahrgutv.roldmlrlll EiMnbahn - GGVE.1n dir F.ssung dir". Eiwnbahn-G.I.hrglitindorunllsv••ordnunll vom 05. ",.1111113 (BGBI. I. S. 678). zul.lZI
IIdnd.n durch du EI",nb.lm-N.lIOrdnung:$Ig'.tz vom 21. D.urrtl., 1$83 (BGBll, S. 2378)

Antragsteller
Blechwarenfabrik Umburg GmbH
Stiftstraße 2

65549 Umburg

~
81echwarenfabrik Limburg GmbH
Stiftstraße 2

65549 Limburg

Herstellerkurzzeichen: BL

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nicht abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:
Flasche 0 80 x 224 mm

Außendurchmesser : 80 mm
Fassungsraum : 1,09 Uter
Bruttomasse : 2,02 kg

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins Ober eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackun
gen demjenigen, der diese Verpackungen fOr gefährtiehe Goter verwendet bzw. mit gefähr
lichen GOlem befallt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 ~
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich
nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Fallgrad, Verträglichkeit mit den Verpak
kungswerkstoffen) für die Beförderung gefährticher GOter in der zugelassenen Verpackungs
bauart bleiben unberOhrt.

10.2 Die Bauart erfOllt die PrOfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährtieher Goter
des Europäischen Übereinkommens Ober die Internationale Beförderung gefährlicher GOter
auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen
A und B vom 06. Juli 1994 (BGB!. 1994 11 S. 1020)
der Ordnung fOr die internationale Eisenbahnbeförderung gefährtieher Goter (RIO) in der
Neufassung vom 16. November 1993 (BGB!. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung des
Amendment 26-91 :- insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED NA
TIONS in der Fassung der "Seventh revised edition" von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes Ober die Beförderung gefährlicher GOter
vom 6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) In Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährticher Goter (TRV 001)"
(Verkehrsblatt Helt 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für
Materia~orschungund -pnltung. Berlln' (ISSN 0340-7551) verölfenllicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt fOr Materialfor
schung und -prOfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Nieder
schrift einzulegen.

Beriin. den 24.03.1995

5.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikati0
nen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten PrOfberichts festgelegt.

prüfnachweise für dje Bayart
PrOfberichte des Antragstellers

Pnlfberichl Nr.: 94056411 vom 07.11.1994
der TÜV Ostdeutschland Sicherheit u. Umwettschutz GmbH, Kölhener Str.33,
D-06118Halle.

Pnllbericht Nr.: 94056412 vom 07.11.1994
der TÜV Ostdeulschland SIcherheil u. Umwettschutz GmbH, Köthener Slr.33,
D-06118 Halle.

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag:

Dr. P. BIOmel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag:

Dipl.-lng. Ditmar Mertens

6. Bauartzylassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfOllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit
den In 9. genannten Nebenbestlmmungen fOr die Beförderung gefährticher GOter zugelas
sen.

Die Eignung der Bauart fOr die Beförderung gefährlicher flOsslge GOter gilt bel Einhattung
der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung fOr gefährliche GOter der Verpackungsgruppe li oder 111.

ZULASSUNGSSCHEIN
Zula1lSUftg Md! Abxtmill 22 dal ADlla_iMn Einleilung dulntam.lion.len Codas tOr dito 8a16t<kNng llaljtwtid'-.I Gilta, in Sau,;hiIlan ilMOG·Codaj

AolProval .<EOrding to ..dion 22 01 m. Gena,.llntlocluction olm. Inttrnational Ua.ili_ O.nga.oUS GOOdl Coda ilUOO.coda)

Nr. D/BAM 460S/4GW
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 226

7.

8.

9.
9.1

max. Dichle fOr Stoffe der Verpackungsgruppe 11 : 1,20 kgn,
max. Dichte fOr Stoffe der Verpackungsgruppe 111: 1,80 kgn.

Maximaler Gesamtaberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des Fallgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen FQllungsgrades und einer FQlJtemperatur von 15 Oe): 80 kPa (Überdruck).

maximaler Dampfdruck bel 50· C: 125 kPa (absolut)
bei 55· C: 147 kPa (absolut)

Fertigyng yon Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dOrfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die srienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfOllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

1A1N/1201 .ID/BAM 4603 - BL

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

Nebenbestjmmungen
Befristungen
enffällt

1.
1.1

1.2

1.3

2.

3.

4.

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Be
kanntmachung vom 26. November 1993 (BGB1. I, S. 2022), zuletzt
geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (BGB1. I, S. 2378)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. Mai 1993 (BGB1. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGB1. I, S. 2378)

Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV vom 23. Juni 1993 (BGB1. I,
S. 995), geändert durch die Erste Verordnung zur Änderung der
Gefahrgut-Ausnahmeverordnung vom 24. März 1994 (BGB1. I,
S_ 625) - insbesonder Ausnahme Nr. 18

Antragsteller
Fulda Verpackung GmbH
Bellingerstraße 7-9
36043 Fulda

Hersteller der Verpackung
Fulda Verpackung GmbH
Bellingerstraße 7-9
36043 Fulda

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Pappe, mit Holzpalette ("Displayverpackung")

Hersteller-Typenbezeichnung
1/2 Euro Display

9.2 Bedingungen
enffällt

9.3 Wi.dwYJ
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des Jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Abmessungen: 80S x 599 x· 1220 mm (L x B x H)
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Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoff spezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

5.

Die Bauart weicht von der Spezifikation der Verpackungsart 4G
ab, weil neben der Display-Ausführung der Kiste aus Pappe eine
Holzpalette Bestandteil der Verpackung ist.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 950 121 vom 27.02.1995 der Abteilung Verpackung
und Gefahrgut im TÜV Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz
GmbH, Mitglied der TÜV Rheinland Gruppe in 06118 Halle.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mit
teilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin ll (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 06. März 1995

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

6. Bauartzulassung
Es wird bescheinigt, daß die in 4. und 5. beschriebene Bauart
mit abweichender Spezifikation aufgrund der unter 5. angege
benen Prüfnachweise sowie der konstruktiven Auslegung und der
Umreifungen unter Einbeziehung der Holzpalette, ebenso sicher
ist wie die Verpackungsart 4G. Die Bauart ist für die BAM an
nehmbar und erfüllt damit die Vorschriften nach 1. Die Bauart
wird mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförde
rung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Ein
schränkungen als erbracht

Verwendung für Druckgaspackungen der Klasse 2 Ziffer 10 der
Vorschrift nach 1.3

- Maximale Bruttornasse: 178 kg

- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung ent
sprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgüter(n)

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

fJ.fl(r>.~
DiPI.-1~. Roesler

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Nr. O/BAM 4607/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 635

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

~ 4GW/V 178/S/ : /O/BAM 4605 - ST-FO
~ (Herstellungs)ahr; d~e

letzten beiden Stellen)
9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

9.2 Bedingungen
Bestandteil der Bauart sind Verpackungen auch dann, wenn für
Aerosoldosen mit geringerer Bauhöhe oder geringerer Dosen-An
zahl als die unter 5. angegebenen und abgeprüften, bei Binbe
haltung aller sonstigen Spezifikationen, die oberen Höhenaus
gleichspolster entsprechend größer ausgeführt werden.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die ZUlässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be

förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der
Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBI.
1993 Ir S. 2341

- der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir S. 2044)

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBL I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)"
(Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).
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1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordmmg See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBl. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in verbindWlg mit Anhang I des
lMOO-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991).

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBI. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbalm-Neuordnungsgesetz vom 21.Dezember 1993
(BGBL I. S. 23781.

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
s. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I, s. 2378).

2. Antragsteller
Arnold Halste GmbH & Co. KG
Sudbrackstraße 3
33611 Bielefeld

3. Hersteller der Verpackung
Kawell GmbH
Römereschstr. 33
49090 Osnabrück

4 . Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen
(Kunststoffbeutel in Kisten aus Pappe)

Abmessungen: 284 x 133 x 120 mm (L x B x H)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, teelmischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
ter 5. genannten Prufberichts festgelegt.

5. Prüfnachweise für die Bauart
Prufungszeugnis Nr. 760/94 vom 13.06.1994 der Prufstelle
VDW-Forschungsstelle der Wellpappenindustrie GmbH,
Hilpertstraße 22 in 64295 Darmstadt

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbe
stimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Ein
schränkungen als erbracht:

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
11 oder 111.

- Maximale Bruttomasse 1,7 kg

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung, ent
sprechend demen) verwendeten Prüffüllgüter(n)



7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:o 4G/Y 2/8/. . ... /D/BAM 4607 - KAWELL

\.....y (Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

2 Bedingungen
2. 1 B~standteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen

m1t anderen Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
\'liderrufs erteilt.

9.4 Auflagen

Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen
~aß al~e Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins '
über e1ne ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBl.
1993 Ir 8. 234)

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RIO) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir 8. 2044)
des International Maritime Dangeraus Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom

6. August 1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

ZULASSUNGSSCHEIN
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Nr. D/BAM 4610/3H1
für die Bauart einer Verpackung' zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66979

1 . Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991

(BGBL I, s. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheits
einrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994
(BGBL I, s. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbin
dung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr.
98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Be
kanntmachung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (8GBL I, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4.
Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993
(BGBl. I, S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I, S. 2378)

2. Antragsteller
Kautex Werke
Reinold Hagen AG
Mauermattenstr. 9
79183 Waldkirch

3. Hersteller der Verpackung
Kautex Werke
Reinold Hagen AG
Mauermattenstr. 9
79183 Waldkirch

4. Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung: 25 Liter Kanister

Abmessungen 326 mm x 284 mm x 372 mm (L x B x H)
Fassungsraum 26,82 Liter
höchstZUlässige Bruttornasse: 51,1 kg

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß der unter 5. genannten Prüfberichte festgelegt.

5. Prüfnachweise für die Bauart
Prüfberichte der Hoechst AG, Forschung und Entwicklung
(GB-H) -Polymerprüfung in 6320 bzw. 65926 Frankfurt/Main:
Prüfbericht Nr. 94 118-112 vom 29.08.1994,
Prüfbericht Nr. 93 355-102 vom 01. 06.1993,
Prüfbericht Nr. 93 355-102 1. Nachtrag vom 02.07.1993,
Prüfbericht Nr. 93 355-102 - 2. Nachtrag vom 21.09.1993,

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zu
gelassen.

Die angewandten Prüfungen gemäß Pnifbericht Nr. 93 355-102
einschließlich der Nachträge 1 und 2 mit den Standardflüssig
keiten Netzmittellösung, Essigsäure (98% bis 100%), Salpeter
säure (55%), Kohlenwasserstoffgemisch und n-Butylacetat/mit
n-Butylacetat gesättigte Netzmittellösung werden für die
vorliegende Bauart (25-l-Kanister) anerkannt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte
bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
11 und 111.
Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 11/111: 1,90 kg/l

Klasse
Klasse
Klasse
Klasse

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 09.03.1995

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit
folgende Standardflüssigkeiten anerkannt:

Wasser
- Netzmittellösung
- Essigsäure (98% ... 100%)

Salpetersäure (55%)
Kohlenwasserstoffgemisch
n-Butylacetat/mit n-Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung

wird für

der GGV8/GGVE
der GGV8/GGVE
der GGV8/GGVE
der GGVS/GGVE

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Dipl.-Ing. (FH) A.Staacks-Fohl

- Möglichkeit der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der
Klassen 3, 5.1, 6.1 und 8 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 11 der
Beilage zum Anhang A.5/V der GGVS/GGVE zu den nachfolgend
genannten "Standardflüssigkeiten" bezüglich der chemischen
Verträglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden Tabelle
aufgeführten Maximalwerte:

Standardflüssigkeit IDampfdruck in kPa I Dichte in kg/l
I (absolut) jverpackungsgruppe
1 50 oe 1 55 oe I I 1 II I III

----------------------1--------1--------1-----1-----1-----

1 1 1 1 1
Netzmittellösung 1114 1133 1- 1',2 1',2
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Essigsäure 1140 1'66 1- 1',4 1,4
n-Butylacetat/mit 1140 1166 1- 1',2 1,2
n-Butylacetat gesät- I I I I
tigte Netzmittellösungl I I I
Kohlenwasserstoff - 1140 1166 1- 1',2 1,2
gemisch (White spirit) I I I I
Salpetersäure (55%) 1140 1166 1- 1',4 1,4
Wasser 1171 1200 1- 1',9 1,9

Unabhängig von den Zahlenwerten der Tabelle darf dabei der
Dampfdruck von Stoffen oder Stoffgemischen der Klasse 3 der
GGVS/GGVE 110 kPa bei 50 oe bzw. 130 kPa bei 55 oe nicht
Uberschrei ten.

des International Maritime Dangerous Goods Code (IlomG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9
des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6.
August 1975 {BGBl. I S. 2121} in Verbindung mit den "Techni
schen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)"
(Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562).

- Verwendung für flüssige Stoffe mit Flammpunkt<=55 oe auf Grund
der durchgeführten Zusatzprufung auf Permeation mit
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit).

- Maximaler GesamtUberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des FÜllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55
oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C)
133 kPa (Überdruck).

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prufung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 23.03.1995

9 . 2 Bedingungen
entfällt

8.

9.
9.1

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

3Hl/Y1.9 Z1.9/200/. ./D/BAM 4610 -0 :
{Herstellungsjahr -
die letzten beiden Stellen
und Herstellungsmonat}

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftr,ag

f25C~
!

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen
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ZULASSUNGSSCHEIN

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBI. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbalm-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)

D/BAM 4612/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 218

Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Irmenverpackung
(Kanister aus Kunststoff bzw. Beutel aus Kunststoff)

Baureihe
Abmessungen:
Ausfühnmg 1 : 301 x 229 x 364 lTIl\ (L x B x H)
Ausführung 2 301 x 239 x 367 lmI (L x B x H)
gern. Masse-Volumen-Diagramm des in 5. genannten Prufberichtes
Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, . Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prufberichts festgelegt.

Ergänzend gelten die Spezifikationen (ohne Handgriffstanzungen
und Aufrißlaschen) gemäß Schreiben vom 10.03.1995 mit Zeichen
"foto004-2/Kei" der Kunert Wellpappe Besengaustraße 6 in 97616
Bad Neustadt/Saale.

Hersteller der Verpackung
Kunert Wellpappe
Besengaustraße 6
97616 Bad Neustadt/Saale

Antragsteller
Kunert Wellpappe
Besengaustraße 6
97616 Bad Neustadt/Saale

3.

4.

2.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesunclheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1. 3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (8GBl. I, S. 2378)

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der
Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und
B vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt
geändert durch die 11. ADR-Anderungsverordnung vom 4. März
1993 (BGBL 1993 II S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGB1. II S. 2044)

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelasse
nen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

9.2.3 Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber weiteren
gefährlichen Gütern als den in 6. definierten gilt erst dann
als erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen eingehalten
werden:

Die in 6. genannten Grenzdat"en dürfen nicht überschritten
werden.
Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die Wirkung der
einzufüllenden gefährlichen Güter auf Probekörper nicht die
Wirkung der Standardflüssigkeiten übertrifft.
Dabei ist gern. der "Technischen Richtlinien Verpackungen TRV
002 oder TRV 003" vom 24. Juli 1989 zu verfahren
(veröffentlicht im Verkehrsblatt 1989, Heft 16, S. 57 bzw.
575)
Die Laborversuche dürfen nur von den Prüfstellen durch
geführt werden, die gern. den IlRichtlinien über das Verfahren
für die Durchführung der Bauartprufung, die Anerkennung von
Prufstellen sowie die Zulassung von Verpackungen und
Großpackmitteln (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter
-ROO2 - H vom OS. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr. 97 S. 5554)
sowie vom 10. Mai 1994 (Verkehrsblatt 1994 S. 406) von der
BAM für die Bauartzulassung von Kunststoffverpackungen oder
speziell für diese Laborversuche anerkannt sind. Die
Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu dokumentieren und
auf Verlangen der SAM vorzulegen.

9 . 3 Widerruf
Diese 1. Neufassung wird unter dem vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.
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5.

6.

Prufnachweise für die Bauart
Prüfzeugnis Nr. 004 vom 13.02.1995 der Kunert Wellpappe
Besengaustraße 6 in 97616 Bad Neustadt/Saale

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüll t die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbe
stirmrrungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) 11 (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im IIAmts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich ode:r
zur Niederschrift einzulegen.

7.

8.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Ein
schränkungen als erbracht:

Verwendung für flussige und feste gefährliche Güter der
Verpackungsgruppen 11 oder I1! in Innenverpackungen .
Maximale Bruttomasse: 16,7 kg
Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprufung
entsprechend dem (n) verwendeten Prüffüllgut (gütern)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

(;;) 4G/Yl7/S/. . ... /D/BAM 4612 - KW
(Herstellungsjahr; die
letzten heiden Stellen)

Berlin, den 27.03.1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Dipl.-Ing. (FH) W. Taegne

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

2 Bedingungen
2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen

mit anderen Innenverpackungen, wenn durch Pnifung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusalmlengesetzte VerpackWlg mit
diesen Itulenverpackungen die Prufanfordenmgen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
die von den in 4. und 5. festgelegten Abmessungen abweichen,
unter folgenden Bedingungen:

- Einhaltung aller sonstigen Spezifikationen der Bauart
~. Einhaltung der Grenzlinie des in 4. genannten Masse-Volu
" men-Diagramms

geometrisch ähnliche Form, d.h. vergleichbares Länge/Brei
te/Höhe-Verhäl tnis
prüftechnischer Nachweis einer von der BAM anerkannten Prüf
stelle über die gleichwertige Leistungsfähigkeit, der der SAM
zuzusenden ist.
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Nr. D/BAM 4614/1B2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 652

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991

(BGBl. I, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesund
heitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGBL I, S. 1416) - insbesondere
Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code
deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Be
kanntmachung vom 26. November 1993 (BGBl. I, s. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (EGBL I, S. 2378)

9.3 Widernlf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi
derrufs erteilt.

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993
(BGBl. I, S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

Hersteller der Verpackung
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Postfach 73 60
56057 Koblenz

Antragsteller
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Postfach 73 60
56057 Koblenz

Beschreibung der Bauart
Faß aus Aluminium mit abnehmbarem Deckel
Hersteller-Typenbezeichnung: Behälter LZI 5000 (NVA) aus
Aluminium, Vers. Nr. 8140-12-171-5352

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestinmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mi t den zu
verwendenden Verschlussen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der VerwendWlg von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestirmnungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Befördenmg gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

2.

3.

4.

max. Außendurchmesser
Höhe
Max. Bruttomasse

151 mm
1332 mm
22,7 kg

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBL 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBl.
1993 Ir S. 234)
der Ordnung fur die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL II S. 2044)

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Guter vom

5.

6.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß des unter 5. genannten Prufberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. PS60S/16 vom 21.02.94 der Wehrtechnischen
Dienststelle für Waffen und Munition (WTD 91), 49 707 Mep
pen

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vor
schriften nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9.
gena~nten Nebenbestimmungen fur die Beförderung gefährli
cher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Stoffe gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw.
Einschränkungen als erbracht:

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
11 oder III.

671



Maximale Bruttomasse : 22,7 kg
Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter
in Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung
entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut (gütern) .

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulusung IIleh Abschllill 22 dl' AlIge .... iMn Eillkonurl'Ol du IntemalionalellCodnro.diae..16.dlrullggllAhrlidle.GOIe.illSenchitlen ~MOG·Code)

ApproYII lroordillg 10 sec1ioll 22 01 lhe Gelll,allnltoduclKlIl 01 Ihe IlIllmalional Marnime Oarl'Ollrous Goods Codl ~MDG-Code)

7. Fert iqung von Verpackungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind ausschließlich bereits
gefertigte Kisten, die der Spezifikation gemäß 4. entsprechen.
Eine Neufertigung erfolgt nicht.

Nr. O/BAM 4615/3Hl
Für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 216

8. Kennzeichnung
Verpackungen, die der zugelassenen Bauart gemäß Prüfplan Nr .12
vom 27.05.94 für Behälter LZI 5000 (NVA) sinngemäß der
Technischen Lieferbedingung TLB - Nr. 08/84 entsprechen, sind
wie folgt zu kennzeichnen:

1. Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

9.

lB2/Y23/S/. . ./O/BAM 4614 BW
(Herstellungsj ahr,
die letzten beiden Stellen)

Nebenbestimmungen

2. Antragsteller
Hünersdorff GmbH
Postfach 569
71605 Ludwigsburg

9.1

9.2

Befristungen
entfällt

Bedingungen

3. Hersteller der Verpackung
Hünersdorff GmbH
Eisenbahnstr. 6
71636 Ludwigsburg

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

4. Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:
10 1 Reservekraftstoffbehälter9.4 Auflagen

Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulas
sungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für ge
fährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Länge
Breite
Höhe (gesamt)
Fassungsraum
Max. Bruttomasse:

320 mm
160 mm
335 mm

11,33 Liter
12,03 kg

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
11 oder 111.

Dampfdruck in kPa Dichte in kg/l
(absolut) Verpackungsgruppe

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte
bzw. Einschränkungen als erbracht:

IIIII55 oe50°C

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Neben
bestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

- Möglichkeit der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen
der Klasse 3 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt I1 der Beilage
zum Anhang A.5/V der GGVS/GGVE zu der nachfolgend genann
ten "Standardflüssigkeit lr bezüglich der chemischen Ver

träglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden Tabel-
le aufgeführten Maximalwerte:

Die angewandten abweichenden Prüfverfahren (Prüfungen) gern. der
IrSicherheitstechnischen Wertung", die diesem Zulassungsschein
beiliegt, werden als gleichwertig anerkannt.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 94 168-129 14.12.1994 der Hoechst AG, For-

schung u. Entwicklung (GB-H), Poly
merprüfung in 65926 Frankfurt

5.

6.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung
mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der
Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in
der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anla
gen A und B vom 06. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 1020)

- der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. No
vember 1993 (BGBI. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code
(IMDG Code) in der Fassung des Amendment 26-91 - insbe
sondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRAN"SPORT OF DANGEROUS GOODS
der UNITED NATIONS in der Fassung der 11 Seventh revised
edition" von 1991.

10.1 Die ZUlässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge
lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innen
verpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet
sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden
Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit
mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung ge
fährlicher Güter in der zugelassenen Verpackungsbauart
bleiben unberührt.

- Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 Oe): 100 kPa
(Überdruck)

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

Standardflüssigkeit :

Kohlenwasserstoff 
gemisch

110 130 1, ° 1, °

Berlin, den 14. 03. 1995

- huenZl.0/150/. . ./D/BAM 4615
(Herstellungsjahr i die
letzten beiden Stellen
und Herstellungsmonat)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifi
kation der Bauart erfüllen.

Verwendung für flüssige Stoffe mit Flammpunkt < 55°C sowie
für Benzen, Toluen, Xylen sowie Mischungen und-Zubereitungen
mit diesen Stoffen, aufgrund der durchgeführten Zusatzprüfung
auf Permeation mit Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit).

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

G) 3Hl/Yl.0

8.

7.

Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Dipl. -Ing. (FH) A. Staacks-Fohl

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat
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9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt
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9.2 Bedingungen
entfällt

9 . 3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

Nr. D/BAM 4616/3H1
Für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 231

7.

III

673

1.0

II

1,0

- huen

55 oe

130

50 oe

110

365 mm
180 mm
430

20,07 Liter
21,51 kg

Standardflüssigkeit :

Kohlenwasserstoff
gemisch

Länge
Breite
Höhe (gesamt)
Fassungsraum
Max. Bruttomasse:

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifi
kation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

Dampfdruck in kPa Dichte in kg/l
(absolut) Verpackungsgruppe

Verwendung für flüssige Stoffe mit Flammpunkt < 55 oe sowie
für Benzen, Toluen, Xylen sowie Mischungen und-Zubereitungen
mit diesen Stoffen, aufgrund der durchgeführten Zusatzprüfung
auf Permeation mit Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit).

Maximaler GesamtUberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 Oe): 100 kPa
<Überdruck)

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte
bzw. Einschränkungen als erbracht:

Die angewandten abweichenden Prüfverfahren (prüfungen) gern. der
nSicherheitstechnischen Wertung", die diesem Zulassungsschein
beiliegt, werden als gleichwertig anerkannt.

Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel

Bauartzulassung
Die unter 4. und S. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Neben
bestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Hersteller-Typenbezeichnung:
18 I Reservekraftstoffbehälter

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 94 170-130 vom 14.12.1994 der Hoechst AG, For

schung u. Entwicklung (GB-Hl, Poly
merprüfung in 65926 Frankfurt

Hersteller der Verpackung
Hünersdorff GmbH
Eisenbahnstr. 6
71636 Ludwigsburg

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Antragsteller
Hünersdorff GmbH
Postfach 569
71605 Ludwigsburg

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
11 oder 111.

Möglichkeit der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen
der Klasse 3 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt II der Beilage
zum Anhang A.5/V der GGVS/GGVE zu der nachfolgend genann
ten "Standardflüssigkeit ll bezüglich der chemischen Ver

träglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden Tabel-
le aufgeführten Maximalwerte:

~ 3H1/Yl. 0 21.0/150/ /D/BAM 4616'-.:.-J (Herstellungsj ahr; die
letzten beiden Stellen
und Herstellungsmonat)

6.

5.

3.

4.

1.

2.

8.

Im Auftrag

Dipl.-Ing. (FH) A. Roesler

Laboratorium 9.12
Verpackungen

/i. j!?u,~
Dipl. -Ing. (FH) A. Roesle

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Berlin, den 27. März 1995

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit·
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 27. März 1995

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

9.4 Auflagen
Der in 2. genaIUlte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des International Maritime Dangerous Goods eode (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

(~

Fachgruppe 9.1
Betriebs - und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Sicherheitstechnische Wertung

zum Aktenzeichen Nr. 9.1167 216

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff bei Kunststoffverpackungen

gilt gem. Anhang I des "IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991),

Pkt. 8.3.5, als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur Beförderung

vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon abweichend können gleichwertige

Methoden angewendet werden, sofern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und

Technik entsprechen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) erkennt nach sachverständiger

Wertung das von der Hoechst AG Forschung und Entwicklung (GB-H) in 65926 Frankfurt im

Prüfbericht Nr. 94 168-129 vom 14.12.1994 angewandte Verfahren im o.g. Sinne als

gleichwertig an.



9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt
ZULASSUNGSSCHEIN

Zul• .ung nadl Ab'llChnin 22 d.r ,,111I1_iMn Einlellung du lntarnatiorla'-n Codes 100' die e.16'~......... gellhftic:t'l<t. Gll\er in S..1dIitl.n OMDG-Cocs.j
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9.2 Bedingungen
entfällt

9 . 3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

Nr. D/BAM 4617/3H1
Für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 228

4.

2.

9.4 Auflagen 1.
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestinunungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBL I s. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) n (Ver-
kehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562). 5.

320
160
335

11,33 Liter
12,03 kg

Länge
Breite
Höhe (gesamt)
Fassungsraum
Max. Bruttomasse:

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Neben
bestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Hersteller-Typenbezeichnung:
10 1 Reservekraftstoffbehälter

Antragsteller
Hünersdorff GmbH
Postfach 569
71605 LUdwigsburg

Hersteller der Verpackung
Hünersdorff GmbH
Eisenbahnstr. 6
71636 Ludwigsburg

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 94 167-128 vom 14.12.1994 der Hoechst AG, For

schung u. Entwicklung (GB-H), Poly
merprüfung in 65926 Frankfurt

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel

Die angewandten abweichenden Prüfverfahren (Prüfungen) gern. der
"Sicherheitstechnischen Wertung", die diesem Zulassungsschein
beiliegt, werden als gleichwertig anerkannt.

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (8GBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

6.

.0.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 27. März 1995

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestinunungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften 3.
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof-
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der IISeventh revised edition"
von 1991.

Sicherheitstechnische Wertung

zum Aktenzeichen Nr. 9.1/67 231

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff bei Kunststoffverpackungen

gilt gem. Anhang I des "'MDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991),

Pkt. 8.3.5, als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur Beförderung

vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon abweichend können gleichwertige

Methoden angewendet werden, sofern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und

Technik entsprechen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) erkennt nach sachverständiger

Wertung das von der Hoechst AG Forschung und Entwicklung (GB-H) in 65926 Frankfurt im

Prüfbericht Nr. 94 170-130 vom 14.12.1994 angewandte Verfahren im o.g. Sinne als

gleichwertig an.

IrI

1,0

Ir

1,0

55 °C

130

50 oe

110

Standardflüssigkeit :

Kohlenwasserstoff 
gemisch

Verwendung für flussige Stoffe mit Flanunpunkt < 55 °C sowie
für Benzen, Toluen, Xylen sowie Mischungen und-Zubereitungen
mit diesen Stoffen, aufgrund der durchgefuhrten Zusatzprüfung
auf Permeation mit Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit).

Dampfdruck in kPa Dichte in kg/l
(absolut) Verpackungsgruppe

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
II oder 111.

- Möglichkeit der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen
der Klasse 3 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 11 der Beilage
zum Anhang A.5/V der GGVS/GGVE zu der nachfolgend genann
ten "Standardflüssigkeit" bezüglich der chemischen Ver

träglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden Tabel-
le aufgeführten Maximalwerte;

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte
bzw. Einschränkungen als erbracht:

- Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55 °C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 °C): 100 kPa
(Überdruck)

Dipl.-Ing. (FH) A. Roesler

Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im AUftrag

7.

I :...)' (lv, .". <:.:..----
Dipl.-Ing. (FH) A. Roeslel

- huen

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart durfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifi
kation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

o 3H1/Yl. 0 Zl.0/150/. . ./D/BAM 4617\...V (Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen
und Herstellungsmonat)

8.
Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Berlin, den 27. März 1995
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Fachgruppe 9.1
Betriebs - und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümei
Oberregierungsrat



9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

ZULASSUNGSSCHEIN
ZullSSUng Nd! Absd'lnilt 22 clor A11g, .....lnen Einkil:ung d.. lntarnatioNoJeon Codn I.... die B.16rdenulg ;.fiMicher GUlI' in SM1Chitt,n 1l1.l~1
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9.2 Bedingungen
entfällt

9 . 3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

Nr. D/BAM 4620/3H1
für die Bauart einer Verpackung zur Befördenmg

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67001

1 . Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991

(8GBl. I, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheits
einrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994
(BGBl. I, S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbin
dung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr.
98a vom 01. Juni 1991)

2. Antragsteller
E + E Verpackungs technik GmbH & Co.
Wildberger Str. 27
71131 Jettingen

3. Hersteller der Verpackung
E + E Verpackungstechnik GmbH & Co.
Wildberger Str. 27
71131 Jettingen

4. Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel
Hersteller-Typenbezeichnung: KESE 0500

Abmessungen 192 x 145 mm (L x B)
Fassungsraum 5,42 Liter
Höhe (gesamt): 243 mm
Bruttomasse 6,0 kg
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBl. I s. 2121) in Verbindung mit den I1Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) n (Ver
kehrsblatt Heft 16,1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für -Material forschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

5. Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 94 157-121 vom 14.11.1994 der Hoechst
Aktiengesellschaft, Forschung und Entwicklung (GB-H)
Polymerprüfung in 65926 Frankfurt/Main.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vor
schriften nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9.
genannten Nebenbestirnmungen für die Beförderung gefährli
cher Güter zugelassen.

Verwendung für flüssige Stoffe mit Flarrmpunkt<=55 °C
(- außer für Benzen, Toluen, Xylen sowie Mischungen und
Zubereitungen mit diesen Stoffen -) auf Grund der
nicht durchgeführten Zusatzprufung auf Penneation mit
Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit).

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampf
druck des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener
Gase bei 55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur
von 15°C): 67 Pa (Überdruck).

675

Fert igung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmä
ßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten,

7.

Standardflüssigkeit IDampfdruck in kPa I Dichte in kg/l
I (absolut) Iverpackungsgruppe
1 50 oe 1 55 oe I I 1 II, I III

----------------------1--------1--------1-----1-----1-----
I I I I I

Essigsäure I 114 I 133 I - I 1,1 I 1,1

- Möglichkeit der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemi
schen der Klassen 3, 6.1 und 8 der GGVS/GGVE gemäß Ab
schnitt 11 der Beilage zum Anhang A.5/V der GGVS/GGVE zu
der nachfolgend genannten 11 Standardflüssigkei t"
bezüglich der chemischen Verträglichkeit unter
Einhaltung der in der folgenden Tabelle aUfgeführten
Maximalwerte:

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
flüssiger Stoffe gilt aufgrund der sicherheitstechnischen
Wertung der BAM vom 20.03.1995 bei Einhaltung der folgen
den Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

die Standardflussigkeit
Essigsäure (98% bis 100\) Klasse 8 der GGVS/GGVE
und
lrRex-Frostschutz-Scheiben-
reiniger-Konzentrat 11 Klasse 3 der GGVS/GGVE

Zubereitung der Fa. Erdal-Rex GmbH, enhält 2-Propanol,
anerkannt.

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
II und III.

- Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 11, 111: 1,1 kg/l

Unabhängig von den Zahlenwerten der Tabelle darf dabei
der Dampfdruck von Stoffen oder Stoffgemischen der Klas
se 3 der GGVS/GGVE 110 kPa bei 50°C bzw 130 kPa bei
55 oe nicht überschreiten.

Im Auftrag

'~I ,~

ri, ;L-, z:
Dipi.-Ing. (FH) A. Roesler

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Dipl.-Ing. (FH) A. 'Roesler

Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Berlin, den 27. März 1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 9.1
Betriebs - und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
1m Auftrag

Sicherheitstechnische Wertung

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem_Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prufung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 27. März 1995

zum Aktenzeichen Nr. 9.1167 228

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff bei Kunststoffverpackungen

gilt gem. Anhang 1des "IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991),

Pkl. 8.3.5, als erbracht, wenn eine sechsmonalige Vorlagerung mit jedem zur Beförderung

vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon abweichend können gleichwertige

Methoden angewendet werden, sofern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und

Technik entsprechen.

Die Bundesanstait für Materialforschung und -prüfung (BAM) erkennt nach sachverständiger

Wertung das von der Hoechst AG Forschung und Entwicklung (GB-H) in 65926 Frankfurt im

Prüfberichl Nr. 94 167-128 vom 14.12.1994 angewandte Verfahren im o.g. Sinne als

gleichwertig an.



B.

daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

Sicherheitstechnische Wertung

zum Aktenzeichen Nr. 9.1167001

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

CD 3R1/Yl.1 Z1.1/100/. .•.•..... /D/BAM 4620 - E+E
(Herstellungsjahr -

die letzten beiden Stellen
und Herstellungsmonat)

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff bei Kunststoffverpackungen

gilt gern. Anhang I des "IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 9Ba vom 01. Juni 1991).

Pkl. B.3.5, als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur Beförderung

vorgesehenen FÜllgut durchgeführt wurde. Davon abweichend können gleichwertige

Methoden angewendet werden, sofern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und

Technik entsprechen.

9 . 2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulas
sungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für ge
fährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) erkennt nach sachverständiger

Wertung das von der Hoechst AG Forschung und Entwicklung (GB-H) in 65926 Frankfurt im

Prüfbericht Nr. 94 157-121 vom 14.11.1994 angewandte Verfahren im o.g. Sinne als

gleichwertig an.

Berlin, den 20.03.1995

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge
lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innen
verpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet
sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden
Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit
mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung ge
fährlicher Güter in der zugelassenen Verpackungsbauart
bleiben unberührt.

Fachgruppe 9.1
Betriebs - und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümei
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag /'

/2 ~

·l,~e
10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen

zur Beförderung gefährlicher Güter
- des International Maritime Dangerous Goods Code

(IMDG Code) in der Fassung des Amendment 26-91 - insbe
sondere Section 10 und Annex I

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
der UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised
edition l1 von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung
mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der
Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter (TRV 001) 11 (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist
bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen
87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 20.03.1995

ZULASSUNGSSCHEIN
ZulaSSllRg nach AbllChnitt 22 d.. AllganwilHln Einla~ung das lntamationalan Codas tOr dia Ba'6rdafUnog ga,.tkrlictlar Gilt., In SaallChitlan QMOG-Codal
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D/BAM 4622/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 185

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB!. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGB!. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang
I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGB!. i S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassun9 der 4. Eisenbahn-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGB!. I, S. 678), zuietzt geändert durch das
Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

2. Antragsteller
Feinchemie Schwebda GmbH
Straßburger Straße 5
37269 Eschwege

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Au";trag

i/~
Dr ~ P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im~:(?

q1''''~

3.

4.

Hersteller der Verpackung
Seyfert Wellpappe GmbH & Co.
Schlosserstraße 9
38299 Salzgitter

Beschreibung der Bauart
Kiste aus zweiweliiger Welipappe mit innenverpackung(en)
(Kanister aus Kunststoff mit flüssigem Inhalt)

Hersteller-Typenbezeichnung: -

Abmessungen: 389 x 295 x 356 mm (L x B x H)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifi
kationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgeiegt.
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5. PrÜfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 752/95 vom 03.02.1995 der VDW-Forschungsstelle der
Wellpappenindustrie GmbH, Hilpertstraße 22 in 64295 Darmstadt

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird
mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.



Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefähriicher Güter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 111.
- Maximale Bruttornasse : 21,8 kg
- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FÜllgüter in Bezug auf ihre Schä-

digungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüll
gut(gütern).

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt
zu kennzeichnen:

4Grz22/S/ JD/BAM 4622 - Seyfert

(Herstellungsjahr; die letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen Innen

verpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die zu
sammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der
Rechtsvorschriften nach 1. erfüllt.

9.3 ~
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 A!i!!l!a.en
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle Bestimmun
gen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung
der Verpackungen mit den zu verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese
Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur
Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart be

züglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglich
keit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der
zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefähriicher
Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung
der Anlagen A und B vom 15. Januar 1992 (BGB!. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGB!. 1993 11 S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in
der Neufassung vom 16. November 1993 (BGB!. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der 'Seventh revised edition' von 1991.
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Nr. D/BAM 4623/4G
für die Bauartreihe einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 151

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB!. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGB!. I S. 1416)· insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang
I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße • GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGB!. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn· GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahrgut
änäerungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGB!. I, S. 678), zuletzt geändert durch das
Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

2. AntragstetIer
Alpin Chemie GmbH
Dorfstraße 5
0-87549 Rettenberg-Freidorf

3. Hersteller der Verpackung
Hans Kolb Wellpappe GmbH & Co.
Or.-Lauter-Str. 2
0-87700 Memmingen

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenvarpackung(en)
(Flaschen aus Kunststoff)

Hersteller·Typenbezeichnung:

Abmessungen: 410 x 205 x 217 mm (L x 8 x H)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten Pl'Üfberichts festgelegt.

5. prüfnachweise für die Bayart
PlÜfbericht Nr. 001/95 vom 18.01.1995 der Hans Kalb Wellpappe GmbH & Co., Or.-Lauter
Str. 2, D-87700 Memmlngen

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit
den in 9. genannten Nebenbestimmungen fQr die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart fOr die Beförderung gefähriicher Güter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für flüssige, gefährliche GOter der Verpackungsgruppen 11 oder 111 in Innenver
packungen.

- Maximale Bruttomasse bei Verwendung
fOr Verpackungsgruppe 11 und 111: 11,6 kg

- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FüllgOler In Bezug auf Ihre
Schädigungswirkung bei der FallplÜfung entsprechend dem(n) verwendeten PlÜffOligOler(n)

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unteriiegen der Überwachung
der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung
gefähriicher Güter vom 6. August 1975 (BGB!. I S. 2121) in Verbindung mit den
'Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefähriicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im 'Amts- und Mitteilungsblatt der Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentiicht.

10.5 Rechlsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-spruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bel dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

7.

8.

Fertigyng von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürten Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart ertüUen.

Kennzeichnung
Oie nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

4GNl21S/ .ID/BAM 4623 - HKM

(Hersfellungsjahr: die
letzten beiden Stellen)

Berlin, den 21. März 1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

~
Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

f~~~
Dip!.-Ing. (FH) W. Taegner

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entlällt

9.2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen

Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die zu·
sammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die PrQfanforderungen der
Rechtsvorschriften nach 1. ertüllt.

9.3 ~
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß aUe Bestimmungen und
Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der Ver
packungen mit den zu verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen für
gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefähr1ichen Gotem befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.
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10. ~ _.
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezuglIeh der

Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich

nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften 10r die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstlgen Vorschriften (z. B. FOllgrad, Verträglichkeit mit den Ver
packungswerkstoffen) fOr die Beförderung gefährlicher Güter In der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unbel'Ohrt.

10.2 Die Bauart erfüllt die PrOfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Goter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter

auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A
und B vom 15. Januar 1992 (BGBI. 199211 S. 95), zUletzt geändert durch die11. ADR
Änderungsordnung vom 4. März 1993 (BGBI. 1993 11 S. 234)

- der Ordnung fOr die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher GOter (RIO) in der
Neufassung vom 16. November 1993 (BGBI. 11 S. 2044)

- des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung des
Amendment 26-91 . insbesondere Sectlon 10 und Annex I

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS In der Fassung der ·Seventh revised edition· von 1991.

6.

7.

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird
mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für flüssige gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111 in

Innenverpackungen.
- Maximale Brutlomasse : 5,35 kg
- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FÜllgüter in Bezug auf ihre

Schädigungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüll
gut(gütern).

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung der
Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes Ober die Beförderung gefährlicher GOter
vom 6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den 'Technischen Richtlinien für
die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur BefOrderung gefährlicher Gater (TRV
001)' (Ver1<ehrsblalt Helt 16, 1987, S. 562).

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt
zu kennzeichnen:

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im •Amts- und MitteiJungsblatt der Bundesanstalt für
MateriaWorschung und -priltung, Beriin' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

4GN6/S/ JD/BAM 4624· ZWA-MI

(Herstellungsjahr; die letzten beiden Stellen)

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch Ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Material1or
schung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Elchen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

9.3 ~
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen
Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen
der Rechtsvorschriften nach 1. erfÜllt.

9.4 AlI!!.a.gm)
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen mit den zu verwendenden Verschlüssen demjenigen,
der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

9.2
9.2.1

Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

J..t.~l
Dipl.-Ing. (FH) M. Skutnik

Bertin. den 27.03.1995

Dr. P. BIOmel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

~
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DIBAM 4624/4G
fOr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 225

1. Rechtsgrundlaaen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGBI. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang
I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGBI. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I, S. 678), zuletzt geändert durch das
Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. i S. 2378)

2. Antragsteller
Zewawell AG & Co. KG
Postfach 1661
32376 Minden

10 Hinweise
10.1 Die Zu lässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglich
keit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der
zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung
der Anlagen A und B vom 15. Januar 1992 (BGBI. 199211 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBI. 1993 11 S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in
der Neufassung vom 16. November 1993 (BGBI. 11 S. 2044)
des Intematlonal Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der 'Seventh revised edition' von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung
der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung
gefähriicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den
'Technischen Richllinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)' (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

3.

4.

Hersteller der Verpackung
Zewawell AG & Co. KG
Karlstraße 51
32423 Minden

Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackung(en)
(Flaschen aus Aluminium)

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im 'Amts- und Mitteilungsblatt der Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin' (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlln, den 27. März 1995

5.

Hersteller-Typenbezeichnung: -

Abmessungen: 185 x 185 x 234 mm (L x B x H)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifi
kationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

PrÜfnachweise fÜr die Bauart
Prüfbericht Nr. 129/95 vom 19.01.1995 der Zewawell AG & Co. KG,
PWA-Verpackungswerke Werk Rheinau, Postfach 810320 in 68203 Mannheim
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Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Aultrag

f~ /
DiPI.-ln9.~) W. Taegner
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*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige
geprüfte Bruttomasse unter Berucksichtigung der Grenzwerte
nach 6. einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende ganze
Zahl aufzurunden.

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
die von den in 4. und 5. festgelegten Abmessungen abweichen,
bei Erfüllung aller folgenden Bedingungen:

9.2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen

mit anderen Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.

Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackung(en)
(Sack oder Flaschen aus Kunststoff)

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter ir.
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung, ent
sprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgüter(n)

& Co.
wellpappenwerk
Biebesheim GmbH
Waldstr. 3
64584 Biebesheim

Zewawell AG & Co. KG
PWA-Verpackungswerke
Werk Rheinau
Essener Str. 60
68203 Mannheim

Wellpappe Wies loch
Zweigniederlassung der
Holfelder Werke GmbH
& CO.KG
An der Autobahn 1

68789 St.Leon-Rot

für

für

für

WEBI

ZWA-RH

HOW

An dieser Stelle ist das entsprechende Kennzeichen des je
weiligen Herstellers einzutragen:
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Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be

förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (8GBI. 1992 11 s. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBI.
1993 II 8. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBl. II 8. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge
lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den zu
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Einhaltung aller sonstigen Spezifikationen der Bauart
Einhaltung der Grenzlinie des in 4. genannten Masse-Volu
men-Diagramms
geometrisch ähnliche Form, d.h. vergleichbares Länge/Brei
te/Höhe-Verhältnis

- prüf technischer Nachweis einer von der BAM anerkannten
Prüstelle über die gleichwertige Leistungsfähigkeit, der der
BAM zuzusenden ist.

Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un-
terl iegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBl. I s. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

** )

10.4

10.2

9.3

9.4

10
10.1

10.3

9.
9.1

Prüfberichtes

- **)

Beförderung

Wellpappe Wiesloch Zweig
niederlassung der Holfel
der Werke GmbH & Co. KG
An der Autobahn 1 in
68789 St.Leon-Rot
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Nr. D/BAM 4625/4G
für die Bauart einer Verpackung zur

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 244

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifik<
tion der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

Maximale Bruttornasse gern. des im Prüfbericht nach 5. enthal
tenen Masse-Volumen-Diagramms:
Ausführung 1: 3,0 kg
Ausführung 2: 33,0 kg
Ausführung 3: 33,0 kg

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter in Innenverpackungen gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
I, 11 oder 111. .

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbe
stimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 219 vom 16.01.1995 der

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Baureihe
Abmessungen:
Ausführung 1 145 x 140 x 89 mm (L x B x H)
Ausführung 2 316 x 225 x 329 mm (L x B x H)
Ausführung 3 620 x 426 x 475 mm (L x B x H)
gern. Masse-Volumen-Diagramm des in 5. genannten

Zewawell AG & Co. KG
PWA-Verpackungswerke
Werk Rheinau
Essener Str. 60
68203 Mannheim

Wellpappenwerk Biebesheim GmbH & Co.
Waldstr. 3
64584 Biebesheim

Hersteller der Verpackung
Wellpappe Wiesloch
Zweigniederlassung der Halfeider Werke GmbH & CO.KG
An der Autobahn 1
68789 St.Leon-Rot

Antragsteller
E. Merck
Frankfurter Str.
64271 Darmstadt

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I, S. 2378)

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (8GBl. 1, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBl. I, 8. 2378)

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB1. X, $.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (8GBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

o 4G/X *)/8/.... . .... /D/BAM 4625
~ (Herstellungsjahri die

letzten beiden Stellen)

7.

8.

5.

6.

4.

3.

2.

1.3

1.2

1.
1.1



10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 23. März 1995

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter in Innenverpackungen gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
I, 11 oder 111.

- Maximale Bruttornasse gern. des im Prüfbericht nach 5. enthal
tenen Masse-Volumen-Diagramms:
Ausführung 1: 3,0 kg
Ausführung 2: 33,0 kg
Ausführung 3: 33,0 kg
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ZULASSUNGSSCHEIN

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß d~e.

serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spez1f1ka
tion der Bauart erfüllen.

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung, ent
sprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgüter(n)

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

**) An dieser Stelle ist das entsprechende Kennzeichen des je
weiligen Herstellers einzutragen:

CD 4G/X *I/S / /D/BAM 4626 - **1
n (Herstellungsjahr; die

letzten beiden Stellen)

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige
geprüfte Bruttornasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte
nach 6. einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende ganze
Zahl aufzurunden.

8.

7.

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Dip!. - Ing. (FH) A. Roesler

Im Auftrag

Nr. D/BAM 4626/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 245

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

1.
1.1

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl_ I, S.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

HOW für Wellpappe Wiesloch
Zweigniederlassung der
Holfelder Werke GmbH
& CO.KG
An der Autobahn 1
68789 St.Leon-Rot

1.2

1.3

2.

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (8GBI. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGB1. I, s. 2378)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. 8i
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378)

Antragsteller
E. Merck
Frankfurter Str. 250
64271 Darmstadt

9.
9.1

ZWA-RH

WEB I

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

für Zewawell AG & Co. KG
PWA-Verpackungswerke
Werk Rheinau
Bssener Str. 60
68203 Mannheim

für Wellpappenwerk
Biebesheim GmbH & Co.
Waldstr. 3
64584 Biebesheim

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
die von den in 4. und 5. festgelegten Abmessungen abweichen,
bei Erfüllung aller folgenden Bedingungen:

9.2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen

mit anderen Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

3.

4.

5.

6.

Hersteller der Verpackung
Wellpappe Wiesloch
Zweigniederlassung der Holfelder Werke GmbH & CO.KG
An der Autobahn 1
68789 St.Leon-Rot

Zewawell AG & Co. KG
PWA-Verpackungswerke
Werk Rheinau
Essener Str. 60
68203 Mannheim

Wellpappenwerk Biebesheim GmbH & Co.
Waldstr. 3
64584 Biebesheim

Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackung(en)
(Sack oder Flaschen aus Kunststoff)

Baureihe
Abmessungen:
Ausführung 1 145 x 140 x 89 mm (L x B x H)
Ausführung 2 316 x 225 x 329 mm (L x B x H)
AusfÜhrung 3 620 x 426 x 475 mm (L x B x H)
gern. Masse-Volumen-Diagramm des in 5. genannten Prüfberichtes

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 220 vom 16.01.1995 der Wellpappe Wiesloch Zweig

niederlassung der Holfel
der Werke GmbH & Co. KG
An der Autobahn 1 in
68789 St.Leon-Rot

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbe
stimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

9.3

9.4

Einhaltung aller sonstigen Spezifikationen der Bauart
Einhaltung der Grenzlinie des in 4. genannten Masse-Volu
men-Diagramms

_ geometrisch ähnliche Form, d.h. vergleichbares Länge/Brei
te/Höhe-Verhältnis

- prüf technischer Nachweis einer von der BAM anerkannten
Prüstelle über die gleichwertige Leistungsfähigkeit, der der
BAM zuzusenden ist.

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den zu
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
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Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be

förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBl.
1993 Ir 8. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir 8. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

4.

5.

6.

Wellpappenwerk Biebesheim GmbH & Co.
Waldstr. 3
64584 Biebesheim

Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger wellpappe mit Innenverpackung(en)
(Sack oder Flaschen aus Kunststoff)

Baureihe
Abmessungen:
AusfÜhrung 1 145 x 140 x 89 mm (L x B x H)
Ausführung 2 316 x 225 x 329 mm (L x B x H)
Ausführung 3 620 x 426 x 475 mm (L x B x H)
gern. Masse-Volumen-Diagramm des in 5. genannten Prüfberichtes

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 221 vom 16.01.1995 der Wellpappe Wiesloch Zweig

niederlassung der Holfel
der Werke GmbH & Co. KG
An der Autobahn 1 in
68789 St.Leon-Rot

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbe
stimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter in Innenverpackungen gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
I, 11 oder 111.
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Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung, ent
sprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgüter(n)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

r;;-'\4G/X *)/8/ /D/BAM 4627 - **)
~ (Herstellungsjahr; die

letzten beiden Stellen)

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige
geprüfte Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte
nach 6. einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende ganze
Zahl aufzurunden.

Maximale Bruttornasse gern. des im Prüfbericht nach 5. enthal
tenen Masse-Volumen-Diagramms:
Ausführung 1: 3,0 kg
AusfÜhrung 2: 33,0 kg
Ausführung 3: 33,0 kg

8.

Dipl. -Ing. (FH) A. Roesler

Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Berlin, den 23. März 1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Nr. D/BAM 4627/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 246

**) An dieser Stelle ist das entsprechende Kennzeichen des je
weiligen Herstellers einzutragen:

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBI. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBI. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (8GBI. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBL I, 8. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I, S. 2378)

HOW

ZWA-RH

für Wellpappe Wiesloch
Zweigniederlassung der
Holfelder Werke GmbH
& CO.KG
An der Autobahn 1
68789 St.Leon-Rot

für Zewawell AG & Co. KG
PWA-Verpackungswerke
Werk Rheinau
Essener Str. 60
68203 Mannheim

2. Antragsteller
E. Merck
Frankfurter Str. 250
64271 Darmstadt

WEB I für Wellpappenwerk
Biebesheim GmbH & Co.
Waldstr. 3
64584 Biebesheim

3. Hersteller der Verpackung
Wellpappe Wiesloch
Zweigniederlassung der Holfelder Werke GmbH & CO.KG
An der Autobahn 1
68789 St.Leon-Rot

Zewawell AG & Co. KG
PWA-Verpackungswerke
Werk Rheinau
Essener Str. 60
68203 Mannheim

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

.2 Bedingungen

.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen
mit anderen Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
die von den in 4. und 5. festgelegten Abmessungen abweichen,
bei Erfüllung aller folgenden Bedingungen:
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- Einhaltung aller sonstigen Spezifikationen der Bauart
Einhaltung der Grenzlinie des in 4. genannten Masse-Volu
men-Diagramms
geometrisch ähnliche Form, d.h. vergleichbares Länge/Brei
te/Höhe-Verhältnis

- prüf technischer Nachweis einer von der BAM anerkannten
Prüstelle über die gleichwertige Leistungsfähigkeit, der der
BAM zuzusenden ist.

ZULASSUNGSSCHEIN
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Nr. D/BAM 4628/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 247

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be

förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBl.
1993 Ir S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RIO) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGB1. Ir S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GeoDS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

1.
1.1

1.2

1.3

2.

3.

4.

s.

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, s. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBl. I, S. 2378)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. Mai 1993 (BGBl. I,
$. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I, s. 2378)

Antragsteller
E. Merck
Frankfurter Str. 250
64271 Darmstadt

Hersteller der Verpackung
Wellpappe Wiesloch
Zweigniederlassung der Holfelder Werke GmbH & Co.KG
An der Autobahn 1
68789 St.Leon-Rot

Zewawell AG & Co. KG
PWA-Verpackungswerke
Werk Rheinau
Essener Str. 60
68203 Mannheim

Wellpappenwerk Biebesheim GmbH & Co.
Waldstr. 3
64584 Biebesheim

Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackung(en)
(Sack oder Flaschen aus Kunststoff)

Baureihe
Abmessungen:
Ausführung 1 145 x 140 x 89 mm (L x B x H)
Ausführung 2 316 x 225 x 329 mm (L x B x H)
Ausführung 3 620 x 426 x 475 mm (L x B x H)
gern. Masse-Volumen-Diagramm des in 5. genannten Prüfberichtes

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werks toff spezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 222 vom 16.01.1995 der Wellpappe Wiesloch Zweig

niederlassung der Holfel
der Werke GmbH & Co. KG
An der Autobahn 1 in
68789 St.Leon-Rot

Berlin, den 23. März 1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Maximale Bruttornasse gem. des im Prüfbericht nach 5. enthal
tenen Masse-Volumen-Diagramms:
Ausführung 1: 3,0 kg
Ausführung 2: 33,0 kg
Ausführung 3: 33,0 kg

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter in Innenverpackungen gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
I, 11 oder 111.

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbe
stimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

6.

Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Dipl. -Ing. (FH) A. RoeslerDr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung, ent
sprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgüter(n)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß geWährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:
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~ (Herstellungsjahr; die

letzten beiden Stellen)

*} An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige
geprüfte Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte
nach 6. einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende ganze
Zahl aufzurunden.

**) An dieser Stelle ist das entsprechende Kennzeichen des je
weiligen Herstellers einzutragen:

10.4 Diese zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

ZULASSUNGSSCHEIN

Berlin, den 23. März 1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag Im Auftrag

17 f(-.~_/
Dipl.-Ing. (FH~Sler

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

für Wellpappenwerk
Biebesheim GmbH & Co.
waldstr. 3
64584 Biebesheim

für Zewawell AG & Co. KG
PWA-Verpackungswerke
Werk Rheinau
Essener Str. 60
68203 Mannheim

für Wellpappe Wiesloch
Zweigniederlassung der
Holfelder Werke GmbH
& CO.KG
An der Autobahn 1
68789 St.Leon-Rot

WEBI

ZWA-RH

HOW

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen

mit anderen Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.

ZUIU:5Unll nad't Abschnitt 22 dIr Alllln..in.n Ejn"~unlldnlnl.rnational.n Codnliir die BeI~rdlrunglleritlr1dllr Güllr in S..,.;hillon ~MOG·CCHlll

A,pprov.l.ceordinglo M<;tion 22 01 tIIe Glnlr.llnuCHluction 01 tIIe Inlemational M.r~i"", O.ngerous Goods Code ~MOG-CodIJ

Nr. D/BAM 462914G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 248

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
die von den in 4. und 5. festgelegten Abmessungen abweichen,
bei Erfüllung aller folgenden Bedingungen:

- Einhaltung aller sonstigen Spezifikationen der Bauart
Einhaltung der Grenzlinie des in 4. genannten Masse-Volu
men-Diagramms

- geometrisch ähnliche Form, d.h. vergleichbares Länge/Brei
te/Höhe-Verhältnis

- prüf technischer Nachweis einer von der BAM anerkannten
Prüstelle über die gleichwertige Leistungsfähigkeit, der der
BAM zuzusenden ist.

1.
1.1

1.2

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBl. I, 8. 2378)

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den zu
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die ZUlässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

1.3

2.

3.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378)

Antragsteller
E. Merck
Frankfurter Str. 250
64271 Darmstadt

Hersteller der Verpackung
Wellpappe Wiesloch
Zweigniederlassung der Holfelder Werke GmbH & CO.KG
An der Autobahn 1
68789 St.Leon-Rot

Zewawell AG & Co. KG
PWA-Verpackungswerke
Werk Rheinau
Essener Str. 60
68203 f'lannheim

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be

förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBl.
1993 Ir 8. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBl. Ir 8. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

4.

5.

Wellpappenwerk Biebesheim GmbH & Co.
Waldstr. 3
64584 Biebesheim

Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackung(en)
(Sack oder Flaschen aus Kunststoff)

Baureihe
Abmessungen:
Ausführung 1 126 x 126 x 92 mm (L x B x H)
Ausführung 2 321 x 276 x 342 mm (L x B x H)
Ausführung 3 806 x 606 x 1012 mm (L x B x H)
gem. Masse-Volumen-Diagramm des in 5. genannten Prüfberichtes

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 223 vom 16.01.1995 der Wellpappe Wiesloch Zweig

niederlassung der Holfel
der Werke GmbH & Co. KG
An der Autobahn 1 in
68789 St.Leon-Rot
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6.

7.

8.

Bauartzulassung
Die unter 4. und S. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1.2 und 1.3 sowie in Ausführungen bis zu einem Fas
sungsraum von max. 450 1 auch nach 1.1. Die Bauart wird mit den
in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährli
cher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter in Innenverpackungen gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen

I, II oder III.

Maximale Bruttomasse gern. des im Prüfbericht nach 5. enthal
tenen Masse-Volumen-Diagramms:
Ausführung 1: 3,0 kg
Ausführung 2: 35,0 kg
Ausführung 3: 65,0 kg

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllguter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung, ent
sprechend dem(n) verwendeten Pruffüllgüter(n)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen;

04G/X *)/S/ /D/BAM 4629 - **)
~ (Herstellungsjahr; die

letzten beiden Stellen)

*} An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige
geprüfte Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte
nach 6. einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende ganze
Zahl aufzurunden.

**) An dieser Stelle ist das entsprechende Kennzeichen des je
weiligen Herstellers einzutragen;

den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be

förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBI.
1993 Ir S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBl. Ir S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I - für Ausführungen bis zu einem max. Fassungsraum
von 450 I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition n

von 1991 für Ausführungen bis zu einem max. Fassungsraum von
450 1.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562).

10_4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der" Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

Im Auftrag

Dipl. -Ing. (FH) A. Roesler

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Nr. D/BAM 4630/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 249

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGB1. I, S. 2378)

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBI. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr_ 98a vom 01. Juni 1991)

Berlin, den 23. März 1995

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

1.2

1.
1.1

Zu.nlung Mch Ab UlHr A1V-""nan Einleoitung du 1..1.....lioNol... Codu ror &. a.16.IHNng 1l.lilwlicM, GlM' in S..ldIilf.n \IMOG-Coo.)
AppIO 1UiCOrding k> MClion 22 of tIM~....ntrodudion 01 tIM Inl.....tioM.I,bril.... O.ng.'ous Goods Cod. \IMDG~l

ZULASSUNGSSCHEIN

für Wellpappe Wiesloch
Zweigniederlassung der
Halfeider Werke GmbH
& CO.KG
An der Autobahn 1
68789 St.Leon-Rot

für Zewawell AG & Co. KG
PWA-Verpackungswerke
Werk Rheinau
Essener Str. 60
68203 l-1annheim

für Wellpappenwerk
Biebesheim GmbH & Co.
Waldstr. 3
64584 Biebesheim

WEBI

ZWA-RH

HOW

Einhaltung aller sonstigen Spezifikationen der Bauart
Einhaltung der Grenzlinie des in 4. genannten Masse-Volu
men-Diagramms
geometrisch ähnliche Form, d.h. vergleichbares Länge/Brei
te/Höhe-Verhältnis

prüf technischer Nachweis einer von der BAM anerkannten
Prüstelle über die gleichwertige Leistungsfähigkeit, der der
BAM zuzusenden ist.

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
die von den in 4. und 5. festgelegten Abmessungen abweichen,
bei Erfüllung aller folgenden Bedingungen:

9.2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen

mit anderen Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 AUflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die ZUlässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach

1.3

2.

3.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. Mai 1993 (BGBI. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I, S. 2378)

Antragsteller
E. Merck
Frankfurter Str. 250
64271 Darmstadt

Hersteller der Verpackung
Wellpappe Wiesloch
Zweigniederlassung der Holfelder Werke GmbH & CO.KG
An der Autobahn 1
68789 St.Leon-Rot
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Zewawell AG & Co. KG
PWA-Verpackungswerke
Werk Rheinau
Essener Str. 60
68203 Mannheim

4.

Wellpappenwerk Biebesheim GmbH & Co.
Waldstr. 3
64584 Biebesheim

Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackung(en)
(Sack oder Flaschen aus Kunststoff)

und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
die von den in 4. und 5. festgelegten Abmessungen abweichen,
bei Erfüllung aller folgenden Bedingungen:

Einhaltung aller sonstigen Spezifikationen der Bauart
Einhaltung der Grenzlinie des in 4. genannten Masse-Volu
men-Diagramms
geometrisch ähnliche Form, d.h. vergleichbares Länge/Brei
te/Höhe-Verhältnis

Baureihe
Abmessungen:
Ausführung 1 126 x 126 x 92 mm (L x B x H)
Ausführung 2 321 x 276 x 342 mm (L x B x H)
Ausführung 3 806 x 606 x 1012 mm (L x B x H)
gern. Masse-Volumen-Diagramm des in 5. genannten Prüfberichtes

9.3

prüf technischer Nachweis einer von der BAM anerkannten
Prüstelle über die gleichwertige Leistungsfähigkeit, der der
BAM zuzusenden ist.

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

5.

6.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 224 vom 16.01.1995 der Wellpappe Wiesloch Zweig

niederlassung der Holfel
der Werke GmbH & Co. KG
An der Autobahn 1 in
68789 St.Leon-Rot

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1.2 und 1.3 sowie in Ausführungen bis zu einem Fas
sungsraum von max. 450 1 auch nach 1.1. Die Bauart wird mit den
in 9. genannten Nebenhestimmungen für die Beförderung gefährli
cher Güter zugelassen.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den zu
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

**) An dieser Stelle ist das entsprechende Kennzeichen des je
weiligen Herstellers einzutragen:

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung, ent
sprechend demen) verwendeten Prüffüllgüter(n)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter in Innenverpackungen gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
I, 11 oder 111.

Berlin, den 23. März 1995

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be

förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBI.
1993 Ir S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I - für Ausführungen bis zu einem max. Fassungsraum
von 450 I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991 für Ausführungen bis zu einem max. Fassungsraum von
450 ,.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (8GBI. I S. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtl lnien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

für Wellpappe Wiesloch
Zweigniederlassung der
Holfelder Werke GmbH
& Co.KG
An der Autobahn 1
68789 St.Leon-Rot

HOW

Maximale Bruttornasse gern. des im Prüfbericht nach 5. enthal
tenen Masse-Volumen-Diagramms:
Ausführung 1: 3,0 kg
Ausführung 2: 35,0 kg
Ausführung 3: 65,0 kg

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

~ 4G/X *1/ 5 / /D/BAM 4630 - **)
~ (Herstellungsjahr; die

letzten beiden Stellen)

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige
geprüfte Bruttornasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte
nach 6. einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende ganze
Zahl aufzurunden.

8.

7.

9. Nebenbestimmungen
. 9.1 Befristungen

entfällt

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Dipl. -Ing. (FH) A. RoeslerDr. P. Blümel
Oberregierungsrat

für Zewawell AG & Co. KG
PWA-Verpackungswerke
Werk Rheinau
Essener Str. 60
68203 Mannheim

für Wellpappenwerk
Biebesheim GmbH & Co.
Waldstr. 3
64584 Biebesheim

WEB I

ZWA-RH

9.2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch verpackung~n

mit anderen Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen
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Nr. D/BAM 4631/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 250

~4G/X ·)/S/ /D/BAM 4631 - •• )

~ (Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige
geprüfte Bruttornasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte
nach 6. einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende ganze
Zahl aufzurunden.

**) An dieser Stelle ist das entsprechende Kennzeichen des je
weiligen Herstellers einzutragen:

1.

1.1

1.2

1.3

2.

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBl. I, S.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBL I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGB1. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBL I, s. 2378)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378)

Antragsteller
E. Merck
Frankfurter Str. 250
64271 Darmstadt

9.
9.1

HOW

ZWA-RH

WEB I

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

für Wellpappe Wiesloch
Zweigniederlassung der
Holfelder Werke GmbH
& CO.KG
An der Autobahn 1

68789 St.Leon-Rot

für Zewawell AG & Co. KG
PWA-Verpackungswerke
Werk Rheinau
Essener Str. 60
68203 Mannheim

für Wellpappenwerk
Biebesheim GmbH & Co.
Waldstr. 3
64584 Biebesheim

3. Hersteller der Verpackung
Wellpappe Wiesloch
Zweigniederlassung der Holfelder Werke GmbH & CO.KG
An der Autobahn 1
68789 St.Leon-Rot

Zewawell AG & Co. KG
PWA-Verpackungswerke
Werk Rheinau
Essener Str. 60
68203 Mannheim

9.2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen

mit anderen Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
die von den in 4. und 5. festgelegten Abmessungen abweichen,
bei Erfüllung aller folgenden Bedingungen:

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (8GBl. I s. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be

förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBI.
1993 II s. 234)

- der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGB1. II S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I - für Ausführungen bis zu einem max. Fassungsraum
von 450 1
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"

1991 für Ausführungen bis zu einem max. Fassungsraum von
450 1.

4.

5.

6.

7.

8.

Wellpappenwerk Biebesheim GmbH & Co.
Waldstr. 3
64584 Biebesheim

Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Wellpappe mit 1nnenverpackung(enl
(Sack oder Flaschen aus Kunststoff)

Baureihe
Abmessungen:
Ausführung 1 126 x 126 x 92 mm (L x B x H)
Ausführung 2 321 x 276 x 342 mm (L x 8 x H)
Ausführung 3 806 x 606 x 1012 mm (L x B x H)
gern. Masse-Volumen-Diagramm des in 5. genannten Prüfberichtes

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 225 vom 16.01.1995 der Wellpappe Wiesloch Zweig

niederlassung der Holfel
der Werke GmbH & Co. KG
An der Autobahn 1 in
68789 St.Leon-Rot

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1.2 und 1.3 sowie in Ausführungen bis zu einem Fas
sungsraum von max. 450 1 auch nach 1.1. Die Bauart wird mit den
in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährli
cher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter in Innenverpackungen gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
I, I I oder I I I.

Maximale Bruttornasse gern. des im Prüfbericht nach 5. enthal
tenen Masse-Volumen-Diagramms:
Ausführung 1: 3,0 kg
Ausführung 2: 35,0 kg
Ausführung 3: 65,0 kg

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung, ent
sprechend demen) verwendeten Prüffüllgüter(n)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:
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9.3

9.4

Einhaltung aller sonstigen Spezifikationen der Bauart
Einhaltung der Grenzlinie des in 4. genannten Masse-Volu
men-Diagramms
geometrisch ähnliche Form, d.h. vergleichbares Länge/Brei
te/Höhe-Verhältnis

prüf technischer Nachweis einer von der BAM anerkannten
Prüstelle über die gleichwertige Leistungsfähigkeit, der der
BAM zuzusenden ist.

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

AUflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den zu
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.



10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1.2 und 1.3 sowie in Ausführungen bis zu einem Fas
sungsraum von max. 450 I auch nach 1.1. Die Bauart wird mit den
in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährli
cher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter in Innenverpackungen gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
I, 11 oder 111.
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- Maximale Bruttornasse gern. des im Prüfbericht nach 5. enthal
tenen Masse-Volumen-Diagramms:
Ausführung 1: 3,0 kg
Ausführung 2: 35,0 kg
Ausführung 3: 65,0 kg

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung, ent
sprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgüter(n)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

(::\4G/X ·)/s/ /D/BAM 4632 - •• )
~ (Herstellungsjahri die

letzten beiden Stellen)

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige
geprüfte Bruttomasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte
nach 6. einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende ganze
Zahl aufzurunden.

7.

8.

Dipl.-Ing. (FH) A. Roesler

Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Berlin, den 23. März 1995

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Nr. D/BAM 4632/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 251

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
die von den in 4. und 5. festgelegten Abmessungen abweichen,
bei Erfüllung aller folgenden Bedingungen:

9.2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen

mit anderen Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.

**) An dieser Stelle ist das entsprechende Kennzeichen des je
weiligen Herstellers einzutragen:

für Wellpappe Wiesloch
Zweigniederlassung der
Holfelder Werke GmbH
& Co.KG
An der Autobahn 1
68789 St.Leon-Rot

für Zewawell AG & Co. KG
PWA-Verpackungswerke
Werk Rheinau
Essener Str. 60
68203 Mannheim

für Wellpappenwerk
Biebesheim GmbH & Co.
Waldstr. 3
64584 Biebesheim

WEBI

ZWA-RH

HOW

Einhaltung aller sonstigen Spezifikationen der Bauart
Einhaltung der Grenzlinie des in 4. genannten Masse-Volu
men-Diagramms
geometrisch ähnliche Form, d.h. vergleichbares Länge/Brei
te/Höhe-Verhältnis

prüf technischer Nachweis einer von der BAM anerkannten
Prüstelle über die gleichwertige Leistungsfähigkeit, der der
BAM zuzusenden ist.

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.3

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBL I, S. 1416) _
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Baureihe
Abmessungen:
AusfÜhrung 1 126 x 126 x 92 mm (L x B x H)
Ausführung 2 321 x 276 x 342 mm (L x B x H)
Ausführung 3 806 x 606 x 1012 mm (L x B x H)
gern. Masse-Volumen-Diagramm des in 5. genannten Prüfberichtes

Zewawell AG & Co. KG
PWA-Verpackungswerke
Werk Rheinau
Essener Str. 60
68203 Mannheim

Wellpappenwerk Biebesheim GmbH & Co.
Waldstr. 3
64584 Biebesheim

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (8GBL I, S. 2378)

3. Hersteller der Verpackung
Wellpappe Wiesloch
Zweigniederlassung der Holfelder Werke GmbH & Co.KG
An der Autobahn 1
68789 St.Leon-Rot

2. Antragsteller
E. Merck
Frankfurter Str. 250
64271 Darmstadt

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackung(en)
(Sack oder Flaschen aus Kunststoff)

5.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 226 vom 16.01.1995 der Wellpappe Wiesloch Zweig

niederlassung der Holfel
der Werke GmbH & Co. KG
An der Autobahn 1 in
68789 St.Leon-Rot

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses ZUlassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver-
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5. PrÜfnachweise fÜr die Bauart
Prüfbericht Nr. Q5605/6 vom 17.05.1994 der Wehrtechnischen Dienststelle für
Waffen und Munition, Postfach 1764 in 49707 Meppen

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürlen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die
festgelegte Spezifikation der Bauart erlüllen.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erlüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird
mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Gegenstände in
Innenverpackungen gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen
als erbracht.
- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen It oder 111.
- Maximale Bruttomasse : 32 kg
- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FÜllgüter in Bezug auf ihre Schädi-

gungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüll
gut(gütern).

packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be

förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (8GBl.
1993 Ir S. 234)

- der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGB1. Ir S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I - für Ausführungen bis zu einem max. Fassungsraum
von 450 1
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991 für Ausführungen bis zu einem max. Fassungsraum von
450 1.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (IS5N 0340-7551) veröffentlicht.

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach, mit Innenverpackung
(Dosen und Schachteln aus Kunststoff bzw. Faserstoff)

Hersteller-Typenbezeichnung: KIMU DM 60755

Abmessungen: 482 x 221 x 271 mm (L x B x H)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen,
Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten
Prüfberichts festgelegt.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt
zu kennzeichnen:

4C11Y32/S/ JD/BAM 4633 - .)

(Herstellungsjahr; die letzten beiden Stellen)

Berlin, den 23. März 1995 .) An dieser Stelle ist das entsprechende Kurzzeichen des jeweiligen Herstellers
einzutragen.
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für Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Postfach 7360 in 56057 Koblenz

für Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H.
Heinrich-Diehl-Straße 2 in 90552 Röthenbach a.d. Pegnitz

DVG

BW

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiligen Widerrufs erteilt.

9.2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen

Innenverpackungen, wenn durch PrÜfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfantorderungen
der Rechtsvorschriften nach 1. erlüllt.

Dipl. -Ing. (FH) A. Roesler

Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

DIBAM 4633/4C1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1167 005

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB!. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGB!. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGB!. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstelten, daß alte
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen mit den zu verwendenden Verschlüssen demjenigen,
der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässlgkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart. der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglich
keit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der
zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGB!. I, S. 678), zuletzt geändert durch
das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

2. Antragsteller
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung Referat WF I 1
Postfach 7360
56057 Koblenz

3. Hersteller der VerPackung
3.1 Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung

Konrad-Adenauer-Ufer 2 - 6 In 56068 Koblenz

3.2 Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H.
Helnrich-Diehl-Straße 2 in 90552 Röthenbach a.d. Pegnitz

10.2 Die Bauart erlüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung
der Anlagen A und B vom 15. Januar 1992 (BGB!. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGB!. 1993 It S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) In
der Neufassung vom 16. November 1993 (BGB!. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der 'Seventh revised edition" von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung
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der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung
gefahrlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) In Verbindung mit den
"Technischen Richtiinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefahrlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmaßig gefertigt werden. Oe
Hersteller muß gewahrleisten, daß die serienmaßig gefertigten Verpackungen di,
festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amfs- und Mitteilungsblatt der Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmaßig gefertigten Verpackungen sind wie folg
zu kennzeichnen:

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Prasidenten der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prülung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

4C1N32/SI.. .ID/BAM 4634 - '}

(Herstellungsjahr; die letzten beiden Stellen)

Berlin, den 31. Marz 1995
") An dieser Stelle ist das entsprechende Kurzzeichen des jeweiligen Herstellers

einzutragen.
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9. Nebenbestjmmungen
9.1 Befristungen

entfallt

für Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Konrad-Adenauer-Ufer 2 - 6 in 56068 Koblenz

für Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H.
Heinrich-Diehl-Straße 2 in 90552 Röthenbach a.d. Pegnitz

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderer
Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß di,
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderunger
der Rechtsvorschriften nach 1. erfüllt.

DVG

BW

9.2
9.2.1

Y~lv
Dipl.-Ing. (FH) W. Taegner

Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

i~
Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

D/BAM 4634/4Cl
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefahriicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 006

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt

geandert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGBI. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGBI. I S. 2022), zuletzt geandert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahr
gutanderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I, S. 678), zuletzt geandert durch
das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

2. Antragsteller
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung Referat WF I 1
Postfach 7360
56057 Koblenz

3. HersteIfer der Verpackung
3.1 Bundesamf für Wehrtechnik und Beschaffung

Konrad-Adenauer-Ufer 2 - 6 in 56068 Koblenz

3.2 Deutsche Verpackungsmittel Gesellschaft m.b.H.
Heinrich-Diehl-Straße 2 in 90552 Röthenbach a.d. Pegnitz

9.3 ~
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 A!.!!!.aYml
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemaße
Verwendung der Verpackungen mit den zu verwendenden Verschlüssen demjenigen,
der diese Verpackungen für gefahrliche Güter verwendet bzw. mit gefahrlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulassigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrstrager. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Vertraglich
keit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefahrlicher Güter in der
zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefahrlicher
Güter

des Europaischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefahrlicher
Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekannfmachung der Neufassung
der Anlagen A und B vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geandert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. Marz 1993 (BGBI. 1993 11 S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefahrlicher Güter (RIO) in
der Neufassung vom 16. November 1993 (BGBI. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIDNS in der Fassung der "Seventh revised edition" von 1991.

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach, mit Innenverpackung
(Dosen und Schachteln aus Kunststoff bzw. Faserstoff)

Hersteller-Typenbezelchnung: KIMU DM 60755 Al

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unteriiegen der Überwachung
der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung
gefahrlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefahrlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

5.

Abmessungen: 482 x 221 x 289 mm (L x B x H)

Spezifikafion:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen,
Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemaß des unter 5. genannten
Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. Q5605/2 vom 17.05.1994 der Wehrtechnischen Dienststelle für
Waffen und Munition, Postfach 1764 in 49707 Meppen

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-spruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Prasidenten der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 31. Marz 1995
6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird
mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefahrlicher Güter
zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefahrlicher gefahrlicher Gegenstande in
Innenverpackungen gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschrankungen
als erbracht.
- Verwendung für gefahrliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111.
- Maximale Bruttomasse : 32 kg
- Vergleichbare oder günsflgere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schadi-
gungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüll
gut(gütern).

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

f'4 t.:U
Dipl.-Ing. (FH) W. Taegner
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Nr. D/BAM 4412/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 533

1 _ Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBl. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (8GBL I, S. 1416) 
insbesondere Absclmitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991).

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (8GBL I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993
(BGBL I, S. 2378).

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4 _ Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (8GBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (8GBL I, S. 2378).

2. Antragsteller
Europa Carton Aktiengesellschaft
Spitaler Str. 11
20095 Hamburg

3. Hersteller der Verpackung
Europa Carton Aktiengesellschaft
Spitaler Str. 11
20095 Hamburg

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestirranungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prufanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBl.
1993 Ir S. 2341
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom

4.

s.

6.

Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen
(Flaschen aus Kunststoff)

Abmessungen: 310 x 218 x 350 mn (L x B x H)

Spezifikation;
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinig1.U1gen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prufnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 29/4 vom 25.04.1994 der Prüfstelle Europa Car
ton - Werksprufstelle, Tilsiter Str. 144 in 22047 Hamburg.

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbe
stinunungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

6. August 1975 (BGBl. I s. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) 11 (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekarmt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 15. 02. 1995

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Ein
schränkungen als erbracht:

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
11 oder 111.

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

- Maximale Bruttomasse 16,7 kg

Vergleichbare oder gUnstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung , ent
sprechend dem(n) verwendeten Pruffüllgüter(n)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

G 4G/Y 17/S/. . .. /D/BAM 4412 E C.A."'-.Y (Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9 . Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9 . 2 Bedingungen
9 . 2 . 1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen

mit anderen Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusarranengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackungen die Prufanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.
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Dr. P. BIÜlnel
Oberregierungsrat

Dipl.-Ing. (FH) A.Staacks-Fohl



ZULASSUNGSSCHEIN 3A1/Y/110/ ••••.•••.••••• /D/BAM 4480 - KHV

ZulaDung "",eh AbsdVI1Q 22 der Allgemeinen Einleitung eie_Internationalen Code, für cn. Bll1ln1onJng gotiMlc:ilerGliterIn Sencflllfen QUD~odel
Appravellcccnling lo ..ction 22 ofthe Generallntroductlon allh.lnlemallonal M.rttime D."",routo Goods Code QI,IDG-Code) (Herstellungsjahr; die

letzten beiden Stellen)

1.
1.1

Nr. D/BAM 4480/3A1
für die Bauart einer verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 842

Rechtsa run d1aqen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB1.
I, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitsein
richtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994
(BGBl I, S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in
Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch' (Bundes
anzeiger"Nr. 98a vom 01. Juni 1991).

9. Nebe@estinnnungen
9.1 Befristungen

entfällt

9 • 2 Bedingungen
entfällt

9 • 3 widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen widerrufs erteilt.

1.2

1.3

2.

3.

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGB1. I, S. 2378).

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom
05. Mai 1993 (BGB1. I, S. 678), zuletzt geändert durch
das Eisenbahn-Neuordnungsgesetzes vom 21. Dezember 1993
(BGBL I, S. 2378).

Antragsteller
Huber Verpackungen GmbH + Co.
Hohen1ohestr. 2
D-74613 öhringen

Hersteller der verpackung
Huber verpackungen GmbH + Co.
Hohenlohestr. 2
D-74613 Öhringen

9 • 4 Aufl.agen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß al.1e Bestimmungen und Hinweise
dieses zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der verpackungen demjenigen, der diese
Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährliphen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10. Hinweise
10.1 Die Zu1ässigkeit der verwendung von Verpackungen der

zugelassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der
:Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse
richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils
zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzel.nen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B.
Füllgrad, Verträglichkeit mit den verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der
zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen, werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
fester Güter gilt bei Einhal.tung der fol.genden Grenzwerte
bzw. Einschränkung~n als erbracht:

Beschreibung der Bauart
Kanister aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

Herstel1er-Typenbezeichnung:
Kanister aus Feinblech, 195/145 x 225 mm

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 940554 vom 12.09.1994 des TÜV
Ostdeutschland Sicherheit und umweltschutz, Abteilung
Verpackung und Umweltschutz, Köthener Straße 33, D-06118
Halle.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für verpackun
gen zur Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die inter

nationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
straße (ADR) in der 'Fassung der Bekanntmachung der
Neufassung der Anlagen A und B vom 06. Juli 1994
(BGB1. 1994 II S. 1020)

- der ordnung für die internationale Eisenbahn
beförderung gefährlicher Güter (RID) in der Neu
fassung vom 16. November 1993 (EGEl. II S. 2044)

- des :International Maritime Dangerous Goods Code
(IMDG Code) in der Fassung des Amendment 26-91 
insbesondere Section 10 und Annex :I

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS
GOODS der ONXTED NAT:IONS in der Fassung der
IISeventh revised edition" von 1991.

10.3 Die gefertigten verpackungen der zugelassenen Bauart
unterliegen der Überwachung der Fertigung von Ver
packungen nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung
gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGB1. I
S. 2121) in verbindung mit den "Technischen Richt
linien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)"
(Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe widerspruch erhoben werden. Der widerspruch
ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Material
forschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den
Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener zeit im IIAmts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) ver
öffentlicht.

195 x 145 mm
229 mm
5,45 Liter
10,2 kg

Grundmaße
Gesamthöhe
Fassungsraum
max. Bruttomasse

- Verwendung für gefährl.iche Güter der verpackungs-
gruppen II oder III

- max.Dichte der ~llgüter 1,2 kg/l Verpackungsgruppe II
- max.Dichte der Füllgtiter 1,8 kg/l Verpackungsgruppe III
- max. Bruttomasse Verpackungsgruppe :IX: 6,9 kg,
- max. Bruttomasse verpackungsgruppe :I:I:I: 10,2 kg,
- Dampfdruck bei 50°C 120 kPa (absolut)

Dampfdruck bei 55°C 140 kPa (absolut)

Bauartzul.assung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die
Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung
gefährlicher Güter zugelassen.

6.

5.

4.

Ber1in, den 17.02.1995

7.

Maximaler Gesamtüberdruck in der verpackung (d.h. Dampf
druck des Füllgutes plus Partialdruck evt1. vorhandener
Gase bei 55 °c vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalE.Cl Ftillungsgrades und einer Fülltemperatur von
15°C): 74 kPa (Überdruck).

Die Bauart wird hiermit, bei Beachtung der in 9.
genannten Nebenbestimmungen, für die Beförderung
gefährlicher Güter zugelassen.

Fertigung von verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten
Verpackungen die festgel.egte Spezifikation der Bauart
erfüllen.

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Onfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag:

Laboratorium 9.12
verpackungen

Xm Auftrag:

jlt\.O~Ja...
Dipl.-Ing.(FH) M. Skutni

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
verpackungen sind wie folgt zu kennzeichnen:
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Nr. D/BAM 4489/4H2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66857

1 _ Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991

(8GBl. I, S. 1714). zuletzt geändert durch das Gesundheits
einrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994
(8GBL I, S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbin
dung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr.
98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Be
kanntmachung vom 26. November 1993 (8GBl. I, s. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4.
Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993
(BGBI. I, S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I, S. 2378)

2. Antragsteller
Westform Plastikwerke GmbH
Hommericher Straße 1
51789 Lindlar

3. Hersteller der Verpackung
Westform Plastikwerke GmbH
Hommericher Straße 1
51789 Lindlar

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus massivem Kunststoff mit Innenverpackung (Beutel
aus Kunststoff)

Hersteller-Typenbezeichnung: ER 32 mit DR 50

Abmessungen:
oben: 236 x 197 mm (L x B)
unten: 206 x 167 mm (L x B)

Höhe (ohne Deckel): 126 mm

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

5. Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr _ 940516 vom 23.09.1994 der TÜV

Ostdeutschland Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Köthener
Str. 33 in 06118 Halle

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüll t, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt q.ie Prufanforderungen für VerpackWlgen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlrCher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntm<1lchung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBL 1992 11 s. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR~Änderungsverordnungvom 4. März 1993 (BGBl.
1993 Ir S. 234)
der Ordnung für d{e internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBl. II S. 2044)
des International-Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der FassWlg des -Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 06.02.19956. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vor
schriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw.
Einschränkungen als erbracht:

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
und IIr.
Maximale Bruttornasse: 1,5 kg
Vergleichbare oder .günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung
entsprechend dem (n) verwendeten Pniffüllgüter (n)

Fachgruppe 9 _1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

rzst-~
Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

1;L.
7. Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

o 4H2/Y2/S/ /D/BAM 4489 WESTFORM\V (Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
9.2_1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen

mit anderen Innenverpackungen, wenn durch Pnifung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackungen die Pnifanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.
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Nr. D/BlIM 4490/4H2
fUr die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Guter
Aktenzeichen 9.1/66858

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991

(BGBl. I, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheits
einrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom 24 _ Juni 1994
(BGBl. I, S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbin
dung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr.
98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Be
kanntmachung vom 26. November 1993 (8GBl. I, S. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
..:1. Dezember 1993 (BGBL I, s. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4.
Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993
(8GBl. I, S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

2. Antragsteller
Westform Plastikwerke GmbH
Hormnericher Straße 1

51789 Lindlar

3. Hersteller der Verpackung
Westform Plastikwerke GmbH
Hormnericher Straße 1

51789 Lindlar

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus massivem Kunststoff mit Innenverpackung (Beutel
aus Kunststoff)

Hersteller-Typenbezeichnung: ER 50 mit OR 50

Abmessungen:
oben: 236 x 197 rmn (L x B)
unten: 205,8 x 166,8 rmn (L x B)

Höhe (ohne Deckel): 188 rmn

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß des unter 5. genannten Prufberichts festgelegt.

s. Prufnachweise fur die Bauart
Prüfbericht Nr. 940517 vom 23.09.1994 der TÜV Ostdeutsch
land Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Köthener Str. 33 in
06118 Halle

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteil t.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den zu
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBl.
1993 Ir S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RIO) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBl. Ir S, 2044)

- des International Maritime Oangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

- der Recommendations on the TRANSPORT OF OANGEROUS GOODS der
UNITEO NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 06.02.1995
6. Bauartzulassung

Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vor
schriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Oie Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw.
Einschränkungen als erbracht:

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
und 111.
Maximale Bruttomasse : 2,3 kg

- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Fiillgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung
entsprechend dem(n} verwendeten Prüffüllgüter(n)

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsr~t

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

1;t:
7. Fertigung von Verpackungen

Nach der zugelassenen Bauart durfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

N 4H2/Y3/S/ /D/BAM 4490 WESTFOR!'1'-V (Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

Bedingungen
.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen

mit anderen Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.
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3Hl/Y1.1 Z1. 1/100/ /D/BAM 4517 - E+E
(Herstellungsjahr -

die letzten beiden Stellen 
und Herstellungsmonat)

Nr. D/BAM 4517 /3Hl
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66899

9. Nebenbestimmungen

9.1 Befristungen
entfällt

Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel
Hersteller-Typenbezeichnung: KESE 0500

Antragsteller
E + E Verpackungstechnik GmbH & Co.
Wildberger Str. 27
71131 Jettingen

Hersteller der Verpackung
E + E Verpackungstechnik GmbH & Co.
Wildberger Str. 27
71131 Jettingen

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991
(8GBl. I, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheits
einrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994
(8GBL I, S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbin
dung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr.
98a vom 01. Juni 1991) Die in 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht überschritten

werden.
Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die Wirkung der
einzufüllenden gefährlichen Güter auf Probekörper nicht die
Wirkung der Standardflüssigkeiten übertrifft.

- Dabei ist gern. der "Technischen Richtlinien Verpackungen TRV
002 oder TRV 003" vom 24. Juli 1989 zu verfahren
(veröffentlicht im Verkehrsblatt 1989, Heft 16, S. 57 bzw.
575)
Die Laborversuche dürfen nur von den Prufstellen durchge
führt werden, die gern. den "Richtlinien über das Verfahren
für die Durchführung der Bauartprufung, die Anerkennung von
Prüfstellen sowie die Zulassung von Verpackungen und
Großpackmitteln (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter
-ROO2- H vom 05. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr. 97 S. 5554)
sowie vom 10. Mai 1994 (Verkehrsblatt 1994 S. 406) von der
BAM für die Bauartzulassung von Kunststoffverpackungen oder
speziell für diese Laoorversuche anerkannt sind. Die
Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu dokumentieren und
auf Verlangen der SAM vorzulegen.

2 Bedingungen
2.3 Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber weiteren

gefährlichen Gütern als den in 6. definierten gilt erst dann
als erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen eingehalten
werden:

192 x 145 rnrn (L x B)
5,47 Liter
243 mm
6,1 kg

Abmessungen
Fassungsraum
Höhe
Bruttomasse

4.

3.

2.

1.
1.1

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

9 . 3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

5.

6.

Prufnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 94 133-116 vom 11.10.1994 der Hoechst
Aktiengesellschaft, Forschung und Entwicklung (GB-H)
Polymerprüfung in 65926 Frankfurt/Main

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vor
schriften nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährli
cher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
flüssiger Stoffe gilt aufgrund der sicherheitstechnischen
Wertung der BAM vom 15.02.1995 bei Einhaltung der folgen
den Gren~werte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
U und UI.
Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 11, 111: 1,1 kg/l

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulas
sungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für ge
fährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise

10.1 Die ZUlässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge
lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innen
verpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet
sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden
Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit
mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung ge
fährlicher Güter in der zugelassenen Verpackungsbauart
bleiben unberührt.

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für
folgende Standardflüssigkeit
- Essigsäure (98% bis 100%) Klasse 8 der GGVS/GGVE
und für folgende gefährliche Flüssigkeit

Rex-Frostschutz-Scheibenreiniger-Konzentrat anerkannt.

Möglichkeit der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemi
schen der Klassen 3, 6.1 und 8 der GGVS/GGVE gemäß Ab
schnitt 11 der Beilage zum Anhang A.5/V der GGVS/GGVE zu
den nachfolgend genannten "Standardflüssigkeiten"
bezüglich der chemischen Verträglichkeit unter
Einhaltung der in der folgenden Tabelle aufgefiihrten
Maximalwerte:

Standardflüssigkeit IDampfdruck in kPal Dichte in kg/l
I (absolut) IVerpackungsgruppe
I 50 oe 1 55 oe 1 I 1 U I IU

----------------------1--------1--------1-----1-----1-----
1 I 1 I I .

Essigsäure 1 114 1 133 I - 1 1,1 1 1,1

10.2 Die Bauart erfüllt die Prufanforderungen für Verpackungen
zur Befördenmg gefährlicher Güter
- des International Maritime Dangerous Goods Code

(IMDG Code) in der Fassung des Amendment 26-91 - insbe
sondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
der UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised
edition" von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung
mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der
Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Unabhängig von den Zahlenwerten der Tabelle darf dabei
der Dampfdruck von Stoffen oder Stoffgemischen der Klas
se 3 der GGVS/GGVE 110 kPa bei 50°C bzw 130 kPa bei
55°C nicht überschreiten.

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampf
druck des Füllgutes· plus Partialdruck evtl. vorhandener
Gase bei 55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen FüllWlgsgrades und einer Fülltemperatur
von 15°C): 67 Pa (Überdruck).

10.4 Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der W~derspruch ist
bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen
87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 15.02.1995

7.

B.

694

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmä
ßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten,
daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
verpackungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgueverpackungen

Im~

(
Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen



Sicherheitstechnische Wertung

zum Aktenzeichen Nr. 9.1166899

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Ein
schränkungen als erbracht:

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff bei Kunststoffverpackungen

gilt gern. Anhang I des "IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991),

Pkl. 8.3.5, als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur Beförderung

vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon abweichend können gleichwertige

Methoden angewendet werden, sofern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und

Technik entsprechen.

VerwendWlg für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
oder 111.

Max. Dichte für Verpackungsgruppe 11 1,2 kg/l
Max. Dichte für Verpackungsgruppe 111: 1,8 kg/l

Max. Dampfdruck der Füllgüter bei 50°C: 126 kPA
55°C: 147 kPA

- Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 80 kPa

(Überdruck) .
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) erkennt nach sachverständiger

Wertung das von der Hoechst AG Forschung und Entwicklung (GB-H) in 65926 Frankfurt im

Prüfbericht Nr. 94 133-116 vom 11.10.1994 angewandte Verfahren im o.g. Sinne als

gleichwertig an.

"I. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß bei
den serienmäßig gefertigten Verpackungen die für die Bauart
festgelegten Anforderungen erfüllt sind.

Fachgruppe 9.1
Betriebs - und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag .

~
Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Berlin, dön 15.02.1995

Laboratorium 9.12
Verpackungen

I~AUftrag /

• ßcl,ß
'I I;

Ing.Dfrauß

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:

RID/ADR/OA1/Y/120/. . .. /D/BAM 4529 - BL
(Herstellungsdatumj die

letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9 . 2 Bedingungen
entfällt
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9. 3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

Nr. D/BAM 4529/0A1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 620

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Be
kanntmachung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zu
letzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4.
Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993
(8GBl I, S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378)

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Bestirrunungen und Hinweise dieses Zulas
sungsscheins über eine ordnWlgsgemäße VerwendW1g der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für ge
fährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10 1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der VerpackWlgsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestinunungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelasse
nen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

2. Antragsteller
Blechwarenfabrik Limburg GmbH
Stiftstr. 2

65 549 Limburg

3. Hersteller der Verpackung
Blechwarenfabrik Limburg GmbH
Stiftstr. 2

65 549 Limburg

10.2 Die Bauart erfüllt die Prufanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkonunens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der
Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 Ir S. 234)

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGB1. Ir S. 2044)

Hersteller-Typenbezeichnung:
Flasche Nennmass 0 80x224

Beschreibung der Bauart
Feinstblechverpackungen aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Dipl. - Ing. D. Me] 695

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

""~, .,._.,.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart
unterliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (8GBl I S. 2121) in Verbindung mit den

"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung
von Verpackungen ".zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV
001) n (Verkehrsblatt Heft 16, 19B7, S. 562).

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schrift-
1 ich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 10.02.1995

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im ItAmts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

80 mrn
224 nun
109 ml
1,185 kg

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vor
schriften nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9.
genannten Nebenbestirrunungen für die Beförderung gefährlicher
Güter zugelassen.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen mit Stücklisten, Werkstoffspezifikationen und
Bescheinigungen gemäß der unter 5. genannten Prufberichte
festgelegt.

Prufnachweise für die Bauart
Die Prüfungen des Prufberichtes Nr.
940564/1 und 940564/2 vom 07.11.1994 der TÜV Ostdeutschland,
Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Köthener Str. 33, 06118
Halle werden fiir die Bauart gemäß 4. anerkannt.

Außendurchmesser
Mantelhöhe
Fassungsraum
Max. Bruttomasse

5.

6.

4.
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Nr. D/BAM 4532/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 907

9. NebenbestilTUTtUI1gen
9.1 Befristungen

entfällt

9 . 2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
deren Abmessungen von den geprüften Baumustern abweichen, unter
folgenden Bedingungen:

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt
- Bauhöhe mindestens 80 mm und maximal 123 mm

1.
1.1

1.2

1.3

2.

3.

4.

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB1. I, S.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBL I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Gefahrgutverordmmg Straße - GGVS I in der Fassung der Bekarmt
machung vom 26. November 1993 (BGBL I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-NeuordnW1gsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBl. I, S. 2378)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

Antragsteller
Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH
Postfach 32 02 29
50796 Köln

Hersteller der Verpackung
Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH
Rochusstr. 217 - 235
50827 Köln

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung;
Tellerdeckeldose

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genarmte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kermtnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGB1. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4 _ März 1993 (BGBl.
1993 Ir S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBl. Ir S. 2044)

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeiclmun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genarmten Prufberichts festgelegt.

Prufnachweise für die Bauart
Bericht Nr. 940 535 vom 18.08.1994

- 1. Nachtrag vom 02.02.1995
des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Abt.
Verpackung und Gefahrgut, Postfach 109 in 06118 Halle

5.

Abmessungen:
Durchmesser
Höhe (max.)

(min.) :

Fassungsraum:
(max.)
(min.) :

230
123

80 l1i1l

4,4 Liter
2,4 Liter

- des International Maritime Dangeraus Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26 - 91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Rich
tlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft
16,1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Neben
bestilTUTlungen für die Beförderung gefährlicher flüssiger Güter
zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher gilt
bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen
als erbracht;

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 21. Februar 1995

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppen
11 oder 111.

Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 11 1,8 kg/l
Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 111: 2,7 kg/l

Maximaler Dampfdruck d~r Füllgüter bei 50 oe: 120 kPa (absolut)
55°C: 140 kPa (absolut)

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 Oe): 75 kPa
(Überdruck) .

7. Fert igung von Verpackup.3l:n
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

8 . Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

o 1A2/Yl. 8/110/ /D/BAM 4532 - RABA\V (Herstellungsjahri die
letzten beiden Stellen)
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Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

I~
Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

,1 !l~~/
Dipl. -Ing~-A _ Roesler
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flüssigkeiten" bezüglich der chemischen verträglichkeit
unter Einhaltung der in der folgenden Tabelle aufgeführ
ten Maximalwerte:

unabhängig von den Zahlenwerten der Tabelle darf
dabei der Dampfdruck von Stoffen der Klasse 3 der
GGVS/GGVE 110 kPa bei 50 De bzw 130 kPa bei 55 De nicht
überschreiten.

Dichte [kg/l·]
Verpackungsgruppe

I II III
:1.,2 :1.,2
1,4 1,4

Nr. D/BAM 4534/3H1
für die Bauart einer verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 977

1. R8chtsqrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB1.

I, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitsein
richtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994
(BGBl I, S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Ver
bindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991).

Standardflüsslgkeit

Netzmittellösung
Essigsäure
Kohlenwasserstoff
gem1.sch
Salpetersäure (55%)

Wasser

Dampfdruck [kPa]
(absolut)

500C 55°C

170 200
:1.70 200

170 200
170 200
200 233 :1.,9

:1.,0
:1.,4
:1.,9

:1.,0
1,4
:1.,9

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGB1. I, S. 2378).

_ Verwendung für flüssige Stoffe mit einem Flammpunkt
<=55 0 C auf Grund der durchgeführten zusatzprüfung
auf permeation mit Kohlenwasserstoffgemisch (White
spirit) .

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der
44 Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom
5. Mai 1993 (BGBl. I, S. 678), zuletzt geändert durch das
Eisenbahn-Neuordnungsgesetzes vom 21. Dezember 1993
(BGBl. I, S. 2378).

7. Fertigung von verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten
verpackungen die festgelegte Spezifikation der Bauart
erfüllen.

2. Antragsteller
plastikpack GmbH
Sulzfelder Straße 34
D- 75031 Eppingen

3. Hersteller der verpackung
plastikpack GmbH
Sulzfelder Straße 34
D- 75031 Eppingen

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig
gefertigten verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnen:

3H1/X1.9Y1.9Z1.9/250/ ....••....• /D/SAM 4534 - pp

4. Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:
20-l-Kanister 20SK6

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen
und Herstellungsmonat)

Grundmaße
Fassungsraum
max. Bruttomasse
Höhe

294 x 245 mm (L x B)
21,7 Liter
41,3 kg
399 mm

9.
9.1

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Klasse 8 der GGVS/E
Klasse 3 der GGVS/E
Klasse 8 der GGVS/E

5. prüfnachweise für die Bauart
Prüfberichte der BASF AG, AWETA Thermoplast, D-67056
Ludwigshafen

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen, werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß des unter 54 genannten Prüfberichts festgelegt.

- Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffge
mischen der Klassen 3, 541, 6 41 und 8 der GGVS/GGVE
gemäß Abschnitt II der Beilage zum Anhang A.5/V der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten "Standard-

Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise
dieses zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese
Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

Bedingungen
Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber
weiteren gefährlichen Gütern als den in 6.

definierten gilt erst dann als erbracht, wenn alle
folgenden Bestimmungen eingehalten werden:
- Die in 64 genannten Grenzdaten dürfen nicht

überschritten werden.
- Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die

wirkung der einzufüllenden gefährlichen Güter auf
probekörper nicht die wirkung der Standardflüssig
keiten übertrifft.

- Dabei ist gem. der "Technischen Richtlinien
verpackungen TRV 002 oder TRV 003" vom
24. Juli 1989 zu verfahren (veröffentlicht im
Verkehrsblatt 1989, Heft 16, S.57 bzw. 575).

_ Die Laborversuche dürfen nur von prüfstellen durch
geführt werden, die gem. den URichtlinien über das
Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung,
die Anerkennung von prüfstellen sowie die zulassung
von Verpackungen und Großpackmittel (IBC) für die
Beförderung gefährlicher Güter -R002-" vom
05. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr. 97, S. 5554) sowie
vom 10. Mai 1994 (Verkehrsblatt S. 406) von der SAM
für die Bauartprüfung von Kunststoffverpackungen
oder speziell für diese Laborversuche anerkannt
sind4 Die Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu
dokumentieren und auf Verlangen der BAM vorzulegen.

widerruf
Diese zulassung wird unter dem vorbehalt des
jederzeitigen widerrufs erteilt.

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der
zugelassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der
Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw4 der Masse
richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils
zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelneL
verkehrsträger. Alle sonstigen. Vorschriften (z. B.
Füllgrad, Verträglichkei~ mit den verpackungswerk-

9.4

10.
10.1

9.2

·9.3

wird für- Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit
folgende StandardflUssigkeiten anerkannt:
- Wasser
- Netzmittellösung
- Essigsäure (98% bis 100%)
- Kohlenwasserstoffgemisch
- Salpetersäure (55%)

prüfbericht Nr.: 46069401 vom 14.09.1994
prüfbericht Nr.: 47069401 vom 14.09.1994
Prüfbericht Nr.: 48069401 vom 15.09.1994
prüfbericht Nr.: 49069401 vom 15.09.1994
Prüfbericht Nr.: 50069401 vom 15.09.1994
prüfbericht Nr.: 50069402 vom 15.09.1994

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw.
Einschränkungen als erbracht:
- Verwendung für gefährliche Güter der verpackungs

gruppen I, II oder III 4
- max. Dichte: 1,9 kg/l,

64 Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vor
schriften nach 1 4 Die Bauart wird mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen4

Maximaler Gesamtüberdruck in der verpackung (d.h.
Dampfdruck des Füllgutes plus partialdruck evtl.
vorhandener Gase bei 55°C vermindert um 100 kPa auf
der Grundlage des maximalen Füllungsgrades und einer
Fülltemperatur von 15°C): 167 kPa (Überdruck)4
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Abmessungen: 805 x 427 x 314 mm (L x B x H)

Hersteller-Typenbezeichnung: KIMU DM 79291

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach

3.2 Deutsche Verpackungsmittel Geselischaft m.b.H.
Heinrich-Diehl-Straße 2
90552 Röthenbach a.d. Pegnitz

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht.
- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111
- Maximale Brullomasse : 53 kg

Prüfnachwejse für die Bauart
Prüfbericht Nr. Q5605/8 vom 12.07.1994 einschiießlich Anlage 2 - Technische
Lieferbedingungen (TL) 8140-028 Ausgabe 1 vom April 1971 und ergänzend das
Manuskript zur (TL) 8140-028 Ausgabe 2 - der Wehrtechnischen Dienststelle für
Waffen und Munition, Postfach 1764 in 49707 Meppen

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen und Kisten,
die der zugelassenen Bauart entsprechen, sind wie folgt zu kennzeichnen:

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die VorschriMen nach 1. Die Bauart
wird mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher
Güter zugelassen.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind auch bereits gefertigte Kisten gemäß 6.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifi
kationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

7.

8.

5.

6.

Diese Zulassung wird zu gegebener zeit im lIAmts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialfor
Bchung und -prüfung, Berlin" (ISBN 0340-7551)
veröffentlicht.

Rechtsbehelfsbelehrunq
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe widerspruch erhoben werden. Der
widerspruch ist bei dem präsidenten der Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM),
12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

stoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in
der zugelassenen verpackungsbauart bleiben unberührt.

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS
GOODS der UNITED NATIONS in der Fassung der
"Seventh revised edition ll von 1991.

Die Bauart erfüllt die prüfanforderungen für
verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die

internationale Beförderung gefährlicher Güter
auf der Straße (ADR) in der Fassung der
Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 06. Juli 1994 (BGB1. 1994 II S. '1020)

- der ordnung für die internationale Eisenbahn
beförderung gefährlicher Güter (RID) in der Neu
fassung vom 16. November 1993 (BGB1. II S. 2044)

- des International Maritime Dangerous Goods code
(IMDG Code) in der Fassung des Amendment 26-91 
insbesondere Section 10 und Annex I

Die gefertigten verpackungen der zugelassenen Bauart
unterliegen der Überwachung der Fertigung von
Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die Beförde
rung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGB1. I
S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV
001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.2

10.5

10.4

10.3

Ber1in, den 17.02.1995 4C11Y53/SJ... JO/BAM 4538 • *)

.) An dieser Stelle ist das entsprechende Kurzzeichen des jeweiligen Herstellers
einzutragen.

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

für Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Postfach 7360 in 56057 Koblenz

für Deutsche Verpackungsmillel Gesellschaft m.b.H.
Heinrich-Diehl-Straße 2 in 90552 Röthenbach a.d. Pegnitz

BW

OVG

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

Dip1.-Ing.(FH) M. Skutnik

Im Auftrag:

Laboratorium 9.12
verpackungen

(~
I

Dr. P. BlUmel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag:

ZULASSUNGSSCHEIN 9.2 Bedingungen
entfällt

DIBAM 4538/4C 1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1166 865

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen mit den zu verwendenden Verschlüssen demjenigen,
der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

1.
1.1

1.2

1.3

2.

3.
3.1

Rechtsgrundlagen
Ge!ahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB/. I, S. 1714), zuletzt
geandert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. JUni 1994 (BGB/. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang
I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGB/. I S. 2022), zuietzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB/. I S. 2378)

(3efahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahrgut
anderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGB/. i, S. 678), zuletzt geändert durch das
Elsenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB/. I S. 2378)

Antragsteller
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Postfach 7360
56057 Koblenz

Hersteller der Verpackung
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
PosIlach 7360
56057 Koblenz

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglich
keit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der
zugelassenen Verpackungsbauart bieiben unberührt.

10.2 Die Bauart erföllt.s,jie Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung
der Anlagen A und B vom 15. Janu'ar 1992 (BGB/. 199211 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGB/. 1993 11 S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in
der Neufassung vom 16. November 1993 (BGB/. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITEO
NATIONS in der Fassung der "Seventh revised ediiion" von 1991.
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10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung
der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung
gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlln" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechfsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbe
stimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Ein
schränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
oder 111.

- Maximale Bruttomasse : 94 kg

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung ent
sprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut (gütern) .

Berlin, den 8. Februar 1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

@
Dipl.-Ing. B.-U. Wienecke

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Dipl.-Ing. (FH) W. Taegner

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen aufgearbeitet
werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die aufgearbeite
ten Verpackungen die festgelegte Spezifikation der Bauart er
füllen.

8. Kennzeichnung
Die nach dem Prüf und Wiederaufarbeitungsplan aufgearbeiteten
Verpackungen dieser Bauart sind wie folgt zu kennzeichnen;o 4C1/Y 94/8/ /D/BAM 4550 RH-WV (Herstellungsjahr; die

letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

ZULASSUNGSSCHEIN
Zul."sung Nch Abxhnill 22 d" Allglmeinen Einleitung dnln,.ma,ionate" eodn'il' die e.r6rderung gelihtlidwt Gen" in S..,.dlillin (IIolOG.Codl'

~rov.l ICce"ding '0 seaion 22 01 ,h. G. ...... lllIl'oduc:lKIn ollhe lntl",,'iotlll NI'.'" OlnglroU1l Goods Code (IIolOG-eodII

Nr. D/BAM 4SS0/4C1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66967

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBl. I,

S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991).

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt ge
ändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378) ..

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
s. 678), zuletzt geändert durch das EisenbahnNeuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378).

2. Antragsteller
Rheinmetall Industrie GmbH, Werk Weichensdorf
Abt. SP-ME/Munitionsentsorgung
Neuzellerstr.
15848 Weichensdorf

3. Hersteller der Verpackung
Rheinmetall Industrie GmbH, Werk Weichensdorf
Abt. SP-ME/Munitionsentsorgung
Neuzellerstr.
15848 Weichensdorf

4 _ Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz , einfach,
mit Innenverpackungen (Säcke aus Polyethylen-Folie)

Abmessungen: 1200 x 390 x 256 mm (L x B x H)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

9 . 2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen

mit anderen Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüll t.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den zu
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad. Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15 _ Januar 1992 (8GBI. 1992 11 s. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom <1. März 1993 (BGBl.
1993 II S. 234)

- der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL II S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

5.

Ergänzend gelten die Spezifikationen gemäß des Prüf - und Wie
deraufarbeitungsplan, AG-Nr: 01 - 03 und Anlage 1 vom
30.11.1994 der Rheinmetall Wehrtechnik .

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 03-190-1538-94/28.10.1994 vom 28.10.1994 der
Rheinmetall Industrie GmbH, Werk Unterlüß Abt. ZO-QV, Prüfstel
le für Gefahrgutverpackung, Heinrich-Ehrhard-Str. 2,
29345 Unterlüß.

10.3 Die aufgearbeiteten VerpackWlgen der zugelassenen Bauart unter
liegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9
des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBI. I s. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Befördenmg gefährlicher Güter (TRV 001) 11

(Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im IIAmts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif-
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10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid karm irmerhalb eines Monats nach Bekarmt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der BWldesanstalt für MaterialforschWlg Wld -prü
fWlg (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

- Maximale Bruttornasse : 52 kg

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter ~_::'"l

Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung ent
sprechend dem (n) verwendeten Prüffüllgut (gütern) .

Berlin, den 27.01.1995

7. Fert igung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen aufgearbeitet
werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die aufgearbeite
ten Verpackungen die festgelegte Spezifikation der Bauart er
füllen.

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- Wld Unfallsicherheit
von GefahrgutverpackWlgen
Im Auftrag

~
Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
VerpackWlgen

Alm AU:J:ftr; p'~/ -'J:
~ld aßni I

echni cher gestellter

8. Kennzeichnung
Die nach dem Prüf und Wiederaufarbeitungsplan aufgearbeiteten
Verpackungen dieser Bauart sind wie folgt zu kennzeichnen:o 4C1/Y 52/8/. . /D/BAM 4551 RH-W
~ (Herstellungsjahr; die

letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung nach Abschnin 22 dar AlIga"",inen Einle<iung du Intama1ioNlIen Codes " .. die Bal6rderung gelJhrllcher Güter in Suschitl..n QMDG-Code}

App,oYal according 10 .... ction 22 01 th.. Generallntroduaion ollhe In1ema1oonal Ma,~;me Oangerou, Goods Coda QMOG-Codej

Nr. D/BAM 4551/4C1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67002

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I,

S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
NeuordnWlgs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991).

1.2 Gefahrgutverordnung Straße GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt ge
ändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBL I, 8. 2378).·

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das EisenbahnNeuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378).

2. Antragsteller
Rheinmetall Industrie GmbH, Werk Weichensdorf
Abt. SP-ME/Munitionsentsorgung
Neuzellerstr.
15848 Weichensdorf

3 _ Hersteller der Verpackung
Rheinmetall Industrie GmbH, Werk Weichensdorf
Abt. SP-ME/Muni tionsentsorgung
Neuzellerstr.
15848 Weichensdorf

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach,
mit Innenverpackungen (Sack aus Polyethylen-Folie)

Abmessungen: 944 x 324 x 238 mm (L x B x H)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Ergänzend gelten die Spezifikationen gemäß des Prüf - und Wie
deraufarbeitungsplan, AG-Nr: 01 - 03 und Anlage 1 vom
30.11.1994 der Rheinmetall Wehrtechnik.

5. Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 00-190-1041-94/26.04.1994 vom 26.04.1994 der
Rheinmetall Industrie GmbH, Werk Unterlüß Abt. ZO-QV, Prüfstel
le für Gefahrgutverpackung , Heinrich-Ehrhard-Str. 2,
29345 Unterlüß.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbe
stimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Ein
schränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
oder 111.
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.2 Bedingungen

.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen
mit anderen Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den zu
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüll t, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 II S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBl.
1993 II 8. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGB1. 11 8. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die aufgearbeiteten VerpackWlgen der zugelassenen Bauart Wlter
liegen der Überwachung der Fertigung von Verpackilllgen nach § 9
des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die ÜberwachWlg der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) 1t

(Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese ZulassWlg wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschllilg Wld -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der BWldesanstalt für Materialforschilllg Wld -prü
fung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 27.01.1995



Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

;;~
~ .. ;/<--~

old raßnf~~
Tec scher Angestellter

7.

8.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Kennzeiclmung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeiclmen:

1A2/Y/100/. . . . /D/SAM 4553 - RABA
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassuog nlch Ab!lChnitl22.de, AlIlle~lnen Elnlellunll des Intemalionllen Codos tOr dil Bo16fderunlllletällrlidlotGlilet In S...sch<tlen ~MDG-Code}

Approval ao::orthnlllo $8l;\lon 22 01 tIle Generallnltodul;\ion olll1e lntemllional MItIlimo Daogetou, Good, Code ~MDG-Code)

9. Nebenbestimmungen
9 . 1 Befristungen

entfällt

D/BAM 4553/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 980

9 . 2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
deren Abmessungen von den geprüften Baumustern abweichen, unter
folgenden Bedingungen:

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBI. I, s. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in VerbindWlg mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt
- Bauhöhe mindestens 183 mm und maximal 347 mm

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dez. 1993
(BGBL I, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenba,hn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (8GBI. I,
s. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbalm-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I, S. 2378)

2. Antragsteller
Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH
Rochusstraße 217 - 235
50827 Köln

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gel-~I der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger _ Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

4 . Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mi t abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeiclmung:
Konischer Eimer mit Sicherungsring 230/217 x 180 bzw. 342

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

3. Hersteller der Verpackung
Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH
Rochusstraße 217 - 235
50827 Köln

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der USeventh revised edition"
von 1991.

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. Nov. 1993
(BGBL Ir S. 2044)

- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 Ir S. 234)

239,8 mm
347 nun
183 nun

12,9 Liter
6,5 Liter

Max _ Außendurchmesser : 4J
Höhe (max.)
Höhe (min.)
Fassungsraum (max.)
Fassungsraum (min.)

5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 940573 vom 16.11.1994 des TÜV Ostdeutschland,
Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Köthener Straße 33 in
06118 Halle

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen
der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Ge
setzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den ItTechnischen Richt
linien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) tl (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im UAmts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
oder 111.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Mat'erialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 22.02.1995

Max. Dichte für Verpackungsgruppe 11 1,2 kg/l
Max. Dichte für Verpackungsgruppe 111: 1,8 kg/l

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 Oe): 67 kPa
(Überdruck) .

Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen
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Dipl. -Ing. (FH) W. Taegnel

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

133 kPa (absolut)
114 kPa (absolut)

Dampfdruck bei 55 oe
Dampfdruck bei 50 oe



ZULASSUNGSSCHEIN
folgenden Bedingungen:
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- Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt
Bauhöhe mindestens 183 mm und maximal 347 mm

D/BAM 4554/0A2
tür die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 028

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt

machung vom 26. November 1993 (8GBL I, S. 2022) I zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dez. 1993
(5·JBl. I, S. 2378)

9 . 3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der FassWlg der 4. Ei
senbahn-GefahrgutänderungsverordnWlg vom OS. Mai 1993 (8GBl. I,
S. 678) I zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

2. Antragsteller
Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH
Rochusstraße 217 - 235
50827 Köln

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

4 . Beschreibung der Bauart
Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeidmung:
Konischer Eimer mit Sicherungsring 230/217 x 180 bzw. 342

3. Hersteller der Verpackung
Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH
Rochusstraße 217 - 235
50827 Köln

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 Ir S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. Nov. 1993
(BGBL Ir S. 2044)

Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) 11 (Verkehrsblatt
Heft 16, 1987, S. 562).

10.3
239,8 mm

347 mm
183 mm

12,9 Liter
6,5 Liter

Max. Außendurchmesser: 1J
Höhe (max.)
Höhe (min.)
Fassungsraum (max.
Fassungsraum (min.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
- Prüfbericht Nr. 940573 vom 16.11.1994 des TÜV Ostdeutschland,

Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Köthener Straße 33 in
06118 Halle

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 22.02.1995

Die Eignung der Bauart für die Be=örderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen al s erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
oder 111.

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auf~.rag

Max. Dichte für Verpackungsgruppe 11 1,2 kg/l
Max. Dichte für Verpackungsgruppe 111: 1,8 kg/l

- Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 67 kPa
(Überdruck) .

Dipl . - Ing . (FH) W. TaegnerDr. P. B1ÜJnel
Oberregierungsrat

133 kPa (absolut)
114 kPa (absolut)

Dampfdruck bei 55 oe
- Dampfdruck bei 50 oe

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

RID/ADR/OA2/Y/100/. . . ..... /D/BAM 4554 - RABA
(Herstellungsjahr i die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
deren Abmessungen von den geprüften Baumustern abweichen, unter
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9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

D(MM 4555(1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Befördenmg

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 981

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
deren Abmessungen von den geprüften Baumustern abweichen, unter
folgenden Bedingungen:

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBl. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen:"Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (8GE3l. I, S. 1416) -
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBI. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

2. Antragsteller
Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH
Rochusstraße 217 - 235
50827 Köln

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt
- Bauhöhe mindestens 78 mm und maximal 122 mm

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. rni.t gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

4 . Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:
Tellerdeckeldose mit Sicherungsring 230/223 x 74 bzw. 120

3. Hersteller der Verpackung
Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH
Rochusstraße 217 - 235
50827 Köln

Max. Außendurchmesser : 4>
Höhe (max.)
Höhe (min.)
Fassungsraum (max.
Fassungsraum (min.

239,8 mm
122 mm

78 mm
4,2 Liter
2,4 Liter

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen
Beförderung gefährlicher Güter

- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 s. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 Ir S. 234)

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. Nov. 1993
(BGBL Ir S. 2044)

- des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

5.

6.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 940574 vom 04.11.1994 des TÜV Ostdeutschland,
Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Köthener Straße 33 in
06118 Halle

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge-
lassen. .

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
oder 111.

Max. Dichte für Verpackungsgruppe 11 : 1,2 kg/l
Max. Dichte für Verpackungsgruppe 111: 1,8 kg/l

der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der ltSeventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen
der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Richt
linien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) 11 (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt ~ür Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 122Q5 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 67 kPa
(Überdruck) .

- Dampfdruck bei 55°C
Dampfdruck bei 50 °C

133 kPa (absolut)
114 kPa (absolut)

Berlin, den 22.02.1995

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag .

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

7. Fert igung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

~
I

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Dipl.-Ing. (FH) W. Taegn

1A2(Y(100(.. . .... (n(BAM 4555 - RABA
(Herstellungsjahri die
letzten beiden Stellen)
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9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
deren Abmessungen von den gepniften Baumustern abweichen, unter
folgenden Bedingungen:

Beschreibung der Bauart
Feinstblechverpackung mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung;
Tellerdeckeldose mit Sichenmgsring 230/223 x 74 bzw. 120

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Pnifberichts festgelegt.

Antragsteller
Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH
Rochusstraße 217 - 235
50827 Köln

9. 3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzPitigen
Widerrufs erteilt.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den I1Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 00],)" (Verkehrsblatt
Heft 16, 1987, S. 562).

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt
- Bauhöhe mindestens 78 mm und maximal 122 mm

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der BekaIUltmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 II S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. Nov _ 1993
(BGBL II S. 2044)

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Guter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

239,8 mm
122 mm

78 mm
4,2 Liter
2,4 Liter

Max. Außendurchmesser : r:jJ
Höhe (max.)
Höhe (min.)
Fassungsraum (max.)
Fassungsraum (min.)

n/MM 4556/0A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 029

Hersteller der Verpackung
Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH
Rochusstraße 217 - 235
50827 Köln

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (OOBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (OOBL I, S. 2378)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I I

S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (8GBL I, S. 2378)

3.

4.

2.

1.
1.1

1.2

5. Prüfnachweise für die Bauart
- Prüfbericht Nr. 940574 vom 04.11.1994 des TÜV Ostdeutschland,

Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Köthener Straße 33 in
06118 Halle

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -pni
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

Berlin, den 22.02.1995

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
oder 111.

Max. Dichte fur Verpackungsgruppe 11 : 1,2 kg/l
Max. Dichte fur Verpackungsgruppe Il!: 1,8 kg/l

Dipl.-Ing. (FH) W. Taegner

Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

133 kPa (absolut)
114 kPa (absolut)

- Dampfdruck bei 55 oe
- Dampfdruck bei SO oe

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des FÜllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 Oe): 67 kPa
(Überdruck) .

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

RID/ADR/OA2/Y/100/. . ./n/BAM 4556 - RABA
(Herstellungsj ahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt
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Nr. D/BAM 4557/1A1
für die Bauart einer Verpackung zur Befördenmg

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67067

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBl. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (8GBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

7.

8.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Kenn2leiclu1\.Ulg
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kermzeichnen:

1A1/X/250/. . .... /D/BAM 4557 - DEG
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekarmt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Bisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, s. 2378)

9. Nebenbestinunungen
9.1 Befristungen

entfällt

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
s. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I, s. 2378)

9 . 2 Bedingungen
entfällt

2. .lilltragsteller
Dellbrücker Emballagen Gesellschaft
Müller-GmbH & Co. KG
Stixchesstr. 135

51377 Leverkusen

3. Hersteller der Verpackung
Dellbrücker Emballagen Gesellschaft
Müller-GmbH & Co. KG
Stixchesstr. 135

9 . 3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genarmte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestinunungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur KeIUltnis gebracht
werden.

4.

5.

6.

51377 Leverkusen

\
Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel, auch in
containergerechter Ausführung.

Hersteller-Typenbezeichnung:
Rollsickenspundfaß

Abmessungen ;
Irmendurchmesser 571,5 mm

Höhe 882 nun

FassWlgsraum 216 Liter

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr. 107 906 vom 06.09.1989, Bericht Nr. 107 906
1. Nachtrag vom 15.06.1992, Bericht Nr. 105 082 vom 08.09.1987
und 1. Nachtrag zum Bericht Nr. lOS 082 vom 13.04.1988 der
Deutschen BWldesbalm, Versuchsanstalt Minden/W, Abteilung für
Mechanik, Pionierstr. 10, 4950 Minden (Westf)
sowie Gleichwertigkeitsbescheinigung zum Aktenzeichen 1.5/55226
vom 17.12.1992 der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) in 12205 Berlin.

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genarmten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Irmenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestinunungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkonunens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 Ir S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
ONITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBL I S. 2121) in Verbindung mit den lITechnischen Rich
tlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) n (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berl'iri" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin. den 02.02.1995

Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

~~
C·()

. ./ ~,
Arno ,Gra ick
Tech 'iSCh~Angestellte!

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

VerwendWlg für gefährliche flüssige Güter der Verpackungs
gruppen I, 11 oder 111.

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 Oe): 166 kPa
(Überdruck) .

Die Eignung der Bauart für die Befördenmg gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

Maximaler Dampfdruck bei 50°C 200 kPa (absolut)
Dampfdruck bei 55°C 233 kPa (absolut)

Max. Dichte für Verpackungsgruppe I 1,2 kg/l
Max. Dichte für Verpackungsgruppe 11 1,8 kg/l
Max. Dichte für Verpackungsgruppe 111 2,7 kg/l
Ggf. ist dabei die Begrenzung der Nettohöchstmasse
nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger
Nr. 98a vom 01. Juni 1991) zu beachten.
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1.
1.1

Nr. D/BAM 4558/1A1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67068

Rechtsgrundlagen
GefahrgutverordnWlg See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBl. I, S.
1714) I zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (8GBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

7.

8.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen si~d wie folgt zu kennzeichnen:

1A1/X/250/. . /D/BAM 4558 - DEG
(Herstellungsjahrj die
letzten beiden Stellen)

1.2 Gefahrgutverordm1ll9 Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBL I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I, S. 2378)

9. Nebenbestinunungen
9.1 Befristungen

entfällt

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

9 . 2 Bedingungen
entfällt

2. Antragsteller
Dellbrücker Emballagen Gesellschaft
Müller-GmbH & Co. KG
Stixchesstr. 135

51377 Leverkusen

3. Hersteller der Verpackung
Dellbrücker Emballagen Gesellschaft
Müller-GmbH & Co. KG
Stixchesstr. 135

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehal t des j ederzei tigen
Widerruf s erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestirrunungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpacktulgen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

4.

51377 Leverkusen

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel, auch in
containergerechter Ausführung.

Hersteller-Typenbezeichnung:
Rollsickenspundfaß

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmtulgen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassellen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBL I s. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Rich
tlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) U (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Berlin, den 02.02.1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpacktulgen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 II S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL II S. 2044)
des .International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

- Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungs
gruppen I, 11 oder 111.

Ahmes sungen :
Innendurchmesser 571,5 nun

Max. Dichte für Verpackungsgruppe I 1,2 kg/l
Max. Dichte für Verpackungsgruppe 11 1,8 kg/l
Max. Dichte für Verpackungsgruppe 111 2,7 kg/l
Ggf. ist dabei die Begrenzung der Nettohöchstmasse
nach dem "Anhang I, IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger
Nr. 98a vom 01. Juni 1991) zu beachten.

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
FÜllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 166 kPa
(Überdruck) .

Maximaler Dampfdruck bei 50°C 200 kPa (absolut)
Dampfdruck bei 55°C 233 kPa (absolut)

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

Höhe 882 nun

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Fassungsraum 216,5 Liter

Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr. 98 553 vom 27.12.1982, Bericht Nr. 105 082 vom
08.09.1987 und 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 105 082 vom
13.04.1988 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W,
Abteilung für Mechanik, Pionierstr. 10, 4950 Minden (Westf)
sowie Gleichwertigkeitsbescheinigung zum Aktenzeichen 1.5/55226
vom 17.12.1992 der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) in 12205 Berlin.

6.

5.
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Nr. D/BAM 4560/1H1
für die Bauart einer verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 027

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewähr1eisten, daß die serienmäßig gefertigten
Verpackungen die festgelegte Spezifikation der Bauart
erfü1len.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefer
tigten verpackungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

1. Rechtsgrundlaqen
1.1 Gefehrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB1.

x, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitsein
richtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG, vom 24. Juni 1994
(BGBl X, S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Ver
bindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991).

1H1/Y1.1Z1.1/100/ ....••••••. /D/BAM 4560 - E+E

Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen
und Herstellungsmonat)

Prüfnachweise für die Bauart

Hersteller-Typenbezeichnung:
1,0 L-Rundf1asche FRZE 0100

Beschreibung der Bauart
Faß aus Kunststoff mit nicht abnehmbarem Deckel

Prüfbericht Nr.: 94100-120 vom 21.11.1994 der Hoechst AG,
Forschung und Entwicklung (GB-H), polymerprüfung, D-65926
Frankfurt/Main

widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder
zeitigen Widerrufs erteilt.

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

9.3

9.2 Bedingungen
entfällt

9.2.3 Der Nachweis der chemischen verträglichkeit gegenüber
weiteren gefährlichen Gütern als den in 6. definierten
gilt erst dann als erbracht, wenn alle folgenden Be
stimmungen eingehalten werden:
- Die in 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht über

schritten werden.
Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die wirkung
der einzufüllenden gefährlichen Güter auf probekörper
nicht die Wirkung der Standardflüssigkeiten über
trifft.
Dabei ist gem. der "Technischen Richtlinien Ver
packungen TRV 002 oder TRV 003" vom 24. Juli 1989 zu
verfahren (veröffentlicht im Verkehrsblatt 1989,
Heft 16, S.57 bzw. 575).
Die Laborversuche dürfen nur von Prüfstellen durch
geführt werden, die gem. den rlRicht1inien über das
Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung, die
Anerkennung von Prüfstellen sowie die Zulassung von
Verpackungen und Großpackmittel (rBC) für die Beför
derung gefährlicher Güter -R002- 11 vom 05. Mai 1994
(Bundesanzeiger Nr. ~7, s. 5554) sowie vom
10. Mai 1994 (Verkehrsblatt s. 406) von der SAM für
die Bauartprüfung von Kunststoffverpackungen oder
speziell für diese Laborversuche anerkannt sind. Die
Ergebnisse dieser Laborversuche sind zu dokumentieren
und auf Verlangen der BAM vorzulegen.

9.
9.1

80 mm
1,095 Liter
1,23 kg
263 mm

Außendurchmesser
Fassungsraum
max. Bruttomasse
Höhe (ohne verschluß)

Bauartzulassung
nie unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die
vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung
gefährlicher Güter zugelassen.

Antragsteller
E + E Verpackungs technik GmbH & Co.
Wildberger Straße 27
D- 71131 Jettingen

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
zeichnungen, werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Hersteller der Verpackung
E + E verpackungstechnik GmbH & Co.
Wildberger Straße 27
D- 71131 Jettingen

3.

4.

2.

5.

6.

Die angewandten abweichenden Prüfverfahren (Prüfungen)
werden als gleichwertig anerkannt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt aufgrund der Sicherheitstechnischen wertung
mit Aktenzeichen 9.1/67 027 vom 17.02.1995 bei Einha1tung
der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als
erbracht:
- Verwendung für gefährliche Güter der verpackungs

gruppen Ir oder rrr.
- max. Dichte für Stoffe der verpackungsgruppe rr:

1,1 kg/1,
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe rrr:
1.1 kg/1.

- Maximaler Gesamtüberdruck in der verpackung (d.h.
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck evtl.
vorhandener Gase bei 55 oe vermindert um 100 kPa auf
der Grundlage des maximalen Füllungsgrades und einer
Fülltemperatur von 15°C): 67 kPa (Überdruck).

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar
sicherstellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise
dieses Zulassungsscheins iihAr eine ordnunasaemä.ße
verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese
Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit
gefährlichen Gütern befü11t, zur Kenntnis gebracht
werden.

10. Hinweise
10.1 Die ZJl1ässigkeit der Verwendung von Verpackungen der

zugelassenen Bauart bezüglich der verpackungsart, der
Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse
richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils
zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen vorschriften (z. B.
Füllgrad, Verträglichkeit mit den verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der
zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für
folgende gefährliche Güter anerkannt:

- Brennspiritus
- Standardflüssigkeit Essigsäure

Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffge
mischen der Klassen 3, 6.1 und 8 der GGVS/GGVE gemäß
Abschnitt rr der Beilage zum Anhang A.5/V der GGVS/GGVE
zu den nachfolgend genannten "Standardflüssigkeiten"
bezüglich der chemischen Verträglichkeit unter Einhaltung
der in der folgenden Tabelle aufgeführten Maximalwerte:

Standardflüssigkeit Dampfdruck (kPa]
(absolut)

sooe 5Soe

Dichte (kg/ll
VerpackungsgruPPE

r rr rrr

10.2 Die Bauart erfüllt die prüfanforderungen für Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter
- des International Maritime Dangerous Goods Code

(IMDG Code) in der Fassung des Amendment 26-91 
insbesondere Section 10 und Annex I

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS
GOODS der ONrTED NATrONS In der Fassung der "Seventh
revised edition" von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGB1. I S. 2121) in Verbindung
mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der
Fertigung von verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

Unabhängig von den Zahlenwerten der Tabelle darf dabei
der Dampfdruck von Stoffen der Klasse 3 der GGVS/GGVE
110 kPa bei 50°C bzw 130 kPa bei 550C nicht über
schreiten.

Ess.igsäure 114 133 1,1 1,1 10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlinu (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch
ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Material-
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forschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den
Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzu
legen.

Berlin, den 17.02.1995

4. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:
Zylindrisches Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel 50 bis 65
Liter

383 mm
686 mm
533

: 65,3 Liter
50.2 Liter

Fassungsraum:
(max. )
(min. )

Abmessungen:
Durchmesser (max.)
Höhe (max.)

·(min. )

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Dipl.-Ing. M. Skutnik

Im Auftrag:

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 9.1 .
Betriebs- und Unfa!lsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag:

SICHERHEITSTECHNISCHE WERTUNG

zum Az. 9.1/67 027
5. Prüfnachweise für die Bauart

Bericht Nr. 13/94 vom 12.12.1994 des Antragstellers

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff

bei Kunststoffverpackungen gilt gemäß Anhang I des "IMDG-Code
deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) Punkt 8.3.5,

als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur
Beförderung vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon ab

weichend können gleichwertige Methoden angewendet werden, sofern
diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik ent

sprechen.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Neben
bestimmungen für die Beförderung gefährlicher fester Güter
zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher gilt
bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen
als erbracht:

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppen
I, 11 oder III

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
erkennt nach sachverständiger'Wertung das von der Hoechst AG
Forschung u. Entwicklung (GB-H), Polymerprüfung, D-65926
Frankfurt!Main im Prüfbericht Nr. 94100-120 vom 21.11.1994

angewendete Verfahren im O.g. Sinne als gleichwertig an.

Maximale Bruttomasse:
Verpackungsgruppe I : 55 kg
Verpackungsgruppe 11/111 : 85 kg

- Min. Schüttwinkel der ~üllgüter; 33°

- Max. Schüttdichte der Füllgüter:
Fassungsraum 65 Liter: 1,3 kg/l
Fassungsraum 50 Liter: 1,7 kg/l

12205 Berlin, den 28.12.1994
Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FüR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

jJ\ . ~~~ß--~'~,
Dipl.-Ing, (FH) M. Skutnik 9.

9.1

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

1A2/X55 Y85!S/ /D/BAM 4564 - SI
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in I
ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n
deten Prüffüllgüter(n)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

8.

7.

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Dr. P. BIÜffiel
Oberregierungsrat

Im Auftrag

ZU LASSU NGSSCH EI N
ZUl.-.ong ...dI AblChnm 22 ~. Alla-_Irwn ein~ltung ~s InttofMlioNo~nCod.s 1üI" IMl6rl»nlng ll"'1'~rGlIttor in Sndlil'l.n ~"'Dll-Co<M)
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9.2 Bedingungen
Bestandteil ~er zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
die von den 1n 4 und 5. festgelegten Abmessungen abweichen,
unter folgenden Bedingungen:

Nr. D/BAM 4564!lA2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 055

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBI. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGB1. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBl. I, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGB1. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGB1. I, S. 2378)

2. Antragsteller
Siepe GmbH
Hüttenstraße 185
50170 Kerpen

3. Hersteller der Verpackung
Siepe GmbH
Hüttenstraße 185
50170 Kerpen

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt
- Bauh6he maximal 686 mm und minimal 533 mm

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigßn Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be

förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR') in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
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vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBl.
1993 Ir S. 234)

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (8G81. rr S. 2044)

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

6. Bauartzulassuna
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbe
stimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelas.sen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Ein
schränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
und Irr.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie:..
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den IlTechnischen Rich
tlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung:gefährlicher Güter (TRV 001) U (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

tJIaximale Bruttornasse gemäß des im Prüfbericht nach Nr 5.
enthaltenen Masse-Volumen-Diagramms:
kleinste Bauart: 36,7 kg
größte Bauart 140 kg

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung ,
entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgüter(n).

ZULASSUNGSSCHEIN

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei·
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

7 . Fert igung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika·
tion der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

04G/Y*/S/. . /D/BAM 4565 - E.C.A.
~ (Herstellungsjahr i die

letzten beiden Stellen)
*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die

jeweilige geprüfte Bruttornasse unter Berücksichtigung
der Grenzwerte nach 9.2.2 zuzuordnen; dabei ist auf
die nächstfolgende ganze Zahl aufzurunden.

.2 Bedingungen
2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen

mit anderen Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackungen die Prufanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt~/4

Dipl.-Ing. (FH) A. Roesler

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Berlin, den OB. Februar 1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfall sicherheit

VD~ner utverpackungen
Im ftr

D1pl -Ing B -U Wlenecke
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Nr. D/8AM 4565/4G
für 4ie Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66902

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991

(BGB1. I, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheits
einrichtungen-Neuordriungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994
(BGBL I, S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbin
dung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr.
9Ba vom. 01. Juni 1991)

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
die von den in 4. und 5. festgelegten Abmessungen abweichen,
unter folgenden Bedingungen:

Einhaltung aller sonstigen Spezifikationen der Bauart,
Einhal tung der Grenzl inie des in 4. genannten
Masse-Volumen-Diagramms,
geometrisch ähnliche Form, d. h. vergleichbares
Länge/Breite/Höhe-Verhältnis,
pruftechnischer Nachweis einer von der SAM anerkannten
Prufstelle über die gleichwertige Leistungsfähigkeit der
Verpackung, der der SAM zuzusenden ist.

9. 3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Be
kanntmachung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4.
Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993
(BGBl. 1, S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

2. Antragsteller
Europa Carton AG
Spitaler Str. 11
20095 Hamburg

3. Hersteller der Verpackung
Europa CartoJ'}. AG
Spitaler Str. 11
20095 Hamburg

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackungen
(Kunststoffbeutel )

Baureihe - Abmessungen:
kleinste Bauart: 214 x 214 x 228 mm (L x B x H)
größte Bauart 384 x 384 x 758 mm (L x B x H)

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den zu
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestinvnungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad,. Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGB1.
1993 Ir S. 234)

5.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnur.
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des ur.
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 73/4 und Nr. 74/4 vom 21.10.1994 der
Europa-Carton-Werkprüfstelle, Tilsiter Str. 144 in 22047
Hamburg

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (8G81. Ir S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.
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10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den l1Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw.
Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
und 111.

Maximale Bruttomasse : 8,75 kg
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Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Bedingungen
entfällt

o 4G/Y9/S/ /D/BAM 4568\.V (Herstellungsj ahr; die
letzten beiden Stellen)

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

9.2

9.3

9.
9.1

9 . 4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins

. über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mi t den z
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

7.

8.

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Berlin, den 09.02.1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Nr. D/BAM 4568/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66963

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991

(BGBl. I, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheits
einrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994
(BGBl. I, S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbin
dung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr.
98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Be
kanntmachung vom 26. November 1993 (BGBI. I, S. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (BGBL I, s. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4.
Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993
(BGBI. I, s. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I, s. 2378)

1.4 Bekanntmachung des Luftfahrt-Bundesamtes vom 15. Juni 1988
in Verbindung mit der Allgemeinen Erlaubnis zur Beförderung
gefährlicher Güter de's Luftfahrt-Bundesamtes vom 15. Juni
1988 (Nachrichten für Luftfahrer 1-114/88 und 1-115/88)

2. Antragsteller
AUTO-K-LACK
Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Str. 96
74831 GundeIsheim

3. Hersteller der Verpackung
Zewawell AG & Co. KG
PWA-Verpackungswerke
Werk Rheinau
68203 Mannheim

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Ve~endung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Ve:rpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassene
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prufanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Pas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBI
1993 II S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge'
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGB1. II S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

- der TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR THE SAVE TRANPORT OF DANGEROU:
GOODS BY AIR (leAD-TI) Doc 9284-AN/905 in der 1991-1992-er
Edition
der Recommenda t ions on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der lISeventh revised edition il

von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

4 . Beschreibung der Bauart
Kiste aus einwelliger Wellpappe

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im I1Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Hersteller-Typenbezeichnung: Faltkisten nach FEFCO 0406

Abmessungen: 359 x 282 x 206 rnm (L x B x H)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeiclmungen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß des unter 5. genannten Prufberichts festgelegt.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

,Berlin, den 10.02.1995

Fachgruppe 9. 1
Betriebs - und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

5.

6.
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Prufnachweise für die Bauart
Prufbericht Nr. 127/94 vom 08.11.1994 der Pcifstelle
Gefahrgut, Zewawell AG & Co. KG, Werk Rheinau in 68203
Mannheim

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart .erfüllt die Vor
schriften nach 1. Die Bauart wird mit den in Q.. genannten
Nebenbestirrunungen für die BefÖrderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Dr. P. Blfunel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag
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Nr. DIBAM 4569/5H4
tor die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67101

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB!. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGB!. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGB!. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGB!. I, S. 678), zuletzt geändert durch
das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

1.4 Bekanntmachung des Luf1fahrt-Bundesamtes vom 15. Juni 1988 in Verbindung mit
der Allgemeinen Erlaubnis zur Beförderung gefährlicher Güter der Luftfahrt-Bundes
amtes vom 15. Juni 1988 (Nachrichten für Luf1fahrer 1-114/88 und 1-115/88)

2. Antragsteller
Riedel-de Ha;;n AG
Wunstorfer Straße
30926 Seelze

3. Hersteller der Verpackung
Riedel-de Ha;;n AG
Wunstorfer Straße
30926 Seelze

4. Beschreibung der Bauart
Sack aus Kunststoffolie

Hersteller-Typenbezeichnung:
olfener, geschweißter Flacksack

Abmessungen: min. max.
Länge: 95 mm 120 mm
Breite: 180 mm 180 mm
gern. Masse-Volumendiagramm vom 24.01.1995 (BAM Az. 9.1/67 101)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen,
Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten
Prüfberichts festgelegt.

9.2
9.2.1

9.3

9.4

10
10.1

10.2

10.3

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren
Abmessungen von den geprüften abweichen, unter folgenden Bedingungen:
- gleiche Konstruktion, Werkstoff und Foliendicke
- Länge mindestens 240 mm und maximal 360 mm
- Breite 180 mm
- Einhaltung der Grenzlinie gern. des in 4. genannten Masse-Volumendiagramms
_ prüftechnischer Nachweis einer von der BAM anerkannten Prüfstelle über die

gleichwertige Leistungsfähigkeit, der der BAM zuzusenden ist.

~
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

&1!!aW!
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen mit den zu verwendenden Verschlüssen demjenigen,
der diese Verpackungen tor gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern betollt, zur Kenntnis gebracht werden.

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart
bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvor
schriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad,
Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstoffen) tor die Beförderung gefährlicher Gü
ter in der zugelassenen Verpackungsbauart bieiben unberührt.

Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güler auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der
Neufassung der Anlagen A und B vom 15. Januar 1992 (BGB!. 199211 S. 95),
zuletzt geändert durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGB!. 1993 11 S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO)
in der Neufassung vom 16. November 1993 (BGB!. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition" von 1991.
der TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR THE SAFE TRANSPORT OF
DANGEROUS GOODS BV AIR (ICAO-TI) Doc 9284-AN/905 in der 1995-1996-er
Edition

Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der
Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGB!. I S. 2121) in
Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Guter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562).

5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 940546 und
Prüfbericht Nr. 940547 vom 22.12.1994 des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und
Umweltschutz, Abt. Verpackung und Gefahrgut, 06118 Halle

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart
wird mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher
Güter zugelassen.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteitungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den
Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

7.

8.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaitung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht.
Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111.
- Maximale Bruttornasse gern. Masse-Volumendiagramm vom 24.01.1995 (BAM

Az. 9.1/67 101)
tor kieinste Baugröße 0,21 kg
für größte Baugröße 0,51 kg

- Maximale Schüttdichte 1,54 kgll
- Minimaler Schüttwinket : 31·
- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schä-

digungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüll·
güter(n)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden.
Der Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen
die festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie
folgt zu kennzeichnen:

5H4/Y ·)/S/ JD/BAM 4569 - RdH

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

.) An diese Stelle ist entsprechE!nd der Baugröße die jeweilig geprüfte Bruttornasse.
unter Berücksichtigung der Grenzwerte nach 6. einzusetzen; dabei ist auf die
nächstfolgende ganze Zahl aufzurunden

Berli~, den 15. Februar 1995

Fachgruppe 9.1
.Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

~
Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

I~
Dipt.-Ing. B.-U. Wienecke

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt
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Nr. DIBAM 4570/5H4
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1167 102

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB!. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGB!. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGB!. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGB!. I, S. 678), zuletzt geändert durch
das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

1.4 Bekanntmachung des Luftfahrt-Bundesamtes vom 15. Juni 1988 in Verbindung mit
der Allgemeinen Erlaubnis zur Beförderung gefährlicher Güter der Luftfahrt-Bundes
amtes vom 15. Juni 1988 (Nachrichten für Luftfahrer 1-114/88 und 1-115/88)

2. Antragsteller
Riedel-de Haen AG
Wunstorfer Straße
30926 Seelze

3. Hersteller der Verpackung
Riedel-de Haen AG
Wunstorfer Straße
30926 Seelze

4. Beschreibung der Bauart
Sack aus Kunststoffolie

Hersteller-Typenbezeichnung:
offener, geschweißter Flacksack

Abmessungen: min. max.
Länge: 120 mm 180 mm
Breite: 180 mm 180 mm
gem. Masse-Volumendiagramm vom 24.01.1995 (BAM Az. 9.1/67 102)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen,
Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten
Prüfberichts festgelegt.

9.2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren

Abmessungen von den geprüften abweichen, unter folgenden Bedingungen:
- gleiche Konstruktion, Werkstoff und Foliendicke
- Länge mindestens 120 mm und maximal 180 mm
- Einhaltung der Grenzlinie gem. des in 4. genannten Masse-Volumendiagramms
- Breite 180 mm
- prüftechnischer Nachweis einer von der BAM anerkannten Prüfstelle über die

gleichwertige Leistungsfähigkeit, der der BAM zuzusenden ist.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen mit den zu verwendenden Verschlüssen demjenigen,
der diese Verpackungen für gefährliche Güterverwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 ~
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvor
schriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad,
Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Gü
ter in der zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der
Neufassung der Anlagen A und B vom 15. Januar 1992 (BGB!. 1992 1I S. 95),
zuletzt geändert durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGB!. 1993 II S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO)
in der Neufassung vom 16. November 1993 (BGB!. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex 1
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITEO NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition" von 1991.
der TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR THE SAFE TRANSPORT OF
DANGEROUS GOODS BY AIR (ICAO-TI) Doc 9284-AN/905 in der 1995-1996-er
Edition

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der
Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGB!. I S. 2121) in
Verbindung mit den 'Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562).

5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 940547 und
Prüfbericht Nr. 940548 vom 22.12.1994 des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und
Umweltschutz, Abt. Verpackung und Gefahrgut, 06118 Halle

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart
wird mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher
Güter zugelassen.

10.4 D

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den
Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht.
Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder Il!.
- Maximale Bruttomasse gem. Masse-Volumendiagramm vom 24.01.1995 (BAM

Az. 9.1167 102)
für kleinste Baugröße 0,51 kg
für größte Baugröße 0,76 kg

- Maximale Schüttdichte 1,54 kgli
- Minimaler Schüttwinkel : 31·
- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FÜllgüter in Bezug auf ihre Schä-

digungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüll
güter(n)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden.
Der Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen
die festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie

Qgt zu ken:z~;~n~~~/ ./D/BAM 4570 _ RdH

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

'j An diese Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilig geprüfte Bruttomasse,
unter Berücksichtigung der Grenzwerte nach 6. einzusetzen; dabei ist auf die
nächstfolgende ganze Zahl aufzurunden

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt
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Berlin, den 15. Februar 1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

pe~

~r. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Uf)
D~ B.-U. Wienecke
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Nr. DIBAM 4571/5H4
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1167 103

9.2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren

Abmessungen von den geprüften abweichen, unter folgenden Bedingungen:
- gleiche Konstruktion, Werkstoff und Foliendicke
- Länge mindestens 180 mm und maximal 240 mm
- Breite 180 mm
- Einhaltung der Grenzlinie gem. des in 4. genannten Masse-Volumendiagramms
- prüftechnischer Nachweis einer von der BAM anerkannten Prüfstelle über die

gleichwertige Leistungsfähigkeit, der der BAM zuzusenden ist.

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGBI. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993'(BGBI. I S, 2378)

Bekanntmachung des Luftfahrt-Bundesamtes vom 15, Juni 1988 in Verbindung mit
der Allgemeinen Erlaubnis zur Beförderung gefährlicher Güter der Luftfahrt-Bundes
amtes vom 15. Juni 1988 (Nachrichten für Luftfahrer 1-114/88 und 1-115/88)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4, Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I, S. 678), zuletzt geändert durch
das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

Hersteller der Verpackyng
Riedel-de Ha;;n AG
Wunstorfer Straße
30926 Seelze

9.4 AUflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins_über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen mit den zu verwendenden Verschlüssen demjenigen,
der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der
Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in
Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)' (Verkehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562).

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der
Neufassung der Anlagen A und B vorn 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95),
zuletzt geändert durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBI. 199311 S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO)
in der Neufassung vom 16. November 1993 (BGBI. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der 'Seventh revised edition' von 1991.
der TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR THE SAFE TRANSPORT OF
DANGEROUS GOODS BV AIR (ICAO-TI) Doc 9284-AN/905 in der 1995-1996-er
Edition

10 Hinweise
10.1 Die ZUlässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvor
schritten für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad,
Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Gü
ter in der zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

max.
240 mm
180 mm

24.01.1995 (BAM Az. 9.1/67 103)

Hersleller-Typenbezeichnung:
offener, geschweißter Flacksack

Abmessungen: min.
Länge: 180 mm
Breite: 180 mm
gem. Masse-Volumendiagramm vom

Beschreibung der Bauart
Sack aus Kunststoffolie

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen,
Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten
Prüfberichts festgelegt.

Antragsteller
Riedel-de Ha;;n AG
Wunstorfer Straße
30926 Seelze

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt
geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGBI. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

4.

1.4

2.

1,3

3.

1.2

1.
1.1

5. Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 940548 und
Prüfbericht Nr. 940582 vom 22.12.1994 des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und
Umweltschutz, Abt. Verpackung und Gefahrgut, 06118 Halle

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im 'Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin' (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht. .

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart
wird mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher
Güter zugelassen.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den
Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie
folgt zu kennzeichnen:

7.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht.
Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111.
, Maximale Bruttomasse gem. Masse-Volumendiagramm vom 24.01.1995 (BAM

Az. 9.1/67 103)
für kleinste Baugröße : 0,76 kg
für größte Baugröße : 1,51 kg

- Maximale Schüttdichte : 1,54 kgll
- Minimaler Schüttwinkel : 31"
- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FÜllgüter in Bezug auf ihre Schä-

digungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten PrüffülI
güter(n)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden.
Der Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen
die festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

Berlin, den 15. Februar 1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

~
Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

- Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im(Jm

Di~.-U. Wienecke

5H4/Y ·)/S/ JD/BAM 4571 - RdH

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

') An diese Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilig geprütte Bruttomasse,
unter Berücksichtigung der Grenzwerte nach 6. einzusetzen; dabei ist auf die
nächstfolgende ganze Zahl aufzurunden

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt 713



9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen mit den zu verwendenden Verschlüssen demjenigen,
der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der
Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in
Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16.
1987, S. 562).

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvor
schriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad,
Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Gü
ter in der zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren
Abmessungen von den geprüften abweichen, unter folgenden Bedingungen:
- gleiche Konstruktion, Werkstoff und Foliendicke
- Länge mindestens 240 mm und maximal 360 mm
- Breite 180 mm

. - Einhaltung der Grenzlinie gern. des in 4. genannten Masse-Volumendiagramms
- prüftechnischer Nachweis einer von der BAM anerkannten Prüfstelle über die

gleichwertige Leistungsfähigkeit, der der BAM zuzusenden ist.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der
Neufassung der Anlagen A und B vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95),
zuletzt geändert durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBI. 1993 11 S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO)
in der Neufassung vom 16. November 1993 (BGBI. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Seelion 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition' von 1991.
der TECHNICAL INSTRUCTIONS FOR THE SAFE TRANSPORT OF
DANGEROUS GOODS BY AIR (ICAO-TI) Doc 9284-AN/905 in der 1995-1996-er
Edition

9.2
9.2.1

Hersteller-Typenbezeichnung:
offener, geschweißter Flacksack

Abmessungen: min. max.
Länge: 240 mm 360 mm
Breite: 180 mm 180 mm
gern. Masse-Volumendiagramm vom 24.01.1995 (BAM Az. 9.1/67 104)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen,
Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten
Prüfberichts festgelegt.

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I, S. 678), zuletzt geändert durch
das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

1.4 Bekanntmachung des Luftfahrt-Bundesamtes vom 15. Juni 1988 in Verbindung mit
der Allgemeinen Erlaubnis zur Beförderung gefährlicher Güter der Luftfahrt-Bundes
amtes vom 15. Juni 1988 (Nachrichten für Luftfahrer 1-114/88 und i-115/88)

4. Beschreibung der Bauart
Sack aus Kunststoffolie

2. Antragsteller
Riedel-de Ha;;n AG
Wunstorfer Straße
30926 Seelze

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGBI. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang i des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Nr. D/BAM 457215H4
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 104
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1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGBI. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

ZULASSUNGSSCHEIN

3. Hersteller der Verpackung
Riedel-de Haen AG
Wunstorfer Straße
30926 Seelze

5.

6.

prüfnachweisefür die Bauart
Prüfbericht Nr. 940582,
Prüfbericht Nr. 940583 und
Prüfbericht Nr. 940584 vom 22.12.1994 des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und
Umweltschutz, Abt. Verpackung und Gefahrgul. 06118 Halle

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüilt die Vorschriften nach 1. Die Bauart
wird mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher
Güter zugelassen.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (iSSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den
Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaitung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht.
Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111.
- Maximale Bruttornasse gern. Masse-Volumendiagramm vom 24.01.1995 (BAM

Az. 9.1/67 104)
für kleinste Baugröße : 1,51 kg
für größte Baugröße : 2,01 kg

- Maximale Schüttdichte : 1,54 kg/I
• Minimaler Schültwinkel : 31"
- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schä

digungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüll
güter(n)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden.
Der Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen
die festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
, Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie

(jIQt zu ken::~:n.::/ ./D/BAM 4572 _ RdH

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen).

'> An diese Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilig geprüfte Bruttornasse,
unter Berücksichtigung der Grenzwerte nach 6. einzusetzen; dabei ist auf die
nächstfolgende ganze Zahl aufzurunden

Berlin, den 15. Februar 1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

~
Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

ImmJ

D~.-U.Wienecke

9. NebenbestImmungen
9.1 Befristungen

entfällt
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Nr. 4574/1A2
für die Bauartreihe einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 732

8.

Verpackungen die festgelegte Spezifikation der Bauart
erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

5. Prüfnachweise für die Bauart
prüfbericht Nr., 940557 vom 09.01.1995 des TÜV Ost
deutschland Sicherheit und umweltschutz, Abteilung
verpackung und Gefahrgut, Köthener Straße 33,
D-06118 Halle

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die
Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung
gefährlicher Güter zugelassen.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von verpackungen
nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGB1. I S. 2121) in verbindung
mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der
Fertigung von verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter (TRV 001)" (verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Xnnen
verpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet
sich nach den Bestimmungen der jeweilS zutreffenden
Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit
mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung ge
fährlicher Güter in der zugelassenen Verpackungsbauart
bleiben unberührt.

widerruf
Diese zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
widerrufs erteilt.

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

lA2/X1.2/250i •••••••••••••• /D/BAM 4574 - MR

Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulas
sungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese verpackungen für ge
fährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Ver
packungen, deren Abmessungen von den geprüften abweichen,
unter folgenden Bedingungen:
- gleiche Konstruktion, werkstoff und Materialdicken
- Abmessungen nach 4

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale

Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in
der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anla
gen A und B vom 06. Juli 1994 (BGB1. 1994 II S. 1020)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter (RIO) in der Neufassung vom 16. No
vember 1993 (BGB1. II S. 2044)
des xnternational Maritime Dangerous Goods Code (IMDG
Code) in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere
Section 10 und Annex X
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
der UNITED NATXONS in der Fassung der "seventh revised
edition" von 1991.

9.4

9.3

9.2

9.
9.1

Hersteller der Verpackung
Müller GmbH
Industrieweg 5
D-79618 Rheinfelden

Antragsteller
Müller GmbH
Industrieweg 5
D-79618 Rheinfelden

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:
Deckelfaß , 250 mm, 5 - 10 Liter, DF 250 5 10

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGB1. I, s. 2378).

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai
1993 (BGB1. I, S. 678), zuletzt geändert durch das
Eisenbahn-Neuordnungsgesetzes vom 21. Dezember 1993
(BGB1. I, s. 2378).

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
zeichnungen in Variante A und B, Werkstoffspezifikationen
und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten
Prüfberichts festgelegt.

Außendurcbmesser: 250 mm
Fassungsraum min. 5,3 Liter

max. 11,7 Liter
Bruttomasse min. 16,0 kg

max. 33,9 kg
Gesamthöhe min. 135 mm

max. 296 mm

Rechtsarundlaqen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991
(BGBl. I, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesund
heitseinrichtungen-Neuordnungs-Gasetz - GNG, vom 24. Juni
1994 (BGBl I, S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in
verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991).

4.

3.

1.2

1.3

2.

1.
1.1

Berlin, den 14.03.1995

10.4 Diese zulassung wird zu gegebener zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der widerspruch ist
bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen
87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag:

JJ...~~
Dipl.-Ing. (FH) M. Skutni.

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Onfa11sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag:

~
Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

- Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h.
Dampfdruck des Füllgutes plus partialdruck evtl.
vorhandener Gase bei 55°C vermindert um 100 kPa auf
der Grundlage des maximalen Füllungsgrades und einer
Fülltemperatur von 15°C), 167 kPa (Überdruck).

Dampfdruck{absolut) bei 50°C, 200 kPa
Dampfdruck{absolut) bei 55°C, 233 kPa

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw.
Einschränkungen als erbracht:
- verwendung für gefährliche Güter der verpackungs

gruppen x, xx oder XXX.
- max. Dichte für Stoffe der

Verpackungsgruppe I 1,2 kg/l,
Verpackungsgruppe II' 1,8 kg/l,
verpackungsgruppe III, 2,7 kg/l.

Die Bauart wird hiermit, bei Beachtung der in 9.
genannten Nebenbestimmungen, für die Beförderung
gefährlicher Güter zugelassen.

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
geWährleisten, daß die serienmäßig gefertigten
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Nr. D/BAM 4575/3H1
Für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 090

o 3H1/Yl. 0 Zl. 0/150/ /D/BAM 4575
~ (Herstellungsjahr; die

letzten beiden Stellen
und Herstellungsmonat)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

- huen

,.

2.

3.

4.

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (8GBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Antragsteller
Hünersdorff GmbH
Postfach 569
71605 LUdwigsburg

Hersteller der Verpackung
Hünersdorff GmbH
Eisenbahnstr. 6
71636 Ludwigsburg

Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:

9 . 2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Länge
Breite
Höhe (gesamt)
Fassungsraum
Max. Bruttornasse:

215 mm
100 mm
205

3,2 Liter
3,6 kg

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 94 159-122 vom 05.12.1994 der Hoechst AG, For

schung u. Entwicklung (GB-H),
Polymerprüfung in
65926 Frankfurt

Bauartzulassung
Die unter 4. und S. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Neben
bestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBL I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)"
(Verkehrsblatt Heft 16, 1987, s. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte
bzw. Einschränkungen als erbracht:

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
11 oder 111.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 02. Februar 1995

Dampfdruck in kPa Dichte in kg/l
(absolut) Verpackungsgruppe

- Möglichkeit der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen
der Klasse 3 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 11 der Beilage
zum Anhang A.5/V der GGVS/GGVE zu der nachfolgend genann
ten "Standardflüssigkeit" bezüglich der chemischen Ver

träglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden Tabel-
le aufgeführten Maximalwerte;

50 oe 55°C Ir Ir!

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

/1,1 fl~~~~
I 'j . e-------r

Dipl. -Ing. {FH} A. Roesler

Die angewandten abweichenden Prüfverfahren (Prüfungen) gern.
der "Sicherheitstechnischen Wertung", die diesem Zulassungs
schein beiliegt, werden als gleichwertig anerkannt.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

Im Auftrag

Ii, f}-.-C.~
Dipl.-Ing. (FH) A. Roesler

Berlin, den 02. Februar 1995 Laboratorium 9.12
Verpackungen

Wienecke

Sicherheitstechnische Wertung

zum Aktenzeichen Nr. 9,1/67 090

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff bei Kunststoffverpackunger

giit gem. Anhang I des "IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991),

Pkt. 8.3.5, als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur Beförderung

vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon abweichend können gleichwertige

Methoden angewendet werden, sofern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und

Technik entsprechen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) erkennt nach sachverständiger

Wertung das von der Hoechst AG Forschung und Entwicklung (GB-H) in 65926 Frankfurt im

Prüfbericht Nr. 94 159-122 vom 05.12.1994 angewandte Verfahren im o.g. Sinne als

gleichwertig an.
Fachgruppe 9.1
Betriebs· und Unfallsicherheit

ahrgutverpackungen
uftra

j
)

I

1,01,0130110

Standardflüssigkeit ;

Kohlenwasserstoff 
gemisch

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 100 kPa
(Überdruck)

- Verwendung für flüssige Stoffe mit Flammpunkt < 55 oe sowie
für Benzen, Toluen, Xylen sowie Mischungen und-zubereitungen
mit diesen Stoffen, aufgrund der durchgeführten Zusatzprüfung
auf Permeation mit Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit).

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifi
kation der Bauart erfüllen.

7.

8.
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ZULASSUNGSSCHEIN 9.2 Bedingungen
entfällt

1.
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Nr. D/BAM 4576/3H1
Für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 091

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

9.3

9.4

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
widerrufs erteil t.

Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

2.

3.

Antragsteller
Hünersdorff GmbH
Postfach 569
71605 LUdwigsburg

Hersteller der Verpackung
Hünersdorff GmbH
Eisenbahnstr. 6
71636 Ludwigsburg

10
10.1

Hinweise
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge
lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

Hersteller-Typenbezeichnung:

Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff mit nichtabnehmbarem Deckel

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 94 160-127 vom 09.12.1994 der Hoechst AG, For

schung u. Entwicklung (GB-H),
Polymerprüfung in
65926 Frankfurt

4.

5·

Länge
Breite
Höhe (gesamt)
Fassungsraum
Max. Bruttomasse:

215
100 mm
205 mm

3,4 Liter
3, B kg

10.2

10.3

10.4

Die Bauart erfüll t die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fert igung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGSI. I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)"
(Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Neben
bestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte
bzw. Einschränkungen als erbracht:

10.5 Rechtsbehel f sbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87 I schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
11 oder 111.

Berlin, den 02. Februar 1995

Dampfdruck in kPa Dichte in kg/l
(absolut) Verpackungsgruppe

Möglichkeit der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen
der Klasse 3 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 11 der Beilage
zum Anhang A.5/V der GGVS/GGVE zu der nachfolgend genann
ten "Standardflüssigkeit" bezüglich der chemischen Ver

träglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden Tabel-
le aufgeführten Maximalwerte:

50°C 55 °C Ir IrI

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit

;:"~"'"O"'"O'""""

Dipl. - Ing. B. -U. Wienecke

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

f), W-.//
Dip1. -Ing. (Fg>j'~sler

Die angewandten abweichenden Prüfverfahren (Prüfungen) gern.
der "Sicherheitstechnischen Wertung", die diesem Zulassungs
schein beiliegt, werden als gleichwertig anerkannt.

Verwendung für flüssige Stoffe mit Flammpunkt< 55°C sowie
für Benzen, Toluen, Xylen sowie Mischungen und-Zubereitungen
mi t diesen Stoffen, aufgrund der durchgeführten zusatzprüfung
auf Permeation mit Kohlenwasserstoffgemisch (White spirit).

Fert igung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifi
kation der Bauart erfüllen.

Sicherheitstechnische Wertung

Berlin, den 02. Februar 1995

zum Aktenzeichen Nr. 9.1167 091

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff bei Kunststoffverpackungen

gilt gern. Anhang I des "IMDG-Code deutsch" (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991 ),

Pkl. 8.3.5, als erbracht, wenn eine sechsmonalige Vorlagerung mit jedem zur Beförderung

vorgesehenen FÜllgut durchgeführt wurde. Davon abweichend können gleichwertige

Methoden angewendet werden, sofern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und

Technik entsprechen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und ·prüfung (BAM) erkennt nach sachverständiger

Wertung das von der Hoechst AG Forschung und Entwicklung (GB-H) in 65926 Frankfurt im

Prüfbericht Nr. 94 160-127 vom 09.12.1994 angewandte Verfahren im o.g. Sinne als

gleichwertig an.

1,01,0130110

Standardflüssigkeit :

Kohlenwasserstoff 
gemisch

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 100 kPa
(Überdruck)

7.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

o 3H1/Yl. 0 Zl. 0/150/ /D/BAM 4576 - huen
~ (Herstellungsjahr; die

letzten beiden Stellen
und Herstellungsmonat)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

Fachgruppe 9.1
Betriebs - und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

~
Dlpl -Ing. B.-U WIenecke

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

fJil~Z
Dipl.-Ing. (FH) A. Roesler
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Nr. 4577/lA2
für die Bauartreihe einer verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 733

8. Kermzeichnunq
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

lA2/X1.2/250/ •••••.•••....• /D/BAM 4577 - MR

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991

(BGBl. X, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesund
heitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG, vom 24. Juni
1994 (BGBl I, S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in
Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991).

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993 (BGBl. x, S. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGB1. I, S. 2378).

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai
1993 (BGB1. I, S. 678), zuletzt geändert durch das
Eisenbahn-Neuordnungsgesetzes vom 21. Dezember 1993
(BGBl. I, S. 2378).

2. Antragsteller
Müller GmbH
:Industrieweg 5
D-79618 Rheinfelden

3. Hersteller der Verpackung
Müller GmbH
:Industrieweg 5
D-79618 Rheinfelden

4. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:
Deckelfaß ~ 315 mm, 20 - 30 Liter, DF 315 10 30

Außendurchmesser: 315 mm
Fassungsraum min. 20,0 Liter

max. 29,6 Liter
Bruttomasse min. 58,0 kg

max; 84,0 kg
Gesamthöhe min. 290 mm

max. 415 mm

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen, werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

5. Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr.: 940559 vom 09.01.1995 des TÜV Ost
deutschland Sicherheit und Umweltschutz, Abteilung
verpackung und Gefahrgut, Köthener Straße 33,
D-06118 Halle

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfÜllt die
Vorschriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9.
genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung
gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw.
Einschränkungen als erbracht:
- verwendung für gefährliche Güter der Verpackungs

gruppen :I, :I:I oder :I:I:I.
- max. Dichte für Stoffe der

Verpackungsgruppe :I 1,2 kg/l,
Verpackungsgruppe II: 1,8 kg/l,
Verpackungsgruppe III: 2,7 kg/l.

- Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h.
Dampfdruck des Füllgutes plus Partialdruck evtl.
vorhandener Gase bei 55 oe vermindert um 100 kPa auf
der Grundlage des maximalen Füllungsgrades und einer
Fülltemperatur von 15 ·C): 167 kPa (Überdruck).

9. Nebenbestimmunqen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Ver
packungen, deren Abmessungen von den geprüften abweichen,
unter folgenden Bedingungen:
- gleiche Konstruktion, werkstoff und Materialdicken
- Abmessungen nach 4

9.3 Widerruf
Diese zulassung wird unter dem vorbehalt des jederzeitigen
widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulas
sungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für ge
fährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der verpackungsart, der :Innen
verpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet
sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden
Rechtsvorschriften für die einzelnen verkehrsträger. Alle
sonstigen vorschriften (z. B. Füllgrad, verträglichkeit
mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung ge
fährlicher Güter in der zugelassenen Verpackungsbauart
bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale

Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in
der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anla
gen A und B vom 06. Juli 1994 (BGB1. 1994 II S. 1020)

- der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter (R:ID) in der Neufassung vom 16. No
vember 1993 (BGB1. II S. 2044)

- des :International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG
Code) in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere
Section 10 und Annex I

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
der UNXTED NAT:IONS in der Fassung der I1Seventh revised
edition" von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGB1. I S. 2121) in verbindung
mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der
Pertigung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese zulassung wird zu gegebener zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe widerspruch erhoben werden. Der widerspruch ist
bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialfor
schung und -prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen
87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 14.03.1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag:

Dampfdruck (abso1ut) bei 50·C: 200 kPa
Dampfdruck (absolut) bei 55°C: 233 kPa

Die Bauart wird hiermit, bei Beachtung der in 9.
genannten Nebenbestimmungen, für die Beförderung
gefährlicher Güter zugelassen.

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen
serienmäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß
gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten
Verpackungen die festgelegte Spezifikation der Bauart
erfüllen.
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verpackungen

Im Auftrag:

t./tA-~l
Dip1.-Ing.(FH) M. Skutnik
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Nr. O/BAM 4579/4C1
für die Bauart einer Verpackung zur 'Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66683

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (EGBl. r,

S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs-Gesetz - GNG vom 24 _ Juni 1994 (8GBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991).

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (8GBl. I, S. 2022). zuletzt ge
ändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBL I, 5. 2378).

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGB1. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das EisenbahnNeuordnungsgesetz
vom. 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378).

2. Antragsteller
Rheinmetall Industrie GmbH, Werk Weichensdorf
Abt. SP-ME/Munitionsentsorgung
Neuzellerstr.
15848 Weichensdorf

3. Hersteller der Verpackung
Rheinmetall Industrie GmbH, Werk Weichensdorf
Abt. SP-ME/Munitionsentsorgung
Neuzellerstr.
15848 Weichensdorf

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz, einfach,
mit Innenverpackungen (Sack aus Polyethylen-Folie)

Abmessungen; 980 x 370 x 270 mm (L x B x H)

Spezifikation;
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Ergänzend gelten die Spezifikationen gemäß des Prüf - und Wie
deraufarbeitungsplan, AG-Nr: 01 - 03 und Aßlage 1 vom
30.11.1994 !der Rheinmetall Wehrtechnik.

5. Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 01-190-1275-94/12.07.1994 vom 12.07.1994 der
Rheinmetall Industrie GmbH, Werk Unterlüß Abt. ZO-QV, Prüfstel
le für Gefahrgutverpackung, Heinrich-Ehrhard-Str. 2,
29345 Unterlüß.

9 . 2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen

mit anderen Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.

9. 3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9 . 4 Auf lagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise -dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad. Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95). zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBl.
1993 Ir S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RIO) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir 5. 2044) .
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations a"n the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die aufgearbeiteten Verpackungen der zugelassenen Bauart unter
liegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9
des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGB1. I s. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)"
(Verkehrsblatt. Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit .den in 9. genannten Nebenbe
stimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Ein
schränkungen als erbracht;

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgr.uppen 11
oder 111.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM). 12205 Berlin. Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einZUlegen.

Berlin, den 31. 01. 1995

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

7.

- Maximale Bruttomasse : 6·6,4 kg

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung ent
sprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut (gütern) .

Fert igung von Verpaokungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen aufgearbeitet
werden. Der Hersteller muß gewährleiseen. daß die aufgearbeite
ten Verpackungen die festgelegte Spezifikation der Bauart er
füllen.

Dr. P. Blümel .
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

~~/i'l*'--t
nol Graßn I'ck

Tec scher Angestelll

~. Kennzeichnung
Die nach dem Prüf und Wiederaufarbeitungsplan aufgearbeiteten
Verpackungen dieser Bauart sind wie folgt zu kennzeichnen:

o 4C1/Y 67/5/ /D/BAM 4579 RH-W
~ (Herstellungs jahr ; die

letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt
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Nr. D/BAM 4585/6HA1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Ak1enzeichen 9.1/67 058

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt
zu kennzeichnen:

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGBI. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

6HA11X1.5/2501 JD/BAM 4585 • M

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGBI. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I, S. 678), zuletzt geändert durch das
Eisenbahn·Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

2. Antragsteller
Mauser Werke GmbH
Schildgesstraße 71·163
50321 Brühl

3. Hersteller der Verpackung
Mauser Werke GmbH
Schildgesstraße 71-163

. 50321 Brühl

4. Beschreibung der Bauart
Kombinationsverpackung (Kunststoff)
mit einer faßförmigen Außenverpackung aus Stahl

Hersteller-Typenbezeichnung:
60 I Kombi-Spundbehälter

9.2 Bedingungen
Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber weiteren gefährlichen Gütern
als den in 6. definierten gilt erst dann als erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen
eingehallen werden:

Die in 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht überschritten werden.
Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die Wirkung der einzufüllenden
gefährlichen Güter auf Probekörper nicht die Wirkung der Standardflüssigkeiten
übertriff1.
Dabei ist gern. der 'Technischen Richtlinien Verpackungen TRV 002 oder TRV 003'
vorn 24. Juli 1989 zu verfahren (veröffentlicht im Verkehrsblatt1989, Heft 16, S.57
bzw.575).
Die Laborversuche dürfen nur von Prüfstellen durchgeführt werden, die gern. den
'Richtlinien über das Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung, die
Anerkennung von Prüfstellen sowie die Zulassung von Verpackungen und
Großpackmiltel (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter -R002-' vom
05. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr. 97, S. 5554) sowie vom 10. Mai 1994 (Ver·
kehrsbiall S. 406) von der BAM für die Bauartprüfung von Kunststoffverpackungen
oder speziell für diese Laborversuche anerkannt sind. Die Ergebnisse dieser
Laborversuche sind zu dokumentieren und auf Verlangen der BAM vorzulegen.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoff
spezifikationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts
festgelegt.

Außendurchmesser:
Fassungsraum:
Brullomasse :

0356,4 mm (Faßkörper)
60,0 Liter

205,9 kg

9.3 '1'iil!lill.I.!
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche
Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

5.

6.

PrÜfnachweise tÜr die Bauart
Prüfberichte des Antragstellers
- Prüfbericht Nr.: 112367 vom 18.03.1994 der Deutschen Bahn, Versuchszentrum 2,

32423 Minden

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird
mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhallung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11 oder 111.
Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 "C vermindert um 100 kPa auf der
Grundlage des maximalen FÜllungsgrades und einer FÜlltemperatur von 15 "C):
167 kPa (Überdruck).

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende Standardflüssigkeiten
anerkannt:

Wasser
Netzmittellösung
Essigsäure (98% bis 100%) Klasse 8 der GGVS/GGVE
Salpetersäure (55%) Klasse 8 der GGVS/GGVE
n-ButylacetaVmit n-Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung Klasse 3 der GGVS/GGVE
Kohlenwasserstoffgemisch Klasse 3 der GGVS/GGVE

10 ~
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften {i. B. Füllgrad, Verträglich·
keit mit den Verpackungswerkstoffen} für die Beförderung gefährlicher Güter in der
zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güler

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung
der Anlagen A und B vom 06. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 1020)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID) in
der Neufassung vom 16. November 1993 (BGBI. 11 S. 2044)

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 • insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der 'Seventh revised edition' von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung
der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung
gefährlicher Güter vorn 6. August 1975 (BGBI. I SO' 2121) in Verbindung mit den
'Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)' (Verkehrsbiall Heft 16, 1987, S. 562).

720

Unabhängig von den Zahlenwerten der Tabelle darf dabei der Dampfdruck von Stoffen
der Klasse 3 der GGVS/GGVE 110 kPa bei 50"C bzw. 130 kPa bei 55"C nicht
überschreiten.

Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der Klassen 3, 5.1,
6.1 und 8 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 11 der Beilage zum Anhang A.5N der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten 'Standardflüssigkeiten' bezüglich der
chemischen Verträglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden Tabelle
aufgeführten Maximalwerte:

Laboratorium 9.12
Verpackungen,mW
Dipl.-Ing. B.-U. Wienecke

Fachgruppe 9.1
Betriebs· und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag:

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im 'Amts- und Milleilungsblall der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prufung, Berlin' (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 08.02.1995

2,92
2,92

1,95
1,95

1,3
1,3

1,5 2,25 3,37
1,3 1,95 2,92
1,3 1,95 2,92
1,3 1,95 2,92

Dichte [kgll]
Verpackungsgruppe
I 11 111

Dampfdruck [kPa]
(absolut)

50"C 55"C
200 233
200 233
200 233
200 233

200 233
110 130

Standardflüssigkeit

Wasser
Netzmittellösung
Essigsäure (98% bis 100%)
Salpetersäure (55%)
n-ButylacetaVmit n·Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung
Kohlenwasserst~ffgemisch



Unabhängig von den Zahlenwerten der Tabelle darf dabei der Dampfdruck von Stoffen
der Klasse 3 der GGVS/GGVE 110 kPa bei 50·C bzw. 130 kPa bei 55·C nicht
überschreiten.

ZULASSUNGSSCHEIN
Zutusunog IUIch AblChnill22 d•• Al~lMinenEinleitunQ d.. lntematiClnalen Codn IQ, die BeUfCleNng ll"lihrlidle, GUt.., in S.nchilf.n (IMOGoCod.)

Awn;IY,,1 .a;;ording t~ Mdion 22 01 tho GonarallnlrodUClion 01 tho 1nt.lNlllonallrol.,ilime Dang.rous Goods Cod. (IMOG.(:od.)

Nr. D/BAM 4586/6HA1
für die Bau"rt einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 059

Salpetersäure (55%) 200
n-ButylacetaVmit n-Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung 200
Kohlenwasserstoffgemisch 110

233

233
130

1,5 2,25

1,3 1,95
1,3 1,95

3,37

2,92
2,92

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGBI. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfÜllen.

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGBI. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt
zu kennzeichnen:

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I, S. 678), zuletzt geändert durch das
Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

2. Antragsteller
Mauser Werke GmbH
Schildgesstraße 71-163
50321 Brühl

6HA11X1.5/250/ JO/BAM 4586 - M

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestlmm)Jngen
9.1 Befristungen

entfällt

Hersteller-Typenbezeichnung:
30 I Kombi-Spundbehälter

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoff
spezifikationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts
festgelegt.

Beschreibung der Bauart
Kombinationsverpackung (Kunststoff)
mit einer faßförmigen Außenverpackung aus Stahl

Hersteller der Veroackung
Mauser Werke GmbH
Schildgesstraße 71-163
50321 Brühl

9.2 Bedingungen
Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber weiteren gefährlichen Gütern
als den in 6. definierten gilt erst dann als erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen
eingehalten werden:

Die in 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht Überschritten werden.
Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die Wirkung der einzufüllenden
gefährlichen Güter auf Probekörper nicht die Wirkung der Standardflüssigkeiten
Übertrifft.
Dabei ist gern. der "Technischen Richtlinien Verpackungen TRV 002 oder TRV 003"
vom 24. Juli 1989 zu verfahren (veröffentlicht im Verkehrsblatt 1989, Heft 16, S.57
bzw.575).
Die Laborversuche dürfen nur von PrüfsteIlen durchgefÜhrt werden, die gern. den
"Richtlinien über das Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung, die
Anerkennung von Prüfstellen sowie die Zulassung von Verpackungen und
Großpackmittel (IBC) fÜr die Beförderung gefährlicher GÜter -R002-" vom
05. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr.97, S. 5554) sowie vom 10. Mai 1994 (Ver
kehrsblatt S. 406) von der BAM fÜr die BauartprÜfung von Kunststoffverpackungen
oder speziell für diese Laborversuche anerkannt sind. Die Ergebnisse dieser
Laborversuche sind zu dokumentieren und auf Verlangen der BAM vorzulegen.

0281,0 mm (Faßkörper)
30,6 Liter

104,7 kg

Außendurchmesser:
Fassungsraum:
Bruttornasse :

4.

3.

5.

6.

PrÜfnachweise fÜr die Bauart
PrÜfberichte des Antragstellers
- PrÜfbericht Nr.: 112364 vom 18.03.1994 der Deutschen Bahn, Versuchszentrum 2,

32423 Minden

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfÜllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird
mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen fÜr die Beförderung gefährlicher Güte'
zugelassen.

9.3 ~
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche
GÜter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Die angewandten abweichenden Prüfverfahren (PrÜfungen) -Verträglichkeilsprüfung mit
70 %-iger Salpetersäure - werden als gleichwertiger Verträglichkeitsnachweis für die
StandardflÜssigkeit Salpetersäure anerkannt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11 oder 111.
Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 ·C vermindert um 100 kPa auf der
Grundlage des maximalen FÜllungsgrades und einer' FÜlltemperatur von 15 ·C):
167 kPa (Überdruck).

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird fÜr folgende StandardflÜssigkeiten
anerkannt:

Wasser
Netzmittellösung
Essigsäure (98% bis 100%) Klasse 8 der GGVS/GGVE
Salpetersäure (55%) Klasse 8 der GGVS/GGVE
n-ButylacetaVmit n-Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung Klasse 3 der GGVS/GGVE
Kohlenwasserstoffgemisch Klasse 3 der GGVS/GGVE

10 ~
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglich
keit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der
zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt. Speziell beträgt die zulässige
Verwendungsdauer der Verpackungen fÜr die Beförderung von Salpetersäure mit mehr
als 55% reiner Säure 2 Jahre ab Datum der Herstellung.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährliCher
Güter

des Europäischen Übereinkommens Über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung
der Anlagen A und B vom 06. Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 1020)
der Ordnung fÜr die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in
der Neufassung vom '16. November 1993 (BGBI. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITEO
NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition" von 1991.

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende gefährliche Güter
anerkannt: .
- Salpetersäure (70%) Klasse 8 der GGVS/GGVE

Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der Klassen 3, 5.1,
6.1 und 8 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 11 der Beilage zum Anhang A.5N der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten "Standardflüssigkeiten" bezÜglich der
chemischen Verträglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden Tabelle
aufgeführten Maximalwerte:

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung
der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes Über die Beförderung
gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Milleilungsblall der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prÜfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

Standardflüssigkeit

Wasser
Netzmittellösung
Essigsäure (98% bis 100%)

Dampfdruck [kPa]
(absolut)

50·C 55·C
200 233
200 233
200 233

Dichte [kg/l]
Verpackungsgruppe
I 11 111
1,5 2,25 3,37
1,3 1,95 2,92
1,3 1,95 2,92

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.
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Hersteller-Typenbezeichnung:
60 I Kombi-Spundbehälter

1,3 1,95 2,92
1,3 1,95 2.92

1,5 2,25 2,92
1,3 1,95 2,92
1,3 1,95 2,92
1,3 1,95 2,92

Dichte [kgllf
Verpackungsgruppe
I II 111

200 233
110 130

200 233
200 233
200 233
200 233

Dampfdruck [kPal
(absolut)

50·C 55·C
Wasser
Netzmittellösung
Essigsäure (98% bis 100%)
Salpetersäure (55%)
n-Butylacetatlmit n-Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung
Kohlenwasserstoffgemisch

Standardflüssigkeit

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

6HA11X1.5/250/ .ID/BAM 4587 - M

Fertigung von Verpackungen .
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertIgt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten. daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die
festgelegte SpeZifikation der Bauart erfüllen.

Unabhängig von den Zahlenwerten der Tabelle darf dabei der Dampfdruck von Stoffen
der Klasse 3 der GGVS/GGVE 110 kPa bei 50·C bzw. 130 kPa bei 55·C nicht
überschreiten.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt
zu kennzeichnen:

7.

9.2 Bedingungen
Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber weiteren gefährlichen Gütern
als den in 6. definierten gilt erst dann als erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen
eingehalten werden:

Die in 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht überschritten werden.
Durch Laborversuche ist nachzuweisen. daß die Wirkung der einzufüllenden
gefährlichen Güter auf Probekörper nicht die Wirkung der Standardflüssigkeiten
übertrifft
Dabei ist gern. der "Technischen Richtiinien Verpackungen TRV 002 oder TRV 003"
vom 24. Juli 1989 zu verfahren (veröffentlicht im Verkehrsblatt 1989, Heft 16, S.57
bzw.575).
Die Laborversuche dürfen nur von Prüfstellen durchgeführt werden, die gem. den
"Richtlinien über das Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung, die
Anerkennung von Prüfstellen sowie die Zulassung von Verpackungen und
Großpackmittel (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter -R002-" vom
05. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr. 97, S. 5554) sowie vom 10. Mai 1994 (Ver
kehrsblatt S. 406) von der BAM für die Bauartprüfung von Kunststoffverpackungen
oder speziell für diese Laborversuche anerkannt sind. Die Ergebnisse dieser
Laborversuche sind zu dokumentieren und auf Verlangen der BAM vorzulegen.

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

8.

Laboratorium 9.12
Verpackungen,mw
Dip!.-Ing. B.-U. Wienecke

Berlin, den 08.02.1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag:

/~ e
Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGB!. I, S. 678), zuletzt geändert durch das
Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

3. Hersteller der Verpackung
Mauser Werke GmbH
Schildgesstraße 71-163
50321 Brühl

Nr. D/BAM 4587/6HA1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 060

4. Beschreibung der Bauart
Kombinationsverpackung (Kunststoff)
mit einer faßförmigen Außenverpackung aus Stahl

2. Antragsteller
Mauser Werke GmbH
Schildgesstraße 71-163
50321 Brühl

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGB!. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB!. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGB!. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Außendurchmesser:
Fassungsraum:
Bruttornasse :

0356,0 mm (Faßkörper)
60,0 Liter

176,8 kg

9.3 Jtiil!.eJIuJ
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

5.

6.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoff
spezifikationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts
festgelegt.

PrÜfoachwejse tÜr die Bauart
Prüfberichte des Antragstellers
- Prüfbericht Nr.: 112365 vom 18.03.1994 der Deutschen Bahn, Versuchszentrum 2,

32423 Minden

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüilt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird
mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche
Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gülern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zu lässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezügiich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglich
keit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der
zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11 oder 111.
Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus
Partialdruck evt!. vorhandener Gase bei 55 ·C vermindert um 100 kPa auf der
Grundlage des maximalen FÜllungsgrades und einer Füiltemperatur von 15 ·C):
167 kPa (Überdruck).

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende Standardflüssigkeiten
anerkannt:

Wasser
Netzmittellösung
Essigsäure (98% bis 100%) Klasse 8 der GGVS/GGVE
Salpetersäure (55%) Klasse 8 der GGVS/GGVE
n-Butylacetatlmit n-Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung Klasse 3 der GGVS/GGVE
Kohlenwasserstoffgemisch Klasse 3 der GGVS/GGVE

Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der Klassen 3, 5.1,
6.1 und 8 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 11 der Beilage zum Anhang A.5N der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten "Standardflüssigkeiten" bezüglich der
chemischen Verträglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden Tabelle
aufgeführten Maximalwerte:

10.2 Die Bauart ertüilt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung
der Anlagen A'und B vom 06. Juli 1994 (BGB\. 1994 11 S. 1020)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in
der Neufassung vom 16. November 1993 (BGB\. 11 S. 2044)

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition" von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung
der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung
gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGB\. I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,1987, S. 562).

10.4 Diese ZUlassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materiaiforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.
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Herstelier-Typenbezeichnung:
60 I Kombi-Spundbehälter
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1,3 1,95 2,92
1,3 1,95 2,92

1,5 2,25 3,38
1,3 1,95 2,92
1,3 1,95 2,92
1,3 1,95 2,92

Dichte [kgll]
Verpackungsgruppe
I 11 111

200 233
110 130

200 233
200· 233
200 233
200 233

Dampfdruck (kPa]
(absolut)

50·C 55·C
Wasser
Netzmittellösung
Essigsäure (98% bis 100%)
Salpetersäure (55%)
n-ButylacetaVmit n-Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung
Kohlenwasserstoffgemisch

Standardflüssigkeit

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt
zu kennzeichnen:

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

6HA11X1.5/250/ JO/BAM 4588 - M

Unabhängig von den Zahlenwerten der Tabelle darf dabei der Dampfdruck von Stoffen
der Klasse 3 der GGVS/GGVE 110 kPa bei 50·C bzw. 130 kPa bei 55·C nichl
überschreiten.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigien Verpackungen die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfülien.

n-ButylacetaVmit n-Butylacetat
gesätligte Netzmittellösung Klasse 3 der GGVS/GGVE
Kohlenwasserstoffgemisch Klasse 3 der GGVS/GGVE

Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der Klassen 3, 5.1,
6.1 und 8 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 11 der Beilage zum Anhang A.5N der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten "Standardflüssigkeiten" bezüglich der
chemischen Verträglichkeit unter Einhaltung der in der folgenden Tabelle
aufgeführten Maximalwerte:

7.

9.2 Bedingungen
Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber weiteren gefährlichen Gütern
als den in 6. definierten gilt erst dann afs erbracht, wenn alle folgenden Bestimmungen
eingehalten werden:

Die in 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht überschritten werden.
Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die Wirkung der einzufüllenden
gefährlichen Güter auf Probekörper nicht die Wirkung der Standardflüssigkeilen
übertrifft.
Dabei ist gern. der "Technischen Richtlinien Verpackungen TRi! 002 oder TRV 003"
vom 24. Juli 1989 zu verfahren (veröffentlicht im Verkehrsbiall 1989, Heft 16, S.57
bzw.575).
Die Laborversuche dürfen nur von Prüfstellen durchgeführt werden, die gern. den
"Richtlinien über das Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung, die
Anerkennung von Prüfstellen sowie die Zulassung von Verpackungen und
Großpackrnillel (IBC) für die Beförderung gefährlicher Güter -R002-" vom
05. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr. 97, S. 5554) sowie vom 10. Mai 1994 (Ver
kehrsblatt S. 406) von der BAM für die Bauartprüfung von Kunststoffverpackungen
oder speziell für diese Laborversuche anerkannt sind. Die Ergebnisse dieser
Laborversuche sind zu dokumentieren und auf Verlangen der BAM vorzulegen.

8.

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

Laboratorium 9.12
Verpackungen,mW
Dip!.-Ing. B.-U. Wienecke

Berlin, den 08.02.1995

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfalisicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag:

(~

Nr. D/E:AM 4588/6HA1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1167 061

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGB!. I, S. 678), zuletzt geändert durch das
Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

4. Beschreibung der Bauart
Kombinationsverpackung (Kunststoff)
mit einer faßförmigen Außenverpackung aus Stahl

2. Antragsteller
Mauser Werke GmbH
Schildgesstraße 71-163
50321 Brühl

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGB!. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

3. Hersteller der Verpackung
Mauser Werke GmbH
Schildgesstraße 71-163
50321 Brühl

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB!. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGB!. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. -Juni 1991)

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Außendurchmesser:
Fassungsraum:
Brullomasse :

0356,2 mm (Faßkörper)
60,0 Liter,

204,6 kg

9.3 ~
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

5.

6.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoff
spezifikationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts
festgelegt.

PrO/nachweise fOr die Bauart
Prüfberichte des Antragsteliers
- Prüfbericht Nr.: 112366 vom 18.03.1994 der Deutschen Bahn, Versuchszentrum 2,

32423 Minden

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfülit die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird
mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche
Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der VerpackungsarI, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alie sonstigen Vorschriften (z. B. Füligrad, Verträglich
keil mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der
zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbrach!:

Verwendung für gefährliche Güler der Verpackungsgruppen I, 11 oder 111.
Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des FÜligules plus
Partialdruck evtl. vorhan"dener Gase bei 55 ·C vermindert um 100 kPa auf der
Grundlage des maximalen Füliungsgrades und einer Fülitemperatur von 15 ·C):
167 kPa (Überdruck).

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für folgende Slandardflüssigkeiten
anerkannt:

Wasser
Netzmitteliösung
Essigsäure (98% bis 100%) Klasse 8 der GGVS/GGVE
Salpetersäure, (55%) Klasse 8 der GGVS/GGVE

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neutassung
der Anlagen A und B vom 06. Juli 1994 (BGB!. 1994 11 S. 1020)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güler (RIO) in
der Neufassung vom 16. November 1993 (BGB!. 11 S. 2044)

des International Maritime Dangerous G,oods Code (IMOG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recornmendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITEO
NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition" von 1991.
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10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung
der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung
gefährlicher Güler vom 6. August 1975 (BGB!. I S. 2121) in Verbindung mit den
'Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)' (Verkehrsblatt Heft 16,1987, S. 562).

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Ein
schränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
11 oder 111.

Maximale Brut tomasse: 58, 6 kg10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im 'Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin' (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch Ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

7.

- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprufung ent
sprechend demen) verwendeten Prüffüllgut (gütern) .

Fertigung von Verpackungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind ausschließlich bereits
gefertigte Kisten gem. 6. Eine Neufertigung erfolgt nicht.

8. Kennzeichnung
Kisten die der zugelassenen Bauart entsprechen sind wie folgt
zu kennzeichnen;

9 . 2 Bedingungen
9.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen

mit anderen Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackupgen die Prufanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag:

~
Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Berlin, den 08.02.1995

Laboratorium 9.12
Verpackungen

I~

Di~.-U. Wienecke

9.
9.1

4C1/Y 59/8/. . ... /D/BAM 4595 - RH-W
(Herstellungsjahri die
letzten beiden Stellen)

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

ZULASSUNGSSCHEIN
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Nr. D/BAM 4595/4C1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 852

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I,

S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (8GBl. I, S. 1416) 

insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG-
Code deutsch. (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991).

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBL I, S. 2022), zuletzt ge
ändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378).

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das EisenbahnNeuordnungsgesetz·
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378).

2. Antragsteller
Rheinmetall Industrie GmbH
Werk Weichensdorf
Abt. SP-ME/Munitionsentsorgung
Neuzellerstr.
15848 Weichensdorf

3·. Hersteller der Verpackung
Rheinmetall Industrie GmbH
Werk Weichensdorf
Abt. SP-ME/Munitionsentsorgung
Neuzellerstr.
15848 Weichensdorf

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Naturholz , einfach, mit Innenverpackung
(Sack aus Kunststoffolie)

Abmessungen: 805 x 400 x 276 mm (L x B x H)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den zu
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüll t die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europä·ischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (EGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBI.
1993 Ir 8. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBl. Ir 8. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10

und Annex I
der Recommenc.ations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die aufgearbeiteten Verpackungen der zugelassenen Bauart unter
liegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9
des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBL I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)"
(Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 15. Februar 1995

Ergänzend gelten die Spezifikationen gemäß des Prüf - und Wie
deraufarbeitungsplan, AG-Nr: 01 - 03 und Anlage 1 vom
30.11.1.994 der Rheinmetall Wehrtechnik .

5. Prufnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 02-190-1426-94 vom 15.09.1994 der Rheinmetall
Industrie GmbH, Werk Unterlüß Abt. ZO-QV, Prufstelle für
Gefahrgutverpackung , Heinrich-Ehrhard-Str. 2,
29345 Unterlüß.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbe
stimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.
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Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Dipl. -Ing. (FR) A. Roesler
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9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen .

entfällt

Nr. D/BAM 4589/4D
für die Bauart einer verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 853

9.2

9.3

Bedingungen
entfällt

widerruf
Diese zulassung wird unter d~m Vorbehalt des jederzeiti
gen widerrufs erteilt.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991

(BGBl. I, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesund
heitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG, vom
24. Juni ·1994 (BGBl I, S. 1416) -insbesondere Abschnitt
10 in verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991).

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVs, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGB1. I, S. 2378).

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom
05. Mai 1993 (BGBl. I, S. 678), zuletzt geändert durch
das Eisenbalm-Neuordnungsgesei;zes vom 21. Dezember 1993
(BGBl. I, S. 2378).

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher~

stellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses
zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße verwendung
der Verpackungen mit den zu verwendenden verschlü~sen

demjenigen, der diese verpackungen für gefährliche Güte>
verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, . zur
Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise
10.1 Die Zu1ässigkeit der verwendung von Verpackungen der

zugelassenen Bauart bezüglich der verpackungsart, der
Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse
richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils
zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
verkehrsträger. Alle sonstigen vorschriften (z. B.
Füllgrad, Verträglichkeit mit den verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zuge
lassenen verpackungsbauart bleiben unberührt.

2.

3.

4.

5.

6.

Antragsteller
Bundesamt f~r Wehrtechnik und Beschaffung
Konrad-Adenauer-Ufer 2-6
D-56068 Koblenz

Hersteller der Verpackung
Bundesamt für Wehrteclmik und Beschaffung
Konrad-Adenauer-Ufer 2-6
D-56068 Koblenz

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Sperrholz

Herstel1er-Typenbezeiclmung:
Kisten aus den Beständen der ehem. NVA;
Transportkiste, Holz f. Sprengkörper 70 g

Abmessungen: 465 x 388 x 234 mm (L x B x H)

spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Ergänzend gilt die Spezifikation gemäß prüfplan Nr. 20
vom'06.l2.1994 und die zeichnung Nr. 8100582 vom
30.09.1994 des Antragstellers.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. Q5605/5 vom 20.06.1994 der wehrtechnische
Dienststelle für Waffen und Munition, D-49716 Meppen.

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vor
schriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw.
Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der verpackungsgruppen
II oder III.

10.2 Die Bauart erfüllt die prüfanforderungen für
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter

- des Europäischen Übereinkommens über die
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der
Neufassung der Anlagen A und B vom 15. Januar 1992
(BGBl. 1992 II S. 95), zuletzt geändert durch die 11.
ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBI. 1993
II S. 234)

- der ordnung für die internationale Eisenbahnbeför
derung gefährlicher Güter (RIO) in der Neufassung vom
16. November 1993 (BGB1. II S. 2044)

- des International Maritime Dangerous Goods code
(IMDG Code) in der Fassung des Amendment 26-91
insbesondere section 10 und Annex I

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS
GOODS der UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh
revised edition ll von.1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von verpackungen
nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGB1, I S. 2121) in
Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförde
rung gefährlicher Güter (TRV 001)11 (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener zeit im "Amts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrunq
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der widerspruch
ist bei dem präsidenten der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin,
Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

7.

8.

- Maximale Bruttomasse : 30,0 kg

- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgü
ter in Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fall
prüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffü1l
güter(n)

Fertigung von verpackungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind bereits
gefertigte Kisten gem. 6 .. Eine Neufertigung erfolgt
nicht.

Kennzeichnung
Kisten die der zugelassenen Bauart entsprechen sind wie
folgt zu kennzeichnen:

4D/Y30/S/ ••••••••••••••••• /D/BAM 4589 - BW
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

Ber1in, den.

Fachgruppe 9.1
Betriebs-- und unfall sicherheit
von Gefah~gutverpackungen

Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberrenierungsrat

17.02.1995

Laboratorium 9.12
verpackungen

Im Auftrag

~,~ft..
Dipl.-Ing.(FH) M. Skutnik

\
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Nr. D/SAM 4590/5H3
für die Bauart einer Verpackung zur Befördenmg

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67180

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBl. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordrltmgs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBL I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (8GB!. I, S. 2022) I zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (0081. I, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Bi
senbalm-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbalm-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, s. 2378)

2. Antragsteller
Fritz Kreuz GmbH
Am Schepersfeld 58

46485 Wesel

3 . Hersteller der Verpackung
Fritz Kreuz GmbH
Am Schepersfeld 58

46485 Wesel

4 . Beschreibung der Bauart
Sack aus Kunststoffgewebe, wasserbeständig

Abmessungen: 1100 x 550 nun (L x B)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Priifberichts festgelegt.

Abweichend gilt für diese Bauart: Die Wasserbeständigkeit der
Bauart gegenüber der im Bericht Nr. 109 867 vom 15.02.1991
abgeprüften Bauart wird dadurch erreicht, daß der Innensack aus
Kunststoff (Polyethylen) nicht mikroperforiert sein darf.

9. Nebenbestirrrnungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den zu
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüll t, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die ZUlässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezügl ich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBI.
1993 II S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBl. II S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (8GBI. I S. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562)

5.

6.

Priifnachweise für die Bauart
Bericht Nr. 109 867 vom 15.02.1991 der Deutschen Bundesbahn,
Versuchsanstalt Minden (Westf), Abteilung Mechanik, Pionier
str. 10, 4950 Minden.

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbe
stinunungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 10.02.1995

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Ein
schränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
11 oder 111.

- Maximale Bruttomasse
42,2 kg

- Kleinster Schüttwinkel der Füllgüter: 33°

Maximaler Schüttdichte der Füllgüter: 0,9 kg/l

- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallpriifung ent
sprechend dem (n) verwendeten Prüffüllgüter (n)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serierunäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver- ~

packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

5H3/Y 43/S/. . /D/SAM 4590 - FKW
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stelle
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Oberregierungsrat
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Verpackungen
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Nr. D/BAM 4591/4D
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 854

1. Rachtsqrundlaqen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991

(BGBl. X, S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesund
heitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG, vom
24 • .:lUni·1994 (BGBl I, S. 1416) - insbesondere Abschnitt
10 in verbindung mit Anhang X des IMDG-Code deutsch
(Bundesanzeiger Nr. 98a vom ~1. Juni 1991).

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der
Bekanntmachung vom 26. November 1993 (BGBl. X, S. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Nauordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGB1. I, s. 2378).

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom
05. Mai 1993 (BGBl. I, S. 678), zuletzt geändert durch
das Eisenbahn-Neuordnungsgesetzes vom 21. Dezember 1993
(BGBl. I, S. 2378).

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9 • 2 Bedingungen
entfällt

9 • 3 widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeiti
gen widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses
Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung
der Verpackungen mit den zu verwendenden Verschlüssen
demjenigen, der diese verpackungen für gefährliche Güter
verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur
Kenntnis gebracht werden.

10. Hinweise
10.1 Die ZUlässigkeit der verwendung von verpackungen der

zugelassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der
Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse
richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils
zutreffenden Rechtsvorschriften für die einzelnen
verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B.
Füllgrad, Verträglichkeit mit den verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zuge
lassenen verpackungsbauart bleiben unberührt.

2.

3.

4.

5.

6.

Antragsteller
Bundesamt für wehrtechnik und Beschaffung
Konrad-Adenauer-Ufer 2-6
D-56068 Koblenz

Hersteller der verpackung
Bundesamt für wehrtechnik und Beschaffung
Konrad-Adenauer-Ufer 2-6
D-56068 Koblenz

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Sperrholz

Hersteller-Typenbezeichnung:
Kisten aus den Beständen der ehem. NVA;
Transportkiste, Holz f. Sprengkörper 200 g und 400 g

Abmessungen: 465 x 388 x 195 mm (L x B x H)

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
zeichnungen, werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Ergänzend gilt die Spezifikation gemäß prüfplan Nr. 21
vom 06.12.1994 und die Zeichnung Nr. 8100589 vom
30.09.1994 des Antragstellers.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. Q5605/4 vom 16.06.1994 der Wehrtechnische
Dienststelle für Waffen und Munition, D-49716 Meppen.

Bauartzulassunq
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vor
schriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw.
Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
II oder III.

10.2 Die Bauart erfüllt die prüfanforderungen für
Verpackungen zur Beför~erung gefährlicher Güter

- des Europäischen Übereinkommens über die
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der
Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der
Neufassung der Anlagen A und B vom 15. Januar 1992
(BGBI. 1992 II S. 95), zuletzt geändert durch die 11.
ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBl. 1993
II S. 234)

- der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeför
derung gefährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom
16. November 1993 (BGB1. II S. 2044)

- des International Maritime Dangerous Goods code
(IMDG Code) in der Fassung des Amendment 26-91
insbesondere Section 10 und Annex I

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS
GOODS der UNITED NATIONS in der FaSsung der "Seventh
revised edition" von 1991.

10.3 Die gefertigten verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGB1. I S. 2121) in
verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die
Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur Beförde
rung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener zeit im IIAmts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berliz:1l1 (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe widerspruch erhoben werden. Der widerspruch
ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (SAM), 12205 Berlin,
Onter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

- Maximale Bruttomasse : 31,5 kg

- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FüllgU
ter in Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fall
prüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüll
güter(n)

Berlin, den

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und onfallsicherheit
von Gefahrgutver.packungen

17.02.1995

Laboratorium 9.12
verpackungen

Fertigung von Verpackungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind bereits
gefertigte Kisten gem. 6 .. Eine Neufertigung erfolgt
nicht.

8. Kennzeichnung
Kisten die der zugelassenen Bauart entsprechen sind wie
folgt zu kennzeichnen:

4D/Y32/S/ •••••••••••••.••• /D/BAM 4591 - BW
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Im Auftrag

1ß.JLJc-:-l
Dipl.-Ing. (FH) M. Skutnik
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Stoffen der Klasse 3 der GGVS/GGVE 110 kPa bei 50·C bzw. 130 kPa bei 55·C
nicht überschreiten.

Nr. D/BAM 4592/3Hl
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1167 092

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden.
Der Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom. 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGBI. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie
folgt zu kennzeichnen:

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, In der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGBI. I S. 2022). zuietzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

3H1Nl.9/200/ JD/BAM 4592· K WA

(Herstellungsjahr; die letzten beiden
Stellen und Herstellungsmonat)

1.3 Gelahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in. der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I, S. 678), zuletzt geändert durch das
Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

Beschreibung der Bauart
Kanister aus Kunststoff

Hersteller-Typenbezeichnung:
30 I Kanister

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werksloffspezi
Iikationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Antragsteller
Kautex Werke AG
Mauermaltenstraße 9
79183 Waldkirch

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche
Goter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

9.2 Bedingungen
Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit gegenüber weiteren gefährlichen
Gütern als den in 6. definierten gilt erst dann als erbracht, wenn alle folgenden
Bestimmungen eingehalten werden:

Die in 6. genannten Grenzdaten dürfen nicht überschritten werden.
Durch Laborversuche ist nachzuweisen, daß die Wirkung der einzufüllenden
gefährlichen Güter auf Probekörper nicht die Wirkung der Standardflüssigkeiten
übertrifft.
Dabei ist gem. der "Technischen Richtlinien Verpackungen TRV 002 oder
TRV 003" vom 24. Juli 1989 zu verfahren (veröffentlicht im Verkehrsblatt 1989,
Heft 16, S.57 bzw. 575).
Die Laborversuche dürfen nur von Prülstellen durchgeführt werden, die gem. den
"RichUinien über das Verfahren für die Durchführung der Bauartprüfung, die
Anerkennung von Prüfstellen sowie die Zulassung von Verpackungen und
Großpackmillel (IBC) für die Beförderung gefährlicher GOter -R002-" vom
05. Mai 1994 (Bundesanzeiger Nr. 97, S. 5554) sowie vom 10. Mai 1994 (Ver
kehrsblatt S. 406) von der BAM für die Bauartprüfung von Kunststoffverpackungen
oder speziell für diese Laborversuche anerkannt sind. Die Ergehnisse dieser
Laborversuche sind zu dokumentieren und auf Verlangen der BAM vorzulegen.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilJ.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvor
schriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad,
Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Gü
ter in der zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

326 x 284 mm (L x B)
427 mm

31,58 Liter
60,2 kg

PrÜfnachweise fÜr die Bauart
Prüfberichte der Hoechst AG, Polymerprüfung, FrankfurVMain 80
- Prüfbericht Nr.: 93 355-102 vom 01.06.1993 einschließlich des

1. Nachtrages vom 02.07.1993 und
2. Nachtrages vom 21.09.1993

Bauarlzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird
mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Hersteller der Verpackung
Kautex Werke i,G
Werk Waldkirch
Mauermaltenstraße 9
79183 Waldkirch

Grundmaße:
Höhe:
Fassungsraum:
max. Brultomasse:

5.

6.

4.

3.

2.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaitung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe<>n 11 oder 111.
Maximaler Gesamlüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55 ·C vermindert um 100 kPa auf der
Grundlage des maximalen Füllungsgrades und einer FÜlitemperatur von 15 ·C):
133 kPa (Überdruck).

Der Nachweis der chemischen Verträglichkeit wird für fotgende Standardflüssigkeiten
anerkannt:

Wasser
Netzmittellösung
Essigsäure (98% bis 100%) Klasse 8 der GGVS/GGVE
Salpetersäure (55%) Klasse 8 der GGVS/GGVE
n-Butylacetatlmit n-Butylacetat
gesättigte Netzmittellösung Klasse 3 der GGVS/GGVE
Kohlenwasserstoffgemisch Klasse 3 der GGVS/GGVE

Möglichkeiten der Zuordnung von Stoffen oder Stoffgemischen der Klassen 3, 5.1.
6.1 und 8 der GGVS/GGVE gemäß Abschnitt 11 der Beilage zum Anhang A.5N der
GGVS/GGVE zu den nachfolgend genannten "Standardflüssigkeiten" bezüglich der
chemischen Verträglichkeit unter Einhaitung der in der folgenden Tabelle
aufgeführten Maximalwerte:

Standardflüssigkeit Dampfdruck [kPal Dichte [kg/I]
(absolut) Verpackungsgruppe

50·C 55·C I 11 111

Wasser 171 200 1,9 1,9
Netzmittellösung 114 133 1,2 1,2
Essigsäure (98% bis 100%) 140 166 1,4 1,4
Salpetersäure (55%) 140 166 1,4 1,4
n-Butylacetal/mit n-Butylacetat
gesättigte Netzmiltellösung 140 166 1,2 1,2
Kohlenwasserstoffgemisch 140 166 1,2 1,2

Unabhängig von den Zahlenwerten der Tabelle darf dabei der Dampfdruck von

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Goter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der
Neufassung der Anlagen A und B vom 06. Juli 1994 (BGBI. 199411 S. 1020)

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter .

des Europäischen Übereinkommens über die inlernationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der
Neufassung der Anlagen A und B vom 06. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 1020)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Goter (RIO)
in der Neu-fassung vom 16. November 1993 (BGBI. II S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Seetion 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition" von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung
der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung
gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblalt Heft 16,1987, S. 562).

1004 Diese Zulassung wird zu gegebener Zelt im "Amts- und Milleilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin' (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den
Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
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ZULASSUNGSSCHEIN

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag:

~
Dr. P. BIOmel
Oberregierungsrat

BerHn, den 13.02.1995
Laboratorium 9.12
Verpackungen

'CI]<
Dipl.-lng. B.-U. Wienecke

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige
geprüfte Bruttornasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte
nach 6. einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende ganze
Zahl aufzurunden.

Die Angabe der Bruttomassen für Verpackunggruppe 11 und 111
(Y und Z) muß dabei identisch mit der Angabe der Bruttomasse
für Verpackungsgruppe I (X) sein

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

.2 Bedingungen

.2.1 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen
mit anderen Innenverpackuhgen, wenn durch Prüfung nachgewiesen
und dokumentiert wird, daß die zusammengesetzte Verpackung mit
diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen der Rechtsvor
schriften nach 1. erfüllt.

Nr. D/BAM 4594/4G
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 170

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
die von den in 4. und 5. festgelegten Abmessungen abweichen,
unter folgenden Bedingungen:

1.
1.1

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, $.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 9Ba vom 01. Juni 1991)

- Einhaltung aller sonstigen Spezifikationen der Bauart
- Einhaltung der Grenzlinie des in 4. genannten Masse-Volu-

men-Diagramms
geometrisch ähnliche Form, d.h. vergleichbares Länge/Brei
te/Höhe-Verhältnis
prüf technischer Nachweis einer vqn der BAM anerkannten
Prüstelle über die gleichwertige Leistungsfähigkeit, der der
BAM zuzusenden ist.

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 23.78)

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

1.3

2.

3.

4.

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGB1. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGB1. I, S. 2378)

Antragsteller
Wellpappenwerk Biebesheim GmbH & Co.
Postfach 1220
64581 Biebesheim

Hersteller der Verpackung
Wellpappenwerk Biebesheim GmbH & Co.
Waldstr. 3
64584 Biebesheim

Beschreibung der Bauart
Kiste aus zweiwelliger Wellpappe mit Innenverpackung(en)
(Sack/Säcke aus Kunststoffolie)

Baureihe
Abmessungen:
Ausführung 1 : 274 x 184 x 180 mm (L x B x H)
Ausführung 2 : 389 x 289 x 370 mm (L x B x H)
Ausführung 3 : 714 x 514 x 530 mm (L x B x H)
gern. Masse-Volumen-Diagramm des in 5. genannten Prüfberichtes

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine .0rdnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, . Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die'Beförder~ng gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBl.
1993 Ir s. 234)

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin lt (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach
§ 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGB1. I S. 2121) in Verbindung mit den "Tech
nischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Ver
kehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

Im Auftrag

Labo~atorium 9.12
Verpackungen

Dipl. -Ing. (FH) A. Roesle

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

Berlin! den 15. Februar 1995

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RIO) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir 8. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit

v~~erpaCkungen

,.~

Dipl.-Ing. B.-U. Wienecke

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
I, 11 oder 111.

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbe
stimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung, ent
sprech~nd demen) verwendeten Prüffüllgüter(n)

Maximale Bruttornasse gern. des im Prüfbericht nach 5. enthal
tenen Masse-Volumen-Diagramms:
Ausführung 1: 10,0 kg
Ausführung 2: 50,0 kg
Ausführung 3: 90,0 kg

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 15 vom 31.01.1995 des Antragstellers

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

~ )l ~ I 4G/X' y') z ') /8/ /D/BAM 4594 - WEBr
~ (Herstellungsjahrj die

letzten beiden Stellen)

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:
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Nr. D/BAM 4597/4D
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 079

10. Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen. des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGB1. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das EisenbahnNeuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 {~GBI. I, S. 2378}.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt

machung vom 26. November 1993 (BGB1. I, S. 2022), zuletzt ge
ändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (BGB1. I, S. 2378).

2.

3.

4.

Antragsteller
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Referat WM I 4
Postfach 7360
56057 Koblenz

Hersteller der Verpackung
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Referat WM I 4
Postfach 7360
56057 Koblenz

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Sperrholz

Hersteller-Typenbezeichnung:
TULBEH DM 93 354

Abmessungen: 3420 x 630 x 695 mm (L x B x H)

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be

förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Anderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBI.
1993 II S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom
16. November 1993 (BGBI. 11 S. 2044)

10.3 Die aUfgearbeiteten Verpackungen der zugelassenen Bauart unter
liegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9
des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)"
(Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü- I

fung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

5.

6.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Ergänzend gelten die Spezifikationen gemäß des Prüfsplanes
Nr. 19 vom 30.11.1994 für TULBEH DM 93354 des Bundesamtes für
Wehrtechnik und Beschaffung, Ref. WF I 3 in 56057 Koblenz

Prüfnachweise für die Bauart
Prufbericht Nr. P 5605/8 vom 04.01.1994 der Wehrtechnischen
Dienststelle für Waffen und Munition, Postfach 17 64 in
4470 Meppen

Bauartzulassunq
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbe
stimmungen für die Beför~erung gefährlicher Güter zugelassen.

Berlin, den 15. Februar 1995

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Dipl. -Ing. (FH) A. Roesler

ZU LASSUNGSSCH EI N
Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Ein
schränkungen als erbracht:

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
II oder I1I.

ZIlI'S5IlIl11 Nd! Abldlnin 22 deI Aligelllllirwoll Ein'-itung dulnt,m;oli_1t1l Codu fOr die Btl6r<1'Nng ll,flhrlicho, GOIIf in Seeschiffen ~I.lDG-Codel
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Nr. D/BAM 4598/4D
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 080

9.2 Bedingungen

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBI. I, S. 2022), zuletzt ge
ändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
21. Dezember 1993 (BGBI. I, S. 2378).

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (8GBI. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das EisenbahnNeuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I, S. 2378).

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I,

S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBI. I, s. 1416) 

insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des IMDG
Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991).

Antragsteller
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Referat WM I 4
Postfach 7360
56057 Koblenz

2.
Nehenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung ent
sprechend dem(n) verwendeten PrüffüIIgut(gütern).

Kennzeichnung
Kisten die der zugelassenen Bauart entsprechen sind wie folgt
zu kennzeichnen:

- Maximale Bruttornasse: 242,0 kg

Fertigung von Verpackungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind ausschließlich bereits
gefertigte Kisten gern. 6. Eine Neufertigung erfolgt nicht.

~ 4D/Y 242/8/ : .. /D/BAM 4597 - BW
\~) (Herstellungs)ahri dl.e

letzten beiden Stellen)

7.

8.

9.
9.1

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

3. Hersteller der Verpackung
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Referat NM I 4
Postfach 7360
56057 Koblenz

9.4 Auflagen 4.
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den zu
verwendenden Verschlüssen demj,enigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Sperrholz

Hersteller-Typenbezeichnung:
TULBEH DM 93 347

Abmessungen: 2440 x 500 x 510 mm (L x B x H)
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Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prufberichts festgelegt.

Ergänzend gelten die Spezifikationen gemäß des Prufsplanes
Nr. 17 vom 30.11.1994 für TULBEH DM 93347 des Bundesamtes für
Wehrtechnik und Beschaffung, Ref. WF I 3 in 56057 Koblenz

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

5.

6.

7.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. Q 5605/9 vom 21.06.1994 der Wehrtechnischen
Dienststelle für Waffen und Munition, Postfach 17 64 in
49707 Meppen

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbe 
stimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Ein
schränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
11 oder 111.

- Maximale Bruttomasse : 94,0 kg

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre'Schädigungswirkung bei der Fallprüfung ent
sprechend dem(n) verwendeten Prüffüllgut (gütern) .

Fert igung von Verpackungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind ausschließlich bereits
gefertigte Kisten gern. 6. Eine Neufertigung erfolgt nicht.

Berlin, den 15. Februar 1995

Laboratorium 9.12
Ve~ackungen

Im Auftrag

Dipl. -Ing. (FH) A. Roeslel

ZU LASS UNGSSCH EIN
Zulassung nach Abschnitt 2.2. lIar Allgomolnon Einlo~ung lies !nlomalionalen Coll., tor ~ie 8a16rll~rung g,lth,licher G[llo. in SeellChiflen ~MDG·CGdo)

Approval according 10 saaion 2.2. 01 the GenerllllntrolllJdion 01 th" Inlemallonal MarltlmG Danll"'oUS Goolls Code ~MDG-Codol •

Nr. O/BAM 4599/40
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 081

8. Kennzeichnung
Kisten die der zugelassenen Bauart entsprechen sind wie folgt
zu kennzeichnen:

m 40/Y 94/S/ /O/BAM 4598 - BW
'<J (Herstellungsjahri die

letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

Entfällt

9.2 Bedingungen
Entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2 genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung aer Verpackungen mit den zu
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen)" für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be

förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (EGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBI.
1993 II S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom
16. November 1993 (BGBI. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die aufgearbeiteten- Verpackungen der _zugelassenen Bauart unter
liegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9
des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den
uTechnischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) 11

(Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im llAmts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

1.
1.1

1.3

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBI. I, S. 2022), zuletzt ge
ändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (BGBI. I, S. 2378).

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (EGBI. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das EisenbahnNeuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I, S. 2378).

Antragsteller
Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung
Referat WM I 4
Postfach 7360
56057 Koblenz

Hersteller der Verpackung
Bundesamt für Wehr technik und Beschaffung
Referat WM I 4
Postfach 7360
56057 Koblenz

Beschreibung der Bauart
Kiste aus Sperrholz

Hersteller-Typenbezeichnung;
TULBEH DM 93 362

Abmessungen: 5290 x 560 x 500 mm (L x B x H)

~l:Z~~~~~~i~~~d durch die Beschreibungen, technischen .. zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemaß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Ergänzend gelten die Spezifikationen gemäß des Prüfsplanes
Nr. 18 vom 30.11.1994 für TULBEH DM 93362 des Bundesamtes für
Wehrtechnik und Beschaffung, Ref. WF I 3 in 56057 Koblenz

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. P 5605/7 vom 04.01.1994 der Wehrtechnischen
Dienststelle für Waffen und Munition, Postfach 17 64 in
4470 Meppen

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Nebenbe
stimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zugelassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Ein
schränkungen als erbracht:

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
11 oder 111.

- Maximale Bruttomasse: 419,0 kg

- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung ent
sprechend demen) verwendeten Prüffüllgut(gütern).

Fertigung von Verpackungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart sind ausschließlich bereits
gefertigte Kisten gem. 6. Eine Neufertigung erfolgt nicht.
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8. Kennzeichnung
Kisten die der zugelassenen Bauart entsprechen sind wie folgt
zu kennzeichnen:

o 4D/Y 419/5/ " . /D/BAM 4599 - BW\V (Herstellungsjahr i die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

Entfällt

1. Neufassung zum

ZU LASS UNGSSCH EIN
ZUIB~U"ll n.~ Ab~nil1 22 der Allgemeinen Einlehung du Inlernellone',n Codn rur die e.r6.derung gef6h.li~.. Gilt.. in S..~it!on OMDG·Cedej

App,evlllCC(lrding '0 "dien 22 ollhe G,n...lln1rodudion cl tho Inlern'lienal M"hilTll D1"II"eus Goeds COde OMCG..cod,)

Nr. 7937/lA2
fur die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 041

9.2 Bedingungen
Entfällt

2. Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL 1, S. 2378)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993
(EGBL I, 5. 2378)

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee! vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBL I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

Hersteller der Verpackung
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

3.

4.

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen mit den
verwendenden Verschlüssen demjenigen, der diese Verpackungen
für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10.2 Die Bauart erfüll t die Profanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBl.
1993 Ir 5. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom
16. November 1993 (J?GBL 11 s. 2044)

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.3 Die aufgearbeiteten Verpackungen der zugelassenen Bauart unter
liegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9
des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom
6. August 1975 (BGBl. I s. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) "
(Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt fur Materialforschung und -pro
fungI Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekannt
gabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder
zur Niederschrift einzulegen.

5.

Hersteller-Typenbezeichnung:

Durchmesser des Faßkörperes; 571,5 mm
Höhe 883 nun
Fassungsraum 215 Liter

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prufberichts festgelegt.

Prufnachweise für die Bauart
Prufbericht Nr. 104 459 vom 09 03.1987, 1. Nachtrag zum
Prufbericht Nr. 104 459 vom 28 11.1989 und 2. Nachtrag zum
Prüfbericht Nr. 104 459 vom 05.11.1991 der Versuchsanstalt
Minden (Westf) Abteilung Mechanik Pionierstraße 10 in 4950
Minden

Berlin, den 15. Februar 1995

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 7937/1A2
vom 26.03.1987, den 1. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr.
7937/1A2 vom 26.06.1990 und den 2. Nachtrag zum Zulassungs
schein Nr. 7937/lA2 vom 16.04.1993 der August Schmalenbach GmbH
& Co. KG oH, Auf der Höhe 20 in 4100 Duisburg 1.

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfullt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hierntit mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Guter zuge
lassen.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

6.

Dipl.-Ing. (FR) A. Roeslel

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gef r rpackungen
Im A tr

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
oder 111.

Max. Bruttomasse : 350 kg

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprufung
entsprechend dem (n) verwendeten Pruffüllgut (gütern)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart durfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfullen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:
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9.2 Bedingungen

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

CD 1A2/Y350/S/. . ..... /D/BAM 7937 - SL
(Herstellungsjahr ; die
letzten beiden Stellen)

2. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung noch ,Abschnitt 22 dar AllgolTlQinon Einla~ung das Intlrnalionalan Codaslür ~ia a.lOrdorung galihrlichar GOlGr in Saaschil1an ~MDG·Coda}

Approvot aa:ording to soaion 22 ollha Ganarallntroduction ollha IntarnatlOnal MarnllTlQ Dangarous Goods Coda ~MDG-eodo)

Nr. 8166/1A1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 971

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle BestimmWlgen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBI. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekarmt
machung vom 26. November 1993 (BGBI. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993
(BGBL I, S. 2378)

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

2. Antragsteller
Blefa GmbH
Hüttenstraße 43
57223 Kreuztal

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanfordenmgen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europätschen Übereinkommens über die internationale Be
fördenmg gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 Ir S. 234)

3. Hersteller der Verpackung
B1efa GmbH
Hüttenstraße 43
57223 Kreuztal

4. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeiclmung: 4J 395 Chemie-Behälter 25 bis 60 I

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, Werkstoffspezi
fikationen und Bescheinigungen gemäß der unter 5. genannten
Prüfberichte festgelegt_

Prüfnachweise für die Bauart

Mit Ausnahme der Nenngröße "20 Liter" wird die Bauart des Be
hälters durch die Zeichnung BA 1II6374/92-3a vom 23 11.1994 der
BLEFA GmbH festgelegt. Zusätzlich zu den im u.g. Nachtrag 2 des
Berichtes Nr. 105 400 spezi fierten Verschlüssen ist Bestandteil
der Bauart wahlweise auch der Verschluß gemäß Zeichnung BA 111
6110/91-4b vom 16.12.1991 (einschließlich Änderungszustand b vom
23.11.1994 )

<I> 395
615 mm
325 mm

Fassungsraum:
(max.): 59,7 Liter
(min.): 24,7 Liter

Abmessungen:
Max. Außendurchmesser :
Höhe (max.)

(min. )

5.

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir S. 2044)

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen
der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Richt
linien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin l1 (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrting
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kaMtgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstal t für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Bericht Nr. 105 400 vom 03.11.1987,
Bericht Nr. 105 400 Nachtrag 1 vom 04.03.1992
Bericht Nr. 105 400 Nachtrag 2 vom 16.12.1992 der Deutsche
Bahn AG Zentralbereich Forschung und Versuche Versuchs
zentrum 2, Pionierstraße 10 in 32423 Minden/Westf. bzw.
rechtmäßigem Vorläufer

Berlin, den 08.02.1995

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen-
Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1.Neufassung des Zulassungs
scheins Nr. 8166/1Al der Blefa GmbH, Hüttenstraße 43 in
57223 Kreuztal vom 09.02.1993.

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Dipl.-Ing. (FH) W. Taegner

Die Prüfnachweise werden auch für Verpackungen anerkannt, die
alternativ aus dem austenitischen Edelstahl Werkstoff Nr.
1.4539 nach DIN 17441 gefertigt werden.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11
oder 111.

Max. Dichte für Verpackungsgruppe I
Max. Dichte für Verpackungsgruppe 11
Max. Dichte für Verpackungsgruppe 111

2,33 kg/l
3,50 kg/l
4,61 kg/l

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
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des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 Oe); 300 kPa
(Überdruck) .

2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zul.1l$UfIQ nadl AbllChnOll 22 d., AllII........." E,nIallUllll das lmamalioN'-n Cod.. 1iIr d.. Bet&td.Ml\I\I.üllriKhe, 00•• in S_schir.an (lMDG-Coda)

Approv.1 a~rdlnllio sadfon 22 ot JhIt G....,.J INrodu<:tion olIM 1"lamalioNl M.rftllM Oaflgefotn GooclsC~ {lMDG-eodal

1A1/X2. 3/900/ /D/BAM 8166 BLEFA
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu k~nnzeichnen:

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

7.

8.

Dampfdruck bei 55 oe
Dampfdruck bei 50 oe
Maximal zulässiger Fü.llgrad bei 50 oe

350 kPa (absolut)
300 kPa (absolut)

95 \

Nr. 8492/5H4
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 948

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGBI. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGBI. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I, S. 678), zuletzt geändert durch
das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

9.2 Bedingungen 1.4 Bekanntmachung des Luftfahrt-Bundesamtes vom 15. Juni 1988 in Verbindung mit
der Allgemeinen Erlaubnis zur Beförderung gefährlicher Güter der Luftfahrt-Bundes
amtes vom 15, Juni 1988 (Nachrichten für Luftfahrer 1-114/88 und 1-115/88)

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 AUflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

2.

3.

Antragsteller
Bischof + Klein GmbH
Rahestraße 47
49525 Lengerich

Hersteller der Verpackuna
Bischof + Klein GmbH
Rahestraße 47
49525 Lengerich

Beschreibung der Bauart
Sack aus Kunststoffolie

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen,
Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten
Prüfberichts festgelegt.

prÜfnachwejse fÜr die Bauart
Laborbericht Nr. G 88230 vom 12.10.1988,
Prüfbericht Nr. G 93 121 vom 21.04.1993,

- 1. Nachtrag vom 23.06.1994 und
Kurzprüfprotokoll Berichts-Nr.: 94336 vom 25.10.1994 der Fa. Bischof + Klein
GmbH, 49525 (alt 4540) Lengerich

Hersteller-Typenbezeichnung:
Ventilbodensack

max.
800mm
550mm
200mm

min.
540 mm
450 mm
140 mm

Abmessungen:
Länge:
Breite:
Standbodenbreite:

5.

4.

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBl. II S. 2044)

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBl. 1993 II S. 234)

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen
Beförderung gefährlicher Güter

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährl icher Güter vom 6. August
1975 (BGB1. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt
Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart
wird mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher
Güter zugelassen.

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 8492/5H4
vom 20.10.1994 der Fa. Bischof + Klein GmbH, 49525 Lengerich.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht.
Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppe 111.
- Maximale Bruttornasse : 25,6 kg
- Maximale Schüttdichte 0,9.kgll
- Minimaler Schültwinkel : 24'
- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FÜllgüter in Bezug auf ihre Schä-

digungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüll
güter(n)

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 08.03.1995

5H4/Z 26/S/..•...........JD/BAM 8492 - B + K

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßIg gefertigt werden.
Der Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen
die festgelegte Spezifikation der Bauart. erfüllen.

7.

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

(Herstellungsjahr; die
ietzten beiden Stellen)

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie
folgt zu kennzeichnen:

Im Auftrag

Dipl.-Ing. (FR) W. Taegner

Laboratorium 9.12
Verpackungen
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Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftraq
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9.2
9.2.1

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren
Abmessungen von den geprüften abweichen, unter folgenden Bedingungen:
- gleiche Konstruktion, Werkstoff und Foliendicke
- Länge mindestens 540 mm und maximal 800 mm
- Breite mindestens 450 mm und maximal 550 mm
- Standbodenbreite mindestens 140 mm und maximal 200 mm
- Der prüftechnische Nachweis einer von der BAM anerkannten Prüfstelle über

gleichwertige Leistungsfähigkeit ist der BAM zuzusenden.

2. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung nach Abschnm 22 der Allgemeinen Einl.~ung du Intemationelen eodn rür di_ Baf6rderung lI,rahllicher Guter in Seeschiflen OMOG-Code)

~proVBl ac:eording 10 sealon 22 01 lho General Inttodudion 01 th.. Intemalienal Maritimo DaogeroU$ Goods Code OMDG<:ode)

Nr. BSS3/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 046

9.3 ~
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
VelWendung der Verpackungen mit den zu velWendenden Verschlüssen demjenigen,
der diese Verpackungen für gefährliche Güter velWendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt. zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der VelWendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvor
schriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad,
Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Gü
ter in der zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der
Neufassung der Anlagen A und B vom 15. Januar 1992 (BGB!. 1992 11 S. 95),
zuletzt geändert durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGB!. 1993 II S. 234)
der Ordnung ,für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID)
in der Neufassung vom 16. November 1993 (BGB!. I1 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der TECHNIKAL INSTRUCTIONS FOR THE SAVE TRANSPORT OF
DANGEROUS GOODS BY AIR (leAD-TI) Doc 9284-AN/905 in der 1991-1992-er
Edition
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition" von 1991.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordmmg See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (8GBl. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das GesWldheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBL I, S. 1416) 
insbesondere Absclmitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekarmt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993
(BGBl. I, S. 237B)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Bi
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

2. Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

3. Hersteller der Verpackung
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

4. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung: 200-l-Breitsickentrommel

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prufberichts festgelegt.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der
ÜbelWachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGB!. I S. 2121) in
Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die ÜbelWachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562).

Durchmesser des Faßkörpers : cP
Höhe
Fassungsraum

561 mm
865 mm
203 Liter

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den
Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

S.

Ergänzend gelten die Spezifikationen der sicherheitstechnische
Bewertung der BAM für die vorgesehenen Varianten der konstruk
tiven Auslegung der Deckel mit 2"- und 3/4"-Verschlüssen der
Typen Tri-Sure, Rheem und Technokraft gemäß Z. -Nr. F500-4/183a
vom 04.02.1994 der Fa. August Schmalenbach.

Prüfnachweise für die Bauart
- Prüfbericht Nr. 102 767 vom 29.11.1985,
- 1. Nachtrag zum Prüfbericht Nr. 102 767 vom 14.10.1988 der

Deutschen Bundes bahn, Versuchsanstalt Minden (Westf) Abtei
lung Mechanik Pionierstraße 10 in 4950 Minden

Berlin, den 25. Januar 1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

~m~" W,,"oc'"

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zulassungs
schein Nr. 8553/1A2 der August Schmalenbach GmbH & Co. KG oH,
Auf der Höhe 20 in 47059 Duisburg vom 06.04.1994.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
oder 111.
Max. Schüttdichte 1,0 kg/l
Max. Bruttomasse : 215 kg
Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprufung
entsprechend dem (n) verwendeten Prüffüllgut (gütern)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:
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1A2/Y215/S/ /D/BAM 8553 - SL
(Herstellungsj ahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen

9 . 3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gutem befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die ZUlässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart I der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prufanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBL 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 II S. 234)

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir S. 2044)

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulasung nadl Abschnill. 22 ~'AlI9'l....i...n Einle~ung du l"'.malionalen Cod., für d_ e.lll,darung ga16hr1icha, GUta, '" S..s:hiII.n (lMOG-Co<HJ

~roval I~rdiing 10 M"ion 22 01 m. aa..... llntfodUCIion 01 lhe InlamalGnl1 MlfiliIM O'~'OlJS Good, CocM ~"'DG-e.:.doI)

Nr. 8586/0A1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66305

9.1/66912

Gemäß Antrag der Schmalbach-Lubeca AG, Schmalbachstr. 1,
38112 Braunschweig vom 19.10.1994 wird der Punkt 5.
"Anforderungen an die Bauart/Bauartreihe" der
1. Neufassung zum Zulassugsschein wie folgt erweitert:

5. Anforderungen an die Bauart /Bauartreihe
Die Bauartreihe kann auch den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbe=icht Nr.: 000 016, 8. Nachtrag vom 19.10.1994
der Schmalbach-Lubeca AG:, Prufstelle, Postfach 1454,
38714 Seesen einer Bauartprüfung unterzogen worden sind.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein wird
unter dem Vorbehalt des )ederzeitigen Widerrufs erteilt.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein gilt
nur in Verbindung mit der 1. Neufassung zum Zulassungsschein
Nr. 8586/0A1 vom 06.07.1994 der Schmalbach-Lubeca AG,
Schmalbachstr. 1, 38112 Braunschweig.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein wird
zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin H

(ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen
der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGB1. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Richt
linien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

Berlin, den 01.02.1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

10.4

10.5

Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im ItAmts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Recht sbehel f sbe I ehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der tiundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschri~t einzulegen.

Berlin, den 08.02.1995

(~
Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat !:*

4~/~'/4. I
01 Graßn·'1 k

Tec. scher gestellter

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat
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1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulusung null Abschnitt 22 da. AlIgI""inln Ein!l~lI"'li1d.. lntamltionllan Codu IOr dia ElIlerdlNng gllihrlidllr GOI.. In S..schiTlan ~MDG-Codl)

Approval aocording 10 saaion 22 01 Öla Ganlrallnl.oduction OliM lmamalio,..l M..~j"" Oa",ol» Good, Coda ~MOO-Co6l1

Nr. 8587/3A1
fur die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66306

9.1/66913

Gemäß Antrag der Schmalbach-Lubeca AG, Schmalbachstr. 1,
38112 Braunschweig vom 19.10.1994 wird der Punkt 5.
"Anforderungen an die Bauart/Bauartreihe l1 der
1. Neufassung zum Zulassugsschein wie folgt erweitert:

5. Anforderungen an die Bauart IBauartreihe
Die Bauartreihe kann auch den Baumustern entsprechen. die
gemäß Prüfbe::-icht Nr _: 000 016, 8. Nachtrag vom 19.10.1994
der Schmalbach-Lubeca AG, Prüfstelle. Postfach 1454,
38714 Seesen einer Bauartpriifung unterzogen worden sind.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein wird
unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein gilt
nur in Verbindung mit der 1. Neufassung zum Zulassungsschein
Nr. 8587/3A1 vom 06.07.1994 der Schmalbach-Lubeca AG,
Schmalbachstr. 1, 38112 Braunschweig.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein wird
zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin"
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt fur Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 01.02.1995

1. Nachtrag zur 1. NeufassWlg zum

ZULASSUNGSSCHEIN
ZulassuI\V nach Abschnitt 22 dar AllgI""inln Eiflll~ungdas IntafMllio,..lln Codas IOr dia eole~~Nng gllihrlidlar GOlar In Slnc;hiTlan (IMDG-Coda)

Awronlloxording 10 sadion 22 cllha Ganarallnttoduclion cl tha lnlamatlcllli MlloI.... Olll5llrcus Gccds Coda (IMOG-Ccde)

Nr. 8624/0Al
f'lir die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67166

9.1/66452

Gemäß Antrag der Schmalbach-Lubeca AG, Schmalbachstr _ 1,
38112 Braunschweig vom 31.01.1995 wird der Punkt 5.
"Anforderungen an die Bauart/Bauartreihe" der
1. Neufassung zum Zulassungsschein wie folgt erweitert:

5 . Anforderungen an die Bauart IBauartreihe
Die Bauartreihe kann auch den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr.: 000 010, 6. Nachtrag vom 31.01.1995
der Schmalbach-Lubeca AG, prüfstelle, Postfach 1454,
38714 Seesen einer Bauartprüfung unterzogen worden sind.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein wird
unter dem Vorbehalt des jederzeitigen widerrufs erteilt.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein gilt
nur in Verbindung mit der 1. Neufassung zum zulassungsschein
Nr. 8624/0A1 vom 01.06.1994 der Schmalbach-Lubeca AG,
Schmalbachstr. I, 38112 Braunschweig.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein wird
zu gegebener Zeit im lIAmts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin"
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 09.02.1995

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. BlÜffiel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

~~·t~old raßni
echni cher gestellter

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blünlel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9 12
Verpackungen
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3. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
digungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüll
güter(n)

Zula.ung nld'l Ab~nllln dl' AIIg.....inen Einleitung dn lm.matioMlen Codes IU, d~ B-J6uSarung ;.lihrlicM. Gii'I•• ,,, S..,,;~ull.n ~MDG-Cod.1

N!P'OVlt Ic:oni,ng 10 sec60n 22 oliM ~ne,.llm,oduction01 tM lnt-fNIlional U.r~jll'll Oangtrous Goodl Coda p"')G-Codl)

Nr. 8632/1H2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 062

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB!. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGB!. I S. 1416) - insbesondere Abschnilt 10 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGB!. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 05. Mal 1993 (BGB!. I, S. 678), zuletzt geändert durch das
Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt
zu kennzeichnen:

1H2/X 225/S/ JD/BAM 8632 - M

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

2.

3.

Antragsteller
Mauser-Werke GmbH
Schildgesstr. 71-163
50321 Brühl

Hersteller der Verpackung
Mauser-Werke GmbH
Schlldgesstr.71-163
50321 Brühl

9.3 Jtillllilll!f
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche
Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befülll, zur Kenntnis gebracht werden.

Hersteller-Typenbezeichnung:
Standard-Deckelfaß 120 L

Beschreibung der Bauart
Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel, wahlweise mit Kunststoffinliner

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoff
spezifikationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts
festgelegt.
Ergänzend gelten die Spezifikation gemäß folgender Zeichnungen:

Alternativ gelten die Werkstoffspezifikationen mit folgenden Handelsbezeichnungen:
Werkstoffe des Fasses: Lupolen 5261 Z,

Hostaien GM 7255,
Hostalen GM 6255,
Finathene 56 020 S

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung
der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung
gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGB!. I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblaft Heft 16, 1987, S. 562).

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung
der Anlagen A und B vom 06. Juli 1994 (BGB!. 1994 11 S. 1020)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in
der Neu-fassung vom 16. November 1993 (BGB!. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition" von 1991.

10 ~
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglich
keit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der
zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mifteilungsblaft der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Eraclene HUG 5015,
Vestolen A 6013,
Lupolen 6021 0
Hostalen GD 7255,

Zeichnungs-Nr.: AM-1142.9 b vom 26.09.1990
Zeichnungs-Nr.: PV-2207.1 vom 14.12.1976 oder
Zeichnungs-Nr.: PV-2308 vom 14.03.1990,
Zeichnungs-Nr.: AM-1573.1 a vom 29.01.1981,
Zeichnungs-Nr.: PC-2287 vom 30.11.1987,
Zeichnungs-Nr.: AM-1146.6 vom 08.05.1980 oder
Zeichnungs-Nr.: AM-2913 in der Fassung "Datenblalt 2623-02,
Ausgabe 02 vom 07.01.1994 oder
Zeichnungs-Nr.: AM 1146.5 vom 19.02.1979.

496 mm
790 mm
129 Liter
225 kg

Werkstoffe des Deckels:

Außendurchmesser:
Höhe:
Fassungsraum:
Bruttornasse :

Belüftungssystem:
Belüftungsstift:
Spannringverschluß:

120 L - Faß:
Standard.Deckel:

4.

5. PrÜfnachweise für die Bauart
Prüfberichte des Antragstellers
- Prüfbericht Nr.: XXIX/90 vom 18.12.1990,
- Prüfbericht Nr.: XXIII 90 vom 24.09.1990,
- Prüfbericht Nr.: 1/94 vom 15.02.1994 der Mauser-Werke GmbH,

Schildgesstr. 71-163, 50321 Brühl
- Prüfbericht Nr.: 94 114-113 vom 11,.10.1994 der Hoechst AG, Forschung und

Entwicklung (GB+H), 65926 Frankfurt

Berlin, den 08.02.1995

6. Bauartzylassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird
mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 3. Neufassung ersetzt die 2. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 8632/1 H2
vom 21.09.1994 der Firma Mauser-Werke GmbH, 50319.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt aufgrund der
sicherheitstechnischen Wertung mit Aktenzeichen 9.1/66 929 vom 01.09.1993 bei
Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Maximale Bruttomasse bei Verwendung
für Verpackungsgruppe I: 225 kg
für Verpackungsgruppe 11 und 111: 256 kg

Minimaler Schüllwinkel: 42"
Verglei~hbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre ScM-

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

Im~

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Ir{!)
Dip!.-ing. B.-U. Wienecke
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1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Z.....SSUfI5l Nd! Ab&llnirl 21~. AJ~_in.n Ein'-itung d.. lnl.lNlionalen Cod.s ICw '" a.16.dflung g.ll.hrlidwor Glit.t in SHsdIitlln fWOG·Cod.,

AppflW.1 l<lCCltding 10 HcUon 22 ollhl GlnI..llnl.oduclion of 1hI1n1.rTIIlionel Mantirnl Olng'fOltSGoods Co<;!. fMOG-Cod.1

4. Beschreibung der Bauart
Feinstblechverpackung aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:
Konischer Eimer mit Spannring

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Nr. 8625/1A1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67167

9.1/66453

Gemäß Antrag der Schmalbach-Lubeca AG, Schmalbachstr. 1,
38112 Braunschweig vom 31.01.1995 wird der Punkt 5.
"Anforderungen an die Bauart/Bauartreihe l1 der
I. Neufassung zum Zulassungsschein wie folgt erweitert:

Abmessungen:
Größter Durchmesser:
Höhe (max.)

(min. )

Fassungsraum:
(max. )
(min. )

230 mm
347 mm

79 mm

13,1 Liter
2,2 Liter

5. Anforderungen an die Bauart (Bauartreihe
Die Bauartreihe kann auch den Baumustern entsprechen, die
gemäß Prüfbericht Nr.· 000 010, 6. Nachtrag vom 31.01.1995
der Schmalbach-Lubeca AG, Prüfstelle, Postfach 1454,
38714 Seesen einer Bauartprüfung unterzogen worden sind.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein wird
unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein gilt
nur in Verbindung mit der 1. Neufassung zum Zulassungsschein
Nr. 8625/1A1 vom 25.05.1994 der Schmalbach-Lubeca AG,
Schmalbachstr. 1, 38112 Braunschweig.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein wird
zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin"
(ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 09.02.1995

5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr. 107 121 vom 03.03.1989

107 699 vom 26.07.1989
- 1. Nachtrag vom 29.11.1990

jeweils von der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt, Abt.
Mechanik in 4950 Minden

Prüfbericht Nr. 940 536 vom 18.08.1994
des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Abt.
Verpackung und Gefahrgut, Postfach 109 in 06118 Halle

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Neben
bestimmungen für die Beförderung gefährlicher flüssiger Güter
zugelassen.

Diese 3. Neufassung ersetzt die Zulassungsscheine Nr. 8741/0A2
_ 1. Neufassung vom 15.08.1991 sowie die 2. Neufassungen vom
24.10.1994 und 09.12.1994 der Rheinischen Apparatebau-Anstalt
GmbH in 5000 (50827) Köln 30.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher gilt
bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen
als erbracht:

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungs
gruppen 11 oder 111.

- Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 11 : 1,2 kg/l
Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 111: 1,8 kg/l

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 Oe): 75 kPa
(Überdruck) .

3. Neufassung

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Bliimel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

,ft~.~~

7.

8.

Fertigung von Verpackungen . R.

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen ser~enmaß~g

gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

RID/ADR/OA2/Y/llO/. .. /D/BAM 8741 - RABA
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

ZULASSUNGSSCHEIN
z ....usung nad! AbKhnill21~.Mg.fIIIi...n E"mleilung du Int'rTIIlionllen Cod.s lü. d;' a.16rdflung gefl.hrfocn., Gül.. in SH-=hilf.n (IMOO-Cod.j

~vIII<lCCltding 10 Slaion 21 of lh. GI.....llntrodudion ollhl lnt.rNllio...1M.riI:irnI OIngolous Goods Code (IMOG-CodIj

Nr. 8741/0A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66 908

9.
9.1

9.2

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
deren Abmessungen von den geprüften Baumustern abweichen, unte
folgenden Bedingungen:

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt

machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom OS. Mai 1993 (BGBI. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I, S. 2378)

2. Antragsteller
Rh~inische Apparatebau-Anstalt GmbH
Postfach 32 02 29
50796 Köln

3. Hersteller der Verpackung
Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH
Rochusstr. 217 - 235
50827 Köln

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt
Bauh6he mindestens 79 mm und maximal 347 mm

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sic~ nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschr~ften

für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften

739



(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale

Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in
der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen
A und B vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95),
zuletzt geändert durch die 11. ADR-Anderungsverordnung
vom 4. März 1993 (BGBL 1993 11 s. 234)

- der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. No
vember 1993 (BGBL 11 S. 2044)

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBI. I s. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Rich
tlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr. 107 121 vom 03.03.1989

107 699 vom 26.07.1989
- 1. Nachtrag vom 29.11.1990

jeweils von der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt, Abt.
Mechanik in 4950 Minden

Prüfbericht Nr. 940 536 vom 18.08.1994
des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Abt.
Verpackung und Gefahrgut, Postfach 109 in 06118 Halle

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Neben
bestimmungen für die Beförderung gefährlicher flüssiger Güter
zugelassen.

Diese 4. Neufassung ersetzt die Zulassungsscheine Nr. 8741/0A2
- 1. Neufassung vom 15.08.1991 sowie die 2. Neufassungen vom
24.10.1994 und 09.12.1994 und 3. Neufassung vom 06.02.1995 der
Rheinischen Apparatebau-Anstalt GmbH in 5000 (50827) Köln 30.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher gilt
bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen
als erbracht:

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungs
gruppen 11 oder 111.

Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 11 1,2 kg/l
Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 111: 1,8 kg/l

- Maximaler Dampfdruck der Füllgüter bei
50°C: 120 kPa (absolut)
55 oe: 140 kPa (absolut)

Berlin, den 06. Februar 1995

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15 Oe): 75 kPa
(Überdruck) .

7.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

Im Auftrag

11- !lv>~

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Dipl.-Ing. (FH) A. Roesle

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

4. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulus",ng nach Ab........iI122 d., All~_lMnEin'-ilung d.. lnt.m&liona'-n Cod.s filr'" a.16rd."""" "."MIch.' G{M;r in S...r;:hifl.n (IUDG-Cod.)

Approvlll<ElOlding 10 SlaiCln 22 01 Ir.. a.MraJ Illltoduo2lon 01 Ir.. Irrt.m&liDnll u.,itirnIt OI"5l.roUS Goods CoM (IUDG.cod.j

RID/ADR/OA2/Y/llO/. . . /D/BAM 8741 - RABA
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

1.
1.1

Nr. 8741/0A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 230

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBI. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBl. I, S. 2378)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
deren Abmessungen von den geprüften Baumustern abweichen, unter
folgenden Bedingungen:

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt
Bauhöhe mindestens 79 mm und maximal 347 mm

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378)

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

2.

3.

4.

Antragsteller
Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH
Postfach 32 02 29
50796 Köln

Hersteller der Verpackung
Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH
Rochusstr. 217 - 235
50827 Köln

Beschreibung der Bauart
Feinstblechverpackung aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:
Konischer Eimer mit Spannring

Abmessungen:
Größter Durchmesser: 230
Höhe (max.) 347

(min.) 79

Fassungsraum:
(max.) 13,1 Liter
(min.) 2,2 Liter

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) tür die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale

Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in
der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen
A und B vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95).
zuletzt geändert durch die 11. ADR-Anderungsverordnung
vom 4. M<':\rz 1993 (BGBl. 1993 11 S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. No
vember 1993 (BGBL Ir s. 2044)
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10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBI. I s. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Rich
tlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

6.

des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und Umweltschutz GmbH, Abt.
Verpackung und Gefahrgut, Postfach 109 in 06118 Halle

Bauartzulassung
Die unter 4. und S. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten Neben
bestimmungen für die Beförderung gefährlicher flüssiger Güter
zugelassen.

Diese 3. Neufassung ersetzt die Zulassungsscheine Nr. 8875/1A2
- 1. Neufassung vom 15_08.1991 sowie die 2. Neufassungen vom
17.10.1994 und 30.01.1995 der Rheinischen Apparatebau-Anstalt
GmbH in 5000 (50827) Köln 30.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher gilt
bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen
als erbracht:

Berlin, den 23. Februar 1995

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungs
gruppen 11 oder 111.

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

(~
Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

~~U?J:~
Dipl. -Ing.~ A. Roesler

7.

Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 11 : 1,2 kg/l
Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 111: 1,8 kg/l

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei'
55 oe vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 75 kPa
(Überdruck) .

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

3. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

ZIJlasslJng nach AJuchnin 22 d.r "lIg......in.n einl.~ungdas Intlmalion.lln Cc>das f(ir dia Bof6,d.rung g.flh,lich.r Giilar In S...chin.n ~MDG.Cod.)

Approval 'CCIlrding tc> Sldian 22 01 IM G.n.rallnuc>dudion c>llhllnllmalion.1 "'.r~i..... O'"'II.IC>u. Gc>c>d. Cc>d. (lMOG.(;c>d.j

1.
1.1

Nr. 8875/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 137

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBI. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

9.
9.1

9.2

1A2/Y/llO/. . . . /D/BAM 8875 - RABA
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
deren Abmessungen von den geprüften Baumustern abweichen, unter
folgenden Bedingungen:

1.2

1.3

2.

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBI. I, S. 2'022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember
1993 (BGBL I, S. 2378)

Gefahrgutverordnung EiSenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I, S. 2378)

Antragsteller
Rheinische Apparatebau-Ans~altGmbH
Postfach 32 02 29
50796 Köln

Gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt
- Bauhöhe mindestens 79 mm und maximal 347 mm

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

Prüfbericht Nr. 940 536/1 vom 04.01.1995

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:
Konischer Eimer mit Spannring

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gef'ährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen
Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale

Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in
der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen
A und B vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 s. 95),
zuletzt geändert durch die 11. ADR-Änderungsverordnung
vom 4. März 1993 (BGBI. 1993 11 S. 234)
der Ordnung für die interna'tionale Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. No
vember 1993 (BGBl. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code
(IMDG Code) in der Fassung des Amendment 26-91 - insbe
sondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
der UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised
edition" von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (8GBI. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Rich
tlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft
16,1987, S. 562).

13,1 Liter
2,2 Liter

230 mm
347 mm

79 mrn

Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr. 107 121 vom 03.03.1989

107 699 vom 26.07.1989
- 1. Nachtrag vom 29.11.1990

jeweils von der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstalt, Abt.
Mechanik in 4950 Minden

Abmessungen:
Größter Durchmesser:
Höhe (max.)

(min. )

Hersteller der Verpackung
Rheinische Apparatebau-Anstalt GmbH
Rochusstr. 217 - 235
50827 Köln

Fassungsraum:
- (max.)

(min. )

5.

3.

4.
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10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für f<faterialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 06. Februar 1995

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vor
schriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförde:r;ung gefährlicher flüssi
ger Güter zugelassen.

Diese 1. Neufassung zum Zulassungsschein Zulassungs-Nr.
ersetzt den Zulassungsschein Zulassungs-Nr. 8907/0A1 vom
27.11.1989, den 1. Nachtrag zum Zulassungsschein Zulas
sungs-Nr. 8907/0A1 vom 23.04.1991, den 2. Nachtrag zum
Zulassungsschein Zulassungs-Nr. 8907/0A1 vom 04.05.1993
sowie den 3. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8907/0A1 vom
08.08.1994 der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen.

Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 11 : 1,2 kg/l
Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 111; 1,8 kg/l

f'.laximaler Dampfdruck bei sooe 200 kPa (absolut)
Dampfdruck bei 55°e 233 kPa (absolut)

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungs
gruppen 11 oder 111.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw.
Einschränkungen als erbracht:

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

ii-!LO-;FkoeSler

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 166 kPa
<Überdruck) .

Zulassung n.od! Ab:lctuloin 22 <Se, AlgelNiMft Einleitung du'ntlm.tionalen Cod.,.l" die Bal6rdan.ong gaUIvlicf>ar Gl'Itl, in SM:IC:hi'Iln ~MOG.(;odal

Applo~11 Ig;;ordinoa 10 Mman 2'2 ollha Ganar.llnlrodudion ollha Intlm.lion.oll.4lri1ima OltllillrolfS Good. Coda 'l.4OG-<:odll

Zulassungs-Nr. 8907/0A1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66785

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

,.
1.1

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Be
kanntmachung vom 26. November 1993 (BGB1. I, S. 2022),
zuletzt geändert durch das Eis~nbahn-Neuordnungsgesetzvom
21. Dezember 1993 (BGBL I, s. 2378)

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

RID/ADR/OAI/Y/250/. . . .. /D/BAM 8907 - SLW
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

1.2 G~fahrgutverordnungEisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4.
E1senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993
(BGBL I, S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378) 9. Nebenbestimrmmgen

9.1 Befristungen
entfällt

2. Antragsteller
Schrnalbach-Lubeca AG
Schmalbachstr. 1
38112 Braunschweig

9.2 Bedingungen
entfällt

3. Hersteller der Vemackung
Schmalbach-Lubeca AG
Braunschweiger Str. 26
38723 Seesen

9.3 Widernlf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widernlfs erteilt.

4. Beschreibung der Bauart
Feinstblechverpackung aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:
Flachkanne

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

Abmessungen:
Grundmaße Oberboden 73 rrun 0

Boden 73 rrun 0

Prufnachweise für die Bauart
Prufberichte des Antragstellers/Herstellers
Nr. 000 012 vom 20.10.1989

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß des unter 5. genannten Prufberichts festgelegt.

1. Nachtrag vom 10.05.1989
2. Nachtrag vom 13.07.1990
3. Nachtrag vom 03.06.1992

- 4. Nachtrag vom 22.07.1992
5. Nachtrag vom 26.01.1994·
6. Nachtrag vom 29.04.1994
7. Nachtrag vom 27.06.1994

- 8. Nachtrag vom 01.09.1994

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestirrmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale
Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in
der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen
A und B vorn 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 II S. 95),
zuletzt geändert durch die 11. ADR-Änderungsverordnung
vom 4. März 1993 (BGBl. 1993 11 S. 234)

- der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter (RIO) in der Neufassung vom 16. No
vember 1993 (BGBl. 11 S. 2044)

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Rich
tlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) lt (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

0,56 LiterFassungsraum

Höhe 140

5.
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10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (I88N 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung~

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe widerspruch ~rhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift· einzulegen.

Berlin, den 20.01.1995

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vor
schriften nach 1. Die Bauart wird mit den in 9. genannten
Nebenbestinunungen für die Beförderung gefährlicher flüssi
ger Güter zugelassen.

Diese 1. Neufassung zum Zulassungsschein Zulassungs-Nr.
ersetzt den Zulassungsschein Zulassungs-Nr. 8908/1Al vom
27.11.1989, den 1. Nachtrag zum Zulassungsschein Zulas
sungs-Nr. 8908/1Al vom 23.04.1991, den 2. Nachtrag zum
Zulassungsschein Zulassungs-Nr. 8908/1Al vom 04.05.1993
s0wie den 3. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 8908/1Al vom
08.08.1994 der Schmalbach-Lubeca AG, 3370 Seesen.

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

1. Neufassung zum

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

~~~
~ß

nol Graß ick
Tec sche AngestelltE

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
Güter gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw.
Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche flüssige Güter der Verpackungs
gruppen 11 oder 111.

Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 11 1,2 kg/l
Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 111; 1,8 kg/l

- Maximaler Dampfdruck bei 50°C 200 kPa (absolut)
Dampfdruck bei 55°C 233 kPa (absolut)

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener Gas~ bei
55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C); 166 kPa
(Überdruck) .

ZULASSUNGSSCHEIN
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Zulassungs-Nr. 8908/1Al
für die Bauart einer V~rpackung zur Beförderun

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66786

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

1.
1.1

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBL I, S. 1416) 
insbesondere Absdmitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
lMOO-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

Q~ 1A1/Y/2S0/ /D/BAM 8908 - SLW

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, s. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (BGBL I, 8. 2378)

9.
9.1

Nebenbestirrrnungen
Befristungen
entfällt

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutände:rungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378)

9.2 Bedingungen
entfällt

2. Antragsteller
Schmalbach-Lubeca AG
Schmalbachstr. 1
38112 Braunschweig

9.3 Widerruf
Diese ZulassWlg wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widen:'1..1fs erteilt.

3.

4.

Hersteller der Verpackung
Schmalbach-Lubeca AG
Braunschweiger Str. 26
38723 Seesen

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

Hersteller-Typenbezeichnung;
Flachkanne

Abmessungen:
Grundmaße Oberboden 73 ITIll 0

Boden 73 mm 0

Prufnachweise für die Bauart
Prüfberichte des Antragstellers/Herstellers
Nr. 000 012 vom 20.10.1989

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen
gemäß des unter 5. genannten Prufberichts festgelegt.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des FassWlgsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens über die internationale

Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)' in
der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen
A und B vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95),
zuletzt geändert durch die 11. ADR-Änderungsverordnung
vom 4. März 1993 (BGBI. 1993 11 S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. No
vember 1993 (BGBl. 11 S. 2044)

- des International Maritime Dangerous Goods Code
(IMDG Code) in der Fassung des Amendment 26-91 - insbe
sondere Section 10 und Annex I

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
der UNITED NATIONS in der Fassung der 11 Seventh revised
edition" von 1991.

0,56 LiterFassungsraum

1. Nachtrag vom 10.05.1989
2. Nachtrag vom 13.07.1990

- 3. Nachtrag vom 03.06.1992
4. Nachtrag vom 22.07.1992
5. Nachtrag vom 26.01.1994
6. Nachtrag vom 29.04.1994

- 7. Nachtrag vom 27.06.1994
- 8. Nachtrag vom 01.09.1994

Höhe ; 140 mm

S.

743



10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 deo
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBl. I s. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Rich
tlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 9100/1A2
der August Schmalenbach GmbH & CO. KG oH, Auf der Höhe 20 in
4100 Duisburg 1 vom 28.03.1990.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
'len als erbracht:

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
oder 111.
Max. Bruttornasse 212 kg
Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung
entsprechend demen) verwendeten Prüffüllgut (gütern)

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Berlin, den 20.01.1995
8. Kennzeichnung

Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

.. /n/BAM 9100 - SL
(Herstellungsjahrj die
letzten beiden Stellen)

lA2/Y212/S/.

Bedingungen

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

9.2

9.
9.1

Im Auftrag

./ i/-')
'~nold raßni '

reehni eher gestell

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

I. Neufassung zum

9 . 3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung nadl AbllChnitl22 de, Allgemeinen Einle~ullg du Intemalionalen Codes lur die Bo16rdeNIlg ger~hr!idler GOter in S.eschiNen QMDG·Code)

Approval aocording 10 ....dion 22 01 Ihe GenerallntlodUdJon 01 Ihe Intemalional Maritime Danlle,ous GooeIs Code QMDG-Coda)

Nr. 9100/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 051

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee' vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, s.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz· GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993
(BGBL I, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378)

2. Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

10 Hinweise
10.1 Die ZUlässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenvp-r
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 Ir S. 234)

- der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGB1. Ir S. 2044)

3. Hersteller der Verpackung
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

4. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

5.

6.

Hersteller-Typenbezeichnung: -

Durchmesser des Faßkörpers : fj; 560 mm
Höhe 874 mm
Fassungsraum 200 Liter

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
- Prüfbericht Nr. 108 071 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsan-

stalt Minden (Westf) Abteilung Mechanik Pionierstraße 10 in
4950 Minden vom 14.11.1989

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen
der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBl. I s. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Richt
linien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 08.02.1995
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1. Neufassung zum

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

1A2/Y370/S/. . .. /D/BAA 9110 - SL
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

serienrnäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Kennzeiclmung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packW1gen sind wie folgt zu kennzeichnen:

8.Im Auftrag

f!Le r V
Dipl. -Ing. (FH) W. Tae

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

ZULASSUNGSSCHEIN 9.2 Bedingungen

ZulIlSUI'IQ nad! Abschnill22 do, AUgo....inon Einleitung <tos InlO"WllioNllon Codes ,'" dio Bot6.dorung goUh,lidIo, Girlo. in Sonchiflon ~MOG.codol

~prov.1 oocording 10 Hc:tion 22 01 tho Go".r.t Inlloduc:tion 01 tho Inlom.tio".l Mlrilimo O.ngorollS Goods Codo (IMOG-Codo)

Nr. 9110/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 039

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBL I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekarmt
machung vom 26. November 1993 (BGB1. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993
(BGBL I, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Bi
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBL 1,

S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I. S. 2378)

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen , des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
VerpackWlgsbauart bleiben unberührt.

2. Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

3. Hersteller der Verpackung
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

4 . Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:

10.2 Die Bauart erfüllt die Prufanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

_ des Europäischen Übereinkomnens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGB1. 1992 11 s. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 Ir S. 234)

- der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RIO) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir S. 2044)

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

Durchmesser des Faßkörpers :
Höhe
Fassungsraum

571,5 mm
871 mm
211 Liter

der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITEO NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

5.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prufberichts festgelegt.

Prufnachweise für die Bauart
Prufbericht Nr. 108 190 vom 15.11.1989 und 1. Nachtrag zum
Prufbericht Nr. 108 190 vom OS .11.1991 der Versuchsanstalt
Minden (Westf) Abteilung Mechanik Pionierstraße 10 in 4950
t-linden

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlieg
der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Rich
linien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Nittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prufun

. Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genarmten
Nebenbestirranungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulIegen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 9110/1Al
vom 03.04.199;, und den I. Nachtrag zum ZulassWlgsschein Nr.
9110/1Al vom 16.04.1993 der August Schmalenbach GmbH & Co. KG
oH, Auf der Höhe 20 in 4100 Duisburg 1.

Be.rlin, den 08.02.1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
VOll Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag ._-

7.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei BinhaltWlg der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

VerwendWlg für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
oder II!.
Max. Bruttomasse : 370 kg
Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprufung
entsprechend dem (n) verwendeten Prüffüllgüter (n)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
qefertiqt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die

Dr. P. Blümel
Oberregi erungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Dipl.-Ing. (FH) W. Ti
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1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulasung /WIch Ab!lChnil1 22 <Mf "IV-_Inen EinlHung <MS 1n1."",'ion.alatn Codul1if or.. e.r6f<MfUnlIll.rihflicl'w. GÜ'l.r In S..lIChitl.n ~t.lDG·ColMoJ

Appnw-./.a;ofding 10 ..dion 22 01 iM~....., InI1OdUdion 01 iMllUrNltioAil M.Mimt OI....ousGoods Codl ~MDG-Cod.J

Nr. 9112/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 040

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBL I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMOO-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

9. NebenbestilTDllW1gen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen

9. 3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 AUflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I,
s. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 .(BGBI. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993
(BGBL I, S. 2378)

2.

3.

4.

5.

6.

Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

Hersteller der Verpackung
Sulo Eisenwerk Streuber & Lolunann GmbH & Co. KG
Biinder Straße 85
32051 Herford

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:

Durchmesser des Faßkörpers : 571,5 nrn
Höhe 882 nm
Fassungsraum 211 Liter

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfbericht Nr. 108 150 vom 15.11.1989, 1. Nachtrag zum
Prufbericht Nr. 108 150 vom 05.11.1991 und 2. Nachtrag zum
Prüfbericht Nr. 108 150 vom 02.04.1993 der Versuchsanstalt
Minden (Westf) Abteilung Mechanik Pionierstraße 10 in 4950
Minden

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
Nebenbestinrnungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 9112/1A2
der August Schmalenbach GmbH & Co. KG oH, Auf der Höhe 20 in
4100 Duisburg 1 vom 03.04.1990, den 1. Nar:htrag zum Zulas
sungsschein Nr. 9112/1A2 vom 16.04.1993 und den 2. Nachtrag zum
Zulassungsschein Nr. 9112/1A2 vom 15.09.1993

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der" Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der. jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt dJe Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Guter

des Europäischen Übereinkormlens über die internationale Be
förderung gefährlicher Guter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (8GBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 II S. 234)

der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RIO) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL II S. 2044)

des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITEO NATIONS in der Fassung der lISeventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegeJ
der Überwachung der Fert igung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter v~m 6. August
1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Richt
linien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) n (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im nAmts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
Berlin ll (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 08.02.1995

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11
oder 111.

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

- Max. Bruttomasse : 370 kg
- Max. Schüttdichte : 1,6 kg!Liter

Schüttwinkel : 35 0

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung ent
sprechend (dem) verwendeten Pruffüllgut bzw. -gütern

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

8 . Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packW1gen sind wie folgt zu kennzeichnen:

1A2/Y3 70/S/. . ..... /D/BAM 9112 - SL
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)
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Dr. P. Blumel
Oberregierungsrat

Dipl.-Ing. (FH) W. TaE



1. Neufassung zum 9. Nebenbestimmungen

ZULASSUNGSSCHEIN
9.1 Befristungen

entfällt
Zl,IlUSlllIg nacll Ab:r:#lnitl22 dir "ng.rnoinan Elnllill,lllg du Intom.Honalln CodulQr dil 8<llördONIIg gllthrlich.r Gü1l1ln S.o9Chiflon ~MOG-Cod'l
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Zulassungs-Nr. 9277/3AJ.
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Guter
Aktenzeichen 9.1/66 726

9 . 2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzEütigc::n
Widerrufs erteilt.

1. Rechtsgrundlagen
1.1' Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991

(BGBL I, S. 1714), zulet~t geändert durch das Gesund-.
heitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni
1994 (BGBL I, S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in
Verbindung mit Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundes
anzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicher
stellen, daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulas
sungsscheins über eine ordnungsgemäße Verwendung der
Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für ge
fährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
1.2

1.3

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Be
kanntmachung vom 26. November 1993 (BGB1. I, S. 2022),
zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der
4. Eisenbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993
(BGB1. I, S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn
Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB1. I, s. 2378)

10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge
lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innen
verpackungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet
sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden
Rechtsvorschriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle
sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglichkeit
mit den Verpackungswerkstoffen) f"t:!r die ·Beförderung ge
fährlicher Güter in der zugelassenen Verpackungsbauart
bleiben unberührt.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher
flüssiger Stoffe gilt bei Einhaltung der folgenden Grenz
werte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen
Zeichnungen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen

. gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Beschreibung der Bauart
Feinstblechverpackung aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel
Hersteller-Typenbezeichnung: konischer Kanister

Prufnachweise für die Bauart
Prufbericht Nr. 000 029 vom 29.08.1990 und dem 1. Nachtrag
zum Prufbericht Nr. 000 029 vom 19.07.1994 der Prufstelle
der Schmalbach-Lubeca AG, Postfach 1454 in 38714 Seesen

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter
- des Europäischen Übereinkommens uber die internationale

Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in
der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anla
gen A und B vom 06. Juli 1994 (BGBl. 1994 11 s. 1020)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. No
vember 1993 (BGBL 11 s. 2044)
des Internat10nal Maritime Dangerous Goods Code
(IMDG Code) in der Fassung des Amendment 26-91 - insbe
sondere Section 10 und Annex I

12. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist
bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87,
schrif~lich oder zur Niederschrift einzulegen. .

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS
der UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised
edition" von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart un
terliegen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen
nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung gefährlicher
Güter vom 6. August 1975 (BGBl. I s. 2121) in Verbindung
mit den "Technischen Richtlinien für die Überwachung der
Fertigung von Verpackungen zur Beförderung gef'ährlicher
Guter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese 2. Neufassung wird zu gegebener Zeit im nAmts- und
Mitteilungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

400 mm
251 mm x 225
257 mm x 231 mm
22,85 Liter

Mantelhöhe
Oberboden
Boden
Fassungsraum

Bauartzulas-sung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vor
schriften nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9.
genannten Nebenbestinunungen für die Beförderung gefährli
cher Guter zugelassen.

Antragsteller
Schmalbach - Lubeca AG
Schmalbachstraße 1
38112 Braunschweig

Hersteller der Verpackung
Schmalbach - Lubeca AG
Metallverpackungswerk Seesen
Braunschweiger Straße 26
38723 Seesen

6.

4.

5.

3.

2.

Berlin, den 06.02.1995
Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen
11 oder 111.
Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 11 1,2 g/crn3

Maximale Dichte für Verpackungsgruppe 111: 1,8 g/cm3

Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampf
druck des Füllgutes plus Partialdruck evtl. vorhandener
Gase bei 55°C vermindert um 100 kPa auf der Grundlage
des maximalen Füllungsgrades und einer Fülltemperatur
von 15°C):. 73,3 kPa (Überdruck).

Maximaler Dampfdruck der Füllgüter bei 50°C 120 kPa
(absolut) bzw. bei 55°C 140 kPa (absolut).

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr.
9277/3A1 vom 16.04.1991 der Firma Schmalbach-Lubeca AG,
3370 Seesen.

Fachgruppe 9. 1

~v~~:~~:~;:~rheit

~
D1pl.-Ing. B.-U.

Laboratorium 9.12
Verpackungen

. -Ing. (FH) A. Staacks-Fohl

7. Fert igung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serien
mäßig gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten,
daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festge
legte Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

("::\ 3A1/Y/llOI , In/BAM 9277 - SLW
~ (Herstellungsjahr,

die letzten beiden Stellen)
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1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
lAl/X2. 0/700/ /D/BAM 9299 - SL

(Herstellungsjahri die
letzten beiden Stellen)

ZUlusung ...d1 AblChnin 22 d•• AII".~iMnEin..1Iung du lnt.mal........n Codft tiw d'- S.l~'d.""'""./ihrlidl•• GOI.' in S••lIdlitl.n (lMOG-Cod.J
"""oov.l .ocord,n" 10 "mon 22 04 tM "-Mf1IIllntrodUdion olIM Inlto/NItJl)~r t.4&111j_ O.ng.,o," Good$ eoo. (lMDG.co.M1

für die
Nr. 9299/1Al

Bauart einer Verpackung zur Beförderung
gefährlicher Güter

Aktenzeichen 9.1/67 037

9.
9.1

Nebenbestirrunungen
Befristungen
entfällt

1.
1.1

Rechtsgrundlagen
Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S.
1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

9 . 2 Bedingungen

9 . 3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteil t .

Hersteller-TypenbezeichnlUlg: RSF 216 I

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mitnichtabnehmbarem Deckel

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter 5. genannten Prufberichts festgelegt.

Hersteller der Verpackung
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gutem befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen , des FassWlgsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestirrunungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Befördenmg gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBL 1993 Ir S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL Ir S. 2044)
des International l-1aritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

571,5 nm
884
216 Liter

Abmessungen
Durchmesser des Faßkörpers :
Höhe
Fassungsraum

Gefahrgutverordmmg Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutändenmgsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I, S. 2378)

Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße 85
32051 Herford

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dez. 1993
(BGBL I, S. 2378)

2.

3.

4.

1.3

1.2

5.

6.

Prufnachweise für die Bauart
Priifbericht 108 970 vom 25.06.1990 der Deutschen Bundesbalm,
Versuchsanstalt Minden (Westf) Abteilung Mechanik
Pionierstraße 10 in 4950 Minden

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genarmten
Nebenbestirrunungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.
Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 9299/1A1
~er August Schmalenbach GmbH & Co. KG oH, Auf der Höhe 20 in
4100 Duisburg 1 vom 10.10.1990.

Die Eignung der Bauart für die Befördenmg gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

- Verwendung fur gefährliche Guter der Verpackungsgruppen I, 11
oder II!.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fert igung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt
Heft 16, 1987, S. 5621.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

- Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d. h. Dampfdruck
des Füllgutes plus Partialdntck evtl. vorhandener Gase bei
55°C vermindert um 100 kPa auf der Gnmdlage des maximalen
Füllungsgrades und einer Fülltemperatur von 15°C): 300 kPa
(ÜberdIuck) .
Dampfdruck bei 55°C 350 kPa (absolut)
Dampfdruck bei 50°C 300 kPa (absolut)

Berlin, den 23.02.1995

Im Auftrag

DiX;n~ W. Taege

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

2,0 kg/l
3,0 kg/l
4,4 kg/l

- Max. Dichte für Verpackungsgruppe I
- Max. Dichte für Verpackungsgruppe 11
- Max. Dichte für Verpackungsgruppe 111

Max. Bruttomasse: 426,8 kg

- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgliter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprl1fung
entsprechend dem (n) verwendeten Prl1ffüllgut (gütern)

7. Fertigung von Verpackungen
Nach d~r zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertl.gt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
s~rienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tl.on der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:
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8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt
zu kennzeichnen:

1H21X225/S/ .ID/BAM 9624 - Schütz

Nr. 9624/1H2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1166 567

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB!. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGB!. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang i des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGB!. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGB!. I, S. 678), zuletzt geändert durch das
Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

2. Antragsteller
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofsstraße 25
56242 Selters

3. Hersteller der Verpackung
Schütz Werke GmbH & Co. KG
Bahnhofsstraße 25
56242 Selters

4. Beschreibung der Bauart
Faß aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:
Weithals - Faß 120 I

Außendurchmesser: 496 mm
Fassungsraum: 128 Liter
Bruttomasse : 256 kg

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoff
spezifikationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts
festgelegt.

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen und Herstellungsrnonat)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 Widerruf
Diese ZUlassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche
Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglich
keit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der
zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung
der Anlagen A und B vom 06. Juli 1994 (BGB!. 1994 11 S. 1020)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in
der Neu-fassung vom 16. November 1993 (BGB!. tI S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition" von 1991.

5.

6.

Prüfnachweise für die Bauart
Prüfberichte der Deutschen Bundesbahn Versuchsanstalt Minden (West!.) Abteilung
Mechanik bzw. Deutsche Bahn Zentralbereich Forschung und Versuche,
Versuchszentrum 2, Pionierstraße 10, 32423 Minden
- Bericht Nr. 109772 vom 30.01.1991
- 1. Nachtrag zum Bericht Nr. 109772 vom 19.07.1991
- 2. Nachtrag zum Bericht Nr. 109 772 vom 25.09.1992
- 3. Nachtrag zum Bericht Nr. 109772 vom 12.03.1993
- 4. Nachtrag zum Bericht Nr. 109 772 vom 18.06.1993
- 5. Nachtrag zum Bericht Nr. 109 772 vom 04.02.1994

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird
mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung
der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung
gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGB!. I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Guter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,1987, S. 562).

10.4 Diese ZUlassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstall für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
iicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesansfall für
Maferiallorschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 9624/1 H2
vom 31.08.1993 und den 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein
Nr.9624/1 H2 vom 11.01.1994 der Firma Schütz Werke GmbH & Co. KG,
Bahnhofsstraße 25 in 56242 Selters.

Die im 5. Nachtrag erfolgte Fallprüfung wird auch für eine Bruttomasse von 256 kg für
Verpackungsgruppe II und 111 anerkannt.

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag:

Berlin, den 13.03.1995

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag:

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt aufgrund der
sicherheitstechnischen Wertung mit Aktenzeichen 9.1/66 929 vom 01.09.1993 bei
Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen gegenüber festen
körnigen oder pulverförmigen Stoffen als erbracht:

Maxirnale Bruttornasse : 256 kg
Maxirnale Bruttomasse bei Verwendung
für Verpackungsgruppe I : 225 kg
für Verpackungsgruppe 11 : 256 kg
für Verpackungsgruppe 111: 256 kg

Maximale Schüttdichte : 1,2 - 1,6 kgll
Minirnaler Schüttwinkel: 38 0

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FÜllgüter in Bezug auf ihre Schä
digungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dern(n) verwendeten Prüffüll
güter(n)

7. Fertigung von Veroackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienrnäßig gefertigten Verpackungen die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

..~
I

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Dip!.- Ing.(FH) A. Staacks-Fohl
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~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle _
Bestimmungen und Hinweise dieses Zuiassungsscheins über eine ordnungsgemaße
Verwendung der Verpackungen mit den zu verwendenden Verschlüssen demjenigen,
der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

9.4

~
Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart
bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvor
schriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad,
Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Gü
ter in der zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter
_ des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung

gefährlicher Güter auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der
Neufassung der Anlagen A und B vo_m 15. Januar 1992 (BGBI. 1992_11 S. 95),
zuletzt geändert durch die 11. ADR-Anderungsverordnung vom 4. Marz 1993
(BGBI. 1993 11 S. 234) . _
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Guter (RIO)
in der Neufassung vom 16. November 1993 (BGBI. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition" von 1991.

10
10.1

2. Antragsteller
Papierverarbeitung Sachsa GmbH
Südstraße 4-6
37447 Wieda (Südharz)

1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zula!lStll'lg nadl Abxhnlft 22 dar AII~_ilMn Ein'-ilunsI du lnarnalioNolen Codu fQr cf.. S.16"'-NtlliI o-'JIwlid-.t 00.,11I s.ur.hitlan (IIolQG-CooHI

Appro".l acc:onlinv to Maio<l22 01 the Genaralll'llroduc:lion 01 the llllarnational Iot.rilm. D-rllllfOUS Goodll CodoI (IUOG.code)

NI'. 966215M2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1167 064

1. Rechtsgryndlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGBI. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGBI. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I, S. 678), zuletzt geändert durch das
Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

3. Hersteller der Verpackung
Papierverarbeitung Sachsa GmbH
Südstraße 4-6
37447 Wieda (Südharz)

4. Beschreibung der Bauart
Sack aus Papier mehrlagig, wasserbeständig

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der _ .
Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes uber die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975_ (BGBI. I S. 2121) In

Verbindung mit den "Technischen Richtlinien für die Uberwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16,
1987, S. 562).

Hersteller-Typenbezeichnung:
OK-Kreuzbodensack 60 x 110 cm

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstall für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen,
spezifikationen und Bescheinigungen gemäß
festgelegt.

Abmessungen:
Länge
Breite
Standbodenbreite

: 1100 mm
600 mm

: 160mm

technischen Zeichnungen, Werkstoff
des unter 5. genannten Prüfberichts

10.5 Rechlsbehellsbelehrung .
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den
Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 10. Februar 1995

5.

6.

PrÜfnachweise fÜr die Bauart
Bericht Nr. 109504 vom 08.03.1991 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstall Min
den, Abt. Mechanik, 4950 Minden und
Prüfbericht Nr. PSA 17/94 vom 15.12.1994 der PapierverarbeilUng Sachsa GmbH,
37447 Wieda (Südharz)

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird
mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein NI'. 9662 vom 13.03.1991 der
Papierverarbeitung Sachsa GmbH, 3426 Wieda (Südharz).

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei ·Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht.
Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111.
- Maximale Bruttornasse 25,5 kg
- Maximale Schüttdichte 0,3 kgll
- Minimaler SChüttwinkel 24"
- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der FÜllgüter in Bezug auf ihre Schädi-

gungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüll-güter(n)

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag .

.~
i

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

~"W;."""

7. Fertjgung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden.
Der Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen
die festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie
folgt zu kennzeichnen:

5M2/Y 26/S/ JO/BAM 9662 - Sa

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfälll

9.2 Bedingungen
entfällt

9.3 ~
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehall des jederzeitigen Widerrufs erteill.
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1A2/Ji*) /s/ . . /D/BAM 9731 - MR
(Herstellungsjahri die
letzten heiden Stellen)

1. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
ZulalOUnog nach At..chnrn 22 da, AJlgalllOllnon Elnla~unll du Intomallonalan Coda,ll'l. dio Bef6rdarunllllalth,tlch" Gülo. in Sonchilfon OMDG·Codaj

Approvol occordinll 10 sol;tion 22 01 Iha GonarallnuoduClion 01 lho lnlomotional MaritilllOl Oanll"ou, Goods Coda OMOG-Codol

Nr. 9731/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Befördenmg

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66576

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB1. I,

S. 1714), zuletzt geändert durch da·s GesundheitseinrichtWlgen
Neuordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBL I, S. 1416)
- insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

B.

9.
9.1

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

CD
*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige

abgeprüfte Bruttornasse ·unter Berücksichtigung der Grenzwerte
nach Nr. 6. einzusetzen i dabei ist auf die nächstfolgende
ganze Zahl aufzurunden.

Nebenbest immungen
Befristungen
entfällt

1.2

1.3

2.

3.

Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der FassWlg der Bekannt
machung vom 26. November 1993 (BGBL X, S. 2022), zuletzt
geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (ooBl. I, S. 2378)

Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGB1. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL X, S. 2378)

Antragsteller
Müller GmbH
Industrieweg 5
79618 Rheinfelden

Hersteller der Verpackung
Müller GmbH
Industrieweg 5
79618 Rheinfelden

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
deren Abmessungen von den geprüften Baumustern abweichen, unter
folgenden Bedingungen:

gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt
- Bauhöhe (Variante ohne Transportmodul) mindestens 600 mm

und maximal 800 mm

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, Cler diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden. .

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mi t abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeic~Wlg:
Absorbersystem.

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
- Bericht Nr. 110 084 vom 07.06.1991 der Deutschen Bundesbahn,

Versuchsanstalt Minden/W., Abt. Mechanik, Pionierstraße 10,
4950 Minden

- Bericht Nr. 110 084 -. Nachtrag 1 vom 20.04.1994 der Deutschen
Bundesbahn, Versuchsanstal t Minden/W., Abt. Mechanik,
Pionierstraße 10, 32432 Minden

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberühr~.

10.2 Die Bauart erfüll t die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der
Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGB1. 1993 Ir S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16.11.1993
(BGBL Ir S. 2044)

- des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in "der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I

- der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROU$ GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

250 mmInnendurchmesser

Variante ohne Transportmodul :
Höhe (min. - 25 1) 600 nun

(max. - 40 1) BOO mm

Höhe des Transportmoduls 15S mm
Fassungsraum (min.) 25,5 Liter

(max.) 41 Liter
Max. Bruttomasse (min. 40 kg

(max. 60 kg

5.

4.

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und S. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
Nehenbestimrrnmgen für die Beförderung gefährlicher Guter zuge
lassen.

Die Prüfungen des Berichtes· Nr. 110 084 - Nachtrag 1 vom
20.04.1994 der Deutschen Bundesbalm, Versuchsanstalt Minden/W.
Abt. Mechanik, Pionierstraße 10, 32432 Minden werden für die
geänderte Bauform gern. Zeichnungs-Nr.: UN 9102 vom 21.10.1993
OIe" (mit Transportmodul) anerkannt.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBI. I s. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Rich
tlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001) n (Verkehrsblatt Heft
16, 19B7, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin ll (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 9731/1A2
vom 10.06.1991 der Firma Müller GmbH.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (SAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich

·oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 15.02.1995

7.

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11
oder 111.
Max. Schüttdichte für Verpackungsgr. 1,11,111: 1,15 kg/l
Min. Schüttwinkel: 38 0

Max. Bruttornasse (min): 40 kg
(max) , 60 kg

Die Bauart darf ferner für die festen gefährlichen Güter
verwendet werden, für die "hermetisch dicht" bzw. "luftdicht"
verschlossene Verpackungen gefordert werden.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen VerpacJq.mgen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Fachgruppe 9. 1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

751



1. Neufassung

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulusung n.ch Absoehnin 22 dQr Allgemoin.n einl.~ung des lnlem.lion.l.n Codn tOr die Bo16rdenmg g.'ihrlichor Gut" In Snsoehiff.n ~MDG"Cod'l
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Nr. 9732/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66577

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (OOBl. I,

S. 1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416)
- insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekarmt
machWlg vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt
geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (OOBl. I, S. 2378)

1.3 GefahrgutverordnWlg Eisenbahn - GGVE, "in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,
s. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. .Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

8 . Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver-

CD
pUnackungen Si:~ wie folgt zu kennzeichnen, MR

1A2/X /8/... . ..... /D/BAM 9732
(Herstellungsjahri die
letzten beiden Stellen)

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige
abgeprufte Bruttornasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte
nach Nr. 6. einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende
ganze Zahl aufzurunden.

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9.2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
deren Abmessungen von den geprüften Baumustern abweichen, unter
folgenden Bedingungen:

gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt
Bauhöhe (Variante-ohne Transportmodul) mindestens 600 mm
und maximal 800 mm

9 . 3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

2.

3.

4.

5.

6.

Antragsteller
Müller GmbH
Industrieweg 5
79618 Rheinfelden

Hersteller der Verpackung
Müller GmbH
Industrieweg 5
79618 Rheinfelden

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:
Absorbersystem

Irmendurchmesser ; 400 mm

Variante ohne Transportmodul ;
Höhe (min. - 60 1) 600

(max. - 80 1) 800
Höhe des Transportmoduls 155 mm
Fassungsraum (min.) 61 Liter

(max.) 80,7 Liter
Max. Bruttomasse (min.) 90 kg

(max.) 130 kg

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genannten Prüfberichts festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
- Bericht Nr. 110 085 vom 07.06.1991 der Deutschen Bundesbahn,

Versuchsanstalt Minden/W., Abt. Mechanik, Pionierstraße 10,
4950 Minden
Bericht Nr. 110 085 - Nachtrag 1 vom 20.04.1994. der Deutschen
BWldesbahn, Versuchsanstalt Minden/W., Abt. Mechanik,
Pionierstraße 10, 32432 Minden

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genarmten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen ..

Die Prüfungen des Berichtes Nr. 110 085 - Nachtrag 1 vom
20.04.1994 der Deutschen BWldesbahn, Versuchsanstalt Minden/W.,
Abt. Mechanik, Pionierstraße 10, 32432 Minden werden für die
geänderte Bauform gern. Zeichnungs-Nr.: UN 9102 vom 21.10.1993
"e" (mit Transportmodul) anerkannt.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 9732/1A2
vom 10.06.1991 der Firma Müller GmbH.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezügl ich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassener
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Ubereinkonunens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der
Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und E
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 II S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGBl. 1993 Ir 8. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Guter (RID) in der Neufassung vom 16.11.1993
(BGBl. Ir 8. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendat ions on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 def
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBL I s. 2121) in Verbindung mit den "Technischen Rich
tlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, 8. 5621.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 15.02.1995

7.
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Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11
oder II!.
Max. Schüttdichte für Verpackungsgr. I, I1 und III: 1,2 kg/l
Min. Schüt twinkel: 38 0

Max. Bruttornasse (min): 90 kg
(max): 130 kg

Die Bauart darf ferner für die festen gefährlichen Güter
verwendet werden. für die "hermetisch dicht" bzw. "luftdicht"
verschlossene Verpackungen gefordert werden.

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß geWährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten VerpackWlgen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfall sicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag



1. Neufassung zum
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7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpac,kungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Nr. 9733/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66578

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBl. I I

s. 1714) I zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen
Neuordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. 1 1 S. 1416)
- insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung 'der Bekarmt
machung vom 26. November 1993 (BGBl. I, S. 2022), zuletzt
geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom
21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBl. I,

.S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGBL I, S. 2378)

2. Antragsteller
Müller GmbH
Industrieweg 5
79618 Rheinfelden

3. Hersteller der Verpackung
Müller GmbH
Industrieweg 5
79618 Rheinfelden

4 . Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:
Absorbersystem

Innendurchmesser : 560 mm

Variante ohne Transportmodul :
Höhe (min. - 100 1) 600 mm

(max. - 140 1) 800 mm
Höhe des Transportmoduls 150 mm
Fassungsraum (min.) 101 Liter

(max.) 141,5 Liter
Max. Bruttornasse (min. 150 kg

(max. 220 kg

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des un
ter 5. genarmten Prüfberichts festgelegt.

5. Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr. 110 086 vom 07.06.1991 der Deutschen Bundesbahn,
Versuchsanstalt Minden/W., Abt. Mechanik, Pionierstraße 10 1

4950 Minden
Bericht Nr. 110 086 - Nachtrag 1 vom 20".04.1994 der Deutschen
Bundesbahn, Versuchsanstalt Minden/W., Abt. Mechanik,
Pionierstraße 10 1 32432 Minden

6 . Bauartzulassung
Die .unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genannten
Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.

Die Prüfungen des Berichtes Nr. 110 086 - Nachtrag 1 vom
20.04.1994 der Deutschen Bundesbahni Versuchsanstalt Minden/W.
Abt. Mechanik, Pionierstraße 10, 32432 Minden werden für die
geänderte. Bauform gern. Zeichnungs-Nr.: UN 9102 vom 21.10.1993
neu (mit Transportmodul) anerkarmt.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 9733/1A2
vom 10.06.1991 der Firma Müller GmbH.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver-

CD
Pn:Ckungen Si:~ wie folgt zu kennzeichnen,

1A2/X /S/. . /D/BAM 9733 MR
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

*) An dieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilige
abgeprüfte Bruttornasse unter Berücksichtigung der Grenzwerte
nach Nr. 6. einzusetzen; dabei ist auf die nächstfolgende
ganze Zahl aufzurunden.

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

entfällt

9 . 2 Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen,
deren Abmessungen von den geprüften Baumustern abweichen, unter
folgenden Bedingungen:

gleiche Konstruktion, Wanddicke, Werkstoff und Querschnitt
Bauhöhe (Variante ohne Transportmodul ) mindestens 600 mm
und maximal 800 mm

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteil t.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demj eni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart , der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mi t den Verpackungswerkstof
fen) für -die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der
Fassung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBl. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vorn 4. März 1993
(BGBL 1993 Ir S. 234)

- der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung
gefährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16.11.1993
(BGBL Ir S. 2044)

- des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10

. und Annex I
- der Recornmendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der

UNITED NATIONS in der Fassung der uSeventh revised edition lr

von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes' über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBl. I s. 2121) in Verbindung mit den lrTechnischen Rich
tlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft
16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, 'Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung (BAM) , 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 15.02.1994

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gil t bei Einhaltung der folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkun
gen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11
oder 111.
Max. Schüttdichte für Verpackungsgr. I, 11 und 111: 1,2 kg/l
Min. Schüt twinkel: 38 0

Max. Bruttornasse (min): 150 kg
(max): 220 kg

Die Bauart darf ferner für die festen gefährlichen Güter
verwendet werden, für die "hermetisch dicht" bzw. "luftdicht"
verschlossene Verpackurigen gefordert werden.

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

t?f~.'
Ing.t. Prauß
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1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
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Zulassungs-Nr. 9761/1H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66840

9.1/66100

Gemäß Antrag der Fa. Bartmut Müller, Kunststoffverarbeitung
GmbH & Co. KG, 24511 Neumünster vom 26.09.1994 werden die
Punkte 4.5 Höchstzulässige Bruttomasse, 8. Kennzeichnung
und 9.5 "Die Dichte der Füllgüter" wie folgt geändert; der
Punkt 5. Anforderungen an die Bauart der 1. Neufassung zum
Zulassungsschein Zulassungs-Nr. wird wie folgt erwei tert:

4. Beschreibung der Bauart
4.5 Höchstzulässige Bruttomasse

1,27 kg

5. Anforderungen an die Bauart
Die Bauart kann auch den Baumustern entsprechen, die gemäß
Prüfberich t Nr. 940545/5 vom 21. 09 .1994 der Abteilung
Verpackung und Gefahrgut des TÜV OS tdeu tschland Sicherhei t
und Umwel tschu tz GmbH, Mi tglied der TÜV Reinland Gruppe,
Köthener Str. 33, 06118 Halle einer Bauartprüfung un terzogen
worden sind.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzeichnen:o1H1IY/100/ ••.••••••••..•. /D/BAM 9761 - HH

(Herste11ungsdatum gem. Nr. 6.2(e),

Anhang I, lHDG-Code deutsch)

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
9.5 Die Dich te der Füllgüter darf 1,20 g' cm- 3 (Verpackungsgrup

pen 11 und 111) nicht überschrei ten.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein
Zulassungs-Nr. wird unter dem Vorbehal t des j ederzei tigen
\liderrufs erteilt.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein
Zulassungs-Nr. gilt nur in Verbindung mi t der 1. Neufassung
zum Zulassungsschein Zulassungs-Nr. 9761l1H1 vom 13.06.1994
der Firma Hartmu t Müller-Kunsts toffverarbei tung GmbH & Co.
KG, Gadelander Str. 137, 24539 Neumünster .

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein
Zulassungs-Nr. wird zu gegebener Zeit im IlAmts- und Mittei
lungsblat t der Bundesans tal t für Materialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Rech tsbehelfs belehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe \1iderspruch erhoben werden. Der lJiderspruch ist
bei dem Präsiden ten der Bundesans tal t für Materialforschung
und -prüfung (BAM) J 12205 Berlin, Unter den Eichen 87,
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

12205 Berlin, den 13.12.1994

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR HATERlALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)

1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zul• ..-g N1dl Atlldlflin 22 ~r ....ganwifl.f1 EirlllitIIng ~.lnIINn&'iorIallfl CodH fiIr IM a.16r~Nng;.fitvliclMr GiiI.r ifI S.uchilf.n ~104OG-Cod.J

Approv.1 .c:c.oldirla 10 ,..I;lion 22 olIM o.M..llf1uodua!ofl olIM IfII.m.llionall.l.riIinw O.nga,ous Goods CorM ~t04DG-eode)

Zulassungs-Nr. 9762/3H1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/66841

9.V66377

Gemäß Antrag der Fa. Hartmut Müller, Kunststoffverarbeitung
GmbH & Co. KG, 24511 Neumünster vom 26.09.1994 werden die
Punkte 4.5 Höchstzulässige Bru ttomasse, 8. Kennzeichnung
und 9.5 "Die Dichte der Füllgüter ll wie folgt geändert; der
Punkt 5. Anforderungen an die Bauart der 1. Neufassung zum
Zulassungsschein Zulassungs-Nr. wird wie folgt erwei tert:

4. Beschreibung der Bauart
4.5 Höchstzulässige Bruttomasse

1,34 kg

5. Anforderungen an die Bauart . ..
Die Bauart kann auch den Baumustern entsprechen, dIe gemaß
Prüfbericht Nr. 940545/6 vom 21.09.1994 der Abteilung
Verpackung und Gefahrgut des TÜV OS td~u tschland Sicherhei t
und Umweltschutz GmbH, Mi tglied der TUV Reinland Gruppe,
Köthener Str.33, 06118 Halle einer Bauartprüfung unterzogen
worden sind.

8. Kennzeichnung . ... .
Die nach der zugelassenen Bauart serlenmaßlg geferHgten
Verpackungen sind dauerhaft und gut sichtbar wie folgt zu
kennzei chnen:o3H1/Y/100/ .••••••••..••.. /D/BAM 9762 - HH

(Herstellungsdatum gem. Nr. 6.2(e),

Anhang I, lHDG-Code deutsch)

9. Auflagen über die Verwendung der Verpackungen
9.5 Die Dichte der Füllgüter darf 1,20 g'cm J (Verpackungsgrup

pen 11 und 111) nicht überschreiten.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein
Zulassungs-Nr. \11 i rd un ter dem Vorbehal t des jederzei tigen
\lider rufs ertei I t.

Dieser 1. Nachtrag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein
Zulassungs-Nr. gilt nur in Verbindung mit der 1. Neufassung
zum Zulassungsschein Zulassungs-Nr. 9762/3Hl vom 13.06.1994
der Firma Hartmut Müller-Kuns ts toffverarbei tung GmbH & Co.
KG, Gadelander Str. 137, 24539 Neumünster.

Dieser 1. Nach trag zur 1. Neufassung zum Zulassungsschein
Zulassungs-Nr. wird zu gegebener Zei t im "Amts- und Mi ttei
lungsbla t t der Bundesanstal t für Ma terialforschung und
-prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

Recntsbehel fsbe1ehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe lJiderspruch erhoben werden. Der lJiderspruch ist
bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung
und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87 J

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

12205 Berlin, den 13.12.1994

Unter den Eichen 87

BUNDESANSTALT FÜR HATERlALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAH)

Dr. P. 81üme1
Oberregierungs ra t
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2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung nadl Abldlnitt 22 dor AUgernoln.n Einleitung d.. lnl"malionalen CCld"s liir die Be!6rdeNng gol'hrlidlor Güler In S".sehitlen ~MOG·Cod.)
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Nr. 9948/1A2
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1167 003

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGBI. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGBI. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGBI. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I, S. 678), zuletzt geändert durch das
Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. i S. 2378)

2. Antragsteller
Thieimann
Container Systeme GmbH
Astenbergstraße 21
57319 Bad Berleburg

3. Hersteller der Verpackung
Thielmann
Container Systeme GmbH
Astenbergstraße 21
57319 Bad Berleburg

4. Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit abnehmbarem Deckel

Hersteller-Typenbezeichnung:
Gefahrgutbehälter GGB 550 (200 i)

1A21X2.1/2501 .I0/BAM 9948· TCS

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

9. Nebenbestimmungen
9.1 Befristungen

enttällt

9.2 Bedingungen
enttällt

9.3 Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

9.4 ll.Y.!!.agml
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle

. Bestimmungen und Hinweise' dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen für gefährliche
Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüilt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglich
keit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der
zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung
der Anlagen A und B vom 06. Juli 1994 (BGBI. 1994 11 S. 1020)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in
der Neu-fassung vom 16. November 1993 (BGBI. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMOG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITEO
NATIONS in der Fassung der "Seventh revised edition" von 1991.

PrÜfnachweise für die Bauart
Prüfberichte des Antragstellers

Prüfbericht Nr.: 111 134 vom 20.03.1992 der Deutschen Bundesbahn, Ver
suchsanstalt Minden (Westt.), Abt. Mechanik, 4950 Minden und
Prüfbericht Nr.: 940 598 vom 31.01.1995 des TÜV Ostdeutschland, Sicherheit und
Umweltschutz, 06118 Halle

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoff
spezifikationen und Bescheinigungen gemäß des unter 5. genannten Prüfberichts
festgelegt.
Ergänzend gilt Spezifikation gemäß der Zeichnung Nr. 3.7.0013.3 A vom 13.01.1994.
Alternativ dürfen die Werkstoffe 1.4301, 1.4401, 1.4404, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4539
und 1.4571 eingesetzt werden.

5.

Außendurchmesser:
Fassungsraum:
Bruttomasse:
Höhe:

550 mm
202 Liter
448,3 kg

1350 mm

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung
der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung
gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffent
licht.

10.5 Rechtsbehellsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 15.02.1995

6. Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird
mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen tür die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 9948/1 A2
vom 19.01.1994 der Firma Thielmann Container Systeme GmbH, 57319 Bad Berleburg.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht:

Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11 oder 111.
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe I : 2,1 kgll,
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 11 : 3,2 kgll,
max. Dichte für Stoffe der Verpackungsgruppe 111: 4,7 kg/l.
Ggf. ist dabei die Begrenzung der Nettohöchstmasse nach Anhang I des IMDG-Code
deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991) zu beachten.
Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des FÜllgutes plus
Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei 55°C vermindert um 100 kPa auf der
Grundlage_ des maximalen Füllungsgrades und einer FÜlltemperatur von 15°C):
167 kPa (Uberdruck).
Dampfdruck bei 55°C: 233 kPa (absolut)
Dampfdruck bei 50°C: 200 kPa (absolut)

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen

ImiA~

Dr. P. Blüme;
Oberregierungsrat

Dipl.-Ing. B.-U. Wienecke

7. Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

8. Kennzeichnuna
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt
zu kennzeichnen:

755



1. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulassung Rll'*' Abtdlnin 22 dar ABllU,.",.n EinlHung des lnllrnalionaloln Codes für eh e.l6rOeN/li 1l."MietM. GCiler in S..'5IChillan (IMOG-Coda'

AppIOY.1 a(ll;Q!di"5l1o Maion 22 01 tt.. a.n.l1lllntrClduction 01 tha lnttomllioll&l M••iI..... D.~ovsGoo<b Code (IMOG.(;ode)

Nr. 10007/5H4
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Ak1enzeichen 9.1/67 100

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB!. I, S. 1714), zuletzt

geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neuordnungs-Gesetz - GNG vom
24. Juni 1994 (BGB!. I S. 1416) - insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit
Anhang I des IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

9.
9.1

9.2
9.2.1

9.3

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen
Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren
Abmessungen von den geprüften abweichen, unter folgenden Bedingungen:
- gleiche Konstruk1ion, Werkstoff und Foliendicke
- Länge mindestens 500 mm und maximal 650 mm
- Breite mindestens 400 mm und maximal 530 mm
- Standbodenbreite mindestens 140 mm und maximal 145 mm
- Ventilbodenbreite mindestens 140 mm und maximal 149 mm
- Der prüttechnische Nachweis einer von der BAM anerkannten Prüfstelle über

gleichwertige Leistungsfähigkeit ist der BAM zuzusenden.

~
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom
26. November 1993 (BGB!. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahr
gutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGB!. I, S. 678), zuletzt geändert durch
das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGB!. I S. 2378)

9.4 AY!!l!!l.en
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen mit den zu verwendenden Verschlüssen demjenigen,
der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen
Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

Beschreibung der Bauart
Sack aus Kunststoffolie

Hersteller der Verpackung
Bischof + Klein GmbH& Co.
Rahestr. 47
49525 Lengerich

Antragsteller
Bischof + Klein GmbH& Co.
Rahestr. 47
49525 Lengerich

Hersteller-Typenbezeichnung:
Ventilbodensack

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung
gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fassung der Bekanntmachung der
Neufassung der Anlagen A und B vom 15. Januar 1992 (BGB!. 1992 11 S. 95),
zuletzt geändert durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
(BGB!. 199311 S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO)
in der Neufassung vom 16. November 1993 (BGB!. 11 S. 2044)
des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) in der Fassung
des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10 und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNITED NATIONS in der Fassung der ·Seventh revised edition' von 1991.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvor
schriften für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad,
Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Gü
ter in der zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

max.
650 mm
530 mm
145 mm
149 mm

min.
500 mm
400 mm
140 mm
140 mm

Abmessungen:
Länge:
Breite:
Standbodenbreite:
Ventilbodenbreite:

4.

3.

2.

5.

6.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoff'
spezifikationen und Bescheinigungen gemäß der unter 5. genannten Prüfnachweise
festgelegt.

PrÜfnachwejse für die Bauart
Prüfbericht Nr. G 92 148 vom 21.05.1992,
Prüfbericht Nr. G 95 007 vom 09.01.1995
Kurzprüfprotokoll Nr. 95 005/1 vom 31.01.1995,
Kurzprüfprotokoll Nr. 95005/2 vom 31.01.1995 und
Kurzprüfprotokoll Nr. 95 005/3 vom 31.01.1995 der Bischof + Klein GmbH& Co.,
49525 Lengerich

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart
wird mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher
Güter zugelassen.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der
Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die
Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGB!. I S. 2121) in
Verbindung mit den 'Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von
Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)' (Verkehrsblatl Heft 16,
1987, S. 562).

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im 'Amts- und Mitteilungsblatl der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin' (ISSN 0340-7551)
veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Beriin, Unter den
Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 10007 vom 02.06.1992 der
Bischof + Klein GmbH& Co., 4540 Lengerich.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhallung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht.
Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11 oder 111.
- Maximale Bruttomasse : 26 kg
- Maximale Schüttdichte : 1,3 kg/I
- Minimaler Schüttwinkel : 25'
- Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre ScM-

digungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüffüll
güter(n)

7. Fertjgung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden.
Der Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen
die festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

Berlin, den 14. Februar 1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

?;())
~-U. Wienecke

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie
folgt zu kennzeichnen:

5H4/Y ·)/S/ ./D/BAM 10007 - B + K

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

'> An diese Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilig geprütte Bruttomasse,
unter Berücksichtigung der Grenzwerte nach 6. einzusetzen; dabei ist auf die
nächstfolgende ganze Zahl aufzurunden
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2. Neufassung zum

ZULASSUNGSSCHEIN
Zulul~ Nlc:h Absdlnin 22 0.. AJIgoomoinon Ein~iIung d.. lntatr\at....'-n Codnlllr~ B.IOrl$9tUllliIll"ilvlicft9. GüI., in S ..-=Ml,n QI.lDG-Codaj

Approvalao;ordi"ll10 seaion 22 01 \IM G'lMIllIllntroduc:6on 01 \IM ImllNltional Marit,,,,,, Dang.rous Goods Coda ~MOG.cod'1

Nr. 1001214A1
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Ak1enzeichen 9.1/67 096

von den geprüften abweichen, unter folgenden Bedingungen:
_ Einhaltung aller sonstigen Spezifikationen der Bauart
_ Einhaltung der Grenzlinie des Masse-Volumen-Diagramms gem.

Zeichnungs-Nr.: 2988 vom 26.01.1993 der Bauer GmbH
_ geometrisch ähnliche Form, d.h. vergleichbares Länge/Breite/Höhe-Verhältnis
_ prüftechnischer Nachweis einer von der BAM anerkannten Prüfstelle über die gleich

wertige Leistungsfähigkeit, der der der BAM zuzusenden ist

9.3 ~
Diese ZUlassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekanntmachung vom

26. November 1993 (BGBI. I S. 2022), zuletzt geändert durch Eisenbahn-Neuord
nungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

1.2 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Eisenbahn-Gefahrgut
änderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (BGBI. I, S. 678), zuletzt geändert durch das
Eisenbahn-Neuordnungsgesetz vom 21. Dezember 1993 (BGBI. I S. 2378)

2. Antragsteller
Bauer GmbH
Eichendorffstraße 62
46354 Südlohn

9.4 ~
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen, daß alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen mit den zu verwendenden Verschlüssen demjenigen,
der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern
befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.

10 Hinweise
10.1 Die Zulässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart

bezüglich der Verpackungsart, der Innenverpackungen, des Fassungsraums bzw. der
Masse richtet sich nach den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (z. B. Füllgrad, Verträglich
keit mit den Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der
zugelassenen Verpackungsbauart bleiben unberührt.

3. Hersteller der Verpackung
Bauer GmbH
Eichendorffstraße 62
46354 Südlohn

4. Beschreibung der Bauart
Kiste aus Stahl, mit Innenverpackungen
(Säcke aus Kunststoffolie)

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur Beförderung gefährlicher
Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher
Güter auf der Straße (AOR) in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung
der Anlagen A und B vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993 (BGBI. 199311 S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RIO) in
der Neufassung vom 16. November 1993 (BGBI. 11 S. 2044)

Hersteller-Typenbezeichnung:
SAP 450 bis SAP 800

Abmessungen:
kleinste Ausführung: 1200 x 1000 x 835 mm (L x B x H)
größte Ausführung: 1200 x 1000 x 1235 mm (L x B x H)

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterliegen der Überwachung
der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des Gesetzes über die Beförderung
gefährlicher Güter vom 6. August 1975 (BGBI. I S. 2121) in Verbindung mit den
"Technischen Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt Heft 16, 1987, S. 562).

5.

Spezifikation:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnungen, Werkstoffspezifi
kationen und Bescheinigungen gemäß der unter 5. genannten Prüfberichte festgelegt.

Prüfnachweise für die Bauart
Bericht Nr. 111 652 vom 11.08.1992 einschließlich des

- 1. Nachtrages vom 03.11.1992 der Deutschen Bundesbahn, Versuchsanstall
Minden (West!.), Abt. Mechanik, 4950 Minden

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mitteilungsblatt der Bundes
anstalt für Materiallorschung und -prüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-spruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Präsidenten der Bundesanstalt für
Materiallorschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

1. Neufassung

Berlin, den 14. Februar 1995

ZulassUßg Mcn AbllChnitl 22 dor AUglmeinen Einleitung des Inlemaliol'laltn Codes tür dia 8016rdlrong g-ttAtulic:hor GOlor in Suscllitlln ~MDG·Codel

~al ac:cordirllllO Ma'On 22 oll'" Glnoral lntroduetion oll'" IlllefNlional Maritime Danglrou, Good, Code jlMOG.codll

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

~
I

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

ZULASSUNGSSCHEIN

Bauartzulassung
Die unter 4. und 5. beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach 1. Die Bauart wird
mit den in 9. genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.

Diese 2. Neufassung ersetzt die 1. Neufassung zum Zulassungsschein Nr. 1001214Al
vom 22.03.1993 der Bauer GmbH, 4286 Südlohn.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der
folgenden Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erbracht.
Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen I, 11 oder 111.
- Maximale Bruttomasse des Masse-Volumen-Diagramms gem. Zeichnungs-Nr.: 2988

vom 26.01.1993 der Bauer GmbH
kleinste Ausführung : 585 kg
größte Ausführung : 630 kg

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre Schädi
gungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) verwendeten Prüf-füllgüter(n)

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muß gewährleisten, daß die serienmäßig gefertigten Verpackungen die
festgelegte Spezifikation der Bauart erfüllen.

6.

7.

8. Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie foigt
zu kennzeichnen:

Nr. 10087/1Al
für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung

gefährlicher Güter
Aktenzeichen 9.1/67 034

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Venoackunoen. deren Abme"'lnnen

')

9.
9.1

9.2
9.2.1

4A1/X ·)/S/ ./O/BAM 10012 - Bauer

(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

An ~ieser Stelle ist entsprechend der Baugröße die jeweilig geprüfte Bruttornasse unter
Beruckslchtlgung der Grenzwerte nach 9.2.2 einzutragen; dabei ist auf die nächst
folgende ganze Zahi aufzurunden.

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen

Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen mit anderen
Innenverpackungen, wenn durch Prüfung nachgewiesen und dokumentiert wird, daß die
zusammengesetzte Verpackung mit diesen Innenverpackungen die Prüfanforderungen
der Rechtsvorschriften nach 1. erfüllt.

1. Rechtsgrundlagen
1.1 Gefahrgutverordnung See - GGVSee vom 24. Juli 1991 (BGB1. I, S.

1714), zuletzt geändert durch das Gesundheitseinrichtungen-Neu
ordnungs-Gesetz - GNG vom 24. Juni 1994 (BGBl. I, S. 1416) 
insbesondere Abschnitt 10 in Verbindung mit Anhang I des
IMDG-Code deutsch (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1991)

1.2 Gefahrgutverordnung Straße - GGVS, in der Fassung der Bekarmt
machung vom 26. November 1993 (BGB1. I, S. 2022), zuletzt geän
dert durch das Eisenbahn-NeuordnWlgsgesetz vom 21. Dez. 1993
(BGBL I, S. 2378)

1.3 Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE, in der Fassung der 4. Ei
senbahn-Gefahrgutänderungsverordnung vom 05. Mai 1993 (8GB1. I,
S. 678), zuletzt geändert durch das Eisenbahn-Neuordnungsgesetz
vom 21. Dezember 1993 (BGB1. I, S. 2378)

2. Antragsteller
Sulo Eisenwerk Streuber & LohmaIUl GmbH & Co. KG
Sünder Straße 85
32051 Herford
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Hersteller-Typenbezeiclmung: 216,5 1 Rollsicken-Schweißfaß

Beschreibung der Bauart
Faß aus Stahl mit nichtabnehmbarem Deckel

Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zeichnun
gen, Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß des
unter S. genannten Prüfberichts festgelegt.

Hersteller der Verpackung
Sula Eisenwerk Streuber & Lohmann GmbH & Co. KG
Bünder Straße es
32051 Herford

(BGBL 1993 II S. 234)
der Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung ge
fährlicher Güter (RID) in der Neufassung vom 16. November
1993 (BGBL II S. 2044)

- des International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
in der Fassung des Amendment 26-91 - insbesondere Section 10
und Annex I
der Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der
UNI TED NATIONS in der Fassung der lISeventh revised edition"
von 1991.

10.3 Die gefertigten Verpackungen der zugelassenen Bauart unterlie
gen der Überwachung der Fertigung von Verpackungen nach § 9 des
Gesetzes über die Beförderung gefährlicher Güter vom 6. August
1975 (BGBl. I S. 2121) in Verbindung mit den "Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Verpackungen
zur Beförderung gefährlicher Güter (TRV 001)" (Verkehrsblatt
Heft 16, 1987, S. 562).

571,5 JTUTli containerger.: 585 mm
885 mm
218 Liter

Abmes sungen:
Durchmesser des Faßkörpers :
Höhe
Fassungsraum

4.

3.

5.

6.

Prufnachweise für die Bauart

- Prüfbericht 112 028 der Versuchsanstalt Minden (Westf) Abtei
lWlg Mechanik Pionierstraße 10 in 4950 Minden vom 19.11.1992

Bauartzulassung
Die unter 4. und S. beschrieben'e Bauart erfüllt die Vorschrif
ten nach 1. Die Bauart wird hiermit mit den in 9. genarmten
Nebenbestimmungen füz: die Beförderung gefährlicher Güter zuge
lassen.
Diese 1. Neufassung ersetzt den Zulassungsschein Nr. 10087/1A1
der August Schmalenbach GmbH & 'Co. KG oH, Auf der Höhe 20 in
4100 Duisburg 1 vom Q4. 12 .1992.

10.4 Diese Zulassung wird zu gegebener Zeit im "Amts- und Mittei
lungsblatt der Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung, Berlin" (ISSN 0340-7551) veröffentlicht.

10.5 Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei
dem Präsidenten der Bundesanstal t für Materialforschung und
-prüfung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich
oder zur Niederschrift einzulegen.

Berlin, den 22.02.1995

Fachgruppe 9.1
Betriebs- und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter
gilt bei Einhaltung qer folgenden Grenzwerte bzw. EinschränkW"l
gen als erbracht:
- Verwendung für gefährliche Güter der Verpackungsgruppen 11

oder 111. '

- Max. Dichte für Verpackungsgruppe 11 : 1,2 kg/l
Max. Dichte für Verpackungsgruppe 111 : 1,8 kg/l

- Maximaler Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck
des Füllgutes plus .Partialdruck evtl. vorhandener Gase bei
55°C vermindert \ll1l 100 kPa auf der Grundlage des maximalen
Füllungsgrades und_einer Fülltemperatur von 15°C): 66 kPa
(Überdruck) .

- Dampfdruck bei 55°C 133 kPa (absolut)
- Dampfdruck bei 50°C 114 kPa (absolut)

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Laboratorium 9.12
Verpackungen

Im Auftrag

Dipl. -Ing. (FH) W. Taegn

Vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in
Bezug auf ihre Schädigungswirkung bei der Fallprüfung
entsprechend dem (n) verwendeten Prüffüllgut (gütern)

Sicherheitstechnische Wertung

7.

B.

9.
9.1

9.2

9.3

Fertigung von Verpackungen
Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen serienmäßig
gefertigt werden. Der Hersteller muß gewährleisten, daß die
serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte Spezifika
tion der Bauart erfüllen.

Kennzeichnung
Die nach der zugelassenen Bauart serienmäßig gefertigten Ver
packungen sind wie folgt zu kennzeichnen:

1A1/Y/100/. . ..... /n/BAM 100B7 - SL
(Herstellungsjahr; die
letzten beiden Stellen)

Nebenbestimmungen
Befristungen
entfällt

Bedingungen

Widerruf
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufs erteilt.

zum Aktenzeichen Nr. 9.1/67173

Der Nachweis der Verträglichkeit zwischen Füllgut und Packstoff bei Kunststoffverpackungen

gilt gem. Anhang I des 'IMDG-Code deutsch' (Bundesanzeiger Nr. 98a vom 01. Juni 1~91).

Pkt. 8.3.5, als erbracht, wenn eine sechsmonatige Vorlagerung mit jedem zur Beförderung

vorgesehenen Füllgut durchgeführt wurde. Davon abweichend können gleichwertige

Methoden angewendet werden, sofern diese dem anerkannten Stand von Wissenschaft und

Technik entsprechen.

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) erkennt nach sachverständiger

Wertung das von der Hoechst AG (GB-H) Prüfzentrum C 579 in 65926 Frankfurt/Main im

Prüfbericht Nr. 92287-107 vom 13.02.1992, Nachtrag dazu vom 27.07.1992 sowie 2.

Nachtrag vom 25.01.1995 angewandte Verfahren im o.g. Sinne ais gleichwertig an.

9.4 Auflagen
Der in 2. genannte Antragsteller muß nachweisbar sicherstellen,
daß alle Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins
über eine ordnungsgemäße Verwendung der Verpackungen demjeni
gen, der diese Verpackungen für gefährliche Güter verwendet
bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht
werden.

10 Hinweise
10.1 Die ZUlässigkeit der Verwendung von Verpackungen der zuge

lassenen Bauart bezüglich der Verpackungsart, der Innenver
packungen, des Fassungsraums bzw. der Masse richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweils zutreffenden Rechtsvorschriften
für die einzelnen Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften
(z. B. Füllgrad, Verträglichkeit mit den Verpackungswerkstof
fen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberührt.

Fachgruppe 9.1
Betriebs - und Unfallsicherheit
von Gefahrgutverpackungen
Im Auftrag

Dr. P. Blümel
Oberregierungsrat

Berlin, den 31.03.1995

Laboratorium 9.12
Verpackungen

ImA~Uftrag

~
Ing. Prauß

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter

des Europäischen Übereinkommens über die internationale Be
förderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) in der Fas
sung der Bekanntmachung der Neufassung der Anlagen A und B
vom 15. Januar 1992 (BGBI. 1992 11 S. 95), zuletzt geändert
durch die 11. ADR-Änderungsverordnung vom 4. März 1993
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Rechtliche Grundlagen für die Tätigkeit der BAM - Bundesanstalt
für Materialforschung und -prüfung

Erlaß des Bundesministers für Wirtschaft über die
Bundesanstalt für Materialprüfung
vom 1. September 1964
(Auszug aus Bundesanzeiger Nr. 162 vom 2.9.1964 S. 1)

§ 1 Zweck

Die Bundesanstalt für Materialprüfung* soll die Entwicklung
der deutschen Wirtschaft fördern, indem sie Bundesaufgaben
nach den §§ 2 bis 6 und Aufgaben im Lande Berlin nach § 7
erfüllt.

§ 2 Aufgabe

(1) Die Bundesanstalt hat die Aufgabe, Werkstoff- und Mate
rialforschung entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu be
treiben und die Materialprüfung sowie die chemische Sicher
heitstechnik stetig weiterzuentwickeln.

(2) Ihre Forschung ist nicht an die Person gebunden. Jedes
Ergebnis ihrer Arbeit soll auf der Erkenntnis aller von ihr ge
pflegten, fachlich beteiligten Wissensgebiete beruhen.

3) Die Ergebnisse ihrer und fremder wissenschaftlicher Arbei
ten hat die Bundesanstalt zu sammeln, zu ordnen und der
Allgemeinheit zugänglich und nutzbar zu machen.

§ 4 Aufgaben innerhalb der Verwaltung

(1) Die Bundesanstalt berät die Bundesministerien.

(2) Sie führt die Aufgaben durch, die ihr vom Bundesminister
für Wirtschaft oder im Einvernehmen mit ihm von anderen
Bundesministern übertragen werden.

(3) Ersuchen von Verwaltungsbehörden und von Gerichten
soll sie in den Grenzen ihrer Aufgaben entsprechen.

§ 5 Aufträge

Die Bundesanstalt übernimmt Aufträge aus der Wirtschaft
oder von Einrichtungen der Verbraucher und der Verbrau
cherberatung, soweit sie die Voraussetzungen der §§ 2 und 3
erfüllen. Sie kann Aufträge ablehnen, deren Ausführung nach
ihrer Auffassung keine wissenschaftlich wertvollen Erkennt
nisse erwarten läßt oder deren Ergebnisse weder volkswirt
schaftlich noch für die Schaden- und Unfallverhütung von
Belang sind.

§ 6 Zusammenarbeit

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hält die Bundesanstalt Ver
bindung zum Bundesminister für Wirtschaft und wirkt mit in
den technischen Ausschüssen der Bundesministerien, dem
Deutschen Normenausschuß (DNA)**, der Internationalen
Normenorganisation (ISO) und anderen nationalen, interna
tionalen oder supranationalen Stellen, die für die gesamtwirt
schaftliche Entwicklung von Bedeutung sind.

(2) Sie hält ferner Verbindung zu den wissenschaftlichen
Hochschulen und Instituten, den staatlichen Materialprüfäm
tern und den Verbänden für Materialprüfung.

§ 7 Aufgaben im Land Berlin

Für das Gebiet des Landes Berlin hat die Bundesanstalt die
Aufgaben eines staatlichen Materialprüfamtes.

§ 8 Gebühren

Die Bundesanstalt erhebt für die Bearbeitung von Aufträgen
Gebühren nach einer Gebührenordnung, welche der Zustim
mung des Bundesministers für Wirtschaft bedarf.

§ 9 Leitung und Vertretung

(1) Die Bundesanstalt wird vom Präsident und im Falle seiner
Verhinderung von dem Vizepräsidenten geleitet. Der Präsi
dent bestimmt die Arbeitsprogramme.

(2) Der Präsident - im Falle seiner Verhinderung der Vize
präsident - vertritt die Bundesrepublik Deutschland gericht
lich und außergerichtlich in allen Angelegenheiten, welche
die Bundesanstalt betreffen.

§ 12 Inkrafttreten

Dieser Erlaß tritt am 1. September 1964 in Kraft, gleichzeitig
treten der Erlaß vom 20. August 1954 (Bundesanzeiger Nr.
165 vom 28. August 1954, BWM BI 1954 S. 367) und die zu
seiner Änderung ergangenen Erlasse vom 10. Februar 1956
(Bundesanzeiger Nr. 36 vom 21. Februar 1956, BWM BI
1956 S.114) und vom 6. November 1962 (Bundesanzeiger
Nr. 221 vom 20. November 1962 S. 241) außer Kraft.

Bonn, den 1. September 1964

Z4 - 44 0219

Der Bundesminister für Wirtschaft Schmücker

* Seit 1.1.1987 Bundesanstalt für Materialforschung und

-prüfung (BAM)

** Seit 1.7.1975 DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter
vom 6. August 1975 (BGB!. I S. 2121)

zuletzt geändert durch

Artikel 12 Abs. 82 des Postneuordnungsgesetzes vom 14.
Sept. 1994 (BGB!. I S. 2325)

§ 1 Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Beförderung gefährlicher Güter
mit Eisenbahn-, Straßen-, Wasser- und Luftfahrzeugen.

§ 4 Anhörung von Sachverständigen und der beteiligten
Wirtschaft

(1) Vor dem Erlaß von Rechtsverordnungen nach § 3 sollen
Sachverständige der Bundesanstalt für Materialprüfung,
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, des Instituts für
Chemisch-Technische Untersuchungen, des Bundesamtes
für Strahlenschutz, des Robert-Koch-Institutes, des Bun
desinstitutes für gesundheitlichen Verbraucherschutz und
Veterinärmedizin sowie sonstige Sachverständige für gefähr
liche Güter, für Fahrzeug- und Behälterbau und andere mit
der Beförderung gefährlicher Güter zusammenhängende
Fragen angehört werden.
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§ 5 Zuständigkeiten

(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die für die Aus
führung dieses Gesetzes und der auf ihm beruhenden
Rechtsvorschriften zuständigen Behörden und Stellen zu
bestimmen, soweit es sich um den Bereich der bundeseige
nen Verwaltung handelt. Wenn und soweit der Zweck des
Gesetzes durch das Verwaltungshandeln der Länder nicht
erreicht werden kann, kann die Bundesregierung durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die
Bundesanstalt für Materialprüfung, die Physikalisch
Technische Bundesanstalt, das Bundes-gesundheitsamt, das
Institut für Chemisch-Technische Untersuchungen, das Bun
desamt für Strahlenschutz und das Kraftfahrt-Bundesamt
auch für den Bereich zuständig erklären, in dem die Länder
dieses Gesetz und die auf ihm beruhenden Rechtsvorschrif
ten auszuführen hätten.

Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter auf Binnengewässern

(Gefahrgutverordnung Binnenschiffahrt - GGVBinSch)
vom 21. Dezember 1994 (BGBI. I S. 3971)

§2

Zuständige Behörden im Sinne des ADNR

(2) Zuständige Behörde im Sinne des Artikels 4 Abs. 1 ADNR
ist die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter mit
Eisenbahnen

(Gefahrgutverordnung Eisenbahn - GGVE) in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 10. Juni 1991 (BGBI. I S.
1224)

zuletzt geändert durch

Artikel 6 Abs. 121 des Eisenbahnneuordnungsgesetzes vom
21. Dez. 1993 (BGBI.I S. 2374)

§ 6 Zuständigkeiten

(1) Für die Durchführung dieser Verordnung sind zuständig

3. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

a) für die Zuordnung und Genehmigung (Zustimmung)
bestimmter explosiver Stoffe und Gegenstände mit Ex
plosivstoff nach Anlage Randnummern 100 Abs. 3 und
Anhang I Randnummer 1101 Abs. 3 und 5 und die
Festlegung der Verpackung nach Randnummer 103
Abs. 5 Methoden E 102, E 103, E 138, E 146 und
E 149, soweit es sich nicht um den militärischen Bereich
handelt;

b) für die Entscheidung über das Zusammenpacken von
Gegenständen der Klasse 1 Verträglichkeitsgruppe 0
oder E mit ihren eigenen Zündmitteln nach Anlage
Randnummer 104 Abs. 6, soweit es sich nicht um den
militärischen Bereich handelt;

c) für die Klassifizierung und Zuordnung organischer Per
oxide nach Anlage Randnummer 550 Abs. 8;
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d) die Zulassung organischer Peroxide zur Beförderung in
Großpackmitteln (IBC) nach Anlage Randnummer 555
Abs.1;

e) für die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoffe in be
sonderer Form;

f) für die Prüfung der Muster von zulassungspflichtigen
Versandstücken für radioaktive Stoffe gemäß der vom
Bundesminister für Verkehr bekanntgegebenen Richtli
nien, die sich auf diese Vorschriften beziehen;

g) für die Überwachung qualitätssichernder Maßnahmen
bei der Fertigung prüfpflichtiger Versandstücke für ra
dioaktive Stoffe nach den vom Bundesminister für Ver
kehr im Verkehrsblatt bekanntgegebenen Richtlinien für
die Überwachung der Fertigung von Verpackungen zur
Beförderung gefährlicher Güter, die sich auf diese Vor
schriften beziehen;

h) für die Überwachung der Fertigung zulassungs
pflichtiger Versandstücke für radioaktive Stoffe sowie
deren erstmalige und wiederkehrende Prüfung;

i) für die Genehmigung höherer Lithiummengen nach An
lage Randnummer 901 Ziffer 5 Bemerkung 1;

j) für die Zulassung des Prüfverfahrens nach Anlage An
hang 11 Randnummer 1200 Abs. 2;

k) für die Genehmigung neuer Legierungen nach Anlage
Anhang II Randnummer 1201 Abs. 2, 3 und 4;

I) als zuständige Behörde nach Anlage Anhänge V und VI;
sie kann die Bauartprüfung von Herstellern oder Ver
wendern einer Verpackung oder von sonstigen PrüfsteI
len anerkennen; das Verfahren richtet sich nach den
vom Bundesminister für Verkehr im Verkehrsblatt be
kanntgegebenen Richtlinien über die Bauartprüfung, die
Erteilung der Kennzeichnung und die Zulassung von
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter,
die sich auf diese Vorschriften beziehen;

m) als zuständige Behörde nach Anhang VllRandnummer
1771 Abs. 5 Satz 1 und nach Anlage Anhang X;

n) als zuständige Behörde nach Anlage A, Anhang A7
Randnummer 3771 Abs. 5 Satz 1 nach Anlage B, An
hang B.1 b;

Verordnung über die innerstaatliche und grenz
überschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf
Straßen (Gefahrgutverordnung Straße - GGVS)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. November
1993 (BGBI. I S. 2022)

zuletzt geändert durch

Artikel 6 Abs. 120 des Eisenbahnneuordnungsgesetzes vom
21. Dez. 1993 (BGBI. I S. 2374)

§ 6 Zuständigkeiten

(1) Für die Durchführung dieser Verordnung sind zuständig

4. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung

a) für die Zuordnung und Genehmigung (Zustimmung)
bestimmter explosiver Stoffe und Gegenstände mit Ex
plosivstoff nach Anlage A Randnummer 2100 Abs.3 und
Anhang A.1 Randnummer 3101 Abs. 3 und 5 und die
Festlegung der Verpackung nach Randnummer 2103
Abs. 5 Methoden E 102, E 103, E 138, E 146 und E
149, soweit es sich nicht um den militärischen Bereich
handelt;



b) für die Entscheidung über das Zusammenpacken von
Gegenständen der Klasse 1 Verträglichkeitsgruppe 0
oder E mit ihren eigenen Zündmitteln nach Anlage A
Randnummer 2104 Abs. 6, soweit es sich nicht um den
militärischen Bereich handelt;

c) für die Festlegung der Beförderungsbedingungen und
Verpackungen nach Anlage A Randnummer 2405 Abs.
6 und 7;

d) für die Klassifizierung und Zuordnung organischer Per
oxide nach Anlage A Randnummer 2550 Abs.8

e) für die Zulassung organischer Peroxide zur Beförderung
in Großpackmitteln (IBC) nach Anlage A Randnummer
2555 Abs. 1

f) für die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoffe in be
sonderer Form;

g) für die Prüfung der Muster von zulassungspflichtigen
Versandstücken für radioaktive Stoffe gemäß der vom
Bundesminister für Verkehr bekanntgegebenen Richtli
nien, die sich auf diese Vorschriften beziehen;

h) für die Überwachung qualitätssichernder Maßnahmen
bei der Fertigung prüfpflichtiger Versandstücke für ra
dioaktive Stoffe nach den vom Bundesminister für Ver
kehr im Verkehrsblatt bekanntgegebenen Technischen
Richtlinien für die Überwachung der Fertigung von Ver
packungen zur Beförderung gefährlicher Güter, die sich
auf diese Vorschriften beziehen;

i) für die Überwachung der Fertigung zulassungspflichtiger
Versandstücke für radioaktive Stoffe sowie deren erst
malige und wiederkehrende Prüfung;

j) für die Genehmigung höherer Lithiummengen nach An
lage A Randnummer 2901 Ziffer 5 Bemerkung 1;

k) für die Zulassung des Prüfverfahrens nach Anlage A
Anhang A.2 Randnummer 3200 Abs. 2;

I) für die Genehmigung neuer Legierungen nach Anlage A
Anhang A.2 Randnummer 3201 Abs. 2, 3 und 4;

m) als zuständige Behörde nach Anlage A Anhang A.5 und
A.6; sie kann die Bauartprüfung von Herstellern und
Verwendern einer Verpackung oder von sonstigen
Prüfstellen anerkennen; das Verfahren richtet sich nach
den vom Bundesminister für Verkehr im Verkehrsblatt
bekanntgegebenen Richtlinien über die Bauartprüfung,
die Erteilung der Kennzeichnung und der Zulassung von
Verpackungen für die Beförderung gefährlicher Güter,
die sich auf diese Vorschrift beziehen;

n) als zuständige Behörde nach Anlage A, Anhang A7
Randnummer 3771 Abs. 5 Satz 1 nach Anlage B, An
hang B.1b;

Verordnung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter mit Seeschiffen
(Gefahrgutverordnung See-GGVSee) vom 24. Juli 1991
(BGB!. I S. 1714)

zuletzt geändert durch

Erste Verordnung zur Änderung der Gefahrgutverord
nung See (1. See-Gefahrgutänderungsverordnung) vom 26.
Nov. 1993 (BGB!. I S. 1980)

§ 1 Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Beförderung gefährlicher
Güter mit Seeschiffen.

§ 6 Zuständigkeiten

Für die Durchführung dieser Verordnung sind zuständig:

3. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
für die Zulassung der Baumuster von Verpackungen,
Großpackmitteln (IBC) und ortsbeweglichen Tanks so
wie in allen Fällen, in denen einer zuständigen Behörde
für Verpackungen, Großpackmittel (IBC) und ortsbe
wegliche Tanks Aufgaben übertragen worden sind und
keine Bestimmung erfolgt ist nach Maßgabe des IMDG
Code deutsch sowie in allen Fällen, in denen im IMDG
Code deutsch für gefährliche Güter der Klassen 1 
ausgenommen Güter, die militärisch genutzt werden 
2, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 7 in bezug auf die Prüfung
zulassungspflichtiger Versandstücke und die Qualitäts
sicherung und -überwachung von Versandstücken 
und 9 sowie nach EmS eine zuständige Behörde tätig
werden muß.

Luftverkehrsgesetz
Neufassung vom 14. Januar 1981 (BGB!. I S. 61)

Bekanntmachung über die Beförderung gefährlicher Gü
ter einschließlich Waffen im Luftverkehr
vom 15. Juni 1988 (Nachrichten für Luftfahrer Teil I 114/88)

Allgemeine Erlaubnis zur Beförderung gefährlicher Güter
einschließlich Waffen im Luftverkehr durch Luftfahrtun
ternehmen
vom 30. Juni 1988 (Nachrichten für Luftfahrer Teil I 115/88)

6. Zuständigkeit

Die Erlaubnis für die Beförderung gefährlicher Güter erteilt
nach § 78 Abs. 1 LuftVZO das Luftfahrt-Bundesamt, Außen
steIle FrankfurtlMain.

9. Andere, zusätzlich zu betrachtende Rechtsvorschriften

Bei der Beförderung einiger gefährlicher Güter von/nach/
über der/die Bundesrepublik Deutschland sind neben dem
LuftVG weitere Gesetze oder Verordnungen zu beachten,
z. B.

- für Explosivstoffe das Gesetz über explosionsgefährliche
Stoffe (Sprengstoffgesetz); ...

Klassifizierungs- und Genehmigungsbehörde ist die Bundes
anstalt für Materialforschung und -prüfung

- für radioaktive Stoffe die Verordnung über den Schutz vor
Schäden durch ionisierende Strahlung (Strahlenschutz
verordnung);

Zuständig für die Zulassung von Type B-Behältern sowie für
die Erteilung einer Beförderungsgenehmigung ist die Physi
kalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)

- und für die Zulassung von Kapseln ("Special from encap
sulation") die Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung.
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Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (Spreng
stoffgesetz - SprengG)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. April 1986
(BGB!. I S. 577 vom 6. Mai 1986),

zuletzt geändert durch

Artikel 7 des Dritten Rechtsbereinigungsgesetzes vom 28.
Juni 1990 (BGB!. I S. 1223 vom 30. Juni 1990).

Abschnitt IX Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung

§ 44 Rechtsstellung der Bundesanstalt

(1) Die Bundesanstalt ist eine bundesunmittelbare, nicht
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts im Geschäftsbe
reich des Bundesministers für Wirtschaft; sie ist eine Bun
desoberbehörde.

§ Aufgaben der Bundesanstalt

Die Bundesanstalt ist zuständig für

1. die Durchführung und Auswertung physikalischer und
chemischer Prüfungen von Stoffen und Konstruktionen,

2. die Werkstoff- und Materialforschung entsprechend der
Zweckbestimmung der Bundesanstalt, die Weiterent
wicklung der Materialprüfung sowie der chemischen Si
cherheitstechnik,

3. die Durchführung der ihr durch dieses Gesetz zugewiese
nen Aufgaben.

Waffengesetz (WaffG)
vom 19. September 1972

verkündet im Bundesgesetzblatt Teil I S. 1797, in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 8. März 1976 (BGB!. I S.
432);

zuletzt geändert durch

Gesetz zur Änderung des Waffenrechts vom 23. September
1990 (BGB!. 11 S. 888, 916).

§ 23 Zulassung von pyrotechnischer Munition

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest
verbundenen Antriebsvorrichtung darf nur eingeführt, sonst in
den Geltungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder ge
werbsmäßig hergestellt werden, wenn sie ihrer Beschaffen
heit, Zusammensetzung und Bezeichnung nach von der
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung zuge
lassen ist.

(4) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prü
fung kann im Einzelfall Ausnahmen von dem Erfordernis der
Zulassung nach Absatz 1 bewilligen, wenn öffentliche Inter
essen nicht entgegenstehen, insbesondere wenn die in Ab
satz 1 bezeichneten Gegenstände zur Ausfuhr oder zum
sonstigen Verbringen aus dem Geltungsbereich dieses Ge
setzes bestimmt sind.
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22 COMPETENT AUTHORITY APPROVAL

22.1 Approvals, permits or certificates issued by the compe
tent authority or by a body authorized by and under the
responsibility of that competent authority should be re
cognized by other countries where such issue is refer
red to in this Code.

22.2 Such approvals, permits or certificates should at least
comply with the requirements of:

1. the International Convention for the Safety of Life at
Sea, 1974, as amended;

2. the International Convention for the Prevention of
Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol
of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78); and

3. the standards of this Code.

22.3 Addresses in individual countries to which inquiries re
garding competent authority approval be referred are gi
ven in the appendix to this section, which will be kept up
to date by the publication of revised lists. (Refer to MSC
2/Circ. 34 and revisions thereof).

LIST OF CONTACT NAMES AND ADRESSES OF THE
OFFICES OF DESIGNATED NATIONAL COMPETENT
AUTHORITIES *

GERMANY
Ministry of Transport
Postfach 200100
Robert-Schumann-Platz 1
53175 Bonn
Germany
Tel: + 49 228 300 0 or 300 Extension

+ 49 228 300 2433
+ 49 228 300 2435

Telefax: + 49 228 300 3428
+ 49 228 300 3429

Telex: 88 57 00 BMV D

Packaging testing and certification institute:
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)
Unter den Eichen 87
12200 Berlin
Germany



Bisher erschienene
Forschungsberichte der
BAM
Nr. 1/1968
Forschung und Entwicklung in der Bundesarr
stalt für Materialprüfung (BAM)
Rechenschaftsbericht fOr den Bundesminister
fOr Bildung und Wissenschaft

Nr. 2/1970 (vergriffen)
G. Andreas
Zum Problem des Feuchtigkeitsschutzes von
Dehnungsmeßstrelfen und Halbleitergebern

Nr. 3/1970
J. Ziebs
Über das mechanische Verhalten von
Alumlnium-Stahl-Frelleitungssellen als
Beispiel für Verbundbauteile

Nr. 4/1970 (vergriffen)
A. Burmester
Formbeständigkeit von Holz gegenüber
Feuchtigkeit - Grundlagen und Vergütungs
verfahren

Nr. 5/1971
N. Steiner
Die Bedeutung der Netzstellenart und der
Netzwerkkettendichte für die Beschreibung
der elastischen Eigenschaften und des
Abbaus von elastomeren Netzwerken

Nr. 6/1971
P. Schneider
Zur Problematik der Prüfung und Beurteilung
des Luftschallschutzes von Bauelementen bei
unterschiedlichen Einbaubedingungen

Nr. 7/1971
H.-J. Petrowitz
Chromatographie und chemische Konstitution
- Untersuchungen über den Einfluß der
Struktur organischer Verbindungen auf das
Verhalten bei der Dünnschicht-Chromate>
graphie

Nr. 8/1971
H. Veith
Zum Spannungs-Drehungs-Verhalten von
Baustählen bel Wechselbeanspruchung

Nr. 9/1971
K.-H. Möller
Untersuchung über die sichernde Wirkung
poröser Massen In Acetylenflaschen

Nr. 10/1972
D. Aurich, E. Marlin
Untersuchungen über die KorngröBenbe
stimmung mit Ultraschall zur Entwicklung
einer für die Praxis geeigneten zerstörungs
freien Meßmethode

Nr. 11/1972
H.-J. Krause
Beitrag zur Kenntnis der Schnittriefenbildung
und Schnlltgütewerte beim Brennschneiden

Nr. 12/1972
H. Feuerberg
Über Veränderungen von Nylorr6-Fasern beim
Texturieren

Nr. 13/1972
K.-H. Habig, K. Kirschke, W.-W. Maennig,
H. Tischer
Festkörpergleitreibung und Verschleiß von
Eisen, Kobalt, Kupfer, Silber, Magnesium und
Aluminium in einem Sauerstoff-~ickstoff

Gemisch zwischen 760 und 2.10- Torr

Nr. 14/1972
E. Fischer
Untersuchungen zur Ampliludenabhängig
keit der Ultraschalldämpfung In Metallen bei
20 kHz

Nr. 15/1972
H. Pohl
Studie und Probleme der chemischen
Edelmetall-Analyse

Nr. 16/1972
E. Knublauch
Über Ausführung und Aussagefähigkeit des
Normbrandversuches nach 01 N 4102, Blatt 2,
Im Hinblick auf die Nachbildung natürlicher
Schadenfeuer

Nr. 17/1972
P. Reimers
Aktivierungsanalyse mit schnellen Neutronen,
Photonen und geladenen Teilchen

Nr. 18/1973
W. Struck
Das Sprödbruchverhalten des Baustahles R St
37-2 N In geschweißten Konstruktionen,
dargestellt mit Hilfe der Methode des
Temperaturvergleiches

Nr. 19/1973
K. Kaffanke, H. Czichos
Die Bestimmung von Grenzflächentempe
raturen bei tribologischen Vorgängen

Nr. 20/1973
R. Rudolphi
Brandrisiko elektrischer Leitungen und
Installationen in Wänden

Nr. 2111973
D. Klaffke, W. Maennig
Die kontinuumsmechanische Erfassung des
zeitlichen Ablaufs der elastlsch-plastlschen
Dehnungen bei der Zerrütung

Nr. 22/1973
R. Rudolphi, E. Knublauch
Untersuchungen für ein Prüfverfahren zur
Bemessung der Brandschutzbekleidung von
Stahlstützen

Nr. 23/1973
W. Ruske
Reichs- und preußische Landesanstalten
In Berlln. Ihre Entstehung und EntWicklung
als außeruniversitäre Forschungsanstalten
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Instanzen

Nr. 24/1973
J. Stanke, E. Klement, R. Rudolphi
Das Brandverhalten von Holzstützen unter
Druckbeanspruchung

Nr. 25/1973
E. Knublauch
Über das Brandgeschehen vor der Fassade
eines brennenden Gebäudes unter besonderer
Berücksichtigung der Feuerbeanspruchung
von Außenstützen

Nr. 26/1974
P. Jost, P. Reimers, P. Weise
Der ElektronerrLlnearbeschleunlger der BAM
- Eigenschaften und erste Anwendungen

Nr. 27/1974
H. WOstenberg
Untersuchungen zum Schallfeld von
WInkelprüfköpfen für die Materialprüfung mit
Ultraschall

Nr. 28/1974
H. Heinrich
Zum Ablauf von Gasexplosionen in mit
Rohrleitungen verbundenen Behältern

Nr. 29/1974
P. Schneider
Theorie der dissipativen Luftschalldämmung
bei einem Idealisotropen porösen Material
mit starrem Skelet für senkrechten, schrägen
und allseitigen Schalielnfali

Nr. 30/1974 (vergriffen)
H. Czichos, G. Salomon
The Appllcation of Systems Thlnklng and
Systems Analysis to Tribology

Nr. 31/1975
G. Fuhrmann
Untersuchungen zur Klärung des Verhaltens
thermoplastischer Kunststoffe bel
Wechseldehnungsbeanspruchung

Nr. 32/1975
R. Rudolphi, B. Böttcher
Ein thermo-elektrisches Netzwerkverfahren
zur Berechnung stationärer Temperatur- und
Wärmestromverteilungen mit Anwerr
dungsbeispielen

Nr. 33/1975
A. Wagner, G. Kleper, R. Rudolphi
Die Bestimmung der Temperaturleitfähigkeit
von Baustoffen mit Hilfe eines nicht
stationären Meßverfahrens

Nr. 34/1976 (vergriffen)
H.-J. Deppe
Untersuchungen zur Vergütung von Holz
werkstoff

Nr. 35/1976
E. Limberger
Der Widerstand von Plalten, die als Beplarr
kungsmaterial leichter Wände verwendet
werden, gegenüber dem Aufprall harter
Körper - Vorschlag für ein Prüfverfahren -

Nr. 36/1976 (vergriffen)
J. Hundt
Wärme- und Feuchtigkeitsleitung in Beton
unter Einwirkung eines Temperaturgefälles

Nr. 37/1976
W. Struck
Die stoBartige Beanspruchung leichter,
nichttragender Bauteile durch einen mit der
Schulter gegenprallenden Menschen
- Vorschlag für ein Prüfverfahren -

Nr. 38/1976
K.-H. Habig
Verschleißuntersuchungen an gas-, bad- und
ionitriertem Stahl 42 CrMo 4

Nr. 39/1976
K. Kirschke, G. Kempf
Untersuchung der viskoelastlschen Elgerr
schaften von Flüssigkeiten (mit Nicht
Newtonschem Fließverhalten) insbesondere
bei höherer Schwerbeanspruchung

Nr. 40/1976
H. Hantsche
Zum Untergrundabzug bel energiedispersiven
Spektren nach verschiedenen Verfahren

Nr. 41/1976
B. Böttcher
Optische Eigenschaften cholesterinlscher
Flüssigkeiten

Nr. 42/1976
S. Dietlen
Ermittlung der Mindestzündenergie brenrr
barer Gase in Mischung mit Luft

Nr. 43/1976
W. Struck
Das Sprödbruchverhalten geschweißter
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W. Matthees
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W. Paatsch
Untersuchung des Elektrodenverhaltens im
Vakuum aufgedampfter Metallschichten

Nr. 46/1977 (vergriffen)
G. Schickert, H. Winkler
Versuchsergebnisse zur Festigkeit und
Verformung von Beton bei mehraxialer
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Bautechnische Einflüsse auf die Tragfähig
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Untersuchungen zur Anwendung von
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G. Magiers. G. Andreae, W. Markowski
Zur Meßtechnik für die Sicherheitsbeurtei
lung und Überwachung von Spannbeton
Reaktordruckbehältern
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lisch-technologlschen Einflußfaktoren auf das
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beschichtungsstoffen
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Zum Einfluß der Gleitgeschwindigkeit auf das
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spruchung
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Beobachtung und Orientierungsbestimmung
der Oberflächenkristalle polykristalliner
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beanspruchung
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W. Brünner, C. Langlie
Stabilität von Sandwichbeuteilen

Nr. 57/1979
M. Stadthaus
Untersuchungen an Prüfmitteln für die
Magnetpulverprüfung
Investigtions on Inspaction-Media for
Magnelic Particle-Tesling

Nr. 58/1979
W. Struck
Ermittlung des Bauteilwiderstandes aus
Versuchsergebnissen bei vereinbartem
Sicherheitsniveau

Nr. 59/1979
G. Plauk
Ermittlung der Verformungen biege
beanspruchter Stahlbetonbalken mit der
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derer Berücksichtigung des Verbundes
zwischen Beton und Stahl
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formbarkeit von Feinblechen beim Strecken
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Untersuchungen an Stopfbuchsen von
Ventilen und Schiebern für Gase
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Ermittlung der Schwingungserregung beim
Betrieb schienengebundener Fahrzeuge in
Tunneln sowie Untersuchung des Einflusses
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Umgebung
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P. Schmidt, D. Aurich, R. Helms, H. Veith, J.
Ziebs
Untersuchungen über den Einfluß des
Spannungszustandes auf bruchmechanische
Kennwerte

Nr. 66/1980
M. Hattwig
Auswirkung von Druckentlastungsvorgängen
auf die Umgebung

Nr. 67/1980
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Beitrag zur dynamischen Analyse von
vorgespannten und vorbelasteten Feder
Masse-Systemen mit veränderlicher
Gliederung unter stoßartiger Beanspruchung
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D. Petersohn
Oberflächenmeßverfahren unter besonderer
Berücksichtigung der Stereomeßtechnik.
Entwicklung eines volleuzentrischen
Präzisions-Goniometers
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Untersuchungen zur Integrität den liners von
Reaktorsicherheitshüllen (Containments) in
Stahlbeton- und Spannbetonbauweise
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G. Schickert
Schwellenwerte beim Betondruckversuch
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Untersuchungen über durch den Boden
gekoppelte dynamische Wechselwirkungen
benachbarter Kernkraftwerksbauten großer
Masse unter seismischen Einwirkungen

Nr. 72/1980
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Übertragbarkeit der Ergebnisse von
Brandprüfungen am Beispiel von Stahl- und
Holzstützen
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Vergleichende Untersuchungen zum
Tragverhalten von Klemmkupplungen für
Stahlrohrgerüste nach bestehenden deut
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päischen bzw. internationalen Prüfnormen
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AlGOl-Computerprogramm zur Berechnung
zweidimensionaler instationärer
Temparaturverteilungen mit Anwendungen
aus dem Brand- und Wärmeschutz
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Beitrag zur Kenntnis des zeitlichen und
örtlichen Druckverlaufs bei der plötzlichen
Entlastung unter Druck stehender Behälter
und Behälterkombinationen

Nr. 76/1980
D. Klaffke, W.-W. Maennig
Deformationsverhalten von Rein- und
Reinstaluminium sowie Cu 99,9 und St 37 bei
Biegewechselbeanspruchung im
Rasterelektronenmikroskop

Nr. 77/1981
M. Gierloff, M. Mautzsch
Untersuchung des Verhaltens von lager
zementen

Nr. 78/1981
W. Rücker
Dynamische Wechselwirkung eines Schienen
Schwellensystems mit dem Untergrund

Nr. 79/1981
V. Neumann
Ein Beitrag zur Untersuchung der wasser
stoffbeeinflußten Kaltrißneigung höherfester
niedriglegierter Feinkornbaustähle mit dem
Implantversuch
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A. Plank, W.Struck, M. Tzschätzsch
Ursachen des Teileinsturzes der Kongreß.
halle in Berlin-Tiergarten

Nr. 81/1981
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Graphisch-rechnerisches Verfahren zum
Erfassen der Zündhäufigkeit zündbarer
Stoffe; Anwendung auf Datenmaterial aus
dem Bereich der Statistik

Nr. 82/1982
R. Helms, H.-J.- Kühn, S. Ledworuski
Zur werkstoffmechanischen Beurteilung des
Kerbschlagbiegeversuches
Assezement of the mechanical behaviour of
materials in the notched bar impact test

Nr. 83/1982
H. Czichos, P. Feinle
Tribologisches Verhalten von thermoplasti
schen Kunststoffen
- Kontaktdeformation, Reibung und Ver
schleiß, Oberflächenuntersuchungen -

Nr. 84/1982
R. Müller. R. Rudolphi
Übertragbarkeit der Ergebnisse von
Brandprüfungen im Kleinprüfstand
(Vergleichsversuche)

Nr. 8511SBN 3-88314-231 -X11982
H. Czichos
Technische Materialforschung und -prüfung 
Entwicklungstendenzen und Rahmenvor
schläge für ein EG-Programm "Basic
Technological Research" Materials Research
and Testing - Development Trends and
Outline Proposals for a Community Program
me "Basic Technological Research" -

Nr. 86/1SBN 3-88314-232-8/1982
K. Niesei, P. Schimmelwitz
Zur quantitativen Kennzeichnung des
Verwitterungsverhaltens von Naturwerk
steinen anhand ihrer Gefügemerkmale

Nr. 87/1SBN 3-88314-240-9/1982
B. Isecke, W. Stichel
Einfluß baupraktischer Umgebungs
bedingungen auf das Korrosionsverhalten von
Spannstählen vor dem Injizieren
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A. Erhard
Untersuchungen zur Ausbreitung von
Longitudinalwellen an Oberflächen bei der
Materialprüfung mit Ultraschall

Nr. 89/1SBN 3-88314-263-8/1983
D. Conrad, S. DielIen
Untersuchungen zur Zerfallsfähigkeit von
Distlckstoffoxld
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K. Brandes, E. Limberger, J. Herter
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig
belasteten Stahlbetonbauteilen
Kinetic Load Bearing Capacily of Impulsively
Loaded Reinforced Concrete Members

Nr. 91/1SBN 3-88314-265-4/1983
M. Weber
Dreidimensionale Analyse von unbewehrtem
Beton mit nichtlinear-elastischem Material7
gesetz

Nr. 92/1SBN 3-88314-266-2/1983
L. Auersch
Ausbreitung von Erschütterungen durch den
Boden

Nr. 93/1SBN 3-88314-283-2/1983
P. Studt
Unterdrückung stick-slip-induzierter
Kurvengeräusche schienengebundener
Fahrzeuge durch eine physikalisch-chemi
sche Oberflächenbehandlung der Schienen

Nr. 94/1SBN 3-88314-284-0/1983
Xian-Quan Dong
Untersuchungen der Störschwingungen beim
Kerbschlagbiegeversuch und deren Abschwä
chungen

Nr. 95/1SBN 3-88314-289-1/1983
M. Römer
Über die Fokussierung des Schallfeldes von
Ultraschall-Prütköpfen mit Fresnelschen
Zonenplaflen

Nr. 96/1SBN 3-88314-296-4/1983
H. Eitler
Verbundverhalten zwischen Beton und
gerippfem Betonstahl sowie sein Einfluß aut
inelastische Verformungen biegebean
spruchter Stahlbetonbalken

Nr. 97/1SBN 3-88314-297-2/1983
G. Fuhrmann, W. Schwarz
Typische Bruchflächenausbildung ther
moplastischer Kunststoffe nach wechselnder
mechanischer Beanspruchung

Nr. 98/1SBN 3-88314-312-X/1983
E. Schnabel
Bestimmung des elastischen Verhaltens von
Maschenwaren
- Stretcll- und Erholungsvermögen -

Nr. 99/1SBN 3-88314-317-0/1983
K. Brandes, E. Limberger, J. Herter
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig
belasteten Stahlbetonbauteilen
Kinetlc Load Bearing Capacily of Impulsively
Loaded Reinforced Concrete Members

Nr. 100/lSBN 3-88314-298-0/1984
G. Klamrowski, P. Neustupny
Untersuchungen zur Prüfung von Beton aut
Frostwiderstand

Nr. 101/1SBN 3-88314-327-8/1984
P. Reimers, J. Goebbels, H. Heidt,
P. Weise, K. Wilding
Röntgen- und Gammastrahlen-Computer
Tomographie

Nr. 10211SBN 3-88314-335-9/1984
G. Magiers
Weiterentwicklung des hydraulischen
Kompensationsverfahrens auf Druckspan
nungsmessung in Beton

Nr. 10311SBN 3-88314-328-6/1984
D. Schnitger
Radiographie mit Elektronen aus MetalIver
stärkerfolien

Nr. 104llSBN 3-88314-339-1/1984
M. Gierloff
Beeinflussung von Betoneigenschaften durch
Zusatz von Kunststoffdispersionen

Nr. 10511SBN 3-88314-345-6/1984
B. Schulz-Forberg
Beitrag zum Bremsverhalten energieum
wandeinder Aufsetzputfer in Autzugsanlagen

Nr. 10611SBN 3-88314-360-X/1984
J. Lehnert
Setzung von Fundamenten infolge dynami
scher Last

Nr. 10711SBN 3-88314-361-8/1984
W. Stichel, J. Ehreke
Korrosion von Stahl radiatoren

Nr. 108/1SBN 3-88314-363-4/1984
L. Auersch
Durch Bodenerschütterungen angeregte
Gebäudeschwingungen - Ergebnisse von
Modellrechnungen

Nr. 109/1SBN 3-88314-381-2/1985
M.Omar
Zur Wirkung der Schrumpfbehinderung aut
den Schweißaigenspannungszustand und das
Sprödbruchverhalten von unterpulver
geschweißten Blechen aus St E 460 N

Nr. 110/lSBN 3-88314-382-0/1985
H. Walde, B. Kropp
Wasserstoff als Energieträger

Nr. 11111SBN 3-88314-383-9/1985
K. Ziegler
Über den Einfluß der Initlierung aut die
detonatlve Umsetzung von Andex-Spreng
stoffen unter Berücksichtigung sicher
heitstechnischer Gesichtspunkte

Nr. 1121ISBN 3-88314-409-6/1985
W. LOtzow
Zeitstandverhalten und strukturelle Verän
derungen von vielfach wiederverarbeiteten
Polyethylenen

Nr. 11311SBN 3-88314-410-X/1985
R. Helms, H. Henke, G. Oelrich, T. Saito
Untersuchungen zum Frequenzeinfluß auf die
Schwingungskorrosion von Offshore
Konstruktionen

Nr. 11411SBN 3-88314-419-3/1985
P. Rose, P. Raabe, W. Daum, A. Szameit
Neue Verfahren für die Prüfung von Reak
torkomponenten millels Röntgen- und
Gammastrahlen

Nr. 11511SBN 3-88314-420-7/1985
K. Richter
Farbempfindungsmerkmal Elementarbunllon
und Buntheitsabstände als Funktion von
Farbart und Leuchtdichte von In- und Umfeld

Nr. 11611SBN 3-88314-460-6/1985
F.-J. Kasper, R. Müller, R. Rudolphi,
A. Wagner
Theoretische Ermilliung des Wärmedurcll
gangskoeffizienten von Fensterkonstruktionen
unter besonderer Berücksichtigung der
Rahmenproblematik

Nr. 11711SBN 3-88314-468-111985
H. Czichos, G. Sievers
MaterialsTechnologies and Techno-Economic
Development
A Study for the German Foundation for
International Development (Deutsche Stiftung
für Internationale Entwicklung)

Nr. 11811SBN 3-88314-469-X/1985
H. Treumann, H. Andre, E. Blossfeld, N. Pfeil,
M.-M. Zindler
Brand- und Explosionsgefahren explosions
gefährlicher Stoffe bei Herstellung und
Lagerung - Modellversuche mit pyrotecll
nischen Sätzen und Gegenständen

Nr. 11911SBN 3-88314-472-X/1985
J. Herter, K. Brandes, E. Limberger
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig
belasteten Stahlbetonbauteilen
Versuche an Stahlbetonplaflen, Teil 1
Klnetic Load Bearing Capacity of Impulsively
Loaded Reinlorced Concrete Members
Tests on Reinforced Concrete Slabs, Part 1

Nr. 120llSBN 3-88314-514-9/1986
A. Hecht
Zerstörungsfreie Korngrößenbestimmung an
austenitischen Feinblechen mit Hilfe der
Ultraschallrückstreuung

Nr. 12111SBN 3-88314-530-0/1986
P. Feinle, K.-H. Habig
Versagenskriterien von Stahlgleitpaarungen
unter Mischreibungsbedingungenö
Einflüsse von Stahlzusammensetzung und
Wärmebehandlung

Nr. 12211SBN 3-88314-521-111986
J. Mischke
Entsorgung kerntechnischer Anlagen
Sonderkolloquium der Bundesanstalt für
Materialprüfung (BAM) am 10. 12. 1985 mit
Beiträgen von B. Schulz-Forberg, K. E. Wieser
und B. Droste

Nr. 12311SBN 3-88314-531-9/1986
D. Rennoch
Physikalisch-chemische Analyse sowie
toxische Beurteilung der beim thermischen
Zerfall organiscll-chemischer Baustoffe
entstehenden Brandgase

Nr. 124/1SBN 3-88314-538-611986
H.-M. Thomas
Zur Anwendung des Impuls-Wirbelstrom
verfahrens in der zerstörungsfreien
Materialprüfung

Nr. 12511SBN 3-88314-540-811986 (vergriffen)
B. Droste, U. Probst
Untersuchungen zur Wirksamkeit der
Brandschutzisolierung von Flüssiggas
Lagertanks

Nr. 12611SBN 3-88314-547-511986
W. Stichel
Korrosion und Korrosionsschutz von Metallen
in Schwimmhallen

Nr. 12711SBN 3-88314-564-5/1986 (vergriffen)
E. Limberger, K. Brandes, J. Herter, K. Berner
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig
belasteten Stahlbetonbauteilen
Kinetic Load Bearing Capacily of Impulaively
Loaded
Reinforced Concrete Members
Versuche an Stahlbetonbalken, Teil 1
Tests on Reinforced Concrete Beams, Part 1

Nr. 12811SBN 3-88314-568-811986 (vergriffen)
E. Limberger, K. Brandes, J. Herter, K. Berner
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig
belasteten Stahlbetonbauteilen
Kinetic Load Beoring Capacity of Impulsively
Loaded Relnforced Concrete Members
Versuche an Stahlbetonbalken, Teil 11
Tests on Reinforced Concrete Beams, Part 11

Nr. 12911SBN 3-88314-569-611980 (vergriffen)
K. Brandes, E. Limberger, J. Herter, K. Berner
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig
belasteten Stahlbetonbauteilen
Kinetic Load Bearing Capacity of Reinforced
Concrete Members under Impact Load
Zugversuche an Betonstahl mit erhöhter
Dehngeschwindigkeit
Reinforcing Steel Tension Tests with high
strai n rates



Nr. 130/lSBN 3-88314-570-Xl1986
W. Struck
Einfache Abschätzung der Durchbiegung und
der Energieaufnahme von Trägern aus
duktilem Material

Nr. 131/1SBN 3-88314-585-8/1986
E. Limberger, K. Brandes, J. Herter
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig
belasteten Stahlbetonbauteilen
Kinetic Load Bearing Capacity of Reinforced
Concrete Members under Impact Load
Versuche an Stahlbetonplatten, Teil 11
Tests on Reinforced Concrete Slabs, Part 11

Nr. 13211SBN 3-88314-595-5/1987
Chr. Herold, F.-U. Vogdt
Ermittlung der Ursachen von Schäden an
bituminösen Dachabdichtungen unter
besonderer Berücksichtigung klimatischer
Beanspruchungen

Nr. 133/1SBN 3-88314-609-9/1987 (vergriffen)
M. Woydt, K.-H. Habig
Technisch-physikalische Grundlagen zum
tribologischen Verhalten keramischer
Werkstoffe

Nr. 134/1SBN 3-88314-615-3/1987
G. Andreas, G. Niessen
Über den Kernstrahlungseinfluß auf
Dehnungsmeßstreifen

Nr. 13511SBN 3-88314-618-8/1987
J. Ludwig, W.-D. Mischke, A Ulrich
Untersuchungen über das Verhalten von
Tankcontainern für unter Druck verflüssigte
Gase bei Fallbeanspruchungen

Nr. 136/1SBN 3-88314-636-6/1987
H.-J. Deppe, K. Schmidt
Untersuchung zur Beurteilung von Brett
schichtverleimungen für den Holzbau

Nr. 137/1SBN 3-88314-637-4/1987
D. Aurich
Analyse und Weiterentwicklung bruchme
chanischer Versagenskonzepte auf der
Grundlage von Forschungsergebnissen auf
dem Gebiete der Komponentensicherheit

Nr. 13811SBN 3-88314-635-8/1987
M. Dogurike, F. Buchhardt
Zur geowissenschaftlichen Einordnung des
Gebietes der Bundesrepublik Deufschland
und einer sicheren Auslegung technischer
Systeme gegen den Lastfall Erdbeben

Nr. 139/1SBN 3-88314-658-7/1987
J. Olschewski, S.-P. Scholz
Numerische Untersuchung zum Verhalten des
Hochtemperaturwerkstoffes Nimonic PE 16
unter monotoner und zyklischer Belastung
bei Verwendung verschiedener plastischer
und viskoplastischer Materialmodelle

Nr. 140IlSBN 3-86314-643-9/1987
K. Brandes, E. Limberger, J. Herter
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig
belasteten Stahlbetonbauteilen
Kinetic Load Bearing Capacity of Impulsively
Loaded Reinforced Concrete Members

Nr.141/1SBN 3-88314-694-3/1987
F. Buchhardt, W. Matthees, G. Magiera, F. Mathiak
Zum Einfluß des Sicherheits- und Ausle
gungserdbebens auf die Bemessung von
Kernkraftwerken

Nr. 14211SBN 3-88314-695-1/1987
H. Treumann, G. Kroger. N. Pfeil,
S. von lahn-Ullmann
Sicherheitstechnische Kenndaten und
Gefahrzahlen binärer Mischungen aus
oxidierenden und verbrennlichen Substanzen

Nr. 143/1SBN 3-88314-701-X/1987
K. Brandes, E. Limberger, J. Herter
Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig
belasteten Stahlbetonbauteilen
Kinetic Load Bearing Capacity of Impulsively

Loaded Reinforced Concrete Members
Experimentelle und numerische Untersu
chungen zum Trag- und Verformungsver
halten von Stahlbetonbauteilen bei Stoß
belastung
Experimental und numerical Investigations
concerning Load Bearing Sehaviour of Rein
forced Concrete Members under Impact Load

Nr. 14411SBN 3-88314-702-8/1987
F. Buchhardt, G. Magiera, W. Matthees, M.
Weber, J. Altes
Nichtlineare dynamische Berechnungen zum
Penetrationsverhalten des AVR- Reaktor
gebäudes

Nr. 14511SBN 3-88314-711-7/1987
U. Holzlöhner
Untersuchung selbslähnlicher Systeme zur
Bestimmung von Materialeigenschaften von
Reibungsböden

Nr. 146/1SBN 3-88314 714-111987
W. Schon, M. Mallon
Untersuchungen zur Wirksamkeit von
Wasserberieselungseinrichtungen als
Brandschutzmaßnahme für Flüssiggas
Lagertanks

Nr. 147/1SBN 3-88314-720-6/1987
H.-D. Kleinschrodt
Lösung dynamischer Biege- und
Torsionsprobleme von Stabsystemen aus
dünnwandigen elaslischen Stäben mit
offenem Querschnitt mittels frequenzab
hängiger Ansatzfunktionen

Nr. 148I1SBN 3-88314-774-5/1988
W. Müller
Theoretische Untersuchung von Variations
prinzipien für elastoplastisches Material
verhalten sowie Entwicklung und numerische
Erprobung von Finite-Element-Verfahren für
den ebenen Spannungszustand

Nr. 149/1SBN 3-88314-775-3/1988
U. Holzlöhner
Beslimmung baugrunddynamischer Kenngrö
Ben aus der Untersuchung von Bodenproben

Nr. 150/lSBN 3-88314-776-1/1988
M. Weber
VG3D Zeichenprogramm für vektorgraphische
Darslellung dreidimensionaler Strukturen

Nr. 15111SBN 3-88314-785-0/1988
L. Auersch-Saworski
Wechselwirkung starrer und flexibler
Strukturen mit dem Baugrund insbesondere
bei Anregung durch Bodenerschüt1erungen

Nr. 152/1SBN 3-88314-796-6/1988
G. Plauk, G. Kretschmarin, R.-G. Rohrmann
Untersuchung des baulichen Zustandes und
der Tragfähigkeit vorgespannter Riegel von
Verkehrszeichenbrücken der Berliner
Stadtautobahn

Nr. 153/1SBN 3-88314-797-4/1988
H. Sander, W.-W. Maennig
Magnetisches Verhalten von Eisenproben bei
mechanischer Wechselbeanspruchung

Nr. 154/1SBN 3-88314-822-9/1988
K. Breitkreutz, P.-J. Uttech, K. Haedecke
Druckgesinterte Stähle als zertifiziertes
Referenzmaterial für die Spektrometrie

Nr. 155/1SBN 3-88314-825-3/1988
L. Auersch
Zur Entstehung und Ausbreitung von
Schienenverkehrserschütterungen:
Theoretische Untersuchungen und Messungen
am Hochgeschwindigkeitszug Intercity
Experimental

Nr. 156/1SBN 3-88314-887-3/1989
G. Klamrowski, P. Neustupny, H.-J. Deppe,
K. Schmidt, J. Hundt
Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit von
Faserzementen

Nr. 157/1SBN 3-88314-888-1/1989
E. Limberger, K. Brandes
Versuche zum Verhalten von Stahlbeton
balken mit ÜbergreifungsstöBen der
Zugbewehrung unter stoßartiger Belastung

Nr. 15811SBN 3-88314-889-Xl1989
R. Wäsche. K.-H. Habig
Physikalisch-chemische Grundlagen der
Feststoffschmierung - LIteraturübersicht

Nr. 159/1SBN 3-88314-890-3/1989
R. MOlIer, R. Rudolphi
Berechnung des Wärmedurchlaßwider
standes und der Temperaturverteilung im
Querschnitt von Hausschornsleinen nach
DIN 18160, Teil 6

Nr. 160llSBN 3-88314-917-9/1989
W. Matthees
Entwicklung eines Makroelementes durch
Kondensation am Beispiel der Las11älle
Flugzeugabsturz und Erdbeben bei Boden
Bauwerk-Wechselwirkung mit biegeweichen
Fundamenten

Nr. 161/1SBN 3-88314-920-9/1989
G. Mellmann, M. Maultzsch
Untersuchung zur Ermittlung der Biegefe
stigkeit von Flachglas für bauliche Anlagen

Nr. 162/1SBN 3-88314-921-7/1989
W. BrOnner
Untersuchungen zur Tragfähigkeit großer
Glasscheiben

Nr. 163/1SBN 3-88314-922-5/1989
W. BrOnner, G. Mellmann, W. Struck
Biegefesllgkeit und Tragfähigkeit von
Scheiben aus Flachglas für bauliche Anlagen

Nr. 16411SBN 3-88314-934-9/1989
R. Helms, B. Jaenicke, H. Woller, C.-P. Bork
Zur Schwingfestigkeit großer geschweißter
Stahlträger

Nr. 165/1SBN 3-88314-935-7/1989
P. Gobel, L. Meckel, W. Schiller
Untersuchung zur Erarbeitung von Kenn
werten bei Einrichtungsmaterialien (Holz
werkstoffen, Möbeln und Textilien) hinsicht
lich der Formaldehyd-Emission
- Teil B: Textilien

Nr. 166/1SBN 3-88314-936-5/1989
K. Breitkreutz
Modelle fOr Sterelogische Analysen

Nr. 167/1SBN 3-88314-937-3/1989
A. Mitakidis, W. ROcker
ErschOtterungsausbreitung im elaslischen
Halbraum bei transienten Belaslungs
vorgängen

Nr. 168/1SBN 3-88314-958-6/1990
F.-J. Kasper, R. MOlIer, R. Rudolphi
Numerische Untersuchung geometriebe
dingfer Wärmebrücken (Winkel und Ecken)
unter Einsatz hochauflösender Farbgraphik
bei BerOcksichtigung der Tauwasser
problematik und des MindesUuf1wechsels

Nr. 169/1SBN 3-88314-959-4/1990
Chr. Kohl, W. Rucker
Integration der Untergrunddynamik In das
Programmsystem MEDYNA, dargestellt am
Beispiel des Intercity Experimental (ICE)

Nr. 170/ISBN 3-88314-960-8/1990
P. Studt, W. Kerner, Tin Win
Untersuchung der mikrobiologischen
Schädigung wassergemischter Kühl
schmierstoffe mit dem Ziel der Verbesserung
der Arbeitshygiene, der Minderung der
Geruchsbelastung und der Menge zu
entsorgender Emulsionen

Nr. 171/1SBN 3-88314-997-7/1990
F. Buchhardt
Ein Operator zur Koppelung beliebig
benachbarter dynamischer Systeme am
Beispiel der Boden-Bauwerk-Wechselwirkung



Nr. 172/ISBN 3-88314-998-5/1990
J. Vielhaber, G. Plauk
Grenztraglählgkelt groBer Verbundprofil
stützen

Nr. 173/ISBN 3-88314-999-3/1990
B. Droste, J. Ludwig, B. Schulz-Forberg
Höherwertlge Transporttechnik und Ihre
Konsequenzen für die Beförderung gefährli
cher Güter

Nr. 174/ISBN 3-88429-021-8/1990
D. Aurich
Analyse und Weiterentwicklung bruchme
chanlscher Versagenskonzepte

Nr. 175/ISBN 3-88429-022-6/1990
W. Brocks, D. Klingbeil, J. Olschewski
Lösung der HRR-Feld-Glelchungen der
elastisch-plastischen Bruchmechanik

Nr. 176I1SBN 3-88429-035-6/1990
W. Matthees, G. Magiera
Iterative Dekonvulatlon der seismischen
Basiserregung für den Zeitraum

Nr. 177/ISBN 3-89429-090-0/1991
G. Schicker!, M. Krause, H. Wiggenhauser
Studie zur Anwendung zerstörungsfreier
Prüfverfahren bei Ingenieurbauwerken

Nr. 178/ISBN 3-89429-429-9/1991
G. Andreae, J. Knapp, G. Niessen
Entwicklung und Untersuchung eines kapa
zitiven Hochtemperatur-Dehnungsaufnehmers
lür EInsatztemperaturen bis ca. 1000 °C

Nr. 179I1SBN 3-89429-100-1/1991
H. Eifler
Die Drehfähigkeit plastischer Gelenke in
Stahlbeto~Plattenbalken, bewehrt mit
naturhartem Betonstahl BSt 500 S im Bereich
negativer Biegemomente

Nr. 180llSBN 3-89429-101-X/1991
E. Klement, G. Wieser
Zur numerischen Übertragbarkeit von
Prüfungsergebnissen an Hausschornsteinen
auf Schornsteine mit anderen lichten
Querschnitten

Nr. 181/ISBN 3-89429-105-2/1991
H. Gzichos, R. Helms, J. Lexow
Industrial and Materials Technologies
Research and Development Trends and Needs

Nr. 182/iSBN 3-89429-145-1/1992
M. Weber
Bestimmung von Wärmeübergangs
koeffizienten im Bereich geometriebedingler
Wärmebrücken

Nr. 18311SBN 3-89429-163-X/1992
F. Buc hhardt
Zur Dekonvolution im Zeitbereich

Nr. 18411SBN 3-89429-164-8/1992
M. Maultzsch, W. Stichel, E.- M. Vater
Feldversuche zur Einwirkung von Auttaumit
tein auf Verkehrsbauwerke (im Rahmen des
GroBversuchs "Umweltfreundlicheres
Streusalz")

Nr. 18511SBN 3-89429-165-6/1992
Renate MOlier
Ein numerisches Verfahren zur simultanen
Bestimmung thermischer Stoffeigenschaften
oder GröBen aus Versuchen Anwendung aut
das HelBdraht-Paralielverfahren und auf
Versuche an Hausschornsteinen

Nr. 186/ISBN 3-89429-211-3/1992
B. Löffelbein, M. Woydt, K. -H. Habig
Reibungs- und VerschleiBuntersuchungen an
Gleitpaarungen aus Ingenieurkeramischen
Werkstoffen in wässrigen Lösungen

Nr. 187/ISBN 3-89429-216-4/1992
Th. Schneider, E. Santner
Mikrotrlbologie: Stand der Forschung und
Anwendungsmöglichkeiten. Literaturübersicht

Nr. 188/ISBN 3-89429-243-1/1992
K. Mallwitz
Verfahren zur Vorausermittlung der Setzung
von Fundamenten auf geständerten Strecken
infolge zyklischer Beanspruchung

Nr. 189/ISBN 3-89429-244-Xl1992
W. Matthees, G. Magiera
Impedanzeigenschaften von Finiten Elemente
Modellen bel Integration Im Zeitraum

Nr. 190/ISBN 3-89429-245-8/1992
G. Zachariev
Untersuchung des Versagens thermopla
stischer Kunststoffe im Kurzzelt-Zugversuch
und Retardations-Zugversuch

Nr. 191/ISBN 3-89429-246-6/1992
H.- M. Bock, S. Erbay, J. With
Kritische Stahltemperatur als charakteristi
scher Kennwert für die Feuerwiderstands
dauer von Bauwerkssystemen aus Stahl

Nr. 192/ISBN 3-89429-329-2/1993
D. Aurich
Analyse und Weiterentwicklung bruchme
chanischer Versagenskonzepte; Lokales
RIBwachstum, Ermittlung des Rißwider
standsverhaltens aus der Kerbschlagarbeit

Nr. 193/3-89429-291-1/1993
W. Gerisch, Th. Fritz, S. Steinborn
Statlstlcal Consultlng In the Frame of
VAMAS. The Role of the Technical Working
ArfeaiAdvisory Group. Statistlcal Techniques
for Interlaboratory Studies and Related
Projects (VAMAS Report No. 13)

Nr. 194/ISBN 3-89429-330-6/1993
U. Krause
'Eln Beitrag zur mathematischen Modellierung
des Ablaufs von Explosionen

Nr. 195/ISBN 3-89429-331-4/1993
U. Schmidtchen, G. WOrsig
Lagerung und Seetransport groBer Mengen
flüssigen Wasserstoffs am Beispiel des
"Euro-Quolbec Hydro-Hydrogen Pilot Projekts.
Überblick über die in Deutschland anzuwe~

denden Gesetze, Verordnungen und techni
schen Regeln

Nr. 196/ISBN 3-89429-362-4/1993
D. Lietze
Untersuchungen über das Anlaufen von Deto
nationen Im Innern geschlossener Systeme

Nr. 197/ISBN 3-89429-400-0/1993
A. Skopp
Tribologisches Verhalten von Siliziumnitrid
werkstoffen bei Festkörpergleitreibung
zwischen 22°C und 1000 °C

Nr. 198/ISBN 3-89429-421-3/1994
St. Meretz
Ein Beitrag zur Mikromechanik der Inter
phase in polymeren Faserverbundwerkstoffen

Nr. 199/ISBN 3-89429-422-1/1994
W. F. ROcker, S. Said
Erschütterungsübertragung zwischen U-Bah~

tunneln und dicht benachberten Gebäuden

Nr. 200llSBN 3-89429-423-Xl1994
D. Arndt, K. Borchardt, P. Groy, E. Geyer,
J. Henschen, G. Maierhofer, M. Niedack-Nad,
M. Rudolph, D. Schaurich, F. Weise,
H. Wiggenhauser
Anwendung und Kombination zerstörungsfreier
Prüfverfahren zur Bestimmung der Mauerwerks
feuchte im Deutschen Dom

Nr. 201llSBN 3-89429-475-2/1994
U. Holzlöhner, H. August, T. Meggyes, M. Brune
Deponieabdichtungssysteme; Statusbericht

Nr. 20211SBN 3-89429-481-7/1994
J. Schmidt
Über eine Verteilungsfunktion mit Parametern
für Median, Spannweite, Schiefe und Wölbung;
Konzept und Anwendung

Nr. 20311SBN 3-89429-483-3/1994
B. Schulz-Forberg, J. Ludwig
SIcherheitsniveaus von Transporttanks für
Gefahrgut

Nr. 204/ISBN 3-89429-484-1/1994
W. Struck, E. Limberger
Der Glaskugelsack als Prüfkörper für Beanspru
chungen durch weichen Stoß - eine erweiterte
Modellvorstellung

Nr. 20511SBN 3-89429-516-3/1995
P. Rose
Bestimmung charakteristischer Fehlermerk
male zur rechnergestützten Bildauswertung von
Schweißnahtradiographien

Nr. 206/ISBN 3-89429-517-1/1995
D. Lietze
Grenze der Flammendurchschlagsicherheit von
Speerschichten aus Bandsicherungen bei De
flagrationen und bei einem Nachbrand

Nr. 20711SBN 3-89429-593-7/1995
W. Daume
Zur objektiven Beurteilung der Bildqualität indu
strieller Radioskopiesysteme

Nr. 208/ISBN 3-89429-557-0/1995
G. Kalinka
Ein Beitrag zur Kristallisation gefüllter und u~

gefüllter Thermoplaste

Nr. 20911SBN 3-89429-594-5/1995
D. Hoffmann, K. Nieset
Zur Quantlfizlerung des Effekts von Luftveru~

reinigungen auf Putzmörtel

Nr. 210llSBN 3-89429-595-3/1995
G. Magiera
Zur Erfassung der hysteretischen Dämpfung Im
Zeitraum

Nr. 21111SBN 3-89429-973-8
G. Meier zu Köcker
Steigerung der Lebensdauer und der Prozeß.
sicherheit durch beschichtungsgerechte Ferti
gung von Werkzeugen und Bauteilen

Nr. 212/ISBN 3-89429-974-6
S. Dähne
Analytische Grundlagenuntersuchungen zur
Laserimpulsfluorometrie im ultravioletten
Spektralbereich

Nr. 21311SBN 3-89429-975-4
J. Keim
High Resolution NMR Spectroscopy for the
Determination of Elastomers, Blends and
Thermoplastic Elastomers
- Carbon and Proton NMR Spectra Catalogue -

Nr. 214/ISBN 3-89429-976-2
J. Moll
Exciton-Dynamics In J-Aggregates of an
Organic Dye
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